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Vorwort

Die moderne Gesellschaft befindet sich in einem globalisierten Informationszeitalter. Infor-

mationen und Kommunikationen stehen im Mittelpunkt des Erlebens und Handelns. Dies 

wird einerseits durch die rasante technische Innovation der Telekommunikation überhaupt 

ermöglicht, führt andererseits zu einem weltweiten Trend der evolutionären Reform der 

Telekommunikation  selber:  Transformation  vom traditionellen  staatlichen  Monopol  hin 

zum marktorientierten Wettbewerb. Schlagwörter dieser Telekommunikationsreform, die 

sowohl in Industriestaaten also auch in vielen Entwicklungsländern in Gang gesetzt wurde, 

lauten: Liberalisierung, Privatisierung, Reorganisation von Telekommunikationsunterneh-

men und staatliche Regulierung. Dabei handelt es sich um einen gesellschaftsstrukturellen, 

zugleich organisationalen Wandel im Telekommunikationssektor. Diese Problematik wird 

in der vorliegenden Arbeit anhand einer vergleichenden Analyse der Telekommunikations-

reformen in der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik China untersucht. 

Die empirische Analyse beruht auf der Systemtheorie von Niklas Luhmann. Dabei dient 

der  Ansatz  funktionaler  Differenzierung  als  grundlegendes  Theoriekonzept.  Ausgangs-

punkt ist die Annahme, dass die gesellschaftliche Evolution durch zunehmende funktionale 

Differenzierung von Teilsystemen gekennzeichnet ist. Der Prozess der Telekommunikati-

onsreform kann sowohl in Deutschland als auch in China als Teil der gesellschaftlichen 

Entwicklung zur funktionalen Differenzierung begriffen werden. Zugleich lässt  sich der 

Reformverlauf als organisationaler Wandel von Telekommunikationsunternehmen erklä-

ren. Organisationen gelten dabei als Form der Systembildung und leisten einen Beitrag 

zum Ordnungsaufbau von Funktionssystemen. Anhand dieser Verständnisse sollen die Te-

lekommunikationsreformen in beiden Ländern komparativ beobachtet und analysiert wer-

den. Dabei wird eine Selbstbeschreibung der modernen Gesellschaft  angestrebt und zu-

gleich die Differenz und Einheit der Weltgesellschaft aufgezeigt.

Die vorliegende Arbeit wurde von Herrn Professor Dr. Armin Nassehi vom Institut für So-

ziologie der Ludwig-Maximilians-Universität München betreut. Als Doktorvater hat er sich 

intensiv mit meinen Gedanken auseinandergesetzt und konnte mir dadurch wesentliche und 

kostbare Anregungen geben. Ihm bin ich zu besonderem Dank verpflichtet. Danken möchte 

ich auch dem zweiten Gutachter Herrn Professor Dr. Ulrich Beck und dem dritten Prüfer 
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Dr. Roland Savoy, dem Präsidenten des Geschäftsbereichs Ostasien der Giesecke & Devri-

ent GmbH, der mir am Anfang des Promotionsstudiums half, meine Gedanken richtig auf 

die Themenstellung zu lenken und mich während meiner Beschäftigung als Doktorandin 

bei der Firma mit Lob und Tadel immer wieder motivierte. Zur erfolgreichen Beendigung 

der Arbeit haben noch viele weitere Personen dazu beigetragen. Ihnen allen gilt mein herz-
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1 Einleitung

Im neuen Millennium ist  China zum weltweit  größten Markt  für Mobilfunk geworden. 

Über 393 Mio. Chinesen benutzten Ende 2005 ein Handy.2 Dass die tragbaren Telefone 

selbst durchaus exklusive Eigenschaften haben können, hat sich gerade im Reich der Mitte 

offenbart. Es ist deswegen wohl kein Wunder, dass zum Jahreswechsel 2002/2003 der chi-

nesische Film „Cell Phone“ mit einem Umsatz von 6 Mio. USD in China zum Stadtge-

spräch wurde. Es handelt sich in diesem Film um eine Geschichte eines Fernsehmoderators, 

der sich lügend und betrügend durchs Leben zwischen seiner Ehefrau und seiner Geliebten 

windet, wobei der große Verräter letztendlich das Mobiltelefon ist. Der Film beginnt mit 

dem Bild, in dem die Hauptfigur noch als Jugendlicher in den 1960er Jahren mit seiner 

Schwägerin stundenlang vom Land ins nächste Städtchen Rad fährt und anschließend wie-

derum stundenlang an der Schlange wartet, um das einzige Telefon am Ort zu benutzen - 

bloß um seinen Bruder, einen Bergarbeiter, fragen zu können, ob er bald nach Hause kom-

men würde. Aus dieser telekommunikationsmangelnden Szene katapultiert  der Film die 

Zuschauer dann in die moderne Zeit, in welcher die Ehefrau der Hauptfigur, die inzwischen 

zu einem berühmten Fernsehmoderator geworden ist, zuhause an das Handy ihres Mannes 

geht und die Stimme einer anderen Frau hört - der Geliebten. So beginnt der Lebenswandel 

der Hauptfigur los, bis er schließlich seine Familie und Arbeit verliert. Seit dem Erfolg des 

Films ist eine „große Mauer“ bei vielen Chinesen gewachsen: eine Mauer von Zwietracht, 

Misstrauen und Unsicherheit (vgl. Simon 2004).

Was hat nun die moderne Telekommunikation der heutigen Gesellschaft  angetan? Eine 

Antwort auf diese Frage lässt sich wohl von Worten des Films entrichten. 

„Das Ganze bewirkt, dass man sich in die gute alte Zeit zurücksehnt, als Trans-
port und Kommunikation noch nicht so entwickelt waren. Die Männer konnten 
z. B. viele Jahre in der Hauptstadt verbringen, um sich für ihre Aufnahmeprü-
fungen ins Beamtentum3 vorzubereiten. Wenn sie auf das Land zurückkamen, 
konnten sie ihren Frauen alles mögliche erzählen. Aber jetzt sind wir uns so 
nah, dass wir ersticken.“4 

2 Vgl. MII (China´s Ministry of Information Industry) 2006:„Annual Report of China´s Telecommunications 
Statistics 2005“.

3 Hier bezieht dies sich auf die Aufnahmeprüfung ins Beamtentum im alten China. 
4 Monolog eines Nebendarstellers im Film „Cell Phone“. Zitat in: Simon 2004. 
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Während der Film noch eine hitzige Diskussion über Technologie und Moral erregte, ist je-

doch eins schon längst klar geworden. Die Nutzung und Verbreitung der modernen Tele-

kommunikationstechnologie haben nicht nur in China, sondern weltweit das gesellschaftli-

che Leben und menschliche Weltbild auf eigener Weise dramatisch verändert. Bezüglich 

der gravierenden Folgen der Evolution von Kommunikationsmedien hat Niklas Luhmann 

in seinem Werk „die Gesellschaft der Gesellschaft“ (1998) eine soziologische Beobachtung 

und Beschreibung geliefert. 

„Im Ergebnis hat diese Situation die Semantik, mit der die Gesellschaft bewah-
renswerten Sinn reproduziert, tiefgreifend verunsichert. Das Vertrauen in fest-
stehende Formen hat sich aufgelöst,  Wiederbelebungsversuche erweisen sich 
als vergebliche Mühe. Die Gesellschaft scheint dabei zu sein, neue Eigenwerte 
auszuprobieren, die unter den Bedingungen von Heterarchie und Beobachtung 
zweiter Ordnung Stabilität versprechen. Und hierbei dürfte den Selektionen der 
Verbreitungsmedien eine ausschlaggebende Rolle zufallen, denn sie jedenfalls 
sind  mit  einer  heterarchischen  Ordnung  der  Kommunikation  kompatibel.“ 
(Luhmann 1998: 313f)

1.1 Informationszeitalter und Weltgesellschaft

Während  die  US-Regierung  unter  Clinton/Gore  das  Programm  „Information  Super-

highway“ in dem „The National Information Infrastructure: Agenda for Action“ ankündig-

te, veröffentlichte die Europäische Union (EU) 1994 ebenfalls ein umfassendes Aktions-

programm „Europa und die globale Informationsgesellschaft“. In gleichem Sinne bemühte 

sich auch die japanische Regierung. In all  diesen Programmen waren die Schlagwörter 

hierfür die Bewältigung der Informationsrevolution und der Übergang in die Informations-

gesellschaft.  Dieses Ziel  sollte durch Nutzung von Hochleistungskommunikationsnetzen 

verwirklicht werden, die aus Internet, multimedialen Datenbanken und einer entsprechen-

den Ausrüstung an Computer- und Kommunikationsendgeräten beim Teilnehmer bestehen. 

Dabei sollten Nachteile der Kommunikation, die durch die räumliche Distanz oder andere 

persönliche und institutionelle Zugangsbarrieren entstehen, überwunden werden. Es wurde 

davon  ausgegangen,  dass  die  technologischen Grundlagen von der  Privatwirtschaft  ge-

schaffen werden. Der staatliche Einfluss hatte sich dabei auf das Setzen neuer Rahmenbe-

dingungen, insbesondere auf das Aufbrechen staatlicher Monopole im Telekommunikati-

onssektor, also den Deregulierungsprozess zu beschränken. 
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Heutzutage  ist  die  Nutzung  moderner  Informations-  und  Kommunikationstechnologien 

selbstverständlich geworden. Viele, die noch keinen E-Mailzugang und keine Online-Surf-

Erfahrungen haben sowie noch nicht per Mobiltelefon erreichbar sind, fühlen sich meistens 

unwohl - im Sinne des Abgeschaltet-Seins von der restlichen Welt. Information und Kom-

munikation erlangen einen höheren Grad der Bedürfnisse in der modernen Gesellschaft als 

je zuvor. Es scheint ein gesellschaftlicher Epochenbruch zu sein, wobei sich eine neue Ge-

sellschaftsformation herausbildet,  deren Ursprünge Manuel  Castells  (2001),  ähnlich wie 

Ulrich Beck (1986) die Anfänge seiner Risikogesellschaft, in den 1970er Jahren verortete 

(vgl. Berger/Kahlert 2004: 3). Ein Übergang von der nationalstaatlichen Industriegesell-

schaft  in die  globale Netzwerkgesellschaft  findet  statt.  Die Netzwerkgesellschaft  ist  für 

Castells eine durch und durch kapitalistische Gesellschaft, die allerdings nicht mehr vom 

Industrialismus, sondern vom Informationalismus geprägt ist. 

Hierbei  spielt  die  informationstechnologische Revolution eine entscheidende Rolle.  Die 

neuartigen Technologien wie z. B. Mikroelektronik, Computer, Funk, elektronische Optik, 

und vor allem das Internet wirken universal und weisen eine Netzwerklogik sowie eine 

hohe Flexibilität auf. Sie schließen sich zu einem hochgradigen integrierten System zusam-

men (vgl. ebd.: 4). Castells versteht Technologie als wissenschaftlich geprägte Denkweise, 

die als Macht den Kern von Leben und Verstand durchdringt (vgl. Castells 2001: 82). Er 

spricht vom informationellen Paradigma, das nicht nur (informations-)technologische Ver-

änderungen meint, sondern vielmehr eine Revolution im Denken, die vor dem Hintergrund 

der Netzwerkmetapher auf verschiedene Bereiche wie z. B. Arbeit, Politik, Unternehmen, 

Familie und soziale Bewegungen zutrifft. Somit führt er die Durchsetzung des informatio-

nellen Paradigmas auf den Modernisierungsprozess und – in Anlehnung an Anthony Gid-

dens – auf „Beschleunigung“5 zurück (vgl. Berger/Kahlert 2004: 4). 

Telekommunikation ist  in der modernen Gesellschaft  nicht  mehr wegzudenken. Gerade 

die Tatsache der Verbreitung der Kommunikationsmedien, vor allem der modernen Tele-

kommunikationstechnologien  ermöglicht  und  berechtigt  die  immer  populärer  werdende 

Vorstellung einer Weltgesellschaft, die in jeder Kommunikation impliziert ist, „und zwar 

5 „Beschleunigung“ lässt sich als ein Charakteristikum der Moderne abzeichnen. Überall wird Zeit einge-
spart, um Zeit zu gewinnen, ohne dass der Widersinn dieser Aussage hinterfragt wird. Das Zeitsparen und 
die daraus resultierende Beschleunigung betreffen nicht nur wirtschaftliche Prozesse, sondern nahezu alle 
Alltagsaktivitäten. Vgl. dazu Giddens 1996, 1997, 2001.
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ganz unabhängig von der konkreten Thematik und der räumlichen Distanz zwischen den 

Teilnehmern“ (Luhmann 1998: 150). Politik, Wirtschaft, Wissenschaft oder Kultur stellen 

jeweils eigene Anforderungen an ihre eigenen Grenzen, die sich nicht mehr konkret in ei-

nem traditionell gemeinten staatlichen Territorium oder im Hinblick auf eine bestimmte 

Menschengruppe integrieren lassen. Globalisierung, transnationale Konzerne oder interkul-

turelle Kompetenz gehören alle zu der neuen semantischen Selbstbeschreibung der moder-

nen Gesellschaft, die als eine unfassbare Einheit „auf verschiedene, und nur auf verschie-

dene, Weisen beobachtet werden kann“ (ebd.: 155f). So vollzieht sich die Weltgesellschaft 

in jedem sozialen Ereignis, das auf einer globalen kommunikativen Erreichbarkeit basiert, 

jedoch stets im lokalen Kontext, „stets in einem Hier und Jetzt  situiert“ (Nassehi 2003: 

195). 

Das Vorantreiben des Globalisierungsprozesses, der den Menschen genau so viele Freude 

wie Sorgen bereitet, ist ohne Zweifel der rasanten Entwicklung der Telekommunikation zu 

verdanken. Telekommunikation gilt nicht nur als einer der allgemeinen Infrastrukturberei-

che für eine funktionierende Gesellschaft. Sie hat sich mit der Zeit auch zu einer Wirt-

schaftsbranche verselbständigt,  die mit  ihrem rapiden Wachstum in der Volkswirtschaft 

eine bedeutende Rolle spielt. Offenbar ergibt sich eine erhebliche wechselseitige Wirkung 

zwischen der dynamischen Entwicklung der Telekommunikationsbranche und dem Bedarf 

an Herausbildung der Informationsgesellschaft, die als einer der Haupttrends der gesell-

schaftlichen Entwicklung sowohl in Industrieländern als auch in Entwicklungsländern mit 

großer Aufmerksamkeit beobachtet wird. 
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1.2 Telekommunikationsreform  als  Untersuchungs- 
gegenstand

Im  Zuge  der  rasanten  Entwicklung  der  Telekommunikationstechnologie  und  des  Auf-

schwungs der Telekommunikationsbranche ist ein struktureller Wandlungsprozess zu be-

obachten, der sich weltweit in verschiedensten Maßen vollzogen hat bzw. gerade vollzieht. 

Stichwörter  dazu  sind  Liberalisierung,  Privatisierung,  Marktöffnung,  Wettbewerb  und 

staatliche Regulierung. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen darum, dass die Telekom-

munikation von der ursprünglichen staatlichen Monopolverwaltung befreit und in einen of-

fenen Markt geführt  wird, an dem sich Telekommunikationsunternehmen konkurrierend 

beteiligen, wobei der Staat als Regulator die Rahmenbedingungen für einen chancenglei-

chen Wettbewerb festlegt. 

Dieser Transformationsprozess vom Monopol zum Wettbewerb begann in den 1980er Jah-

ren zunächst in den USA und Großbritannien. Inzwischen hat die Reform der Telekommu-

nikation in fast allen Kontinenten des Globus stattgefunden. So wurde z. B. in Deutschland 

die Bundespost, die als staatliches Monopol die Telekommunikationsinfrastruktur gewähr-

leistete, seit 1989 mit der Postreform schrittweise privatisiert. Auch in der Volksrepublik 

China ist seit etwa zehn Jahren ein Prozess zur Entmonopolisierung der Telekommunikati-

on in Gang gesetzt worden. Dieser Reform versteht sich als Bestandteil des chinesischen 

Transformationsprozesses und gilt angesichts der politischen und wirtschaftlichen Komple-

xität durchaus als langwierig und diffus. Sie ist bisher noch nicht abgeschlossen. 

Die  Reform  der  Telekommunikation  hat  angesichts  ihrer  weltweiten  Verbreitung  ein 

großes Forschungsinteresse in verschiedenen Wissenschaften geweckt. Während die Öko-

nomen sich weniger Gedanken um die zahlreichen auf dem Markt strömenden Telekom-

munikationsunternehmen  machen,  die  bereits  als  Teilnehmer  an  der  „New  Economy“ 

„Kundenorientierung und Gewinnmaximierung” professionell in der Unternehmensphilo-

sophie niedergeschrieben haben, bleibt jedoch bei vielen Volkswirten und Staatstheoreti-

kern nach wie vor ein diskussionsbedürftiges Thema, und zwar mit der Frage, welche Rolle 

der Staat bei der Liberalisierung solcher Sonderwirtschaftssektoren wie Telekommunikati-

on und bei der Gestaltung einer angemessenen Regulierung für den Wettbewerb spielen 
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soll und kann. Dazu haben sich in der bisherigen Literatur hauptsächlich zwei Perspektiven 

ergeben: es wird einerseits auf den institutionellen Wandel, andererseits auf die ordnungs-

politische Entscheidung konzentriert. 

Im Vergleich zu den oben genannten Forschungsgebieten aus der ökonomischen und politi-

schen Perspektiven scheinen die bisherigen soziologischen Untersuchungen bezüglich der 

Reform der Telekommunikation sowohl quantitativ als auch qualitativ noch mangelhaft zu 

sein. Dies liegt offenbar daran, dass das Thema der Transformation der Telekommunikati-

on vom Monopol zum Wettbewerb ein traditioneller Schwerpunkt eher für Ökonomie und 

Politikwissenschaft ist als für Soziologie. Die wenigen soziologischen Studien sind deswe-

gen im Wesentlichen im Rahmen der Organisations- und Wirtschaftssoziologie eingebettet, 

wobei institutionalistische und modernisierungstheoretische bzw. transformationstheoreti-

sche Ansätze als vorrangige Interpretationsmuster immer wieder auftauchen. Blutner et al. 

(2002) beschäftigten sich beispielsweise mit der organisationalen Transformation der Deut-

schen Telekom und untersuchten die Implementierung der neuen dezentralisierten Struktur 

vom Managementhandeln bis hin zur biographischen Verarbeitung des Wandels durch die 

Beschäftigten.  Am Beispiel  der  Telekommunikationsreform in  Mexiko  analysierte  Cho 

(1998) anhand Giddens´ Strukturationstheorie die Interaktion zwischen kausalen Konditio-

nen und den Rollen von Agent und System. Er kam zum Ergebnis: „only the acceptance of 

the importance of the agent and the realization of the latitude allowed in the action of the 

agent  explain  different  forms  of  the  institutional  reform of  telecommunications“ (Cho 

1998: 192). 

Vernachlässigt wäre jedoch bei diesen soziologischen Studien die Frage, worin die Funkti-

on dieser inzwischen weltweit werdenden Reformwelle der Telekommunikation hinsicht-

lich der gesellschaftlichen Entwicklung besteht und inwieweit man als Soziologe dieses Er-

eignis in Bezug auf die Selbstbeschreibung der modernen Gesellschaft bzw. Weltgesell-

schaft  beobachten und erklären kann. Liberalisierung, Privatisierung, Deregulierung und 

Internationalisierung des Telekommunikationsmarktes verweisen nicht nur auf ordnungs-

politische Richtungsänderungen (mehr Markt – weniger Staat) und wirtschaftsstrukturelle 

Entwicklungen (Globalisierung, Tertiarisierung). Vielmehr lässt sich dieser Wandel der Te-

lekommunikation als Teil der gesellschaftlichen Evolution zu funktionaler Differenzierung 

betrachten. Denn innovative Produkte, differenzierter Kundenbedarf, neue Organisations-
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formen, Veränderung von staatlicher Verwaltung zu politisch unabhängiger Regulierung, 

all dies sind Phänomene, die bei einem konkreten langwierigen Ausdifferenzierungspro-

zess von Funktionssystemen wie z. B. Politik, Wirtschaft und Recht beobachtet werden 

können. 

Diese Überlegungen dienen als Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit, die versucht, den 

Reformverlauf der Telekommunikation in Deutschland und China zu rekonstruieren und 

damit eine vergleichende soziologische Analyse und Interpretation dieser Reform im Rah-

men der Systemtheorie von Niklas Luhmann herauszuarbeiten. Hierbei geht es wenig um 

das Aufzeigen eines politischen Willenbildungsprozesses der Neuordnung des Telekom-

munikationssektors, was die Politologen genügend getan haben, noch weniger um den Be-

weis der Effizienzsteigerung und Gewinnmaximierung durch die wirtschaftliche Struktur-

reform, was als Aufgaben den Ökonomen zugeschrieben wird. Vielmehr fokussiert die vor-

liegende Arbeit einen soziologischen Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung und den 

Zusammenhang zwischen der Gesellschaft und ihren Teilsystemen. Es handelt sich hierbei 

um die Unterscheidung und Beobachtung  (zweiter  Ordnung) (vgl.  Kneer/Nassehi 2000: 

100ff). Es wird also beobachtet, wie die verschiedenen Teilsysteme in der modernen Ge-

sellschaft sich unterscheiden, die Welt beobachten und auf die agieren. Die gesellschaftli-

che Differenzierung dient dabei als Ausgangspunkt für die Analyse der Funktionen der je-

weiligen Teilsysteme und Systemtypen. Kurz gesagt, steht hierbei also die Ganzheit, nicht 

die einzelnen Komponenten im Vordergrund. 

In  der  vorliegenden  Arbeit  werden  bezüglich  der  Telekommunikationsreformen  in 

Deutschland und China zwei Problemfelder beobachtet:  Ausdifferenzierung von Funkti-

onssystemen (Wirtschaft und Politik) einerseits und Organisationen in der modernen Ge-

sellschaft  (Entstehung und Reorganisation  von Unternehmen) andererseits.  Dazu sollen 

drei zentrale Fragestellungen behandelt werden: 1) Wozu eine Reform: welches Problem 

kann im damaligen Telekommunikationssektor im jeweiligen Land identifiziert  werden, 

das  zur  späteren  Telekommunikationsreform  führte?  2)  Wozu  Organisationen:  welche 

Funktionen tragen die Entstehung und Reorganisation von Telekommunikationsunterneh-

men im Reformprozess? 3) Und inwiefern ähneln und unterscheiden sich die Reformver-

läufe in beiden Ländern und weshalb war gerade die Art von Reformverlauf im jeweiligen 

Land möglich? 
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1.3 Methodik und Aufbau der Arbeit

Die Arbeit basiert auf Literatur und einer Feldstudie. Eine Reihe von Sekundärliteratur und 

Dokumentationen,  darunter  veröffentlichten  Dokumenten  und  Berichten  der  beteiligten 

Akteure (Regierungsbekanntmachungen, Geschäftsberichte von Telekommunikationsunter-

nehmen, diverse Presseberichte etc.) wurde studiert und daraus der Hauptbestandteil von 

Daten und Fakten gebaut. Diese Informationen sollen dazu dienen, die Genese und den 

Verlauf der  Telekommunikationsreformen in beiden Ländern mit den relevanten Meilen-

steinen zu rekonstruieren. Angesichts des aktuellen Reformprozesses in China wurden zu-

sätzlich Experteninterviews durchgeführt.6 Dabei wurden Kontakte mit verschiedenen Ent-

scheidungsträgern in der Telekommunikationsbranche aufgenommen. Die Interviewpartner 

bestanden sowohl aus Beamten, die bei der staatlichen Regulierung mitwirken, als auch aus 

Managern, die sich unmittelbar beim Steuern von Telekommunikationsunternehmen betei-

ligen. Diese Interviews lieferten trotz der beschränkten Repräsentativität ergänzende Hin-

tergrundinformationen. Zugleich konnten dadurch die aktuellen Diskussions-Highlights um 

das Thema der Telekommunikationsreform in China aus verschiedenen Perspektiven auf-

gezeigt werden. 

Ein weiteres methodologisches Merkmal der vorliegenden Arbeit besteht in einer kompara-

tiven Analyse, die auf die Tradition des Forschungsinteresses vieler im Ausland lebenden 

Chinesen wie der Verfasserin dieser Arbeit zurückzuführen ist. Öfters führt jedoch ein sol-

cher Vergleich zwei unterschiedlicher Regionen, wie hier Deutschland und China, leicht 

dazu, dass die Unterscheidung letztendlich immer in den klassischen Kategorien wie z. B. 

Ideologie  (Kapitalismus vs.  Sozialismus),  soziokulturelle  Prägung (u.a.  Christentum vs. 

Konfuzianismus)  oder Entwicklungsstadien (Tradition vs.  Moderne bzw.  Entwicklungs-

land vs. Industriestaat) zu suchen ist. Diese komparativen Analysen - ob in Anlehnung an 

die marxistische Theorie der Ökonomie (Marx 1988; Marx/Engels 1999), die webersche 

Tradition von Religion und Kultur (Weber 1934) oder die großen Entwicklungstheorien 

(Menzel 1992) - scheinen oftmals einen normativen Standpunkt eingenommen und dabei 

die Kausalität  für die gesellschaftliche Entwicklung gesucht  zu  haben.  Politische,  wirt-

6 Aufgrund  der  schwierigen  Erreichbarkeit  bzw.  Bereitschaft  von  möglichen  Interviewpartnern  wurden 
schließlich 15 Gespräche realisiert, die vom März bis April 2005 in Peking stattfanden. 
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schaftliche oder, wenn man will, überhaupt alle kulturellen Merkmale werden dabei zu Ur-

sachen für den unterschiedlichen gesellschaftlichen Entwicklungsstand gemacht. So wer-

den Politik, Wirtschaft und Kultur der Gesamtgesellschaft gegenüber gestellt, obwohl all 

diese selbst Teile der Gesellschaft sind. Weiterhin geht die oben genannte Art und Weise 

des Vergleichs wohl meistens von den Theorien aus, die sich nicht mit Einheit anfangen 

lassen, sondern mit Differenz, und auch nicht bei Einheit enden lassen, sondern letztend-

lich nur bei einer besseren Differenz (vgl. Luhmann 1987: 127). 

Zur Überwindung dieser Probleme wird im vorliegenden Vergleich der Telekommunikati-

onsreformen in Deutschland und China Luhmanns Systemtheorie mit dem Ansatz funktio-

naler  Differenzierung als  grundlegendes  Theoriekonzept  verwendet.  Denn  gerade  diese 

Theorie bietet einen neuen Horizont, um Verschiedenes miteinander vergleichen zu kön-

nen. Mit dem hohen Anspruch an eine universalistische Reichweite ermöglicht die Sys-

temtheorie mittels ihres „Begriffsinstrumentariums“ (Kneer/Nassehi 2000: 7) eine einheit-

liche Beobachtungsplattform, die die Komplexität und Dynamik der gesamten Gesellschaft 

als Ganzes besser beschreibbar macht. Durch die Differenz von System und Umwelt ge-

lingt es dem Gesellschaftssystem, seine eigene Einheit als Bezugspunkt für Beobachtungen 

zu reflektieren und daraus eine Selbstbeschreibung anzufertigen. In diesem Sinne geht es 

bei der Untersuchung der Telekommunikationsreformen in Deutschland und China weniger 

oder gar nicht um einen interkulturelleren Vergleich, sondern vielmehr um eine entideolo-

gisierte Beschreibung der gesellschaftlichen Entwicklung, eine Entfaltung des Wechsels 

zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz und vor allem eine Beobachtung zweiter Ord-

nung. So wird in der Arbeit versucht, die Möglichkeit der funktionalen Differenzierung in 

beiden Ländern zu erforschen und den Unterschied in der Gleichheit, aber auch die Gleich-

heit im Unterschied zu entdecken. 

Zum Aufbau der Arbeit wird zunächst ein theoretischer Kontext in Anlehnung an die Luh-

mannsche Systemtheorie, bezüglich des Ansatzes funktionaler Differenzierung der moder-

nen Gesellschaft einerseits und des organisationstheoretischen Ansatzes andererseits, her-

ausgearbeitet. Anschließend wird der Einfluss der technischen Innovationen auf den welt-

weiten Trend der Telekommunikationsreform diskutiert. Danach werden die  Reformpro-

zesse in Deutschland und China genau unter die Lupe genommen. Da die Telekommunika-

tionsbranche über eine Vielfalt von Produkten und Dienstleistungen verfügt und die Re-
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form eigentlich alle Bereiche der Telekommunikation betroffen hat,  beschränkt sich die 

Darstellung des Reformverlaufs in der vorliegenden Arbeit  hauptsächlich auf den Tele-

kommunikationsdienstmarkt. Es geht hier im Wesentlichen um die Analyse der Entmono-

polisierung und der damit verbundenen Entstehung sowie Umstrukturierung von Unterneh-

men im Bereich der Telekommunikationsdienste wie z. B. Netzbetreiber und Anbieter von 

Fest- und Mobiltelefonie. Die anderen Teilbranchen der Telekommunikation, u.a. Herstel-

lung von Telekommunikationsausrüstung und -endgeräten,  Kabelfernsehen und Internet 

werden bei der Analyse nicht als Schwerpunkt betrachtet. Weiterhin kann der Umfang der 

Arbeit es auch nicht leisten,  alle einzelnen Details  der Telekommunikationsreformen in 

beiden Ländern wiederzugeben, da diese Reformen einen zeithistorischen Prozess über 20 

Jahren umfassen. Eine ausführliche Schilderung darüber wäre in dieser Dissertation nicht 

möglich und auch nicht relevant. Hierbei geht es vielmehr um die entscheidenden Meilen-

steine, mit denen der Verlauf der Telekommunikationsreformen in beiden Ländern rekon-

struiert werden kann. Die signifikante Konstellation von verschiedenen Teilsystemen wie 

z.  B.  Politik,  Wirtschaft  und  Recht  soll  im Vordergrund  der  Untersuchung stehen.  Es 

kommt hier wiederum nicht auf die einzelnen Komponenten, also alle Kommunikationen 

und Handlungen an, sondern nur auf den wesentlichen Zusammenhang zwischen Funkti-

onssystemen und Gesellschaft. Nach der Darstellung der Telekommunikationsreformen in 

Deutschland und China wird eine vergleichende Analyse durchgeführt, wobei die Untersu-

chungsergebnisse  aufgezeigt  werden.  Die Arbeit  schließt  mit  einer  zusammenfassenden 

Schlussfolgerung und einem kurzen Ausblick ab.
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2 Systemtheoretische Ansätze als theoretisches 
Konzept zur vergleichenden Analyse

Ziel dieses Kapitels besteht darin, ein theoretisches Konzept zur vergleichenden Analyse 

der Telekommunikationsreformen in Deutschland und China herauszuarbeiten. Hierbei soll 

zunächst Luhmanns Theorie sozialer Systeme und funktionaler Differenzierung erläutert 

werden, die zur Beschreibung der modernen Gesellschaft beiträgt. Dies soll einen gesell-

schaftstheoretischen Rahmen für die spätere Analyse festlegen. Darauf wird ein organisati-

onssoziologischer Ansatz aus systemtheoretischer Perspektive gebaut. Dabei wird Organi-

sation als soziales System und deren Beziehung zu Funktionssystemen der Gesellschaft er-

läutert. Die Theorie funktionaler Differenzierung bietet in diesem Sinne die Möglichkeit, 

organisations- und gesellschaftstheoretische Ansätze zu vereinigen. Gerade dieses Theorie-

konzept ist in der Lage, eine Beschreibung der Telekommunikationsreformen in zwei ver-

schiedenen Ländern aus einer einheitlich semantischen Theorienansicht zu liefern. Deshalb 

gilt die Zusammensetzung der Gesellschafts- und Organisationstheorie als roter Faden des 

Theorieaufbaus und der Logik der empirischen Analyse. 

2.1 Theorie sozialer Systeme und funktionaler Differen-
zierung

2.1.1 Soziale Systeme

Mit einer wissenschaftlichen Neuerung kam allgemeine Systemtheorie in den 1930er Jah-

ren zustande. Während die Naturwissenschaften von allgemeinen Gesetzen ausgingen und 

sodann die Besonderheit konkreter Einzelphänomene beschrieben, führte die überwiegend 

von Biologen vorgebrachte Kritik an der Isolierung von Einzelphänomen zu einem Para-

digmenwechsel:  vom Einzelphänomen zum „System“, welches sich auf die Vernetzung 

von einzelnen Phänomenen bezieht. Der Zoophysiologe Ludwig von Bertalanffy gilt als 

Gründer der allgemeinen Systemtheorie. Heutzutage findet sich die Systemtheorie in den 
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unterschiedlichsten  wissenschaftlichen  Disziplinen  wieder,  von  Ökonomie,  Soziologie, 

Pädagogik, Politikwissenschaft, Psychologie, Medizin, Neurologie, Psychiatrie bis hin zu 

Meteorologie und Astronomie. Sie alle beschäftigen sich mit dem System, das nicht nur 

durch die bloße Relation eines Elementes zu einem anderen darstellbar ist, sondern im We-

sentlichen als Gesamtheit der wechselseitigen Relationen begriffen wird. Einzelphänomene 

sind in diesem Sinne nicht nur schlicht linear logisch miteinander gekoppelt, sondern ver-

fügen über Wechselwirkung untereinander. Diese „organized complexity“ (v. Bertalanffy 

1956: 2) fordert die Systemtheorie heraus. Somit ist der wesentliche Gegenstand der Sys-

temtheorie die Organisationsform der komplexen Wechselbeziehung zwischen einzelnen 

Elementen. 

Dieser Paradigmenwechsel wurde auch in die Soziologie übertragen und daraus entstand 

die soziologische Systemtheorie. Während die allgemeine Soziologie ihren Akzent auf das 

Verstehen der subjektiven Sinnsetzung der einzelnen Handlungen (Weber 1980) oder das 

Erklären des Kollektiven (Durkheim 1988) setzt, besteht der Ausgangspunkt systemsozio-

logischen Denkens in den Handlungen, die als einzelne Elemente eines sozialen Zusam-

menhangs aufgefasst werden. Somit erklärt die Systemtheorie das Verhalten von Einzelnen 

aus dem jeweiligen Systemzusammenhang.  „Es sind die sozialen Systeme, also Gesell-

schaften, Familien, Vereine, Organisationen, Parteien, Parlamente, Betriebe oder Glaubens-

gemeinschaften etc.,  die die Gemeinsamkeit  des Handelns organisieren und so sozialen 

Prozessen eine Gestalt, eine Richtung, also eine Struktur geben.“ (Kneer/Nassehi 2000: 29; 

Hervorh. i. O.)

Talcott Parsons untersucht in seiner strukturell-funktionalen Systemtheorie (Parsons 1976) 

die Struktur eines Systems, die den Handlungsprozess steuert und führt eine funktionale 

Analyse zur Fragestellung durch, welche Handlungen funktional oder dysfunktional für die 

Systemerhaltung sind. Dazu entwickelt Parsons das AGIL-Schema7, das die notwendigen 

Funktionen erfasst, die alle sozialen Systeme zur Bestandserhaltung erfüllen müssen. Hier-

bei werden elementare soziale Einheiten (z. B. Handlungen, Kommunikationen, Interak-

tionen) nicht mehr isoliert betrachtet, sondern in den strukturell-funktionalen Rahmen eines 

Systemzusammenhangs gestellt.  Umstritten ist,  ob die Theorie  von Parsons unter ihren 

7 „AGIL“ steht für die Abkürzung von vier Funktionen: Umweltanpassung (Adaption), Zielerreichung (Goal 
attainment), Integration (Integration) und Strukturerhaltung (Latent pattern maintenance).
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Grundannahmen der statischen Strukturkategorien den Prozess des sozialen Wandels und 

des Konflikts zureichend systematisieren kann (vgl. Fuchs-Heinritz et al. 1995: 678).

Niklas Luhmann versucht, den Grund der Mängel der Parsons´ Theorie herauszufinden und 

reformiert sie mit seiner „funktional-strukturellen Systemtheorie“, die auf der grundlegen-

den Konzeption von Parsons beruht, aber das oberste Bezugsproblem nicht in der funktio-

nalen, sondern in der strukturellen Analyse sieht. Luhmann lehnt die These ab, dass soziale 

Systeme über eine einheitliche Struktur von Wertorientierungen verfügen, die sich gerade 

in der modernen und hoch differenzierten Gesellschaft nicht ausmachen lässt. Er definiert 

anhand von System/Umwelt-Differenz einen nicht-normativen Begriff des Sozialen.

„Unter einem sozialen System versteht Luhmann den Zusammenhang von auf-
einander  verweisenden  sozialen  Handlungen.  Immer  dann,  wenn  die  Hand- 
lungen mehrerer Personen miteinander verknüpft werden, entsteht ein soziales 
System oder auch Handlungssystem, das sich von einer Umwelt abgrenzt. Alle 
Handlungen, die sinnhaft aufeinander verweisen, gehören zu dem jeweiligen 
sozialen System; alle übrigen Handlungen, die keine Beziehung zu dem jewei-
ligen Sinnzusammenhang unterhalten, gehören zur Umwelt des Systems. Alle 
weiteren nicht-sozialen Entitäten und Ereignisse gehören ebenfalls zur Umwelt. 
Konstitutiv für diesen Systembegriff ist somit die Vorstellung einer Grenze, die 
eine Differenzierung von Innen und Außen ermöglicht. Etwas ist entweder Sys-
tem  (bzw.  gehört  zum  System)  oder Umwelt  (bzw.  gehört  zur  Umwelt).“ 
(Kneer/Nassehi 2000: 38; Hervorh. i. O.)

Luhmann  unterscheidet  drei  Typen von  sozialen  Systemen:  Interaktionssystem,  Gesell-

schaftssystem und  Organisationssystem.  Alle  Handlungen von  Personen,  die  anwesend 

sind und sich gegenseitig wahrnehmen, gehören zu einem Interaktionssystem. Gesellschaft 

ist Luhmann zufolge das umfassende Sozialsystem aller kommunikativ füreinander erreich-

baren Handlungen (vgl. Luhmann 1975: 11). Gesellschaftssystem als „System höherer Ord-

nung“ (ebd.) enthält alle Interaktionssysteme und alle Organisationssysteme in sich.8 „Die 

Gesamtgesellschaft bleibt mit Organisationssystemen und mit Interaktionssystemen kom-

patibel, weil sie für diese eine geordnete Umwelt ist und zugleich Bedingungen der Mög-

lichkeit von Strukturbildung garantiert.“ (ebd.: 19) 

8 Die Gesellschaft an sich ist allerdings weder Interaktionssystem, da sie selbstverständlich auch die Hand-
lungen zwischen jeweils Abwesenden mit umfasst, noch Organisationssystem, das sich zuerst durch forma-
len Ein- und Austritt von Individuen gekennzeichnet ist. In diesem Sinne ist die Gesellschaft mehr als die 
Summe aller Interaktions- und Organisationssysteme. 
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Luhmann wirft Parsons´ Grundgedanke über die kausale Beziehung in sozialen Systemen 

vor, der annimmt, dass soziale Systeme zu existieren aufhören, wenn bestimmte System-

leistungen ausfallen. Nach Luhmann ergeben sich in einem sozialen System durchaus die 

Möglichkeiten, die ausgefallenen Beiträge durch andere alternative Leistungen zu ersetzen 

und Struktur sowie Bedürfnisse des Systems zu ändern. Diese Anpassungsänderung ermög-

licht den Fortbestand sozialer Systeme unter veränderten Bedingungen, ohne dass es sich 

eindeutig feststellen lässt, ab wann solche Änderungen ein neues System konstituieren (vgl. 

Luhmann 1970: 33). Hierbei interessiert Luhmann sich nicht für den Kausalfunktionlismus 

hinsichtlich des Bestands des Systems. Stattdessen fragt er danach, welche Funktion be-

stimmte  Systemleistungen  erfüllen  und  durch  welche  funktional-äquivalenten  Möglich- 

keiten diese ersetzt  werden können.  Die Problematik bei  Luhmann liegt  insofern nicht 

mehr in der Ursache-Wirkung-Analyse, sondern im Zusammenhang von  Problemen und 

Problemlösungen, die miteinander verglichen werden können (vgl. Kneer/Nassehi 2000: 

39). 

Luhmann erklärt die Welt zur obersten Bezugseinheit der funktionalen Analyse. Die Welt 

ist weder System noch Umwelt. Sie umfasst vielmehr alle Systeme und die dazu gehören-

den Umwelten. Die Welt ist insofern die Einheit von System und Umwelt. „Alles was ge-

schieht, geschieht in der Welt. Somit ereignet sich auch alle Bestandserhaltung, ebenso alle 

Bestandsgefährdung und alle Bestandsvernichtung von Systemen in der Welt.“ (ebd.: 40) 

Die Welt hat Komplexität inne, die als Gesamtheit der möglichen Ereignisse und Zustände 

betrachtet wird. Je mehr Zustände und Ereignisse sich ergeben, desto höher werden die Re-

lationen zwischen ihnen und somit die Komplexität.  Da das menschliche Vermögen zur 

Verarbeitung von Zuständen und Ereignissen angesichts der Weltkomplexität ständig über-

fordert ist, ergibt sich eine Lücke zwischen der Weltkomplexität und dem menschlichen 

Bewusstsein. Gerade an dieser Stelle kommen soziale Systeme zur Geltung, indem diese 

durch Selektion von Zuständen und Ereignissen die Aufgabe der Reduktion der Weltkom-

plexität übernehmen. Ein soziales System trägt also die Funktion der Vermittlung zwischen 

der unbestimmten Komplexität der Welt und der Komplexitätsverarbeitungskapazität des 

Einzelnen (vgl. ebd.). 
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Jedes Sozialsystem kann aber nur einen Ausschnitt der Welt erfahren, dessen Größe in ers-

ter Linie davon abhängt, wie viele Zustände und Ereignisse im System zugelassen sind 

(vgl. ebd.: 42). In diesem Sinne stellt der Grundbegriff der Weltkomplexität in Luhmanns 

Systemtheorie keinen Seinzustand dar, sondern die Relation zwischen System und Welt. 

„Komplex ist die Welt nicht an sich, sondern nur aus der Perspektive von Systemen, die 

die Welt komplexitätsreduzierend zu verarbeiten versuchen.“ (ebd.)

Die kleinsten Elemente sozialer Systeme bezeichnet Luhmann als Kommunikation.  „So-

bald  überhaupt  Kommunikation  unter  Menschen stattfindet,  entstehen  soziale  Systeme; 

denn mit jeder Kommunikation beginnt eine Geschichte, die durch aufeinander bezogene 

Selektion sich ausdifferenziert, indem sie nur einige von vielen Möglichkeiten realisiert.“ 

(Luhmann 1975: 9)  Damit leistet  Luhmann einen Paradigmenwechsel des theoretischen 

Fundaments: Das Soziale besteht also nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikatio-

nen.9 Soziale Systeme sind also Kommunikationssysteme, in denen sich Kommunikationen 

reproduzieren und durch Selektion fortlaufend an weitere Kommunikationen anschließen. 

Hierbei lässt sich verdeutlichen, dass soziale Systeme anhand von „Sinn“ operieren. Sinn 

ermöglicht Selektion zur Reduktion von Komplexität, verweist zugleich auf weitere An-

schlussmöglichkeiten. Insofern wird Komplexität wiederum für weitere Systemoperationen 

zur Verfügung gestellt. Luhmann unterscheidet drei Sinndimensionen: Sachdimension (was 

geschieht), Sozialdimension (um wen es geht) und Zeitdimension (wann geschieht) (vgl. 

Luhmann 1984: 112ff).

Die  Reproduktion  von  Kommunikationen  bzw.  Anschlussmöglichkeiten  ist  anhand der 

Sinnform unaufhörlich und bildet damit das Dauerproblem sozialer Systeme: Entweder er-

zeugen sie von Moment zu Moment eine neue Kommunikation, oder sie hören auf, zu ope-

rieren. Zur Beschreibung dieser Art von Selbsterzeugung und Selbstherstellung führt Luh-

mann einen der Grundbegriffe seiner Theorie ein: Autopoiesis. Luhmann betrachtet soziale 

Systeme als geschlossene, autopoietische Systeme, die sich selbst erzeugen und selbst er-

halten. Durch die Übertragung der Charakterisierung der Autopoiesis, die ursprünglich bei 

9 Der Begriff „Mensch“ ist kein Grundbegriff in der Systemtheorie von Luhmann. Das bedeutet aber nicht, 
dass  der  Mensch  keine  Relevanz  für  die  Konstitution  sozialer  Prozesse  ist.  Luhmann betrachtet  den 
Mensch als eine notwendige Umweltbedingung des soziales Geschehens, also der Autopoiesis der Kom-
munikation. Menschen kommen in der Umwelt sozialer Systeme vor. Gerade hier, was die Rolle des Men-
schen im Vergleich zu traditionellen Prämissen betrifft, zeigt sich der Paradigmenwechsel der Systemtheo-
rie (vgl. Kneer/Nassehin 2000: 69). 
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Maturana und Varela10 zur Bestimmung lebender Systeme verwendet wird, auf soziale Sys-

teme gelingt  Luhmann eine Neuentwicklung seiner Systemtheorie.  Luhmann verwendet 

nun einen allgemeinen einheitlichen Autopoiesis-Begriff zur Beschreibung weiterer unter-

schiedlicher Systemarten.11 

2.1.2 Funktionale Differenzierung der modernen Gesellschaft 

Um die Komplexität der Welt reduzieren zu können, müssen soziale Systeme selber eine 

bestimmte Komplexität, also eine Eigenkomplexität bilden. Diese ermöglicht und begrenzt 

wiederum die Fähigkeit eines Systems, die Komplexität der Welt zu erfassen und zu redu-

zieren.  Die Eigenkomplexität  eines  sozialen  Systems bedeutet,  dass mehr  als  eine An-

schlussmöglichkeit denkbar ist und dass das System eine solche Möglichkeit selektiv aus-

wählen muss (vgl. Kneer/Nassehi 2000: 112). Um diese Eigenkomplexität zu bewältigen, 

verfügen soziale Systeme über die Fähigkeit der Systemdifferenzierung. Dabei teilt sich ein 

System in Teilsysteme und macht eine interne System/Umwelt-Differenz sichtbar. System-

differenzierung ist „nichts weiter als Wiederholung der Systembildung in Systemen“ (Luh-

mann 1984: 37). 

Systemdifferenzierung bedeutet aber längst nicht, dass die Komplexität durch Teilung in 

Subsysteme verschwindet. Denn nur in jedem Subsystem lässt sich wiederum eine spezifi-

sche Komplexität  für jedes Teilproblem aufbauen. Je nach den Möglichkeiten muss das 

Teilsystem seine Wahl zur Problemlösung treffen. In diesem Zusammenhang lässt sich ver-

deutlichen, „dass gesellschaftliche Komplexität keine konstante Größe ist, die es durch ge-

eignete Mittel zu bewältigen gilt. Vielmehr sind der jeweilige Grad und die jeweilige Form 

der  Komplexität  unmittelbares  Resultat  der  Operationsweise  sozialer  Systeme“ 

(Kneer/Nassehi 2000: 114). 

10 Die beiden chilenischen Biologen und Neurophysiologen Maturana und Varela entwickelten in den 1960er 
und 1970er Jahren das Konzept der Autopoiesis. Sie benutzten diesen Begriff, um die Eigenart der Organi-
sation von Lebewesen bzw. lebendigen und neuronalen Systemen (z. B. Zelle, Nervensystem) zu beschrei-
ben (vgl. Maturana/Varela 1982).

11 Neben sozialen Systemen (Interaktion, Organisation und Gesellschaft) unterscheidet Luhmann noch Orga-
nismen- und Bewusstseinssysteme.
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Luhmann geht von den Begriffen „Komplexität“ und „Systemdifferenzierung“ aus und ver-

sucht, eine universalistische Theorie zu entwickeln, „deren Auflöse- und Rekombinations-

vermögen so weit fortgeschritten ist, dass man die moderne Gesellschaft theoretisch besser 

in den Blick bekommt“ (ebd.: 9). So entsteht Luhmanns Gesellschaftstheorie, die sich mit 

der Frage befasst, wie eine Gesellschaft als System mit ihrer Komplexität umgeht und wie 

sie sich intern in Teilsysteme differenziert. Hierbei muss darauf hingewiesen werden, dass 

Luhmann Komplexität und Systemdifferenzierung nicht nur in quantitativer Hinsicht unter-

sucht. Viel entscheidender ist die Frage nach der Form der Differenzierung einer Gesell-

schaft und den daraus resultierenden Komplexitätslagen (vgl. ebd.: 113).

„Der  Zusammenhang  von  Komplexität  und  Systemdifferenzierung  soll  [...] 
nicht als ein kontinuierlicher unilinearer Steigerungszusammenhang aufgefasst 
werden. Unsere inhaltliche Hypothese ist vielmehr, dass die Komplexität, die 
ein Gesellschaftssystem erreichen kann, abhängt von der Form seiner Differen-
zierung. Je nachdem, unter welchem Leitgesichtspunkt die primäre Differenzie-
rung des Gesellschaftssystems, die Bildung einer ersten Schicht von Teilsyste-
men eingerichtet ist, gibt es innerhalb des Gesellschaftssystems mehr oder we-
niger Anlass  zu verschiedenartigem Handeln.  Je  nachdem erscheinen Hand-
lungszusammenhänge für die Handelnden mehr oder weniger selektiv,  mehr 
oder weniger kontingent.“ (Luhmann 1980: 22) 

Kontingent ist etwas, was weder notwendig noch unmöglich ist; was also auch anders mög-

lich ist (vgl. ders. 1984: 152). Mit der Systemdifferenzierung wird die Repräsentation des 

Ganzen in der Gesellschaft kontingent. Das Gesellschaftssystem verfügt über unterschied-

liche Beobachterpositionen und lässt sich als Ganzes gleichzeitig unterschiedlich repräsen-

tieren. Der Gegenstand der Gesellschaftstheorie besteht darin, die wechselseitigen Beob-

achtungsverhältnisse der gesellschaftlichen Teilsysteme und die Beziehungen sowie Bezie-

hungsmöglichkeiten  der  Teilsysteme  untereinander  zu  untersuchen  (vgl.  Kneer/Nassehi 

2000: 115). Dabei lässt sich die Struktur eines Gesellschaftssystems erkennen. Die Struk-

turänderung eines Systems durch selbstreferentielle Handhabung von Selektion und Varia-

tion von Kommunikationsanschlussmöglichkeiten bezeichnet Luhmann als Evolution. Sie 

ist nicht geplant, gewollt oder intentional gesteuert, sondern ein kontingenter Prozess, der 

auch anders hätte ablaufen können. 

Luhmann betrachtet gesellschaftliche Evolution als Umstellung der Differenzierungsform 

und unterscheidet dabei drei evolutionäre Stufen der primären gesellschaftlichen Differen-
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zierungsform. Die segmentäre Differenzierung lässt sich als einfachste Differenzierungs-

form etwa in archaischen Gesellschaften finden, die ausschließlich in gleiche Teilsysteme, 

etwa Familien, Stämme, Dörfer ausdifferenzieren. Hierbei ist die Differenz von Interaktion 

und Gesellschaft noch nicht erlebbar, da die Anwesenheit von Personen als wesentliches 

Kriterium für die Zugehörigkeit zum (Teil-)System fungiert. Dadurch lässt sich einerseits 

nur ein sehr geringer Grad an Arbeitsteilung herausbilden und andererseits ein geringer Be-

darf für eine komplexe interne Organisation von Anschlussmöglichkeiten. Somit verfügen 

die segmentär differenzierten Gesellschaftssysteme über eine geringe Komplexität. Einfa-

che Gesellschaften organisieren die anfallende Komplexität ihrer Operation nicht durch in-

terne Differenzierung, sondern durch Zeitausgleich. Dieses Nacheinander der Handlungen 

braucht viel Zeit und erlaubt deshalb nur eine sehr geringe Form der gleichzeitigen Bewäl-

tigung von Problemlagen (vgl. ebd.: 123f). 

Erst wenn es nicht mehr gelingt, eine gewisse Ungleichheit von Sachverhalt (Rollen, Tätig-

keiten, Funktionen etc.) in der gleichen Zeit zu bewältigen, muss die Gesellschaft neue 

Formen erfinden, um dem Komplexitätsdruck gewachsen zu sein. Luhmann bezeichnet die 

zweite Stufe der primären gesellschaftlichen Differenzierung als stratifikatorische Differen-

zierung, die von den klassischen europäischen, asiatischen und amerikanischen Hochkultu-

ren an bis in die europäische Vormoderne des 15. und 16. Jahrhunderts das bestimmende 

gesellschaftsinterne  Differenzierungsprinzip  war.  Die  Gesellschaft  besteht  nun  aus  ver-

schiedenartigen Teilsystemen, die  in  einer  hierarchischen Beziehung zueinander stehen. 

Alle sozialen Kommunikationen werden nach der Leitdifferenz oben/unten geregelt. In die-

ser Gesellschaftsform steht damit die Sozialdimension im Vordergrund gesellschaftlicher 

Autopoiesis. Nicht was gesagt wird, sondern wer es sagt, ob von oben oder unten, ist ent-

scheidend (vgl. ebd.: 126). Die Selektivität des Gesamtsystems stellt sich insofern unab-

hängig vom Blickwinkel des Betrachters, egal ob von oben oder unten der Hierarchie, als 

relativ homogen dar. Trotz des Komplexitätszuwachses im Vergleich zur segmentären Dif-

ferenzierung waren in der stratifikatorischen Differenzierung die vertikale Positionsbestim-

mung innerhalb des Systems und die Zuordnung von Phänomenen noch transparent. Dies 

erforderte eine zentrale Semantik, die über die innergesellschaftlichen Systemgrenzen hin-

weg dem System im Ganzen einen „Sinn“ geben und in alltägliche gesellschaftliche Kom-

munikation einwirken kann (vgl. ebd.). Das wurde funktional durch eine Generalisierung 
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von Moral und vor allem von Religion erreicht. Die Sinnhaftigkeit der Welt etwa als Got-

tes Schöpfung und die Notwendigkeit, ein gottesfürchtiges Leben zu führen, galten z. B. 

für jeden, unabhängig von seiner sozialen Position, und bildeten somit die gesamtgesell-

schaftliche Semantik. 

Die stratifizierte Gesellschaft erlebte weitere Steigerungen von Komplexität. Die Reaktion 

darauf war der Zwang zur Ausdifferenzierung von Handlungsbereichen, die sich in der Ge-

sellschaft als Bildung von Funktionssystemen erkennbar machten, so die Ausdifferenzie-

rung der Politik von der Religion, die Verselbständigung der einzelnen Wissenschaften, die 

Entfernung des Rechts von der Politik, die Entkopplung der Wirtschaft von Religion und 

Moral usw.. Damit entsteht die funktionale Differenzierung als neue primäre Differenzie-

rungsform der  modernen Gesellschaft.  Die semantische Autonomisierung verschiedener 

Bereiche der Gesellschaft führt zur Herausbildung funktionaler Teilsysteme, die jeweils als 

Ganzes exklusiv sind und sich nicht gegenseitig ersetzen können. Die funktionale Differen-

zierung vollzog sich beispielsweise in Europa spätestens mit der Mitte des 19. Jahrhun-

derts, vollends aber zur Jahrhundertwende. Somit wird sie als Merkmal der modernen Ge-

sellschaft betrachtet. 

Die Gesellschaft differenziert sich nun strukturell in Teilsysteme, die nicht mehr durch eine 

allen Systemen gemeinsame Grundsymbolik (wie Hierarchie in der stratifikatorischen Dif-

ferenzierung) integriert  werden können.  Als  einzelne  funktionale  Teilsysteme operieren 

Wirtschaft, Politik, Recht, Religion, Erziehung, Wissenschaft, Kunst etc. stets aus ihrer je-

weiligen funktionsspezifischen Perspektive, „die für sie selbst unhintergehbar ist“ (ebd.: 

131f). Funktionale Teilsysteme sind dadurch gekennzeichnet, dass sie ihr Beobachtungs-

schema über binäre Codes generieren. So ist für Politik entscheidend, ob Entscheidungs-

macht da ist oder nicht; für Wirtschaft, ob gezahlt wird oder nicht. Die binären Codes bil-

den den kontextuellen Rahmen, innerhalb dessen das jeweilige Teilsystem Formen ausbil-

den kann. Alles andere, was nicht diesen zweiwertigen Unterscheidungsräumen unterliegt, 

wird vom System ausgeschlossen. Der Code sorgt in diesem Sinne für die Schließung des 

Systems. Der Offenheit des Systems dagegen dienen sogenannte Programme, die als vorge-

gebene Bedingungen gelten, nach denen für die eine oder andere Seite der Unterscheidung 

optiert wird. Programme sind für die Richtigkeit der Selektion von Operationen entschei-

dend (vgl. Luhmann 1986: 91). Programmierungen ermöglichen den operativ geschlosse-
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nen Teilsystemen, ihre Umwelt, die sich dem Code womöglich nicht fügt, in die eigenen 

Operationen einzubauen, ohne dabei die eigene binäre Codierung zu verlassen. So lässt 

sich wirtschaftliche Kommunikation durch Preise oder Investitionsprogramme in ihrer Um-

welt, also in fast allen anderen Funktionssystemen zugänglich machen, denn überall wird 

gezahlt. So erscheinen Gesetze, Verordnungen und Verträge auch in den anderen Funkti-

onssystemen, wobei über Recht und Unrecht im Rechtssystem entschieden wird. Systeme 

operieren autopoietisch und stellen somit ihren Umweltkontakt ausschließlich systemrela-

tiv, also anhand eigener Systemoperationen her. So kann etwa wirtschaftliche Kommunika-

tion auf politische und rechtliche Umweltveränderung ausschließlich unter Handhabung 

der Unterscheidung Zahlen/nicht Zahlen reagieren. Politik kann sich auf Wirtschaft einstel-

len, indem wirtschaftliche Zielvorgaben und Limitationen in politischen Programmen er-

kennbar sind (vgl. Kneer/Nassehi 2000: 134). 

Als Fazit lässt sich verdeutlichen, dass die moderne Gesellschaft durch funktionale Diffe-

renzierung  charakterisiert  ist,  bei  der  sich  verschiedene  Funktionssysteme  anhand  der 

Zweiwertigkeit ihrer Leitunterscheidung verselbständigen. Unterscheidungen durch binäre 

Codierung jedes Funktionssystems konstituieren eine monokontextuale Struktur, also eine 

Welt, in der es ausschließlich darum geht, was diese Unterscheidungen betrifft. So besteht 

die Welt für das Wirtschaftssystem in der (Re-)Produktion von Zahlungsfähigkeit; für die 

Politik eine Welt, in der Entscheidungen zu treffen sind, je nachdem, ob über Macht ver-

fügt wird oder nicht. Es geht allerdings bei dieser Differenzierung nicht um eine absolute 

Teilung des Seinbereiches der Welt, sondern um systemrelative unterschiedliche Beobach-

tungen, wobei die Welt als Ganze in der „Sinneinheit der Differenz von System und Um-

welt“ (Luhmann 1984: 283) besteht, da jedes System sich und seine Umwelt unterscheidet. 

Gerade  an  dieser  Stelle  bezeichnet  Luhmann die  moderne  Gesellschaft  als  Weltgesell-

schaft,  die  als  die  Gesamtheit  aller  möglichen Kommunikationen verstanden wird.  „So 

heißt dies, dass es auf dem Erdball und sogar in der gesamten kommunikativen erreichba-

ren Welt nur eine Gesellschaft geben kann.“ (ders. 1998: 156) Die verschiedenen Globali-

sierungstendenzen in den einzelnen Funktionssystemen sichern die Argumente für Weltge-

sellschaft empirisch gut ab. „Entscheidend ist jedoch, dass der Begriff einer einheitlichen 

Weltgesellschaft nicht die radikale Differenziertheit der modernen Gesellschaft einzieht.“ 

(Kneer/Nassehi 2000: 153) Die Unterschiede, die in der Weltgesellschaft zu sehen sind, 
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lassen sich gerade durch die funktionale Differenzierung und die verschiedenen Weltbeob-

achtungen erklären.

„Die primäre Struktur gesellschaftlicher Differenzierung schließt heute an die 
Unterschiede zwischen Funktionssystemen an,  und das Ausmaß, in dem die 
heutige Weltgesellschaft noch schichtmäßig bzw. nach Zentrum/Peripherie dif-
ferenziert ist, ergibt sich aus dem Fungieren der Funktionssysteme. Es sind po-
litische Gründe, aus denen die regionale Segmentierung des politischen Sys-
tems der Weltgesellschaft in Staaten trotz permanenter Kriegsgefahr festgehal-
ten wird; und es sind wirtschaftliche Gründe, die eine Differenzierung nach 
Zentrum und Peripherie, nach hochentwickelten und entwicklungsbedürftigen 
Regionen forcieren.“ (Luhmann 1986: 168) 

2.2 Systemtheoretische Organisationssoziologie

In allen Funktionssystemen der modernen Gesellschaft sind Organisationen unentbehrlich. 

Ohne Organisationen wie  z.  B.  Unternehmen,  Schule,  Kirche,  Universität  wären  Wirt-

schaft, Erziehung, Glaube und Wissenschaft nur schwer „auf Dauer zu stellen“ (Nassehi 

2002: 454). Der funktionale Differenzierungsprozess ist offenbar flächendeckend mit der 

Herausbildung  von  Organisationen  verbunden,  ohne  dass  Organisationssysteme  selber 

Teilsysteme von Funktionssystemen wären. Damit stellt sich die Frage, welches Bezugs-

problem durch Organisationen vor dem Hintergrund funktionaler Differenzierung gelöst 

wird. Dazu bedarf es einer systemtheoretischen Beschreibung von Organisationen.

2.2.1 Organisation als autopoietisches System

Die Organisationssoziologie nahm ihren Anfang12 in den 1970er und 1980er Jahren und hat 

sich inzwischen zu einem hoch differenzierten Wissensgebiet entwickelt.  Während Max 

Webers Analyse der Bürokratie (Weber 1980; Kieser 1993b) als klassische Organisations-

soziologie entdeckt wurde, ergibt sich mittlerweile eine Reihe von neuen Ansätzen und 

Theorien, welche mit der fachübergreifenden Organisationsforschung eng verbunden sind. 

12 Zu Klassiker der Organisationstheorie: siehe auch Scott 1986. 
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Dazu gehören u.a. die Netzwerktheorie, die Institutionenökonomie, der Neo-Institutionalis-

mus (March/Olsen 1989; DiMaggio/Powell 2000; Scott/Meyer 1994; Meyer/Rowan 1991), 

die Strukturationstheorie (Giddens 1997), die politische Ökonomie sowie Luhmanns Sys-

temtheorie und Theorie der gesellschaftlichen Differenzierung. Die Vielfalt der theoreti-

schen und analytischen Beiträge aus verschiedenen Perspektiven führt aber scheinbar zu ei-

nem gemeinsamen Interesse an der „Rückkehr der Gesellschaft“13 der Organisationssozio-

logie, das sich in den letzten zehn Jahren sowohl im angloamerikanischen als auch im deut-

schen Forschungsraum abzeichnet.  Organisationsanalyse  unter  gesellschaftstheoretischer 

Perspektive gewinnt in der Organisationssoziologie immer mehr an Gewicht und Populari-

tät.

Was versteht man unter dem Begriff „Organisation“? Öfters wird „Organisation“ mit „In-

stitution“ gleichgesetzt. Die Unterschiede zwischen den beiden Begriffen lassen sich da-

durch verdeutlichen,

„dass Institutionen im engeren Sinne als ein spontan entstandenes „Regelwerk“ 
zu verstehen ist, welches ein Handlungsprogramm mit einer Leitidee verkörpert 
und auch ohne Personen (bzw. Mitglieder) vorstellbar ist, während die Organi-
sation  als  eine  Kollektivität  arbeitsteiliger  Kooperation  nur  mit  Mitgliedern 
denkbar ist. Zudem haben Organisationen in der Regel ein Gründungsdatum, 
sind folglich bewusst geplante Sozialgebilde, während viele (nicht alle) Institu-
tionen aus Interaktionen sozialer Akteure quasi naturwüchsig hervorgegangen 
sind. Auch kommt einer Institution, im Gegensatz zur Organisation, in der Re-
gel keine Akteurseigenschaft zu. Überdies haben alle Gesellschaften Institutio-
nen, nur moderne haben auch Organisationen.“ (Müller-Jentsch 2002: 419)

In einem umfassenderen  Sinne  des  Begriffs  der  Institution  gilt  Organisation  einerseits 

selbstverständlich als eine der gesellschaftlichen Institutionen, da sie eine Einrichtung der 

Gesellschaft ist, genau wie die Familie oder der Markt. Andererseits lässt sich Organisation 

als  spezifische  Manifestation  institutioneller  Ordnungen  und  Normensysteme begreifen 

(vgl. ebd.: 419). Gerade letztes ist eine zentrale Annahme der neo-institutionalistischen Or-

ganisationssoziologie, die der Institutionenökonomie gegenüber steht. Nach dem Neo-Insti-

tutionalismus konditioniert die institutionelle Umwelt bzw. das „organisationale Feld“ mit 

seinen  Werten,  Normen und Konventionen die  Strukturen  und Prozesse  von Organisa- 

tionen. Dieses „kulturalistische“ Modell zeigt sich als Gegenstück zu der Institutionenöko-

13 So der Untertitel des Sammelbands zur Organisationstheorie von Ortmann et al. (Hrsg.) 1997.
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nomie, die mit dem „kalkulatorischen“ Handlungsverständnis Institutionen als exakte Ag-

gregate rationaler Wahlhandlungen bezeichnet (vgl. ebd.: 420). 

Bei der Beobachtung von Wirtschaftsorganisationen behandelt Tacke ebenso das Theorie-

dual: Die Institutionenökonomie operiert also mit der Transaktionskosteneffizienz und ver-

steht Organisationen als „kostenminimierende Rechenmaschinen“ (Tacke 1999: 85), wäh-

rend der Neo-Institutionalismus die Regelbindung an Erwartungskontexten zum Parameter 

organisationalen Handelns und somit Organisationen als isomorphe Duplikate ihrer organi-

sationalen Umwelt versteht. Tacke zufolge sind die beiden konkurrierende Theorien nur in-

sofern komplementär, wenn sie ihre jeweiligen Begriffslücken wechselseitig füllen. 

„Während die Institutionenökonomie keinen Begriff der Wirtschaftsorganisati-
on hat, weil sie zwar Ökonomisches, nicht aber das Organisatorische an (der) 
ökonomischen Organisation adressieren kann, hat der  Neo-Institutionalismus 
keinen  Begriff  der  Wirtschaftsorganisation,  weil  er  zwar  Organisatorisches, 
aber  nicht  das  Ökonomische  der  ökonomischen  Organisation  adressieren 
kann.“ (ebd.: 83f)

Das Problem der Spaltung der beiden institutionalistischen Theorien kann „nur im Rahmen 

einer dritten Theorie“  (ebd.: 89), hier Luhmanns Systemtheorie gemeint, gelöst werden. 

Mittels des Konzepts der funktionalen Differenzierung lässt sich Organisation (z. B. Unter-

nehmen) auf ein gesellschaftliches Funktionssystem (z.  B. Wirtschaftssystem) beziehen. 

Somit vereinigen sich die organisations- und gesellschaftstheoretischen Ansätze. Dabei las-

sen sich die soziologischen Beobachtungen der Praktiken in einem erweiterten Theorieho-

rizont entfalten. 

Luhmann betrachtet Organisation als selbständigen Systemtypus. Ein Organisationssystem 

ist durch Mitgliedschaft gekennzeichnet, die von bestimmten Bedingungen anhängig ist. 

Der Ein- und Austritt in eine Organisation ist formell geregelt, wie z. B. durch Schließung 

und Kündigung eines Arbeitsvertrags mit einem Unternehmen. Somit gelingt es Organisa-

tionen, „hochgradig künstliche Verhaltensweisen relativ dauerhaft zu reproduzieren“ (Luh-

mann 1975: 12). Hierbei lässt sich eine wichtige Funktion der Organisationen verdeutli-

chen, nämlich „spezielle Handlungsabläufe, die in der Umwelt des Organisationssystems in 

dieser Weise nicht zu erwarten sind, festzulegen und damit für Mitglieder wie auch Nicht-

Mitglieder der Organisation berechenbar zu machen“ (Kneer/Nassehi 2000: 43). Die Orga-

nisationssoziologie, die sich an dem gesellschaftstheoretischen Programm orientiert, geht 
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davon aus, dass Organisationen erst in der modernen Gesellschaft entstanden sind. Denn 

Organisationen können sich erst mit der Ausdifferenzierung von Funktionssystemen als ei-

genständiger Systemtypus herausbilden, in allen Bereichen der Gesellschaft verbreiten und 

wiederum zur Ausdifferenzierung von Funktionssystemen beitragen (vgl. Tacke 2001: 10).

In der segmentären Differenzierung bildeten Familien oder Stämme autonome Einheiten. 

Soweit in ihnen überhaupt eine Arbeitsteilung ausgebildet war, folgte sie den biologischen 

Variablen von Alter und Geschlecht. Organisation im heutigen Sinne waren nicht vorhan-

den.  Weitere Gemeinschaftstypen kamen zwar in der stratifikatorisch differenzierten Ge-

sellschaft vor, zeichneten sich aber durch andere Merkmale aus als Organisationen in der 

modernen  Gesellschaft.  Kieser  (1989,  1993a)  beschreibt  die  Zunft,  die  im  Mittelalter 

Handwerker zusammenschloss, als ein schichtmäßig differenziertes, aber multifunktionales 

Sozialsystem. Die Zunft hatte zwar viele Regeln, diese waren aber ausschließlich moralisch 

und religiös begründet. So war die Zunft keine Organisation, also kein „Zweckgebilde“ mit 

einer Hauptaufgabe, sondern eher „eine Gesellschaft in der Gesellschaft“ bzw.   ein „beruf-

liches  Monopol“  mit  strikten Zugangsbeschränkungen“ (ders.  1993a:  262).  Auf  soziale 

Systeme, die mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen mussten,  wirkten immer mehrere 

Selektionsfaktoren ein. Durch eine Differenzierung nach Funktionen wurden die relevanten 

Selektionsfaktoren eines Systems reduziert. Sobald ein Zunftmeister z. B. ein spezifisches 

oder effizientes Produktionsverfahren ersann, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieses 

religiöse oder soziale Bewertungskriterien verletzte. „Der höhere Selektionswert im Hin-

blick auf die ökonomischen Anforderungen wurde durch einen geringen Selektionswert ge-

genüber anderen Anforderungen kompensiert. So war es funktional - für den Bestand des 

Systems erforderlich -, dass die Zünfte Innovationen unterbanden.“ (ebd.: 265).  Es lässt 

sich feststellen, dass die Entstehung von Organisationen als neuer Systemtypus im Zuge 

funktionaler Differenzierung der modernen Gesellschaft ermöglicht wurde. 

Organisationen als Systeme sind von ihrer Umwelt differenziert und werden erst durch die-

se  Differenz  beobachtbar.  Organisationen  sind  Luhmann  zufolge  als  Kommunikations- 

systeme zu konzipieren, deren kommunikative Elementareinheiten Entscheidungen sind. 

Von Organisationen ist erst dann zu sprechen, „wenn es zur Kommunikation von Entschei-

dungen kommt  und das  System auf  dieser  Operationsbasis  operativ  geschlossen  wird“ 

(Luhmann 2000: 63). Im Organisationssystem ist auf ein Nacheinander von Entscheidun-
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gen bezogen. Alle Entscheidungen können auf Entscheidungen zurückgeführt werden. Das 

Organisationssystem ist somit ein autopoietisches System, das durch die kontinuierliche 

(Re-)Produktion von Entscheidungen bzw. Kommunikationen Selbstherstellung und Selbs-

terhaltung ermöglicht. 

2.2.2 Organisation der modernen Gesellschaft

Nun stellen sich die Fragen: Wozu Organisationen? Welches Problem wird durch Organi-

sationen überhaupt in der modernen Gesellschaft gelöst? Und in welchem Zusammenhang 

stehen Organisationssysteme und ihre Umwelt, hier insbesondere Teilsysteme der Gesell-

schaft? Zur Beantwortung dieser Fragen steht wohl Luhmanns Begriff „strukturelle Kopp-

lung“ zur Verfügung, wobei die konkrete Bedeutung des Begriffs aufgrund verschiedener 

Lesearten noch ziemlich vage bleibt. Funktionssysteme sind zum einen vollständig auto-

nom, zum anderen bestehen zwischen diesen aber auch Abhängigkeiten, die auf die Not-

wendigkeit  des  Leistungsaustausches  zurückzuführen  sind.  Strukturelle  Kopplungen er-

möglichen insofern den einzelnen Funktionssystemen, ihre Exklusivität zu bewahren und 

zugleich eine Fremdreferenz herzustellen. So dienen beispielsweise Eigentum und Vertrag 

als strukturelle Kopplung von Recht und Wirtschaft, Verfassung als strukturelle Kopplung 

von Politik und Recht. Somit ist strukturelle Kopplung ein Begriff, der in seiner Theoriepo-

sition quer zum Begriff der Autopoiesis steht. 

Lieckweg (2001) diskutiert in diesem Zusammenhang verschiedene Möglichkeiten, inwie-

weit Organisationen an diesen strukturellen Kopplungen beteiligt sind und betrachtet Orga-

nisationen als Multireferenten, die ständig zwischen den verschiedenen Logiken der Funk-

tionssysteme vermitteln.

„(1) Organisation als Voraussetzung für strukturelle Kopplung: Organisationen 
stellen ganz allgemein mit ihren Strukturen die Voraussetzungen für die struk-
turelle Kopplung von Funktionssystemen bereit, dies gilt für nahezu alle Orga-
nisationen; (2) Organisation als strukturelle Kopplung: Organisationen sind sel-
ber strukturelle Kopplungen von Funktionssystemen, so z. B. Universitäten in 
der Kopplung von Erziehung und Wissenschaft; (3) Organisation als Vermittler 
struktureller Kopplung: spezifische Organisationen stellen ihre Kommunikati-
on zur Vermittlung und Realisierung von bestimmten strukturellen Kopplungen 
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zur Verfügung, so z. B. Finanzämter in der Vermittlung der strukturellen Kopp-
lung von Politik und Wirtschaft durch Steuern.“ (Lieckweg 2001: 267)

Schimank (2001) versteht die moderne Gesellschaft als Organisationsgesellschaft und be-

trachtet Organisationen als Bedingung der Möglichkeit funktionaler Differenzierung (vgl. 

Schimank 2001:  19).  Bezüglich  des  Integrationsproblems der  funktional  differenzierten 

Gesellschaft begreift er Sozialität als ein Wechselverhältnis von Handeln und Struktur. Ge-

rade in Organisationen zeigen sich sowohl Akteure und Strukturen. Denn Organisationen 

besitzen einerseits als korporative Akteure Handlungsfähigkeiten nach innen wie nach au-

ßen, stellen andererseits Sozialsysteme dar, die gegenüber ihren Mitgliedern handlungsprä-

gend wirken (vgl. ebd.: 20). Durch gesellschaftliche Teilsysteme entstehen generalisierte 

soziale Deutungsstrukturen, die durch ihren binären Code und ihre Programme bestimmt 

werden. Dabei erzeugen formale Organisationen mittels teilsystemspezifischer Mitglieds-

rollen  Konformitätsbereitschaft  und Verhaltenssicherheit  im jeweiligen  Teilsystem.  Da-

durch dienen Organisationen als „institutioneller Unterbau der teilsystemspezifischen Deu-

tungsstrukturen“ (ebd.) und tragen entscheidend zur dauerhaften Sozialintegration der Ge-

sellschaftsmitglieder  bei.  Es  wird darauf  hingewiesen,  dass  die  Durchorganisierung der 

Teilsysteme nach Art und Ausmaß variiert, wie beispielsweise das Gesundheits- und das 

Kunstsystem etwa weniger durchorganisiert sind als die Systeme der Wirtschaft, der Politik 

und der Wissenschaft. 

Während Schimank Organisationen als teilsystemspezifische Akteure versteht, argumentie-

ren andere Soziologen eine multireferentielle Funktion von Organisationen und damit eine 

komplementäre Ausdifferenzierung von Organisationen und Teilsystemen der Gesellschaft. 

Bode und Brose (2001) erkennen, dass systemspezifische Organisationen einerseits  und 

systemübergreifende Organisationen andererseits in der modernen Gesellschaft koexistie-

ren. Die sogenannten intersystemischen Organisationen, die keinem Funktionssystem ein-

deutig zugerechnet werden können und mit mehrfachen Referenzen operieren, erreichen 

system-integrative  Vermittlungsleistungen  zwischen  verselbständigten  Funktionslogiken 

(vgl. Bode/Brose 2001: 118). Bora (2001) zufolge werden Organisationen durch ihre Mul-

tireferentialität gekennzeichnet. Es gibt zwar eine Primärorientierung der Entscheidungs-

programmierungen in Organisationen vorrangig mit Blick auf den betreffenden Code eines 
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Funktionssystems, gleichwohl stellen die Programmierungen immer Mischformen dar (vgl. 

Bora 2001: 171). 

Parallel dazu sprechen Lieckweg und Wehrsig (2001) von einer doppelten Differenzierung. 

Die Differenzierung von Funktionssystemen ermöglicht eine Ausdifferenzierung von Orga-

nisationen, die ihrerseits  die weitere funktionale Differenzierung tragen.  Das Verhältnis 

von Organisation und Gesellschaft ist somit als ein komplementäres Steigerungsverhältnis 

zu verstehen (vgl. Lieckweg/Wehrsig 2001: 39). Aufgrund der multireferentiellen Ausrich-

tung von Organisationen und der Präsenz mehrerer Entscheidungsprogramme in Organisa-

tionen können Widersprüche zwischen den Funktionssystemen als  innerorganisatorische 

Konflikte aufgenommen und ausgetragen werden, wie z. B. Konflikte zwischen der For-

schungs- und Rechtsabteilung eines Unternehmens. 

„Die wechselseitige Ausdifferenzierung von Organisationen und von Funkti-
onssystemen führt dazu, dass Entwicklungsprozesse innerhalb der Gesellschaft 
von den auf der Organisationsebene zur Verfügung gestellten Möglichkeiten 
und Beschränkungen abhängig sind. Umgekehrt stehen auch Organisationen zu 
den Funktionssystemen in einem nicht determinierenden Abhängigkeitsverhält-
nis. Deshalb ist auch für Organisationen nur das möglich, was auf der Ebene 
der Funktionssysteme als  Beschränkung und Möglichkeit  bereitgestellt  wird. 
Für Organisationen und Funktionssysteme bedeutet dies, das sie mit einer dy-
namischen  Ebenen-Umwelt  konfrontiert  sind,  die  sie  nur  durch  ihre  eigene 
Komplexität für sich nutzen können.“ (ebd.: 50) 

Das aktuelle Beispiel der Karikatur von Mohammed, die von einer europäischen Medienor-

ganisation herausgebracht wurde und anschließend eine große Breite von heftigen Protes-

ten in islamischen Ländern auslöste, gilt als exakte Projektion der Widersprüche von Funk-

tionssystem und daraus entstehenden Konflikten. Es geht dabei nicht mehr um einen einsei-

tigen Kulturkampf, sondern vielmehr um eine Diskrepanz der Selbst- und Fremdbeschrei-

bung von verschiedenen Funktionssystemen u.a. Kunst, Religion, Medien und Politik. Die-

se Widersprüche können aber nur  durch Organisationen kommuniziert  werden, hier  im 

Beispiel etwa durch Pressesprecher von Regierungen, Meinungsäußerung von Redakteuren 

sowie Dialoge zwischen islamischen und anderen beteiligten Organisationen. Die Funktion 

von Konflikten sieht Luhmann deshalb darin, „in Systemen ein stabiles Verhältnis zur eige-

nen Instabilität herzustellen“ (Luhmann 1981: 97), da Konflikte Erwartungssicherheit pro-

duzieren. 
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So lässt sich feststellen, dass die Innovativität der Organisation für die Gesellschaft darin 

besteht, Reflexivität auf der Ebene der Funktionssysteme anzustoßen. Damit hat das Funk-

tionssystem  die  Möglichkeit,  den  Kommunikationsprozess  selbst  zum  Gegenstand  der 

Kommunikation zu machen. Diese Prozessreflexivität dient als Voraussetzung dafür, dass 

Funktionssysteme ihre Programme ändern können und dies mit Hilfe der Entscheidungs-

möglichkeiten von Organisationen tun. In diesem Sinne verhelfen Organisationen der mo-

dernen Gesellschaft zu einem Komplexitätsniveau, das sich nicht nur auf der Ebene der 

Konfliktbearbeitung zeigt, sondern gerade auf der Ebene der Konfliktgenerierung. Organi-

sationen sorgen also dafür, dass intersystemische Konflikte überhaupt möglich sind. Luh-

mann hat diese Funktion von Organisationen mit dem Begriff der Interdependenzunterbre-

chung bezeichnet (Luhmann 2000: 394ff). 

Mit einem Perspektivenwechsel stellt  Nassehi (2002) die von der klassischen Organisa- 

tionssoziologie behauptete „Rationalität“ von Organisation auf den Prüfstand. Er erklärt 

anhand von Entscheidungen ein neues Interpretationsschema von Rationalität und damit 

den Beitrag von Organisationen zur Gesellschaft. Nach Max Webers Modell der Zweckra-

tionalität sind es erst Organisationen, die eine wirklich rationale einsetzende Operations-

form der Funktionssysteme ermöglichen. Sie sorgen also für effizienten Mitteleinsatz zur 

Erreichung bekannter Zwecke. Dieser theoretische Ansatz reicht vom „scientific manage-

ment“ (Taylor 1995) bis hin zu institutionenökonomischen Ansätzen. Bei all diesen Theori-

en scheinen Organisationen tatsächlich als „Rationalitätsinseln“ (Nassehi 2002: 463) kon-

zipiert zu werden. Dabei werden vor allem Effizienz und rationale Entscheidungsfähigkeit 

in den Vordergrund gestellt, um kollektive Handlungspotenziale innerhalb der Organisati-

on auszuschöpfen, wobei die Quelle der Zwecke und Ziele wiederum außerhalb der Orga-

nisation verortet werden kann - etwa als staatliche oder ökonomische Aufgaben. Letztlich 

ergeben sich dann „Probleme der Kollektivierung von Handlungszielen und Interessen, die 

Organisationen ein Moment von Irrationalität einpflanzen und doch die Erwartung nähren, 

gesellschaftliche Prozesse letztlich organisieren zu können“ (Nassehi 2002: 463). 

Während sich die auf Rationalität setzende Organisationssoziologie an dem Leitmodell ei-

nes  rationalen Kalküls  als  Bedingungen der  Entscheidungshandlung orientiert,  geht  die 

Systemtheorie hingegen davon aus, dass Entscheidungen sich nicht entscheiden, sondern 

geschehen lassen (vgl. Luhmann 2000: 135f), „andernfalls müsste es bereits einen Ent-
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scheidungsakt vor der Entscheidung geben, über den dann wiederum zu entscheiden wäre“ 

(Nassehi 2002: 464). Bei der Entscheidung von Organisation spielt die Zeit eine entschei-

dende Rolle. Luhmann versteht Entscheidungen nämlich als Zeitstellen, die Vergangenheit 

und Zukunft scheiden. Somit ergibt sich die Struktur einer Organisation in der Zeit da-

durch, dass eine „Entscheidungsgeschichte“ (ebd.: 458) gebildet wird, die etwa in der Un-

ternehmenshistorie  oder  im  Geschäftsbericht  wieder  zu  finden  ist.  Hierbei  entscheiden 

Organisationen stets zwischen Alternativen und liefern in ihrem Gedächtnis zugleich mit, 

was nicht entschieden wurde. Auch die nicht gewählten Optionen sind Konstruktionen der 

Organisationen selbst,  wie ein externer Beobachter erkennen kann. Es geht insofern bei 

Entscheidungen innerhalb von Organisationen nicht darum, wie Entscheidungen zustande 

kommen, ob sie rational oder irrational, geplant oder spontan, mit oder ohne Zweifel sind. 

Viel entscheidender ist, dass überhaupt entschieden wird bzw. dass alles, was geschieht, als 

Entscheidung sichtbar wird (vgl. ebd.: 459). 

„Wer  sich  länger  in  Organisationen  aufgehalten  hat,  kennt  diese  Entschei-
dungsgenerierte Zeitspannung. Erst wird mit allen Mitteln für diese oder jene 
Lösung gestritten, gekämpft,  intrigiert,  argumentiert und verhandelt, aber so-
bald  entschieden ist,  verschwindet  zunächst  die  Spannung -  zunächst,  denn 
Entscheidungen erzwingen neue Entscheidungssituationen, und dieses Nach-
einander macht die  Autopoiesis der Organisation aus. Es ist exakt diese Zeit-
handhabung, die Funktionssysteme und Organisationssysteme unterscheidet - 
und dieser unterschiedlichen Zeithandhabung lässt  sich auch der spezifische 
Beitrag von Organisationsbildung für  die  Autopoiesis  der  Funktionssysteme 
entnehmen.  Dies  scheint  mir  der  entscheidende,  bisher  nicht  ausgearbeitete 
Link zu sein, an dem sich das Verhältnis von Organisationen und Funktionssys-
temen festmachen lässt.“ (ebd.; Hervorh. i. O.)

Als Fazit ist nun festzuhalten, dass funktionale Differenzierung in der modernen Gesell-

schaft ohne Organisationen nicht denkbar wäre. Die Funktion von Organisationen lässt sich 

hierbei nicht bloß mit den schlichten Modellen der Effizienzsteigerung, der Zweckrationa-

lität oder des kollektiven Handelns bestimmen. Nach systemtheoretischer Ansicht leisten 

Organisationen vielmehr einen Beitrag zur Strukturbildung innerhalb von Funktionssyste-

men und zugleich zwischen diesen. Organisationen versorgen also einerseits  durch ihre 

Zeitstruktur von Entscheidungen erweiterte Anschlussbedingungen von Kommunikationen 

in den Funktionssystemen. Somit wird innerhalb den Funktionssystemen, die prinzipiell 

über rekursive Operationen (Kommunikationsanschlüsse) verfügen, ein Moment von Re-
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flexivität (Entscheidungen) eingebaut (vgl. ebd.: 459ff). Andererseits sind Organisationen 

keineswegs Teile der Funktionssysteme und auch nicht unbedingt spezifisch einem einzi-

gen Funktionssystem zugeordnet. Hinsichtlich ihrer Multireferentialität werden Organisa-

tionen in einer besonderen Weise an Funktionssysteme gekoppelt. Somit dienen Organisa-

tionen zur Austragung von Konflikten bzw. Widersprüchen zwischen den Funktionssyste-

men. Sie ermöglichen in diesem Sinne sowohl Interdependenzunterbrechung als auch Inter-

dependenzsicherung zwischen den Funktionssystemen. Dadurch lässt sich der Beitrag von 

Organisationen zum Aufbau der intersystemischen Ordnung verdeutlichen. 

2.3 Zusammenfassung

Luhmanns Systemtheorie geht von der Differenz von System und Umwelt aus und betrach-

tet soziale Systeme als autopoietische Systeme, die fortlaufend Kommunikation aus Kom-

munikation erzeugen. Hierbei gewinnt der Begriff „Ereignis“ bzw. „Anschlussmöglichkei-

ten von Kommunikation“ eine zentrale Stellung. Zur Reduktion der steigenden Komplexi-

tät, also Vermehrung von Ereignissen und Anschlussalternativen ergibt sich Systemdiffe-

renzierung als Problemlösung. Die moderne Gesellschaft ist somit durch funktionale Diffe-

renzierung gekennzeichnet. Die verschiedenen Funktionssysteme wie z. B. Politik, Wirt-

schaft  und Recht  konstituieren anhand von Codes  und Programmen ihre operative Ge-

schlossenheit und Offenheit. Dadurch entstehen die systemrelativen Beoachtungsverhält-

nisse der Welt. Die moderne Gesellschaft wird als Weltgesellschaft bezeichnet, die in der 

Einheit der Differenz zu erkennen ist. 

Organisationen werden in der Systemtheorie als soziale Systeme verstanden, die sich von 

ihrer Umwelt  differenzieren.  Operative Geschlossenheit  macht  Organisationssysteme zu 

autopoietischen Einheiten, die durch die kontinuierliche (Re-)Produktion von Entscheidun-

gen auf die Dauer gestellt werden können. Organisationen sind in der modernen Gesell-

schaft nicht mehr wegzudenken. Die Funktion von Organisationen in der funktional diffe-

renzierten  Gesellschaft  besteht  darin,  spezielle  strukturelle  Kopplungsbedingungen  der 

Funktionssysteme zu schaffen. Somit können Organisationen einerseits die Autopoiesis der 
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Funktionssysteme mit vollziehen, andererseits Ereignisse und Ereignisketten verschiedener 

Funktionssysteme wie z. B. Wirtschaft, Recht, Religion, Politik, Wissenschaft aufeinander 

beziehen, ohne dass es damit zu einer Verschmelzung der Funktionssysteme kommt. Orga-

nisationen liegen also quer zur primären Differenzierungsform der modernen Gesellschaft 

und verschaffen dadurch für die Funktionssysteme sowohl einen intrasystemischen als auch 

einen intersystemischen Ordnungsgewinn.

In Anlehnung an dieses theoretische Konzept werden zur Analyse der Telekommunikati-

onsreformen in Deutschland und China folgende Thesen entwickelt: Die Telekommunika-

tionsreform lässt sich im systemtheoretischen Rahmen als Teil der funktionalen Differen-

zierung der modernen Gesellschaft beschreiben, in der Systembildung und Organisations-

wandel vollziehen. Hierbei sei zum einen bei der Liberalisierung und Privatisierung des 

Telekommunikationssektors eine deutliche Ausdifferenzierung z. B. von Politik und Öko-

nomie zu erkennen. Zum anderen könnte die Entmonopoliserung und Reorganisation von 

Telekommunikationsunternehmen zugleich als Prozess von Entstehung und Wandel von 

Organisationen betrachtet werden. Als autopoietisches System lassen sich die Funktionen 

von Organisationen (z. B. Regierung/Ministerien und Unternehmen) zur Strukturbildung 

von Teilsystemen (z. B. Politik und Ökonomie) und Gesellschaftssystem entfalten. Diese 

Thesen sollen im folgenden anhand der Beschreibung der Reform der Telekommunikation 

in beiden Ländern überprüft werden. Dabei sollten durch eine komparative Analyse Ähn-

lichkeiten und Unterschiede der Telekommunikationsreformen in beiden Ländern aufge-

zeigt werden. 
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3 Technische  Innovation  und  weltweite  Tele-
kommunikationsreform

Bevor die Telekommunikationsreformen in Deutschland und China untersucht werden, sol-

len zunächst in diesem Kapitel die generellen Hintergründe zu den Reformen erläutert wer-

den. Dabei werden zwei Problemstellungen geschildert: die staatliche Monopolverwaltung 

als Charakterisierung des klassischen Telekommunikationssektors und technische Innova-

tionen der Telekommunikation seit den letzten Jahrzehnten. Vor diesem Hintergrund lässt 

sich weiterhin die Telekommunikationsreform als globaler Trend der Telekommunikati-

onsentwicklung  erkennen.  Sowohl  in  Industriestaaten  als  auch  in  Entwicklungsländern 

setzt sich eine Reformwelle in der Telekommunikation durch: Liberalisierung, Privatisie-

rung und staatliche Regulierung. Hierbei soll im Wesentlichen geklärt werden, in welchem 

Zusammenhang technische Innovationen und die Telekommunikationsreform stehen und 

ob technische Innovationen als die auslösenden Kräfte für den strukturellen Wandel der 

Telekommunikation gelten.

3.1 Staatliche Monopolverwaltung der Telekommunika-
tion

Die Telekommunikation bezeichnet im Allgemeinen jeglichen Austausch von Informatio-

nen über eine gewisse Distanz hinweg, ohne sie materiell zu transportieren (z. B. als Brief). 

Im engeren Sinne wird heutzutage Telekommunikation als Datenaustausch unter Verwen-

dung von Elektrotechnik, Elektronik und anderen neuzeitlichen Technologien verstanden. 

Die ersten Telekommunikationsdienste in diesem Sinne waren Telegrafie (Fernschreiben) 

und Telefonie, zusammen auch Fernmelden genannt. Vor dem Aufkommen von Compu-

tern gab es bereits als Fernwirken bezeichnete Datenübertragungsdienste zur Steuerung von 

Anlagen. Zu den modernsten Telekommunikationstechnologien gehören u.a. Internet und 

Mobiltelefon. Telekommunikation wird im deutschen Telekommunikationsgesetz (TKG) 
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unter § 3 (Begriffsbestimmungen) Nr. 16 wie folgt definiert: ,,Im Sinne dieses Gesetzes ist 

die Telekommunikation der technische Vorgang des Aussendens, Übermittelns und Emp-

fangens von Nachrichten jeglicher Art in Form von Zeichen, Sprache, Bildern oder Tönen 

mittels Telekommunikationsanlagen.“ Unter diesen Begriff fällt eine breite Palette an tech-

nischen Errungenschaften, die zum modernen Alltagsleben des Menschen gehören. 

Das Thema Telekommunikation ist an sich keineswegs neu. Bereits in der Antike waren 

die Menschen bemüht, Nachrichten nicht nur in direkter Form durch Boten zu übermitteln, 

sondern Übermittlungssysteme zu schaffen, mit denen Informationen ohne den Transport 

eines Gegenstandes weitergegeben werden konnten (vgl. Teuteberg/Neutsch 1998: 8). Zu 

den  ersten  Versuchen  gehörten  u.a.  akustische  Telegraphie  (Trommeltelegraphie)  und 

Lichttelegraphie (Kommunikation durch Feuerzeichen). Lange Zeit erfolgte die Nachrich-

tenübermittlung durch Boten und durch die Post. Bis Ende des 18. Jahrhunderts war die 

Übermittlung von Nachrichten immer und überall an die Benutzung von Wegen und Stra-

ßen gebunden.  Jeder  Brief  musste  von einem Boten zu Fuß oder  zu  Pferd,  mit  einem 

Kutschwagen oder einem Schiff persönlich überbracht werden. Als die erste von Land- und 

Wasserverkehr unabhängige Nachrichtenübermittlung wurde der optische Zeigertelegraph 

im Jahr 1794 erstmals erfolgreich auf der etwa 150 km langen Strecke zwischen Paris und 

Lille erprobt. Erfinder waren der französischen Geistlichen Claude Chappe (1763-1805) 

und seine Brüder. Diese technische Erneuerung diente freilich allein militärisch-politischen 

Zwecken,  wurde  jedoch als  eigentlicher  Beginn  der  modernen Telekommunikation  be-

zeichnet, da sich hier das Kommunikationsnetz vom übrigen traditionellen Verkehr erst-

mals zu lösen begann (vgl. ebd.: 9ff).

Dieser Ablösungsprozess hat  sich durch die zunächst  noch drahtgebundene „elektrische 

Telegraphie“, die neuen Seekabel, das Telefon und schließlich durch die Einführung der 

„drahtlosen Telegraphie“ bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs im 19. Jahrhundert be-

schleunigt, nachdem die Grundlagen für die rasch voranschreitende Nutzung der „Elektrizi-

tät“ gelegt worden waren (vgl. ebd.: 11). Viele Erfinder wirkten dabei mit. Um Beispiele 

zu nennen, ließ Samuel Morse (1791-1872) 1837 seinen Morseapparat patentieren und be-

förderte am 25. Mai 1844 das erste Telegramm zwischen Washington und Baltimore auf 

einer von der Regierung zuvor eingerichteten Linie. Philipp Reis (1834-1874) erfand einen 

Apparat zur elektrischen Reproduktion von Tönen, den er als „Telefon“ bezeichnete, wobei 
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die Übertragung gesprochener Worte erst unvollkommen gelang. 1876 meldete dann Gra-

ham Bell  (1947-1922) ein  ähnliches und diesmal  gebrauchsfähiges Patent  an.  Mit  dem 

Bell-Telefon wurde 1877 die erste Telefonlinie dem Verkehr in Boston übergeben. Bells 

Erfindung bildete den Ausgangspunkt für die schnelle Entwicklung des gesamten Fern-

sprechwesens. Die Kommunikationsrevolution begann erst nach dem zweiten Weltkrieg. 

Dazu gehören ISDN-Netz14, Satellitenkommunikation, Internet und Mobilfunk, um ein paar 

Beispiele zu nennen (vgl. ebd.: 11f).

Betrachtet man die historische technische Entwicklung der Telekommunikation, lässt sich 

dieser Prozess Mayntz (1988) zufolge als Herausbildung eines besonderen Typus gesell-

schaftlicher Funktionssysteme beschreiben. Gemeint sind die modernen Verkehrs-, Kom-

munikations-, und Versorgungssysteme, die summarisch als technische Infrastruktursyste-

me bezeichnet werden können, wenn man nicht ausschließlich von sozialen Systemen, son-

dern im weiteren Sinne  vom Konzept  sozial-technischer Systeme ausgeht  (vgl.  Mayntz 

1988: 236). Die modernen Infrastrukturen verfügen, wie andere Funktionssysteme der Ge-

sellschaft, über spezifische Funktionen und besitzen damit für die Entwicklung und Dyna-

mik der modernen Gesellschaft eine überragende Bedeutung. Die Versorgung mit Wasser 

und Energie, das Transportieren von Gegenständen, die räumliche Fortbewegung und die 

Kommunikation  mit  räumlich  entfernten  Personen  gehören  zu  den  grundsätzlichen 

menschlichen Bedürfnissen und sind deshalb schon immer ein wichtiger Bestandteil der 

Gesellschaft. 

Das Spezifikum der technischen Infrastruktursysteme im Vergleich zu anderen Funktions-

systemen der  Gesellschaft  besteht  in  ihrer  technischen Fundierung und lässt  sich  nicht 

adäquat  erfassen.  Nicht  nur  Leistungsfähigkeit,  sondern  auch die  sozialstrukturelle  Be-

schaffenheit der technischen Infrastruktursysteme hängen aufs engste mit der Verwendung 

ganz bestimmter technischer Verfahren und Artefakte zusammen (vgl. ebd.). So besteht das 

Telekommunikationssystem aus  Kommunikationen  und  Anschlussmöglichkeiten  mittels 

moderner  Übermittlungstechnik  (Telefon,  Telefax,  Mobiltelefon,  E-Mail)  zur  Überwin-

dung der räumlichen Entfernung.15 Das System operiert anhand binärer Codes „technisch 

14 ISDN: Abkürzung für „Integrated Service Digital Network“.
15 Im Vergleich zu den Verkehrs- und Versorgungssystemen ist gerade das (Tele-)Kommunikationsystem die 

technische Voraussetzung für soziale Kommunikation in einem globalen Raum und deshalb für eine Analy-
se in  systemtheoretischer  Hinsicht  besonders  geeignet.  Die  anderen Infrastruktursysteme können nicht 
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machbar/nicht machbar“ autopoietisch und ermöglicht durch (Re-)Produktion von Kom-

munikation die Selbstherstellung. Die Vernetzung von Leitungen (Telefon) und Netzab-

hängigkeit  (Mobiltelefon)  gilt  als  auffallendes  Merkmal  solcher  technischen  Systeme. 

Nicht  nur  physische  Gegebenheiten  und  technische  (Un-)Möglichkeiten,  sondern  auch 

(ökonomische) Effizienz- und Effektivitätsgesichtspunkte sowie die Interessen mächtiger 

korporativer Akteure bestimmen den Vernetzungscharakter der technischen Infrastruktur-

systeme (vgl. ebd.: 244).

Im Zuge der technischen Innovation werden die Ausdifferenzierung und Selbstverständi-

gung des Telekommunikationssystems in technischer Hinsicht immer deutlicher. Betrachtet 

man die soziale Organisationsform der weltweit herkömmlichen Telekommunikation, lässt 

sich diese allerdings dem politisch-administrativen und dem wirtschaftlichen System zu-

rechnen. Denn in den meisten Ländern der Erde, auch in den von Anfang an privatwirt-

schaftlich organisierten USA, standen die nachrichtentechnischen Kommunikationssysteme 

unter der Hoheitsgewalt des Staates und wurden als „natürliches Monopol“16 betrieben. Der 

Staat hat sich für die technischen Systeme immer schon frühzeitig interessiert, weil diese 

für den Staat selbst unmittelbar nützlich waren bzw. seine private Nutzung für politisch ge-

fährlich gehalten wurde. Das galt am deutlichsten für den optischen Telegraphen, der nach 

der Erfindung in Frankreich und Preußen sofort in staatliche Regie genommen und für ad-

ministrative und militärische Zwecke reserviert wurde (vgl. ebd.: 245). Später wurde das 

Fernmeldewesen (u.a.  Telegraphie und Telefonie) im zivilen Bereich verbreitet  und als 

Universaldienst  vom staatlichen  Monopol  angeboten.  Diese  auf  Daseinsvorsorge  zuge-

schnittene Organisationsform wurde mit der Verpflichtung des Staates begründet, die für 

die Existenz einer Gesellschaft notwendige Deckung des Mindestbedarfs zu garantieren ist 

(vgl. Witte 1997: 4). 

Die Telekommunikation wurde also als Teil der staatlich zu erbringenden oder zumindest 

zu gewährleistenden Infrastrukturaufgaben begriffen. Der Telekommunikationssektor galt 

buchstäblich zur Kategorie der klassischen funktionalen Teilsystem zugeordnet werden. Hierbei sollte, wie 
Mayntz  meint,  zum Realphänomen der  modernen Infrastruktursyteme ein  anderer  analytischer  Schnitt 
durch die beobachtbare Wirklichkeit gelegt werden, als es ein ausschließlich auf soziale Elemente abstel-
lender systemtheoretischer Ansatz tut. Ein zusätzlicher sozio-technischer Aspekt ist nötig. (vgl. Mayntz 
1988: 236) 

16 Zur Definition „natürliches Monopol“ aus ökonomischer Ansicht: siehe Windisch 1987: 41-56; Bühler 
1999: 23-41.
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in der Marktwirtschaft als ökonomischer „Ausnahmebereich“, war Gegenstand umfassen-

der staatlicher Kontrolle und somit weltweit als Monopolangebot organisiert. Selbst in den 

wenigen Ländern, in denen die technischen Systeme der Telekommunikation nicht durch 

den Staat, sondern durch private Unternehmen eingerichtet und betrieben wurden, waren 

die  privaten Monopolisten  wie z.  B.  „American Telephone and Telegraph Corporation 

(AT&T)“ in den USA einer strengen Kontrolle durch staatliche Regulierungsbehörden un-

terworfen. In Deutschland sowie in anderen europäischen Ländern wurde die Telekommu-

nikation von der staatlichen Verwaltung betrieben und mit umfangreichen Monopolrechten 

im Bereichen von Netzen, Diensten und Endgeräten ausgestattet. 

3.2 Technische Innovation der Telekommunikation

Seit den 1970er Jahren befindet sich die Telekommunikation in einem enormen technologi-

schen Innovationsprozess,  mit  dem ein tiefgreifender struktureller  und organisatorischer 

Wandel der Telekommunikation in einem engen Zusammenhang steht. Entscheidend für 

die technischen Innovationen waren die Fortschritte in Mikroelektronik, Digitalisierung, 

optische Übertragungstechnik und Mobilfunk. 

Mikroelektronik gilt  als  Basistechnologie für die Informatisierung der Gesellschaft.  Die 

Entwicklung von Mikrochips ermöglicht es, Rechnerfunktionen wie z. B. Verknüpfungs- 

und Speicherfunktionen auf einem winzigen Chip zu integrieren. Dadurch wird die hohe 

Leistungsfähigkeit von Computer ermöglicht. Zugleich werden Produkte einer großen An-

zahl neuer Branchen u.a. Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte „intelligent“ gemacht. 

Weiterhin wird die herkömmliche analoge Nachrichtenübertragung digitalisiert.  Mit  der 

Umwandlung von Informationen in einen Binärcode wird es möglich, verschiedene Zei-

chensysteme (Sprache, Bild und Ton) auf einheitliche Weise z. B. per Telefonkabel zu 

übertragen. Die digitale Übertragungstechnik bringt damit eine universale Leistung hervor. 

Es ergeben sich nicht nur eine schnellere und qualitativ bessere Nachrichtenübertragung, 

sondern auch erhebliche Kostenvorteile für die Netzbetreiber. Zugleich bringt die neue Er-

findung optischer Übertragungssysteme im Vergleich zum herkömmlichen Fernmeldenetz 
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große Vorteile. Das herkömmliche Netz besteht aus symmetrischen Kupferkabeln. Kupfer 

ist nicht nur schwer und teuer, Kupferkabel verfügen zudem nur über eine begrenzte Über-

tragungskapazität  und -qualität und sind für die  Übertragung von Hochfrequenzsignalen 

nur bedingt geeignet. In den neuen optischen Übertragungssystemen werden Lichtsignale 

über Glasfaserkabel übertragen. Somit können enorme Informationsmengen in kurzer Zeit 

kostengünstig und weitgehend störungssicher übertragen werden. Nicht zuletzt ist die rele-

vanteste Telekommunikationstechnik der Neuzeit zu erwähnen: Mobilfunk. Das ursprüng-

lich aus Europa stammende Mobilfunksystem GSM (Global System for Mobile Communi-

cations) ermöglicht eine stabile drahtlose Kommunikation und entwickelt sich inzwischen 

zum globalen Standard. Auf der Basis des GSM-Netzes wurden GPRS (2,5G) und UMTS 

(3G) entwickelt.17

Die vielfältigen technischen Innovationen und deren Anwendung in der Telekommunikati-

on führen zu einer Steigerung der Komplexität des Telekommunikationssystems. Darauf 

regiert das System mit einer internen Differenzierung von Systemleistungen. Zuerst verän-

dert  sich  die  Infrastruktur  der  Telekommunikationsnetze in  Hinsicht  auf  Struktur  und 

Funktion. Die Digitalisierung der Datenübertragung eröffnet die Möglichkeit, die vorhan-

denen dienstspezifischen Netze zu einem integrierten Netz zusammenzufassen. Damit ent-

wickelt  sich das traditionelle Fernsprechnetz zum Universalnetz,  das für alle relevanten 

Übertragungsdienste für alle Zeichensysteme zugänglich ist. Mit der Einführung computer-

gesteuerter Vermittlungssysteme werden die Netze intelligenter und multifunktional. Sie 

können nicht nur die Verbindungen zwischen zwei Teilnehmern herstellen, sondern auch 

Informationen speichern,  verarbeiten  und abrufen.  Auch die  moderne  Satellitenübertra-

gungs-   technik dient als Alternative zu den terrestrischen Netzen und leistet einen großen 

Beitrag zur Massenkommunikation. 

Zugleich haben sich die  Telekommunikationsdienste durch die technischen Innovationen 

ausgedehnt. Zu den herkömmlichen Basisdiensten (z. B. Telefon und Telex) kamen neue 

Basisdienste (z. B. Datenübertragungsdienste). Zugleich entstand eine neue Kategorie von 

17 Das analoge Mobiltelefonnetz wird erste Generation genannt, gefolgt vom GSM-Netz als zweite Generati-
on. Die dritte Generation (3G) ist UMTS  (Universal Mobile Telecommunications System). Dazwischen 
gilt GPRS (General Packet Radio Service) als 2.5G. 
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Diensten, nämlich Mehrwertdienste (value added services).18 Mehrwertdienste können so-

wohl im Sprachbereich und als auch im Datenbereich angeboten werden. Bekannte Mehr-

wert-Sprachdienste sind die Computer-Telefonie-Integration, das Least Cost Routing oder 

der Centrex-Dienst. Im Datenbereich sind beispielweise das Intranet, E-Commerce oder E-

Mail zu erwähnen. In der Tabelle 1 werden die hochdifferenzierten Bereiche von Basis-

diensten und Mehrwertdiensten aufgelistet. 

18 Während bei den herkömmlichen Basisdiensten die Nachricht, die der Netzbetreiber an den Adressaten 
weitergibt, mit der vom Absender entgegengenommenen Nachricht nach Form und Inhalt identisch ist, füh-
ren Mehrwertdienste Funktionen aus, die entweder das Format, den Inhalt, den Code oder das Protokoll 
der übertragenen Information behandeln, oder die Teilnehmer mit zusätzlichen Informationen versorgen, 
oder Interaktionen des Teilnehmers mit gespeicherten Informationen beinhalten (vgl. Grande 1989: 79).

Tabelle 1: Differenzierung von Telekommunikationsdiensten

Quelle: vgl. Yan/Pitt 2002: 227f.

Basic telecommunications services

Electronic mail

Voice mailbox

Electronic data interchange

Value-added fax

Internet access service

Radio paging service Internet information service

Resale basic telecommunications service Videoconferencing service

Value-added telecommunications         
services

Fixed network domestic long-distance 
and local telephone services

Mobile network telephone and data ser-
vices

Satellite communication and satellite mo-
bile communication services

Online information base store and retrie-
val

Internet and other public data transmis-
sion services

Leasing and selling services of band-
width, wavelength, optical fiber, optical 
cable, pipeline and other network ele-
ments

Online data processing and transaction 
processing

Network bearer and access and network 
external contracting services

International telecommunications infra-
structure and international telecommuni-
cations services
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Die Fortschritte in der Telekommunikationstechnologie führen zusätzlich zu neuen multi-

funktionalen  Endgeräten im Telekommunikationsbereich. Es sind vor allem Funktionen, 

für die bislang gesonderte Geräte notwendig waren, in einem Endgerät integriert. Moderne 

Nebenstellenanlagen bieten nicht  nur  zusätzliche  Leistungsmerkmale  zu  den bisherigen 

Fernsprechfunktionen (Rufumleitung), durch die Computerisierung der Nebenstellenanla-

gen dienen diese darüber hinaus als Basis für firmeninterne Kommunikationssysteme. In 

der neusten Zeit ist das Mobiltelefon zum Massenprodukt geworden, in dem immer mehr 

Funktionen, insbesondere Unterhaltungsfunktionen wie z. B. Fotographie und MP3 inte-

griert werden. Die Erweiterung der Produktportfolien eröffnet einen großen potentiellen 

Markt sowohl auf der Angebotsseite als auch auf der Nachfragenseite.

Nun lässt sich feststellen, dass die technologischen Innovationen in der Mikroelektronik 

und der Nachrichtentechnik zu einer Komplexitätssteigerung und einer damit verbundenen 

Differenzierung von Systemleistungen geführt haben. Telekommunikation als technisches 

System differenziert sich in drei Teilsystemen: Netze, Dienste und Endgeräte. Im jeweili-

gen Teilsystem kommt wiederum angesichts ihrer technischen Eigenkomplexität eine wei-

tere Differenzierung zustande, wie z. B. die Differenz von Basis- und Mehrwertdiensten. 

Diese interne Hochdifferenzierung und Strukturänderung überfordert die vorhandene orga-

nisatorische Mischform des Telekommunikationssystems, die bisher durch staatliche Ver-

waltung und Monopolisierung gekennzeichnet war. Denn die bestehenden Grenzlinien zwi-

schen dem staatlichen Telekommunikationsmonopol und den Möglichkeiten privater Wirt-

schaftstätigkeiten in der Telekommunikationsbranche selbst und in den teilweise neu ent-

standenen Branchen (z.  B. EDV, Bürokommunikation) ließen sich nicht mehr klar und 

deutlich halten. Es bedarf einer neuen Unterscheidung von System und Umwelt aus der Be-

obachtungsperspektive des Staatsmonopols.

Zunächst  verschwammen die  Grenzlinien zwischen Netzfunktionen und Funktionen der 

Teilnehmereinrichtungen.  Vermittlungsfunktionen,  die  seither  innerhalb  der  öffentlichen 

Netze erbracht wurden, können nun durch neue Endgeräte und private Nebenstellenanlagen 

übernommen werden. Damit wurde es immer schwieriger, das staatliche Netzmonopol im 

Bereich der Vermittlungsfunktionen aufrecht zu erhalten. Zusätzlich wurde das staatliche 

Übertragungsmonopol durch die Expansion firmeninterner Kommunikationsnetze und neu-
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er Übertragungstechniken (Satelliten, Mobilfunk) angegriffen. Darüber hinaus wurde durch 

das Zusammenwachsen von Datenverarbeitung und Telekommunikation sowie die Integra-

tion der verschiedenen Telekommunikationsnetze die Abgrenzung der einzelnen Dienste 

immer schwieriger: z. B. die Unterscheidung zwischen Telekommunikation und Datenver-

arbeitung, zwischen Basis- und Mehrwertdiensten der Telekommunikation sowie zwischen 

Telekommunikationsdiensten  und  Programmen der  Massenkommunikation.  Die  gleiche 

Monopolkrise fand im Bereich von Endgeräten statt, wobei die Abgrenzung zwischen dem 

Endgeräte-Monopol des staatlichen Netzbetreibers und den unregulierten Märkten für EDV 

und Unterhaltungstechnik dadurch verwischten, dass die herkömmlichen Telekommunika-

tionsendgeräte zunehmend zu multifunktionalen Terminals entwickelten. 

Die wachsende Komplexität und die zunehmende Funktionsdifferenzierung des Telekom-

munikationssystems erbrachten noch weitere Probleme für die staatliche Monopolverwal-

tung, besonders was die Standardisierung der einzelnen Systemkomponenten und die Kos-

ten- und Gebührenstruktur der Fernmeldenetze betrifft. Außerdem kam es zur Globalisie-

rung des Telekommunikationsmarkts.  Die Vernetzung von Computern ermöglicht einen 

allgemeinen Bedeutungszuwachs von Informationen, die mit dem Internet via Suchmaschi-

nen weltweit leicht erlangt werden können. Der Umbruch der Telekommunikationstechnik 

stellte also die staatliche Monopolverwaltung der Telekommunikation in Hinsicht des poli-

tischen Funktionssystems, aber auch des Rechtssystems (Monopolrechte) in Frage. Dabei 

entstand auch in Bezug auf das wirtschaftliche Funktionssystem eine Erneuerung. Mit dem 

Aufschwung der IT und der Entwicklung der „New Economy“ wurde Telekommunikation 

zu einem relevanten Bestandteil der Volkswirtschaft und hat neben der Funktion als Infra-

struktur für die Volkswirtschaft eine ganz andere und erweiterte Bedeutung angenommen. 

Neue Berufsfelder wie Informatiker und eine große Anzahl von Telekommunikationsunter-

nehmen sind entsprechend rapide entstanden. Die Telekommunikation hat eine andere er-

weiterte gesellschaftliche Semantik gewonnen. Funktionale Differenzierung setzte sich ge-

rade vor diesem Hintergrund im staatlich kontrollierten Telekommunikationssystem durch, 

wie Abbildung 1 zeigt. Dieser Differenzierungsprozess lässt sich bei der weltweiten Tele-

kommunikationsreform erkennen. 
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3.3 Telekommunikationsreform als globaler Trend

Die  staatlichen  Monopolverwaltungen  im  Telekommunikationssektor  gerieten  seit  den 

1980er Jahren angesichts der technischen Revolution in eine enorme Krise. Infolgedessen 

wurde in Politik, Ökonomie und Recht eine Diskussion um die Reform der Telekommuni-

kation eingeleitet.  Seitdem wurde ein globaler Trend der Transformation vom Monopol 

zum Wettbewerb in der Telekommunikation in Gang gesetzt, wobei sich das über mehr als 

hundert Jahre stabile System des staatlichen Telekommunikationsmonopols in vielen Län-

dern der Erde inzwischen grundlegend verändert hat. 

Ausgehend von den USA im Jahr  1982 haben auch Großbritannien,  Japan,  Australien, 

Neuseeland,  die  skandinavischen  Länder  und  die  neuen  Industriestaaten  Ostasiens  den 

staatlichen Einfluss auf die Telekommunikation zurückgenommen.19 Dieser Vorgang, der 

gleichzeitig die Aufhebung von Monopolrechten und damit die Öffnung des Marktes für 

den Wettbewerb bedeutet, wird international als Deregulierung bezeichnet. Soweit die Te-

19 Zu internationalen Telekommunikationsreformen: siehe Witte 1995; Ryan 1997.

Abbildung 1: Funktionale Differenzierung bei der Telekommunikationsreform

Eigene Darstellung

Telekommunikations-
technologie

technisch machbar/nicht 
machbar

Innovation

Wirtschaft 
zahlen/nicht zahlen

Preise

Politik
Macht/keine Macht
Staatliche Kontrolle

Recht
Recht/kein Recht

Gesetze, Verordnungen, 
Verträge

Staatliche Monpolverwaltung als 
Organisationensform der 

Telekommunikation

Gesellschaft
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lekommunikationsunternehmen als staatliche Verwaltung oder als öffentliche Betriebe ge-

führt wurden, erfolgte eine schrittweise Privatisierung (vgl. Witte 1997: 4). 

Als Vorreiter im Bereich der Telekommunikationsreform setzte in Großbritannien die kon-

servative Regierung von Thatcher die Telekommunikationsreform durch.20 Die Telekom-

munikationsbranche in Großbritannien21 war seit 1912 unter der Kontrolle der staatlichen 

Monopolverwaltung „Post Office“. Mit dem „Post Office Act“ von 1969 wurde das Post 

Office in ein öffentliches Unternehmen (keine staatliche Verwaltung mehr) umgewandelt 

und diesem die Monopolrechte übertragen. Das staatliche Post- und Fernmeldeunterneh-

men wurde mit dem „Telecommunications Act“ von 1981 weiterhin in zwei getrennte Ge-

schäftsbereiche für Post und Telekommunikation aufgespalten. Somit wurden die gesetzli-

chen Voraussetzungen für die Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte ermöglicht. 

Infolgedessen wurden die Endgerätemärkte geöffnet, der Anschluss privat beschaffter End-

geräte an das öffentliche Netz zugelassen (Endgerätewettbewerb) und das öffentliche Netz 

zur Nutzung durch private Dienstanbieter freigegeben (Dienstwettbwerb). Mit dem „Tele-

communications Act“ von 1984 wurde das öffentliche Telekommunkationsunternehmen 

„British Telecom (BT)“ in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und mehrheitlich privati-

siert. Zugleich wurde ein zweiter, privater Netzbetreiber Mercury lizenziert (Netzwettbe-

werb). Schließlich wurde eine unabhängige Regulierungsbehörde „Office of Telecommuni-

cations (OFTEL)“ zur Regulierung der Telekommunikation eingerichtet. Dieser Reform-

prozess, wie in Abbildung 2 gezeigt, ist inzwischen mehr oder weniger zu einem Modell 

geworden, dem verschiedene Länder bei ihrer Telekommunikationsreform folgten. Dabei 

lässt sich besonders die Ausdifferenzierung von politischen und wirtschaftlichen Funktio-

nen verdeutlichen. 

20 Die Neuordnung der britischen Telekommunikation erfolgte zwar nach der Liberalisierung der US-ameri-
kanischen Fernmeldemärkte, die wichtigsten politischen Entscheidungen in Großbritannien wurden aber 
getroffen noch bevor die Telekommunikation zum Gegenstand handelspolitischer Konflikte der USA mit 
den westeuropäischen Ländern wurde und die damalige Europäische Gemeinschaft (EG) ihre Initiativen in 
der Telekommunikationspolitik entwickelte. 

21 Zu Telekommunikationsreform in Großbritannien: siehe Heuerman/Neumann 1985. 
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Anders als in Großbritannien wurde die Telekommunikation in den USA von den 20er Jah-

ren an bis zu ihrer Restrukturierung von vertikal integrierten privaten Monopolunterneh-

men  betrieben.22 Das  US-Telekommunikationsmonopol  war  weder  Teil  der  staatlichen 

Verwaltung, noch bestand eine Trennung zwischen Netzbetreibern und Herstellern nach-

richtentechnischer  Produkte.  Das  dominante  Unternehmen im US-amerikanischen Tele-

kommunikationssektor war AT&T, die bis zu ihrer Entflechtung Anfang der 1980er Jahre 

mehr als 80% des Fernsprechmarktes besaß. Der zweitgrößte Netzbetreiber „General Tele-

phone and Electronics (GTE)“ war mit einem Marktanteil von ca. 8% deutlich kleiner. Bei-

de großen Netzbetreiber waren vertikal vollständig integriert, d. h. sie produzierten sämtli-

che Komponente einer Fernmeldeanlage selbst bzw. in eigenen Tochterunternehmen.23 Ne-

ben AT&T und GTE bestanden noch mehr als 1.500 kleinere unabhängige Telefongesell-

schaften, die vor allem in ländlichen Gebieten tätig waren und nicht als Konkurrenten zu 

22 Die Darstellung der Telekommunikationsreform in den USA folgt Grande 1989: 104 -116. Zu der Deregu-
lierung der Telekommunikation in den USA siehe auch: Shaw 1998.

23 Hier mit  der  Ausnahme, dass  GTE Übertragungskabel  von Western Electronic,  einer  100-prozentigen 
Tochtergesellschaft von AT&T bezog. Vgl. Wieland 1985: 9. 

Abbildung 2: Modell der Telekommunikationsreform
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den großen Netzbetreibern auftraten.24 Die privaten Monopolunternehmen wurden durch 

staatliche Regulierungsbehörden beaufsichtigt, die unabhängig von der Regierung arbeite-

ten. Dabei gewann die 1934 eingerichtete „Federal Communications Commission (FCC)“, 

die für den zwischenstaatlichen Bereich der Telekommunikation zuständig war, eine her-

ausragende Bedeutung. Auf bundesstaatlicher Ebene bestanden die „Public Utility Com-

munications (PUCs)“ als bundesstaatlich eigene Regulierungsbehörden, die für den Ortsbe-

reich und den innerstaatlichen Fernverkehr zuständig waren. Gegen die Entscheidungen der 

FCC bestand ein gerichtliches Einspruchsrecht, so dass die Gerichte ein zentraler Akteur in 

der US-amerikanischen Fernmeldepolitik waren. 

Die privaten Monopolstrukturen der Telekommunikation in den USA wurden in den letz-

ten dreißig Jahren nahezu vollständig aufgelöst. Dabei sind vier wichtige Reformschritte zu 

erwähnen: die Liberalisierung des Endgerätemarktes in den 1960er Jahren, die Aufhebung 

des Netzmonopols in den 1970er Jahren, die Neubestimmung der Grenzlinien zwischen 

Telekommunikation und Datenverarbeitung und die Aufteilung von AT&T im Jahr 1984. 

Auffällig ist hierbei vor allem, dass die politische Legislative keine treibende Kraft in die-

sem Transformationsprozess war. Die Restrukturierung der US-amerikanischen Telekom-

munikation war vielmehr das Ergebnis vielfältiger Verwaltungs- und Gerichtsentscheidun-

gen und komplexer Aushandlungsprozesse. Viele Reformmaßnahmen galten als Ergebnisse 

der  Gerichtsverfahren.  Der  Anstoß  zum internationalen  Reformprozess  erfolgte  in  den 

USA durch die Zerlegung von AT&T. Der Orts- und Nahverkehr innerhalb einer LATA 

(Local Access and Transport Area) bleibt faktisch im Monopol. Dagegen wurde im Fern-

verkehr der Wettbewerb zugelassen. Neue Telefongesellschaften betraten den Markt und 

führten verschärfte Konkurrenz mit AT&T durch. Die Regulierungsbehörde FCC flankierte 

diese Trennung durch Regulierungsmaßnahmen, die nichts anderes bedeuteten als die Zu-

rücknahme des staatlichen Einflusses und die Vergabe von Lizenzen an weitere private 

Wettbewerber. 

Auch  in  Japan  erfolgte  die  Telekommunikationsreform mit  dem „Telecommunications 

Business Law“ und dem „Company Law der Nippon Telegraph and Telephone Corporation 

(NTT)“ von 1985. Durch die parallele Gesetzgebung wurde besonders deutlich, dass Priva-

24 Diese Telefongesellschaften versorgten etwa die Hälfte der Landmasse der USA, obwohl auf sie weniger 
als 20% der Telefonanschlüsse entfielen. Vgl. Wieland 1985: 9.
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tisierung und Wettbewerb zusammengehören (vgl. Witte 2003a: 15). Ebenso ließen sich in 

den  kontinentaleuropäischen Staaten  erste  Reformbemühungen erkennen.  Im Jahr  1985 

legte die Steenbergen-Kommission Vorschläge zur Neuorganisation des Niederländischen 

Post- und Fernmeldewesens vor. In Frankreich wurde eine Kommission für die Freiheit der 

Kommunikation (CNCL) eingerichtet und die Schweiz bereitete ein neues Fernmeldegesetz 

vor. In Schweden dagegen hat es in der Telekommunikation nie ein gesetzlich verankertes 

Monopol gegeben. 

Hierbei zeigten sich insbesondere die spezifischen Funktionen des Rechtssystems in der 

modernen Gesellschaft.  Besonders wenn sich ein Wandlungsprozess in der Gesellschaft 

vollzieht, spielt die rechtliche Legitimation eine entscheidende Rolle. Das Rechtssystem er-

möglicht anhand seiner Programme wie Gesetze und Verordnungen die Offenheit zur Sys-

temumwelt wie hier Politik und Wirtschaft. 

Die Reform der US-Telekommunikation hatte weitreichende Auswirkungen auf den inter-

nationalen Telekommunikationsmarkt, besonders in den anderen Industriestaaten. Nach po-

litischer Ansicht galten die USA als Testfall dafür, dass Wettbewerb auch im Bereich der 

Telekommunikation möglich ist. Das Beispiel USA konnte insofern als exogener Stimulus 

für die Tatsache angesehen werden, dass die Telekommunikationsreform in den anderen 

Ländern als endogener Lernprozesse in Gang gesetzt oder beschleunigt wurde (vgl. Grande 

1989: 113). Ökonomisch gesehen gewannen die Unternehmen in der Großmacht des öko-

nomischen Weltsystems durch die Liberalisierung des eigenen Telekommunikationsmark-

tes einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil, solange ihre ausländischen Konkurrenten eine 

ähnliche Möglichkeit der Nutzung neuer technischer Innovation nicht implementierten. Im 

Zuge der Einführung des Wettbewerbs im Telekommunikationsmarkt waren die internatio-

nal agierenden US-amerikanischen Konzerne daran interessiert, u.a. neue Telekommunika-

tionsendgeräte im Ausland produzieren und neue Telekommunikationsdienste im Ausland 

anbieten zu können. Dem standen die damaligen Fernmeldemonopole in den meisten Län-

dern jedoch vielfach entgegen. Somit zählten diese US-amerikanischen Konzerne zu den 

entschiedenen Befürwortern einer Liberalisierung des Fernmeldewesens im Ausland. Sie 

erhielten  dabei  zunehmende  Unterstützung  durch  die  US-Regierung,  die  einen  offenen 

Weltmarkt für Telekommunikationsgüter und -dienste erreichen wollte, in dem ein voll-

ständiger Wettbewerb und damit ein Marktzutritt für die US-Exporteure und ihre ausländi-
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schen Tochtergesellschaften gesichert werden konnten. Hierbei ist festzustellen, dass die 

Telekommunikationsreform hinsichtlich der internationalen Handelsbeziehung erforderlich 

war. 

Die Telekommunikationsreform fand in den letzten Jahren nicht nur in den Industriestaaten 

statt, sondern auch in Entwicklungsländern wie Südamerika (Mexiko und Argentinien) so-

wie in den Transformationsländern, die die sozialistische Planwirtschaft abschaffen und 

eine Marktöffnung ermöglichen.25 Dazu gehören vor allem die osteuropäischen Länder und 

auch  der  Sonderfall  China,  das  seit  1978  den  Weg  in  eine  sogenannte  „sozialistische 

Marktwirtschaft“ beschreitet. Für diese Länder spielt Telekommunikation eine doppelt re-

levante Rolle. Einerseits gilt die Reform der Telekommunikation als Teil des Transformati-

onsprozesses zur Marktöffnung, andererseits dient die Modernisierung der Telekommuni-

kation überhaupt als infrastrukurelle Voraussetzung für globale Investitionen und Entwick-

lung der gesamten Volkswirtschaft, womit der Transformationsprozess und die damit ver-

bundene  gesellschaftliche  Umwälzung gewährleistet  werden können.  Deswegen erweist 

sich die Telekommunikationsreform in solchen Ländern als besonders langwieriger Pro-

zess. In China vollzieht sich im Kontext der inländischen Reform- und Öffnungspolitik die 

Reform der Telekommunikation, die sich seit 1994 durch Aufhebung des Monopols, Ein-

führung des Wettbewerbs und mehrmalige Reorganisationen von Telekommunikationsun-

ternehmen abzeichnet. Da die großen Marktteilnehmer mehrheitlich staatlich sind und eine 

vollständige Marktöffnung bisher noch nicht zugelassen wird, kann dieser Prozess im Ver-

gleich zu Deutschland und anderen Industrieländern nicht als Privatisierung, sondern eher 

als Lockerung bzw. Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes betrachtet werden. 

25 Zu Telekommunikationsreformen in Transformationsländern: Siehe Welfens/Graack 1997; Schenk et. al. 
1996.
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3.4 Zusammenfassung

Die Telekommunikation mit ihrer technischen Innovation und Anwendung, insbesondere 

der Mikroelektronik, der Digitalisierung einschließlich der Glasfaserübertragung und der 

Satellitentechnik  hat  einen  großen  Einfluss  auf  die  Entwicklung der  modernen  Gesell-

schaft,  genau gesagt der Weltgesellschaft.  Telekommunikation lässt  sich als ein techni-

sches Funktionssystem betrachten, dessen Funktion darin besteht, soziale Kommunikation 

in einem regionalen und zugleich globalen Raum technisch zu ermöglichen. In den letzten 

Jahren sind die Chancen für die grenzüberschreitende Kommunikation gewachsen. Dazu 

sind u.a. innovative Dienstleistungen und Endgeräte im Telekommunikationssektor entwi-

ckelt worden. Die Dienste beispielsweise wurden hinsichtlich ihrer Qualität und der damit 

verbundenen  Preise  fortschreitend  differenziert.  Die  ursprüngliche  Mindestversorgung 

durch den sogenannten Universalservice ist überall weit überschritten und hat einer ziel-

gruppenorientierten Befriedigung sehr unterschiedlicher Bedarfsgrößen Platz gemacht. Die 

Technik wurde in einem stetigen Diversifizierungsprozess auf die unterschiedliche Nach-

frage zugeschnitten.  Durch technische Dynamik entwickelt  sich die Telekommunikation 

nun zum selbständigen Funktionssystem und differenziert sich hinsichtlich steigender Ei-

genkomplexität von anderen Funktionssystemen aus. Somit kann nun von einem Univer-

saldienst  und  der  grundsätzlichen  Eignung für  die  staatliche  Monopolverwaltung nicht 

mehr gesprochen werden. Dies führt  zu der Aussage, „dass bestimmte Innovationen zu 

wettbewerblichen Strukturen drängen, weil  sie dort in höherer Differenzierung realisiert 

werden können als unter dem Universaldienstanspruch des Monopols“ (vgl. Witte 1997: 

17). 

Als Problemlösung wird die Reform der Telekommunikation eingeleitet, die weltweit star-

ke Resonanz gefunden hat. Seit den 1980er Jahren lässt sich ein Wandlungsprozess der Te-

lekommunikation in der ganzen Welt erkennen. Dabei geht es um Abschaffung der staatli-

chen Monopolverwaltung, Wettbewerbseinführung und Reorganisation von Telekommuni-

kationsunternehmen.  Der  globale  Trend  der  Telekommunikationsreform liefert  insofern 

einen starken empirischen Beweis für die Behauptung der Weltgesellschaft,  in der sich 

Kommunikationsmöglichkeiten,  hier  besonders die Kommunikationen im ökonomischen 

und politischen Funktionssystem, nicht mehr auf regionale Grenzen festlegen lassen. 

 59 



Technische Innovation und weltweite Telekommunikationsreform 

Es wird international diskutiert, was der entscheidende Auslöser für diese Telekommunika-

tionsreform war. Die vorherrschende Erklärung zielt auf den Fortschritt der Technik ab. 

Diese habe eine Vielfalt  der Leistungen ermöglicht und damit eine Diversifizierung der 

Märkte bewirkt, die von einer Staatsverwaltung nicht mehr bewältigt werden konnte. Hier 

ist also eine kausale Formulierung zu sehen, welche die technische Entwicklung als Wenn-

Komponente und die wirtschaftliche Marktöffnung als Dann-Komponente behauptet (vgl. 

Witte 1997: 4f). Witte zufolge ist eine technische Innovation nicht selbstverständlich. Am 

Anfang steht die Invention im Sinne einer Basiserfindung. Sie hat noch keine Berührung 

mit der Wirtschaft und der in ihr stattfindenden Bedarfsdeckung. Eine Innovation kommt 

erst zustande, wenn die Erfindung in ein neues Produkt oder in eine neue Dienstleistung 

transformiert wird, damit eine marktfähige Leistung realisiert und die Nutzung angeboten 

wird. Schließlich bedeutet die Diffusion flächendeckende Befriedigung der Marktnachfrage 

und der Wettbewerb entsteht. Dabei übernehmen diverse Organisationen wie z. B. Produk-

tionsstätten und Unternehmen eine wichtige Rolle zur Realisierung dieses Entwicklungs-

prozesses. Somit ist die Funktion von Organisationen bei funktionaler Differenzierung zu 

verdeutlichen. Die Konstellation bezüglich der Innovation und der Entstehung von Wettbe-

werb lässt sich in Abbildung 3 veranschaulichen. 
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Der Zusammenhang zwischen technischen Innovationen der Telekommunikation und Ver-

änderungen  der  Marktordnung  erweist  sich  insofern  als  wechselseitige  Wirkungsbezie-

hung. Das Verhältnis von Technologie und Wirtschaft ist also „nicht als kausales Verhält-

nis zu beschreiben, indem etwa technologische Prozesse ökonomische Änderungen bewir-

ken könnten oder umgekehrt. Beide Differenzen strukturieren ein wechselseitiges Auflöse- 

und Rekombinationsvermögen“ (Baecker 1988: 154). Während die technischen Innovatio-

nen in den vergangenen Jahrzehnten auf die ökonomische Marktöffnung einwirkte und sie 

in vielen Teilen erst ermöglichten, stellte gleichzeitig die erwünschte Marktöffnung weiter-

führende Anforderungen an die Technik. 

Abbildung 3: Technische Entwicklung und wirtschaftliche Marktöffnung
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4 Privatisierung  und  Reorganisation  der  Tele-
kommunikation in Deutschland

Zum 1. Januar 1995 wurde die Deutsche Bundespost Telekom in eine Aktiengesellschaft, 

die Deutsche Telekom AG, umgewandelt. Seit dem Börsengang von 1996 bietet das Unter-

nehmen Aktien auf den nationalen und internationalen Börsenmärkten an. Somit wurde der 

Privatisierungsprozess des ursprünglichen staatlichen Monopols abgeschlossen. Diese Re-

form lässt sich nicht nur im Rahmen eines ordnungspolitischen Umorientierungsverfahrens 

und eines ökonomisch institutionellen Wandlungsprozesses erklären. Vielmehr zeigt sich 

dabei aus systemtheoretischer Perspektive funktionale Differenzierung, die sich sowohl auf 

die gesellschaftlichen Teilsysteme als auch auf Organisationen bezieht. Im folgenden soll 

der Reformverlauf der Telekommunikation in Deutschland rekonstruiert und systemtheore-

tisch analysiert werden. 

4.1 Ausgangslage  der  Telekommunikationsreform in 
Deutschland 

4.1.1 Deutsche Bundespost als Staatsmonopol

In Deutschland hieß die Telekommunikation früher Fernmeldewesen und ging aus militäri-

schen Entwicklungen hervor. Später nahm die zivile Nutzung der Fernmeldenetze zu und 

schließlich  wurde  eine  Vollversorgung von Bürgern  und Wirtschaft  gewährleistet.  Das 

Post- und Fernmeldewesen wurde schon immer als Teil der staatlichen Verwaltung betrie-

ben und war kein Unternehmen im betriebswirtschaftlichen Sinne. Die Ursprünge dieser 

Organisationsform in Deutschland sind auf das 19. Jahrhundert zurückzuführen. Das Fern-

meldewesen wurde bereits mit der Einführung des ersten Fernsprechers im Jahr 1877 als 

Teil des Telegraphenwesens definiert und unter das dort geltende staatliche Monopol sub-

sumiert. Das Gesetz über das Telegraphenwesen des Deutschen Reiches wurde 1892 verab-

schiedet  und galt  als  Grundlage für das Fernmeldeanlagengesetz  (FAG) von 1928.  Die 
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Neufassung des FAG von 1977 übernahm in den westlichen Teilen die Bestimmungen sei-

nes Vorgängers. Zusammen mit dem FAG bildete das Postverwaltungsgesetz (PostVwG) 

von 1953 die zentrale Grundlage für das Fernmeldemonopol der Deutschen Bundespost. 

Hierbei ist eine historische Kontinuität der staatlichen Monopolverwaltung des deutschen 

Fernmeldewesens deutlich erkennbar. Die Telekommunikation wurde stark im politischen 

Funktionssystem integriert, wobei das Rechtssystem von Anfang an bei der Gesetzgebung 

seine spezifische Funktion hat entfalten können. 

Das staatliche Monopol war die Deutsche Bundespost (DBP), die sowohl für Post als auch 

für Telekommunikation sorgte. Die Leitung hatte das Bundesministerium für das Post- und 

Fernmeldewesen inne, dessen Minister sein Mandat nicht aus der Managementverantwor-

tung, sondern aus einer politischen Legitimation ableitete.  „Der Bundesminister  für das 

Post- und Fernmeldewesen ist dafür verantwortlich, dass die Deutsche Bundespost nach 

den Grundsätzen der Politik der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere der Verkehrs-, 

Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik, verwaltet wird.“ So stand es in § 2 (1) des damali-

gen PostVwG. Die DBP hatte also eine dienende Funktion gegenüber dem gesamten öf-

fentlichen Interesse auszuüben. 

Ein umfassendes Monopol wurde gesetzlich in vier Bereichen festgehalten: Errichten und 

Warten von Fernmeldenetzen, Anbieten aller Dienste der körperlosen Nachrichtenübermitt-

lung, Überlassung und Wartung aller Endgeräte sowie Zulassung über die technische Aus-

gestaltung sämtlicher Einrichtungen des Fernmeldesystems (vgl. Grande 1989: 20). Das 

umfassende Monopolrecht der DBP war zwar nicht in der Verfassung festgeschrieben, je-

doch von Anfang an (bis 1996) rechtlich vorgegeben (vgl. Witte 2003a: 7). Die Leistungs-

verpflichtungen der DBP wurden in § 2 (3) des PostVwG relativ bescheiden formuliert: 

„Die Anlagen der Deutschen Bundespost sind in gutem Zustand zu erhalten und technisch 

und betrieblich den Anforderungen des Verkehrs entsprechend weiterzuentwickeln und zu 

vervollkommen.“ Es handelt sich also um die Gewährleistung eines staatlichen Infrastruk-

turangebotes. Kunden- und Marktorientierung war nicht Bestandteil der gesetzlichen Auf-

gaben. Stattdessen wurden bürokratische Anträge auf Bereitstellung eines Telefonanschlus-

ses hinsichtlich ihrer berechtigten Bedürfnisse überprüft und teilweise abgelehnt. Das in 

den 1950er Jahren an vielen Telefonzellen geklebte Schild „ Fasse dich kurz!“ galt als Si-
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gnal  der  Bewirtschaftung eines  staatlich  angebotenen und in  seiner  Kapazität  knappen 

Fernmeldedienstes (vgl. ebd.: 10).

Das staatliche Organ für Telekommunikation war das 1949 errichtete „Bundesministerium 

für Angelegenheiten des Fernmeldewesens“. 1953 wurde es in „Bundesministerium für das 

Post- und Fernmeldewesen (BMP)“ umbenannt. Ab 1989 hieß es „Bundesministerium für 

Post und Telekommunikation (BMPT)“.  Der Bundesminister war sowohl Hoheitsinstanz 

als auch Vorgesetzter von über 500.000 Mitarbeitern. Die DBP war bis 1989 eine staatliche 

Behörde, die bis 1949 als Reichspost bezeichnet wurde. Die DBP war nach dem in der 

deutschen Verwaltung üblichen Drei-Stufen-Prinzip aufgebaut. Die obere Stufe bildete das 

BMP, die mittlere Stufe bestand aus Oberpostdirektionen einschließlich der gleichgestell-

ten Mittelbehörden. Zu der unteren Stufe gehörten Postämter und Fernmeldeämter. Die 

DBP operierte nach dem öffentlichen Dienst- und Haushaltsrecht.

„Der Absatz ergab sich aus einer flächendeckenden Mindestversorgung mit Ta-
rifeinheit im Raum (Daseinsvorsorge) und wurde als staatliche Infrastruktur-
verpflichtung verstanden. Die Preise waren politisch administriert und wurden 
stets mit zeitlichem Abstand zu anstehenden Wahlen erhöht. Die Beschaffung 
von Anlagen und Einsatzmaterial  folgte den Pflichtenheften des Fernmelde-
technischen Zentralamtes, die Bestellungen richteten sich an den geschlossenen 
Kreis der Amtsbaufirmen und wurden möglichst langfristig festgelegt. Weder 
auf der Absatz- noch auf der Beschaffungsseite gab es Wettbewerb. Die Beleg-
schaft bestand aus öffentlich Bediensteten, in allen wichtigen Bereichen sogar 
aus Beamten. Unter dem Gebot der sogenannten Eigenwirtschaftlichkeit wurde 
Sorge getragen, dass die Ausgaben aus den Einnahmen der Bundespost bestrit-
ten werden konnten.“ (ebd.: 7)

Die Bundespost wurde von der Regierung hoch geschätzt. Sie hat seit dem Bestehen der 

Bundesrepublik  Deutschland –  im Gegensatz  zu  anderen öffentlichen Sektoren  – nicht 

nach Subventionen verlangt, sondern regelmäßig Zahlungen an die Bundeskasse geleistet. 

Im Innenverhältnis bildete sich eine einzigartige Organisationsstruktur: die Postfamilie. Sie 

bezog sich nicht nur auf den Arbeitsplatz, sondern darüber hinaus auch auf Wohnsiedlung-

en,  Sportstätten  sowie  andere  Freizeit-  und  Urlaubsaktivitäten.  „Die  kennzeichnenden 

Merkmale  des  Fernmeldewesens  (und  der  hier  nicht  näher  betrachteten  Post)  waren: 

Gleichgewicht, Stetigkeit, langfristige Versorgung und soziale Sicherheit, nicht jedoch De-

ckung des differenzierten Bedarfs,  Markterschließung,  Anpassungsfähigkeit,  Innovation, 

Rationalisierung oder gar internationale Aktivität.“ (ebd.)
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Hierbei ist festzustellen, dass das politische System in Deutschland, etwa bis in die 1960er 

Jahre, direkt und massiv im Telekommunikationssektor intervenierte. Telekommunikation 

wurde als Teil der Infrastruktur verstanden, deren Gewährleistung in der Verpflichtung des 

Staates lag. Die damalige DBP lässt sich als intersystemische Organisationsform betrach-

ten. Die öffentliche Organisation trug nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische 

und soziale Funktionen in sich. Zu der Zeit war im Bereich des Post- und Fernmeldewesens 

keine funktionale Differenzierung, weder auf der Ebene von Funktionssystemen der Ge-

sellschaft noch auf der Ebene von Organisationen, zu sehen. Das politische System spielte 

offenbar eine dominante Rolle  in der Telekommunikation und ihrer Organisationsform. 

Dies konnte funktionieren, solange der gesellschaftliche Bedarf am Fernmeldewesen noch 

auf einem einheitlichen und relativ niedrigen Niveau lag. 

Es stellte sich jedoch bald die Frage, ob die staatliche Monopolverwaltung in der Lage war, 

die im Zuge der technischen Innovationen an das Post- und Fernmeldewesen gestellten An-

forderungen zu bewältigen. Ein gravierendes Problem war bereits im Fernmeldebereich er-

sichtlich und so auch vom 4. Deutschen Bundestag am 16. April 1964 besorgt festgestellt 

worden, dass die DBP in eine Krise geraten war. Eine „Sachverständigen-Kommission für 

die Deutsche Bundespost“ wurde im Juli 1964 von der Bundesregierung beauftragt, zu un-

tersuchen, „wie die Deutsche Bundespost  ihre Aufgaben auf Dauer in optimaler Weise 

ohne Defizit erfüllen kann“  (vgl. Witte 2003a: 10; Grande 1989: 189). Die Kommission 

bestand aus sieben Mitgliedern. Vertreter der politischen Parteien gehörten ihr nicht an. 

Die DBP war nicht mehr in der Lage, wie die Kommission in ihrem Gutachten (Florian 

1966) vom November 1965 feststellte, den seit den 50er Jahren rapiden, um jährlich ca. 

10% steigenden Bedarf an neuen Telefonanschlüssen zu decken. Dadurch hatte sich nach 

Einschätzung der Kommission für die DBP bis 1965 ein Fehlbedarf von etwa 500 000 An-

schlüssen, d. h. ca. 10% der bestehenden Hauptanschlüsse angestaut (vgl. Grande 1989: 

188). Weiterhin wurde festgestellt, dass Deutschland im internationalen Vergleich mit ei-

ner Anschlussdichte von 7,2% bei Telefonhauptanschlüssen weit hinter anderen Industrie-

staaten einschließlich Großbritannien und der USA zurücklag (vgl. ebd.: 189). Finanziell 

war die DBP nach erheblichen Verlusten in den Jahren 1961 bis 1965 nicht in der Lage, 

eine Erhöhung der Investitionen zum Ausbau des Fernmeldenetzes zu leisten. Denn in die-

sem Zeitraum wurden erhebliche Verluste ausgewiesen. Beispielsweise wurde 1962 bei ei-
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nem Jahresumsatz von 6,3 Milliarden DM eine Unterdeckung in Höhe von 382 Millionen, 

also eine negative Umsatzrendite von 6% erwirtschaftet. Trotzdem wurde nach §21 Post-

VwG eine umsatzabhängige Zahlung an den Bund in Höhe von 422,3 Millionen DM getä-

tigt (vgl. Witte 2003a: 10). Eine notwendige Erhöhung der Post- und Fernmeldegebühren 

konnte politisch nicht verantwortet werden, eine Einschränkung des Dienstangebotes war 

ebenfalls ausgeschlossen. Somit geriet die DBP Mitte der 1960er Jahre in eine tiefe Finanz-

krise. „Weil sie nicht rentabel war, konnte sie nicht mehr investieren, und wenn sie nicht 

mehr investiert, konnte die DBP nicht rentabel werden.“ (Grande 1989: 189) Es mussten 

nun neue Wege gesucht  werden. Dazu legte die Kommission der Bundesregierung ihre 

Empfehlungen zur Reform der DBP vor. 

Hierbei wurde verdeutlicht, dass die Telekommunikation im Zuge der technischen Innova-

tionen immer komplexer wurde und sich zur Verselbständigung entwickelte. Die Ausdeh-

nung der Telekommunikation stellte die damit verbundene Struktur des politischen Sys-

tems auf den Prüfstand. Zugleich entstanden Konflikte zwischen dem politischen und dem 

wirtschaftlichen Funktionssystem und nahmen allmählich zu. Dies gefährdete die vorhan-

dene Konstellation der gesellschaftlichen Funktionssysteme. Um das Problem zu lösen und 

sich auf Dauer stellen zu können, sind die Systeme hinsichtlich ihrer Autopoiesis in der 

Lage, funktionale Differenzierung und Systembildung durchzusetzen. Die Reform der Te-

lekommunikation gilt in diesem Sinne als Problemlösung und dient zur Ausdifferenzierung 

der Telekommunikation vom politischen System. 
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4.1.2 Gescheiterte Reformen (bis 1982)

Die Sachverständigen-Kommission für die DBP kam zu dem Ergebnis, dass die Bundes-

post Mitte der 1960er Jahre ein an sich sehr krankes Unternehmen war, als dies aus der Ge-

winn- und Verlustrechnung der Post erkennbar wurde. Die Hauptursache hierfür lag der 

Kommission zufolge nicht in der Organisation der Bundespost selbst, sondern bei betriebs-

fremden,  nämlich  politischen Einflüssen (vgl.  Sachverständigen-Kommission  1966:  9f). 

Um diese Einflüsse zurückzudämmen und eine Ökonomisierung des Post- und Fernmelde-

wesens durchzusetzen, wurde eine grundlegende Reform des Postverwaltungsgesetzes vor-

geschlagen. Im Westlichen wurden Empfehlungen in zwei Aspekten dargestellt: 

Auf der einen Seite ging es um den Vorschlag der Umgestaltung der Organisationsform der 

DBP. Nach Auffassung der Kommission sollte die DBP als öffentliches Unternehmen be-

trachtet und in eine bundeseigene Anstalt des öffentlichen Rechts mit eigener Wirtschafts- 

und Rechnungsführung umgewandelt werden. Die Betriebsaufgaben und Hoheitsaufgaben 

sollten getrennt werden, wobei die Leitung der DBP einem Vorstand, bestehend aus einem 

Generaldirektor und vier weiteren Vorstandsmitgliedern, übertragen werden sollte. Weiter-

hin schlug die Kommission eine organisatorische Trennung der beiden Hauptdienstzweige 

Post- und Fernmeldewesen vor.26 

Auf der anderen Seite handelte es sich um die Empfehlung von Änderungen der Finanz-

wirtschaft. Um die Finanzprobleme der DBP zu beseitigen, sollte ihr Eigenkapitalanteil auf 

50% erhöht werden. Dazu sollten kurzfristig die Zahlungen der DBP an den Bund ausge-

setzt und ein Teil des Kapitaldienstes für Fremdkapital übernommen werden. Zur langfris-

tigen Sicherung der Finanzkraft sollte die DBP vom Bund einen vollen Ausgleich für ihre 

„politische Lasten“, also alle kostenerhöhenden oder erlösmindernden politischen Auflagen 

erhalten. Die Gebührenpolitik sollte sich künftig am Grundsatz der Kostendeckung orien-

tieren. Hierbei sollte zumindest jede Gruppe von Dienstleistungen die ihr zuzurechnenden 

Kosten selbst decken, womit eine Quersubventionierung von Post- und Fernmeldewesen 

nicht mehr notwendig sein sollte. Da eine Kostendeckung im Postwesen durch Rationali-

sierungsmaßnahmen nicht zu erreichen wäre, wurden Gebührenerhöhungen für eine Reihe 

26 Die Kommission verwarf zwar eine vollständige Trennung von Post- und Fernmeldewesen, sie schlug aber 
eine stärkere organisatorische Verselbständigung der beiden Bereichen und eine getrennte Rechnungsfüh-
rung für die beiden Dienstzweige vor (vgl. Witte 2003b: 11; Grande 1989: 191).
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von Postdiensten gefordert. Schließlich sollten die Ablieferungen an den Bund nicht mehr 

an die totalen Betriebseinnahmen, sondern an das Eigenkapital oder den tatsächlich erwirt-

schafteten Gewinn gebunden werden (vgl. Witte 2003a: 11; Grande 1989: 191).

Die Kommission empfahl in ihrem Gutachten weder eine Privatisierung noch die Einfüh-

rung von Wettbewerb (vgl. Witte 2003a: 11). Sie vertrat ausdrücklich die Auffassung, das 

Monopol und die Staatlichkeit der DBP beizubehalten. Zur Beschleunigung des Ausbaus 

des Fernmeldenetzes wurde jedoch vorgeschlagen, alle verfügbaren Kräfte zu konzentrie-

ren, indem die DBP das Nebenstellengeschäft  an die Industrie, den Fernsprechauftrags-

dienst an private Unternehmen abgeben sollte (vgl. Grande 1989: 192). Auf die Kommissi-

onsempfehlungen folgte allerdings keine positive Resonanz der Bundesregierung. Der da-

malige Bundespostminister Richard Stücklen (CSU) wies bereits bei der Übergabe des Be-

richts an den Deutschen Bundestag im Januar 1966 darauf hin, dass die organisatorischen 

und strukturellen Veränderungen eine Neufassung des PostVwG notwendig machen wür-

den und dadurch der Status der DBP verändert würde (vgl. Witte 2003a: 11). In ihrer ersten 

Stellungnahme im Jahr 1966 erklärte die damalige Bundesregierung lediglich, einige kurz-

fristigen Maßnahmen zur finanziellen Konsolidierung der DBP, wie Gebührenerhöhungen 

oder Stundung der Zahlungen an die Regierung, vorzunehmen. Erst drei Jahre später – im 

Februar 1969 – kam die Bundesregierung zu einer abschließenden Stellungnahme zu dem 

Kommissionsgutachten. Die Empfehlungen wurden verworfen, da nach Ansicht der Bun-

desregierung die von der Sachverständigen-Kommission aufgezeigten Zielsetzungen auch 

ohne eine Änderung der Organisationsform der DBP erreicht werden könnten (vgl. Bun-

desregierung 1969: 22). 

Es  wird deutlich,  dass  der  erst  Anlauf  zur  Reform des  Post-  und Fernmeldewesens  in 

Deutschland scheiterte, da keinerlei Änderungen im PostVwG oder im FAG vorgenommen 

wurden und auch die Organisation der DBP rechtlich unangetastet blieb. Aber hinsichtlich 

der  betriebswirtschaftlichen  Empfehlungen  wurde  einiges  durchgesetzt:  Die  finanzielle 

Trennung  zwischen  Post  und  Fernmeldewesen  wurde  klarer;  das  Rechnungswesen  der 

DBP wurde neben der Haushaltsrechnung einen weiteren Schritt in Richtung auf eine mo-

derne Buchführung entwickelt; innerhalb des Bundesministeriums wurde eine organisatori-

sche Neugliederung vorgenommen, die an den Dienstleistungsmärkten orientiert war und 

die Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit verdeutlichte (vgl. Witte 2003a: 12). Somit 
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hatten sich die Voraussetzungen für eine spätere Reform verbessert. „Die innere Ordnung 

und das tatsächliche Verhalten näherten sich dem Selbstverständnis einer öffentlichen Un-

ternehmung, die zwar noch Bestandteil der Bundesverwaltung ist, aber bereits betriebswirt-

schaftlichen Vorstellungen über Kostendeckung und Preiselastizität sowie einer ausgewo-

genen Finanzierung und einem modernen Rechnungswesen verpflichtet ist.“ (ebd.: 12) So 

zeigte sich der erste Schritt  der Ausdifferenzierung von der wirtschaftlichen und politi-

schen Funktion in der Telekommunikation. 

Die Postreform stand weiterhin auf der politischen Tagesordnung der neu gebildeten sozi-

alliberalen Regierungskoalition. Bereits in der Regierungserklärung vom ersten SPD- Bun-

deskanzler Willy Brandt vom 28. Oktober 1969 wurde angekündigt: „Das Post- und Fern-

meldewesen kann seine Aufgaben besser erfüllen, wenn die ministerielle Aufsicht sich auf 

das  politische  Notwendige  beschränkt.  Dadurch  wird die  Eigenständigkeit  gestärkt  und 

eine wirtschaftliche Unternehmensführung erleichtert.  Die Bundesregierung beabsichtigt 

daher, der Bundespost eine neue Rechtsform zu geben.“  (ebd.: 12) Zur Vorbereitung der 

beabsichtigten Reform berief Bundespostminister Georg Leber (SPD) am 17. Dezember 

1969  die  „Kommission  Deutsche  Bundespost“,  die  von  Staatssekretär  Kurt  Gscheidle 

(SPD), dem späteren Postminister, geleitet wurde. Die Kommission bestand aus 24 Mit-

gliedern, darunter Vertreter der politischen Parteien, der Länder, der Wirtschaft, der Ge-

werkschaft und Professoren der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Als Berater nah-

men hohe Beamte des Post-, Wirtschaft-, Justiz, Verteidigungs-, Finanz-, Innen- und des 

Verkehrsministerium sowie des Bundeskanzleramtes und des Bundesrechnungshofs teil. 

Die Aufgabe der Kommission bestand darin, Vorschläge für eine neue Unternehmensver-

fassung der DBP zu erarbeiten. Das Ergebnis der Kommissionsarbeit bestand nicht aus ei-

nem Gutachten mit Empfehlungen, wie die Sachverständigen-Kommission für die DBP 

von 1966 tat, sondern aus dem Entwurf eines Gesetzes über die Unternehmensverfassung 

der DBP (Postverfassungsgesetz, PostVerfG), der bereits am 30. Juli 1970 von der Bundes-

regierung beschlossen wurde. 

Die Grundidee der sozialliberalen Postreform bestand in der Umstrukturierung der DBP 

von einer öffentlichen Verwaltung zu einem öffentlichen Unternehmen. Dies verdeutlichte 

sich im Gesetzentwurf. Es handelte sich im Wesentlichen um die Trennung von politischer 

Aufsicht und Unternehmensleitung. Die DBP sollte aus dem unmittelbaren Regierungsbe-
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reich herausgelöst werden und zu einem öffentlichen Unternehmen in der Rechtsform einer 

teilrechtsfähigen Anstalt des Bundes werden. Zur Leitung waren einerseits ein Vorstand27 

und ein Aufsichtsrat28 vorgesehen. Erstmals wurde die Aufgabe der DBP formuliert: „Der 

Bedarf an Dienstleistungen des Post- und Fernmeldewesens ist nach Maßgabe der wirt-

schaftlichen  Möglichkeiten  der  Deutschen  Bundespost  angemessen  zu  decken.“  (Witte 

2003a: 13) Weiterhin sollte die Finanzkraft der DBP durch eine Aufstockung des Eigenka-

pitals auf 33% des Gesamtkapitals gestärkt werden. Solange dieser Eigenkapitalanteil nicht 

erreicht war, musste der Bund auf die jährlichen Zahlungen der DBP verzichten. Der Bund 

wurde außerdem zu Ausgleichszahlung verpflichtet, wenn durch politische Entscheidungen 

die Wirtschaftsführung in einzelnen Dienstzweigen nachhaltig und erheblich beeinträchtigt 

wird (vgl. Grande 1989: 194). Schließlich wurde eine Änderung der Personalverfassung 

der DBP vorgesehen. Bei der Gewährung von Vergütungen und Stellenzulagen, bei Ar-

beitszeitvorschriften und Laufbahnregelungen sowie im Besoldungsrecht waren Ausnah-

men und Sonderregelungen für die DBP beabsichtigt, durch die das Unternehmen im Per-

sonalwesen flexibel werden sollte (vgl. ebd.: 194f).

Das Konzept dieser Reform beruhte auf einer grundlegenden Aufhebung der öffentlichen 

Verwaltungsstruktur  und somit  der  Gründung einer  wirtschaftlichen  unternehmerischen 

Organisationsform. Hierbei wurde weiterhin weder eine Privatisierung noch eine Änderung 

des Monopols im Fernmeldewesens vorgesehen. Nach Vorlage des Kommissions-Entwurfs 

fand  innerhalb  der  Bundesregierung  eine  kritische  Diskussion  statt.  Zuerst  lehnte  die 

CDU/CSU-Opposition die geplante Trennung von Unternehmensleitung und -aufsicht auf-

grund des dadurch möglichen schwerfälligeren Entscheidungsprozesses ab. Die Spitzenver-

bände der Wirtschaft29 dagegen waren der Meinung, dass die vorgeschlagene Trennung 

nicht weit genug ginge. Weitere Diskussionen fokussierten die Zusammensetzung des Aus-

sichtsrats30, die Mitwirkungsrechte anderer Ressorts und die personellen Sonderreglungen 

27 Der Vorstand sollte aus einem Vorsitzenden und vier weiteren Mitgliedern bestehen. 
28 Der Aufsichtsrat sollte 24 Mitgliedern haben, acht aus dem öffentlichen Leben, acht aus der Wirtschaft und 

acht aus dem Personal der DBP oder den Gewerkschaften.
29 Gemeint sind hier u.a. der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und der Bundesverband der 

Deutschen Industrie (BDI).
30 Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates galt als das entscheidende Problem bei der Postreform. Umstrit-

ten war vor allem die Frage, in welchem Umfang die Beschäftigten der DBP im Aufsichtsrat vertreten sein 
sollten. Die Postgewerkschaft forderte für den Aufsichtsrat der DBP eine paritätische Besetzung, während 
die Bundesregierung und die Spitzenverbände der Wirtschaft eine Drittelparität im Aufsichtsrat befürwor-
teten. 
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für die DBP. Der fehlende Konsens zwischen den verschiedenen Interessengruppen führte 

dazu, dass die Postreform von der sozialliberalen Regierung ausgesetzt wurde. Nach der 

Bundestagswahl  im Herbst  1976 wurde in der Regierungserklärung vom 16. Dezember 

1976 angekündigt, die Reform der Unternehmensverfassung der DBP nicht mehr weiter zu 

verfolgen. Die DBP sollte in ihrer bisherigen Rechtsform weitergeführt werden. 

Das Reformwerk ist in der ersten Hälfte der 1970er Jahre erneut gescheitert. Während die-

ser Reformversuchsphase war jedoch deutlich zu erkennen, wie das politische System auf 

das Problem der nicht mehr funktionierenden Monopolverwaltung der Telekommunikation 

reagierte. Das politische System versuchte durch Herstellung bindender Entscheidungen 

eine interne funktionale Differenzierung zu ermöglichen, wie z. B. Teilung von Post und 

Fernmeldewesen sowie Trennung von staatlichen und betrieblichen Aufgaben der DBP, 

ohne dabei von Entmonopolisierung und Privatisierung der DBP zu sprechen. „Der bloße 

Wunsch, der Deutsche Bundespost durch Ausgliederung aus der Bundesverwaltung einen 

erweiterten unternehmenspolitischen Spielraum zu gewähren, genügte nicht,  solange das 

Fernmeldemonopol und die staatliche Gesamtverantwortung für diesen Wirtschaftsbereich 

unangetastet blieben. Insofern sind die Reformkommissionen 1965 und 1970 gescheitert“ 

(Witte  2003a:  16).  Trotz  des  Misserfolgs blieb der  Reformansatz  nicht  ohne Wirkung. 

Weitere Reformversuche in Deutschland wurden in den 1980er Jahren mit dem rasanten 

technischen Fortschritt und den neuen inländischen und internationalen Rahmenbedingun-

gen in Politik und Wirtschaft der Zeit beschleunigt und erzielten schließlich großen Erfolg. 

4.1.3 Neokonservatismus und Neuordung der EU-Telekommuni-
kationspolitik

Bis Mitte der 1970er Jahre zeigten sich stabile monopolistische Strukturen sowohl beim 

Netzbetrieb als auch im Dienste- und Endgerätebereich. Der gesamte Telekommunikati-

onssektor war auf dem nationalen Markt eingeschränkt. Die Monopolstellung der DBP als 

Infrastrukturanbieter war bisher ordnungspolitisch unumstritten. Diese klassische staatliche 

Monopolverwaltung der Telekommunikation stellte sich jedoch der Herausforderung einer 

Reihe von nationalen und internationalen Veränderungen in technischer, politischer und 
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ökonomischer Hinsicht. Hier sollen zwei Aspekte berücksichtigt werden, die unmittelbar 

im Zusammenhang mit der späteren Reform der Telekommunikation in Deutschland ste-

hen, nämlich der politische Wechsel zum Neokonservatismus und die zunehmenden Akti-

vitäten der inneneuropäischen Telekommunikationspolitik. 

Nach dem zweiten Weltkrieg expandierte der Staat als Fürsorger für seine Bürger seine Tä-

tigkeitsbereiche in einem großen Umfang. Der Staat konnte sich nicht von diesen Belastun-

gen  befreien.  Zugleich  hatten  sich  angesichts  zunehmender  Organisationen  die  gesell-

schaftliche Umwelt des Staates und damit deren Handlungsbedingungen markant verän-

dert. 

„Der so umfassend geforderte Staat ist konfrontiert mit einer zunehmend orga-
nisierten Gesellschaft. Er hat es nicht mehr nur mit dem Eigensinn von Indivi-
duen, sondern mit gesellschaftlichen Institutionen und formalen Organisationen 
zu tun, deren Mitglieder nicht mehr in eigenem Namen und auf eigene Rech-
nung zu handeln befugt sind. Diese gesellschaftlichen Institutionen und Organi-
sationen wirken längst nicht mehr nur mittelbar, über den politischen Willens-
bildungsprozess, auf staatliche Entscheidungen ein. Mit der Ausweitung staatli-
cher Funktionen geriet ihr Handeln immer mehr in einen unmittelbaren funktio-
nalen Zusammenhang mit der staatlichen Politik.“ (Grande 1989: 10)

Vor diesem Hintergrund bestand das zentrale Problem der neokonservativen Strategien mit 

dem Regierungswechsel im Herbst 1982, wirtschaftspolitisch gesehen, darin, durch geziel-

te staatliche Regulierung staatliche Interventionen abzubauen (vgl. ebd.: 8). 

Während die Reformversuche bis zur Mitte der 1970er Jahre ausschließlich auf die Reorga-

nisation der DBP abzielten und Aufgabenstellung sowie Monopolrechte der DBP bis zu je-

ner Zeit nicht zur Diskussion standen, begannen 1978 die ersten ernsthaften Angriffe auf 

das Fernmeldemonopol. Die Kritik an der DBP kam aus vier Richtungen: einzelne Unter-

nehmen  der  Büro-  und  Datenkommunikation,  dem  Bundeswirtschaftsministerium,  den 

Wirtschaftsministern der Bundesländer sowie der Monopolkommission. Sie ergänzten und 

verstärkten sich gegenseitig und führten gemeinsam zu einem Angriff auf das Fernmelde-

monopol der DBP. 

Zuerst beklagten die Unternehmen, darunter der Computerhersteller Nixdorf, dass die Inte-

gration  von  Datenverarbeitung und  Nachrichtentechnik  in  Deutschland  auf  gravierende 

Weise erschwert werde, weil die Entwicklung und Anwendung der neuen Telekommunika-
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tionsformen nicht dem Druck der herrschenden Marktkräfte unterliege, sondern den organi-

satorischen und technischen Planungen der Fernmeldeadministration. Es wurde gefordert, 

die Voraussetzungen für eine liberale, dezentrale und integrierte Entwicklung der Telekom-

munikation zu schaffen (vgl. Rausch 1978: 22). Im Jahr 1978 fand der Streit zwischen dem 

BMP und Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) um die Beteiligung der DBP am Tele- 

faxmarkt statt. Die DBP wollte nach der Einführung des neuen Telefax-Dienstes die erfor-

derlichen Endgeräte in Konkurrenz zur privaten Industrie vertreiben. Während das BMP 

aufgrund der gewinnträchtigen Marktaussicht die Beteiligung der DBP am Telefaxmarkt 

befürwortete, legte das BMWi ein Veto gegen die Ausdehnung der Eigentätigkeit der DBP 

ein, und zwar aus dem Grund, dass nach den Grundsätzen der Wirtschaftspolitik in der Re-

gel einer privatrechtlichen Anbieterstruktur Vorrang zu geben war. Schließlich kam es nach 

einem Jahr des andauernden Streits zum Ergebnis, dass der DBP mit einem maximalen 

Marktanteil von 15% die Beteiligung am Telefax-Markt zugestanden wurde. Hier sind die 

Widersprüche zwischen dem politischen und wirtschaftlichen System deutlich erkennbar. 

Durch die Komplexitätssteigerung weichen Selbst- und Fremdbeschreibungen der Funk- 

tionssysteme voneinander ab. Die Differenz von System/Umwelt wird im jeweiligen Sys-

tem erneut beobachtet und sichtbar gemacht. 

Die Kritik am Fernmeldemonopol der DBP wurde gebündelt und zugespitzt durch die Ar-

beit der Monopolkommission, die ein Sondergutachten zum Thema „Die Rolle der Deut-

schen Bundespost im Fernmeldewesen“ im Februar 1981 vorlegte. Das Gutachten enthielt 

die erste umfassende Bestandsaufnahme der faktischen Monopolstellung der DBP im Fern-

meldebereich. Darin wurde das Fernmeldemonopol auch erstmals in ordnungspolitischer 

Perspektive prinzipiell überprüft (vgl. Grande 1989: 203). Die Monopolkommission war 

der  Auffassung,  dass  im  Rahmen  der  marktwirtschaftlichen  Ordnung  in  Deutschland 

grundsätzlich einem funktionsfähigen Wettbewerbsprozess Vorrang vor jeder Art staatli-

cher Planung und Regulierung einzuräumen sei. Die Notwendigkeit, einzelne Wirtschafts-

bereiche dem Einfluss des Wettbewerbs zu entziehen und einer staatlichen Regulierung zu 

unterwerfen, bedarf einer ständigen Überprüfung und Rechtfertigung. Dies gelte auch für 

den Fernmeldebereich (vgl. Monopolkommission 1981: 15). Die Monopolkommission for-

derte somit eine partielle Liberalisierung des bestehenden Fernmeldemonopols. Während 

die Zulassung des Wettbewerbs im Netzbereich aus volkswirtschaftlichen Gründen zu die-
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sem Zeitpunkt nicht vertretbar sei, sollte der Dienstbereich vollständig liberalisiert werden. 

Der Endgerätebereich mit Ausnahme des einfachen Telefonhauptanschlusses sollte auch li-

beralisiert und die DBP von diesem Markt ausgeschlossen werden. Die Vorschläge zum 

Ausschluss aus den Endgerätemärkten und zur Zulassung des Wettbewerbs im Bereich von 

Telekommunikationsdiensten im öffentlichen Netz wurden von der DBP grundsätzlich ab-

gelehnt. 

Zugleich geriet das Fernmeldemonopol der DBP vor dem Regierungswechsel unter erhebli-

chen politischen Druck. Für die oppositionelle CDU war die Liberalisierung des Fernmel-

demonopols bereits 1979 Bestandteil des wirtschaftspolitischen Programms der Gesamt-

partei. Es wurde gefordert, staatliche Monopole, die den Markteintritt privater Unterneh-

men verhindern, so weit wie möglich aufzuheben. Insbesondere im Dienstleistungsbereich 

und Telekommunikationsbereich sei  Öffnung notwendig (CDU 1979: 37). Entscheidend 

war  nur  die  Frage,  ob die  CDU als  Regierungspartei  in  der  Lage wäre,  ihr  Programm 

durchzusetzen. 

Im Zuge der Liberalisierung der Telekommunikation in den USA und Großbritannien ent-

wickelte sich weltweit der Trend zur Öffnung der Telekommunikationsmärkte und zu vom 

Staat  unabhängigen,  privatrechtlich organisierten Telekommunikationsgesellschaften.  In-

folgedessen war es unumgänglich, sich dem internationalen Wettbewerb offensiv zu stellen 

und global passende Rahmenbedingungen zu gestalten, damit die Standortqualität Deutsch-

lands gestärkt und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft erhal-

ten werden konnte.

Im Bereich der Telekommunikationsdienste, die mit den technischen Innovationen neu ent-

standen, hier besonders die Mehrwertdienste, wurde der Wettbewerb bereits zu einem frü-

hen Zeitpunkt zugelassen. Damit geriet die monopolistische Verwaltung des Telekommu-

nikationssektors zusätzlich unter Druck. Die Telekommunikation war also kein monolithi-

scher Block mehr, der einer einheitlichen staatlichen Behandlung bedurfte. 

Ein weiterer Aspekt für die Reformierung war die Liberalisierungsdiskussion innerhalb Eu-

ropas, die Ende der 1970er Jahre in Gang kam. Sie mündete 1986 in der „Einheitlichen Eu-

ropäischen Akte“,  welche die Voraussetzung zur Vollendung des europäischen Binnen-
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marktes war. Demnach sollte freier Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und 

Kapital innerhalb der Europäischen Gemeinschaft (EG; ab 1992 Europäische Union, EU) 

verwirklicht werden. Das bedeutete u.a., dass Firmen aus Mitgliedstaaten grenzüberschrei-

tend ihre Waren und Dienstleitungen ohne Beschränkungen anbieten können. Es kam somit 

zu einer Umorientierung in Bezug auf die staatlichen Monopolstellungen in einigen Wirt-

schaftsbereichen. Schrittweise sollten diese für den freien Wettbewerb freigegeben werden. 

Die damalige EG-Kommission leitete unter Anwendung der Wettbewerbsregeln mehrere 

Verfahren gegen Mitgliedstaaten ein. Die Europäische Union unterstützte durch „Grünbü-

cher“ und Richtlinien der Kommission und des Ministerrates den Marktöffnungsprozess 

und trieb ihn in wachsendem Maße voran. 

Die wesentlichen Impulse für die Liberalisierung des gesamten europäischen Telekommu-

nikationssektors gingen von der damaligen EG aus. Ziel der europäischen Liberalisierungs-

politik war neben der Realisierung eines gemeinsamen Binnenmarktes die Entwicklung ef-

fizienter europaweiter Netze und Dienste, wobei die Kosten so niedrig und die Qualität so 

hoch wie möglich sein sollen.31 Die sogenannten Liberalisierungsrichtlinien der Kommissi-

on ergingen aufgrund Art. 86 Abs. 3 EG und führten die Aufhebung des staatlichen Mono-

pols in den Mitgliedsstaaten herbei. Zu nennen sind die Endgeräte-Richtlinie (1988) und 

die  Dienste-Richtlinie  (1990),  welche  den  Sprachtelefondienst  zunächst  ausklammerte. 

Zum 1. Januar 1998 wurde jedoch der vollständige Wettbewerb auf den Telekommunikati-

onsmärkten eingeführt.  Zudem sollte mehr Wettbewerb bei den Ortsanschlussnetzen er-

möglicht werden. Daneben ergingen die „Open Network Provision (ONP)- Richtlinien“ 

(1990-1997) des Rates und des Europäischen Parlaments aufgrund Art. 94f EG. Sie sollten 

den objektiv diskriminierungsfreien Zugang zu einem gemeinschaftsweiten Netz fördern 

sowie Universaldienste sicherstellen.  Die letztgenannten Richtlinien wurden auf Vorschlag 

der Kommission im März 2002 durch einen neuen Rechtsrahmen ersetzt, durch den der bis 

jetzt  entstandene Wettbewerb verschärft  und eine stärkere Orientierung am allgemeinen 

Wettbewerbsrecht erreicht werden sollte (vgl. Müller 2004: 141f).

Nach einer Grundsatzentscheidung des Europäischen Rates sollte spätestens Ende 1997 das 

Monopol für die Telefondienste in den meisten Ländern der EU entfallen, soweit es noch 

31 Richtlinie 90/388/EWG der Kommission von 28. Juni 1990 über den Wettbewerb auf den Märkten für Te-
lekommunikation. AB1. Nr. L 192, 10. Erwägungsgrund (18). Vgl. auch Müller 2004: 141. 
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nicht geschehen war. Die Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben erfolgte in Deutsch-

land nur in dem Umfang, wie es nach Gemeinschaftsrecht unausweichlich war. Die Mono-

polkommission mahnte schon 1981 die Wettbewerbsöffnung in der Telekommunikation 

an.32 Im Ergebnis musste auch die damalige DBP eine Beschneidung ihrer Monopolansprü-

che und die Abgabe von Tätigkeitsbereichen hinnehmen. Nach dem Abschlussbericht der 

„Regierungskommission Fernmeldewesen“ und dem steigenden externen Liberalisierungs-

druck aus anderen Mitgliedstaaten wie z. B. Frankreich und Großbritannien wurde in der 

damaligen  Regierungskommission  (CDU/CSU  und  FDP)  im  Mai  1988  ein  mehrheits- 

fähiges Reformkonzept beschlossen.

4.2 Verlauf der Postreform in Deutschland

Die Telekommunikationsreform in Deutschland begann Mitte der 1980er Jahre. Durch die 

Postreform wurden die Telekommunikationsmärkte liberalisiert und die Organisationsform 

des ursprünglichen Staatsmonopols in drei selbständigen Unternehmen jeweils für Post- 

und Postbankdienste sowie Telekommunikation aufgespalten. Die Deutsche Telekom AG 

wurde zum Jahresanfang 1995 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Börsengang 

erfolgte im November 1996. 

4.2.1 Postreform I: Poststrukturgesetz 1989

Nach dem Amtsantritt der konservativ-liberalen Regierung im Herbst 1982 gab es zuerst 

die Ankündigung der Förderung der Entwicklung der Mikroelektronik sowie der Informati-

ons- und Kommunikationstechnik mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands 

auf dem Gebiet der Informationstechnik zu verbessern. Dies entsprach der ordnungspoliti-

schen Gesamtstrategie der neuen Regierung in der Wirtschaftspolitik zur Verbesserung der 

32 Inzwischen wurde ein Großteil der im alten Rechtsrahmen enthaltenen europarechtlichen Vorgaben zur Zu-
friedenheit der Kommission umgesetzt. Die Umsetzung des neuen Rechtsrahmens steht jedoch noch aus, 
obwohl die Umsetzungsfrist schon mit Ablauf des 24. Juni 2003 ablief (vgl. Müller 2004: 142).
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marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Bezüglich der Telekommunikation bedeutete 

es die Modernisierung der Infrastruktur. Dies galt u.a. für die Digitalisierung des Fern-

sprechnetzes sowie die Verbreitung von ISDN.  Gleichzeitig sollte der Ausbau des Breit-

bandnetzes mit optischer Übertragungstechnik vorangetrieben werden (vgl. Grande 1989: 

208). 

„Die Entscheidung der Bundesregierung zur Modernisierung der Kommunika-
tionsinfrastruktur hatte wichtige ordnungspolitische Implikationen. Wenn der 
Ausbau und die Modernisierung der öffentlichen Fernmeldenetze Aufgabe der 
DBP sein sollten,  dann waren einer Liberalisierung des Fernmeldemonopols 
von zwei Seiten Grenzen gesetzt. Zum einen schloss dies eine Zulassung von 
Netzwettbewerb weitgehend aus, da dadurch (gesamtwirtschaftlich) nicht nur 
die – ohnehin enormen – Investitionen dupliziert, sondern auch der DBP Res-
sourcen für ihre Investitionen entzogen worden wären. Und zweitens restrin-
gierte  dies  die  Möglichkeiten zur  Einführung von Dienstewettbwerb,  sofern 
dieser  die  Finanz-  und damit  Investitionskraft  der  DBP schwächen würde.“ 
(ebd.: 209)

Die Bundesregierung bekräftigte ihr Prinzip einer liberalen Zulassungspolitik. Der effekti-

ve Start zu einer umfassenden Neuordnung der Telekommunikation33 war der Beschluss 

der  Bundesregierung  vom  13.  März  1985  zur  Einsetzung  der  „Regierungskommission 

Fernmeldewesen“.  Dieser  Beschluss  wurde  von  dem  Bundespostminister  Christian 

Schwarz-Schilling (CDU) im Einvernehmen mit dem Bundesforschungsministerium her-

beigeführt. 

Der  Auftrag,  den die  Regierungskommission  erhielt,  war ziemlich  vage formuliert.  Sie 

sollte die Aufgaben des Fernmeldewesens daraufhin überprüfen, welche Rolle bei deren 

Erfüllung dem Staat zufallen müsse und inwieweit  private Unternehmen daran beteiligt 

werden könnten (vgl. Regierungskommission Fernmeldewesen 1987: 9; Witte 2003b: 7). 

Die Kommission selbst hat dies so verstanden, dass sie die Möglichkeiten zur Öffnung des 

Marktes für den Wettbewerb und die organisatorische Neuordnung der DBP beraten sollte. 

Dabei sollte die Arbeit der Kommission von der bestehenden Verfassungslage, also insbe-

sondere von Art. 73 und 87 GG (Grundgesetz)  ausgehen. Damit war eine Privatisierung 

von vornherein ausgeschlossen. Es sollten unter weitestgehender Interpretation des Grund-

gesetzes die Möglichkeiten eines freien Wettbewerbs unter Teilnahme der DBP ausgelotet 

33 Nach der Öffnung des Medienmarktes mithilfe des Kabelfernsehens wurde klar, dass man die Reform im 
Telekommunikationsbereich in Angriff nehmen musste (vgl. Witte 2003b: 7).
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werden (Witte 2003b: 7). Die Kommission bestand aus zwölf Mitgliedern: vier Vertretern 

der politischen Parteien, fünf Vertretern der Wirtschaft, der Wirtschaftsverbände und der 

Gewerkschaften sowie drei Vertretern der Wissenschaft. Eberhard Witte, Professor vom In-

stitut für Organisation der Ludwig-Maximilians-Universität München, hatte den Kommis-

sionsvorsitz. Diese Zusammensetzung gewährleistete eine umfassende Einbeziehung unter-

schiedlicher politischer und wirtschaftlicher Grundüberzeugungen. Sie entsprach dem Auf-

trag der Kommission, „die Meinung aller für die Fragestellung relevanten gesellschaftli-

chen Gruppen“ (Witte 1987: 9) zu ermitteln und spiegelte zugleich die komplexen „ver-

machteten Strukturen“ (Ritter 2004: 49) auf dem Bereich Telekommunikation wieder.

Der  1987  abgeschlossene  Ergebnisbericht  der  Regierungskommission  Fernmeldewesen 

enthielt eine Reihe von Empfehlungen bezüglich ordnungspolitischer und organisatorischer 

Maßnahmen sowie der Einteilung von drei Leistungskategorien der Telekommunikation. 

Für den Endgerätebereich wurde eine vollständige Aufhebung des Monopols vorgesehen. 

Im Dienstbereich wurde zwischen Monopol-, Pflicht- und freien Leistungen unterschieden. 

Die DBP sollte weiterhin das Monopolrecht im Sprachtelefondienst beibehalten, von dem 

private Anbieter ausgeschlossen blieben. Alle anderen Dienstleistungen, insbesondere die 

Mehrwertdienste,  sollten dem Wettbewerb zugänglich gemacht werden. Im Bereich der 

Pflichtleistungen differenzierte die Kommission einerseits nach den Leistungen, zu denen 

die DBP zur Wahrung des Infrastrukturauftrags verpflichtet war. Diese waren nur durch 

förmlich verabschiedete Rechtsnormen vorgegeben. Bei allen anderen Leistungen konnte 

sich die DBP nach eigenem unternehmerischen Ermessen am Markt beteiligen (vgl. Witte 

1987: 90f). Hinsichtlich der Zulassung des Netzwettbewerbs wurde ein „bedingtes Netz-

monopol“  (ebd.:  82)  vorgesehen.  Solange  Mietleitungen zu  angemessenen und wettbe-

werbsfähigen Bedingungen entsprechend dem qualitativen und quantitativen Bedarf ande-

ren überlassen wurden, war das Netzmonopol der DBP vorbehalten. Allerdings war eine 

Überwachung der Entwicklung des Netzwettbewerbs durch die Bundesregierung nach je-

weils drei Jahren vorgesehen. Im Falle einer nicht befriedigenden Marktentwicklung hatte 

die Bundesregierung demnach das Recht, konkurrierende Netze zuzulassen. 

Zugleich stand die Empfehlung einer organisatorischen Umstrukturierung der DBP im Mit-

telpunkt des Berichtes. Eine Trennung von unternehmerischen und hoheitlichen Aufgaben 

der DBP sollte realisiert werden. Die Kommission war der Überzeugung, dass ein chancen-
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gleicher Wettbewerb zwischen der DBP und ihren Konkurrenten nur dann zu erreichen 

war, wenn Regulierungsaufgaben durch das Ministerium und Führungsaufgaben durch den 

Kompetenzbereich der DBP, somit in getrennter Funktion, wahrgenommen werden konn-

ten. Zudem wurde zur Verbesserung der Finanzsituation ein Abbau der Quersubventionen 

gefordert (vgl. Ritter 2004: 51).

Obwohl  die  Empfehlungen auf  unterschiedliche  Resonanz  stießen,  wurden sie  von der 

Bundesregierung grundsätzlich begrüßt. Diese ging nämlich davon aus, dass die Vorlage 

des Berichtes im Großen und Ganzen eine gemeinsame, auf politischem und gesellschaftli-

chem Konsens beruhende Legitimation für zukünftige Maßnahmen schaffte. Die Empfeh-

lungen hatten insofern die wichtige Funktion erfüllt, den Eindruck, der Reformkonsens be-

ruhe lediglich auf regierungs- und koalitionsinternen Vorstellungen, zu vermeiden. Von 

diesem Zeitpunkt an übernahm Bundespostminister Schwarz-Schilling die weitere Führung 

und wurde von Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) mit der Erstellung einer Kabinettsvor-

lage bezüglich der Neustrukturierung des Post- und Fernmeldewesens beauftragt (vgl. Rit-

ter 2004: 53). Der Minister stand für die Grundidee, dass Wettbewerb die Regel, Monopol 

die zu begründende Ausnahme sein soll (vgl. Witte 2003b: 13).

Zur Umsetzung der Postreform sollte ein entsprechendes Gesetz verabschiedet werden. Da 

eine Änderung des Grundgesetzes nicht beabsichtigt und einstweilen auch nicht nötig war, 

bedurfte das Gesetz zur Neustrukturierung des Post- und Fernmeldewesens und der DBP, 

das  als  Poststrukturgesetz  bezeichnet  wurde,  lediglich  der  einfachen Stimmenmehrheit. 

Das Poststrukturgesetz trat am 1. Juli 1989 in Kraft, war ein Artikelgesetz und bestand aus 

mehreren Teilgesetzen. Ziel der Postreform war es, die Angebotsvielfalt in den Telekom-

munikationsmärkten zu erweitern und zu fördern, in  denen sich die Kundenbedürfnisse 

schnell fortentwickelten. 

Demnach wurde die bisherige Post- und Fernmeldeverwaltung laut Artikel 1 des Gesetzes 

über die Unternehmensverfassung der DBP (PostVerfG), welches das PostVerfG von 1953 

neu formulierte, restrukturiert  und in drei Teilbereiche zerlegt.  Die DBP, die bisher als 

staatliche Behörde galt, wurde zu drei öffentlichen Unternehmen umorganisiert, nämlich 

„Deutsche Bundespost Postdienst“, „Deutsche Bundespost Postbank“ und „Deutsche Bun-

despost Telekom (DBP Telekom)“. Hier zeigte sich eine klare funktionale Ausdifferenzie-
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rung von Organisationen. Die drei Unternehmen blieben jedoch formal weiterhin bei der 

bundeseigenen Verwaltung und dem Sondervermögen des Bundes. Sie konnten deshalb 

keine eigene Rechtspersönlichkeit bilden. Eine Umwandlung in eine Gesellschaft privaten 

Rechts wurde in diesem Zusammenhang ausgeschlossen. Gelungen war trotzdem die fakti-

sche Befreiung der Betriebe von der staatlichen Behördenbindung. Jedes der drei Unterneh-

men wurde von einem Vorstand geleitet, der erstmalig in der deutschen Gesetzgebung ver-

pflichtet wurde, die Nachfrage von Bürgern, Wirtschaft und Verwaltung nach Leistungen 

der Post-, Postbank- und Fernmeldedienste zu decken (§ 4 PostVerfG). Im selben Paragra-

fen stand anschließend: „In Wahrnehmung ihrer Aufgaben beteiligen sich die Unternehmen 

am Wettbewerb. Unter Berücksichtigung dieser Leitlinien sind die Unternehmen nach be-

triebswirtschaftlichen Grundsätzen zu führen.“ Somit wurde der erste Schritt der Wandlung 

vom Monopol zum Wettbewerb und der funktionalen Ausdifferenzierung der Telekommu-

nikationsorganisationen erfolgreich unternommen. 

Die DBP Telekom sollte die Nachfrage nach Fernmeldediensten decken und diese unter 

Berücksichtigung  der  Markterfordernisse  entsprechend  der  wirtschaftlichen  und  techni-

schen  Entwicklung  gestalten.  Darüber  hinaus  waren  Monopolaufgaben  und  Pflichtleis- 

tungen im Rahmen der Infrastrukturdienste zu sichern (vgl. Ritter 2004: 57). Zur Sicherung 

der Finanzkraft des Unternehmens blieb das Netzmonopol sowie das Telefondienstmono-

pol erhalten. Alle anderen Telekommunikationsdienste konnten im Wettbewerb angeboten 

werden. Dies betraf in erster Linie die Liberalisierung des Endgerätemarktes. Als Ausnah-

me zum Monopolrecht des Bundes wurde auf den Gebieten der Satelliten- und Mobilkom-

munikation auch Wettbewerb zugelassen, indem Lizenzen an private Unternehmen verge-

ben wurden. 

Die Regulierung oblag dem inzwischen umbenannten Bundesministerium für Post und Te-

lekommunikation (BMPT), bei dem der hoheitliche Bereich verblieb. Somit wurden die 

politischen  Kontrollmöglichkeiten  gesichert  und die  Einheit  der  Deutschen Bundespost 

nicht angetastet. Zugleich wurde der Konflikt zwischen politischen und unternehmerischen 

Zielen gemildert, konnte aber nicht abgeschafft werden. Das BMPT legte die mittel- und 

langfristigen Zielen für die DBP Telekom fest und konnte Pflichtleistungen zu Erfüllung 

der  Infrastrukturaufgaben  auferlegen.  Zudem  hatten  einzelne  Ressorts  Mitsprachrechte. 

Beispielsweise  erteilte  der  Bundesfinanzminister  die  Genehmigung  zu  Aufsichtsratsbe-

 80 



Privatisierung und Reorganisation der Telekommunikation in Deutschland 

schlüssen über  Feststellung der  Wirtschaftspläne und des  Jahresabschlusses.  Dem Bun-

desinnenminister wurden bei Tarifangelegenheiten Einvernehmensrechte eingeräumt (vgl. 

Ritter 2004: 57).

Durch die Verabschiedung des Poststrukturgesetzes, mittlerweile auch als „Postreform I“ 

bezeichnet, wurde ein erster Schritt zu einer Marktöffnung sowie unternehmerischer Selb-

ständigkeit der DBP Telekom durchgesetzt. Mit der Postreform I wurde das Rechtsverhält-

nis zwischen der DBP Telekom einerseits und den Telekommunikationsbenutzern anderer-

seits grundlegend geändert. Das bisherige hoheitliche Teilnehmerverhältnis wurde in einen 

privatrechtlichen Vertrag verwandelt, auch wenn die Betroffenen es nicht unbedingt sofort 

merken konnten. Aus dem ursprünglichen Antragsteller wurde rechtlich ein Vertragspart-

ner, also ein Kunde, der dem Unternehmen DBP Telekom Aufträge erteilte. So wurde der 

bisherige Verwaltungsakt durch den privatrechtlichen Vertrag abgelöst (vgl. Herbig 1996: 

8f). Der Einsatz von Verträgen zeigt hierbei ein weiteres Merkmal für die von der staatli-

chen  Verwaltung  ausdifferenzierten  Wirtschaftsorganisationen.  Durch  einen  rechtlichen 

Vertrag konnte das Unternehmen als wirtschaftliche Organisation an Eigenständigkeit ge-

genüber der politischen Macht gewinnen, obwohl Inhalte des Vertrags teilweise durch Ge-

setz oder Verordnung vorgegeben wurden. Schließlich galt das Unternehmen fortan nicht 

mehr als staatliche Behörde, sondern als Partner der Kunden. 

Nach Inkrafttreten des Poststrukturgesetzes ergriff eine außerordentliche Dynamik den li-

beralisierten Markt. Die Entwicklungen waren von einem raschen Wachstum der Angebo-

te, einer hohen Produktdifferenzierung und starken Preisverfällen geprägt. In den liberali-

sierten Marktbereichen wie z. B. Satellitenkommunikation, Mobilfunk und Endgeräte wur-

de eine eindeutig positive Entwicklung bewiesen. Dabei zeigten sich die Marktteilnehmer 

ausgesprochen innovativ und präsentierten den Kunden neue Produkte und Dienstleistun-

gen. Die Umsätze auf den liberalisierten Märkten stiegen ständig. Davon profitierten  auch 

die Hersteller- und Zulieferfirmen und vor allem die Kunden im Telekommunikationssek-

tor. Das eindrucksvollste Beispiel war der Mobilfunkbereich. Aufgrund der Einführung des 

Wettbewerbs im Mobilfunkbereich wuchs die Anzahl der Mobilfunkteilnehmer in den ers-

ten fünf Jahren (1989-1994) von gerade einmal 200.000 auf rund 1,8 Mio. an. Die Preise 

für Mobilfunkgeräte fielen in demselben Zeitraum von rund 6.000 DM auf ca. 1.000 DM 

(vgl. Bötsch 1994: 5).
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Die Liberalisierung in diesen Bereichen brachte gleichzeitig eine bemerkenswerte Vielfalt 

privater Initiativen hervor. Dank des freien Marktzugangs durften immer mehr private Un-

ternehmen auf den Telekommunikationsmärkten tätig sein. Im Mobilfunk- und Satelliten-

bereich wurden bis September 1992 insgesamt 63 Lizenzen vergeben, die das BMPT an 44 

Unternehmen erteilte (vgl. Ritter 2004: 60). Darunter befand sich das Konsortium unter der 

Führung des Mannesmann-Konzerns, das die Zulassung für den Betrieb eines zweiten Mo-

bilfunknetzes (D2)34 erhielt. Eine dritte Mobilfunklizenz wurde 1992 an das Konsortium E-

Plus mit den Anteilseignern Thyssen, Veba und Bell South erteilt. Ebenso stieg die Anzahl 

der  Anbieter  von  Telekommunikationsdiensten  stetig.  Diese  Beispiele  zeigen  mehr  als 

deutlich, dass durch die Postreform von 1989 eine äußerst dynamische Wettbewerbssituati-

on im Telekommunikationssektor entstand, von der Wirtschaft und Handel, aber auch jeder 

daran beteiligte Kunde profitierte. 

Die marktorientierte Umwandlung der DBP Telekom beinhaltete den Aufbau neuer Lei-

tungsstrukturen und ermöglichte erstmals den Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente 

wie Unternehmensstrategie, Marketing, Kostenrechnung und Einführung der kaufmänni-

schen Buchführung. Zudem konnte die DBP Telekom ihre internationale Präsenz erheblich 

verstärken. In London, New York, Tokio, Paris und Brüssel wurden Tochtergesellschaften 

gegründet, die das Unternehmen repräsentierten und entsprechende Marktanteile, insbeson-

dere im Bereich der Mehrwert- und Datendienste sichern sollten (vgl. ebd.: 60f). Die DBP 

Telekom musste in der Lage sein, die vorhandenen Marktpotentiale über Kooperationen 

und Beteiligungen bzw. strategische Allianzen mit internationalen Wettbewerbern zu nut-

zen (vgl. Ricke 1992: 24). Jedoch war die internationale Handlungsfähigkeit der DBP Tele-

kom durch die immer noch vorherrschenden verfassungsrechtlichen Restriktionen einge-

schränkt. 

Die Gesetzeslage der Postreform I beließ die DBP Telekom nach dem Gebot des Artikels 

87 des Grundgesetzes (GG) unmittelbar staatlicher Verwaltung unterstellt. Eine Ausland-

stätigkeit war nur insoweit zulässig, als die nationale Versorgungsaufgabe erfüllt war. Eine 

mit  unternehmerischer Zielsetzung begründete Auslandstätigkeit  wurde in diesem Sinne 

34 Der erste Mobilfunkbetreiber war DBP Telekom mit D1. Mannesmann (D2) wurde im Jahr 2000 von Vo-
dafone übernommen. Dies galt als  die spektakulärste Übernahmeschlacht der  deutschen Wirtschaftsge-
schichte. Vgl. „Chronik einer Übernahmeaffäre“ in „Manager-magazin.de“. 18.10.2004. URL: http://ww-
w.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,242161,00.html. Abruf am 13.04.2006.
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rechtlich nicht zugelassen (vgl. Ritter 2004: 61). Insofern konnten vom Staat kontrollierte 

Unternehmen nicht  als  potentielle  Partner  für  strategische  Allianzen  im internationalen 

Umfeld gelten. Im Zuge der Globalisierung, der Entwicklung der EU und der Veränderung 

in Osteuropa wurde allerdings immer deutlich darauf hingewiesen, dass u.a. die Netzbetrei-

ber führender Industrieländer zunehmend Fuß in internationalen Märkten für Telekommu-

nikation fassten. „Global player“ zu werden schien die entscheidende Strategie für die Wei-

terentwicklung  großer Telekommunikationsunternehmen zu sein. Die Einschränkung der 

internationalen Handlungsfähigkeit der DBP Telekom hatte in diesem Zusammenhang ne-

gative Auswirkungen auf das Wachstum des Unternehmens. Da die Akzeptanz als interna-

tionaler Partner erfahrungsgemäß wesentlich von der Rechtsform abhängig war, sollte eine 

Änderung des Artikels 87 des GG der DBP Telekom ermöglichen, uneingeschränkt auf 

Auslandsmärkten aktiv zu werden und internationale Allianzen eingehen zu können. Und 

nur  in  der  Rechtsform einer  Aktiengesellschaft  konnte  das  Unternehmen die  Chancen-

gleichheit zu privatrechtlich organisierten Wettbewerbern in anderen Ländern gewinnen.

Weiterhin drohten Standortnachteile für die deutsche Wirtschaft, wenn sich die DBP nicht 

rechtzeitig dem internationalen Wettbewerb stellte. Betrachtet man Deutschland als Wirt-

schaftsstandort,  steht die Standortsicherung ganz oben auf der Agenda aller  politischen 

Kräfte. Um rentable Branchen und somit sichere Arbeitsplätze für die Zukunft zu garantie-

ren, mussten die Bedingungen für unternehmerische Investitionen und Innovationen ver-

bessert werden. Eine hochleistungsfähige Telekommunikationsinfrastruktur und die darauf 

aufbauenden Dienste waren selbstverständlich ein entscheidender Standortfaktor. In diesem 

Sinne sollten die DBP Telekom stark wachsen und in der Lage sein, durch permanente In-

novationen die hohe Qualität dieses Standortfaktors zu garantieren. Dies sprach auch für 

eine Privatisierung der DBP Telekom. So ergab sich weiterer Reformbedarf. Hierbei lässt 

sich ein grenzüberschreitendes  Wirtschaftssystem der Weltgesellschaft  verdeutlichen,  in 

dem Kommunikationen und Entscheidungen von Wirtschaftsorganisationen eine globale 

Dimension erreichen müssen. Das auf der Ebene der Weltgesellschaft durchgesetzte ausdif-

ferenzierte Wirtschaftssystem zeichnet die Strukturen vor, welche die Bedingungen für re-

gionale wirtschaftliche Konditionierung, hierbei Deutschland als Wirtschaftsstandort, vor-

geben. 
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Ein weiterer Problemkreis des damaligen Telekommunikationssektors in Deutschland be-

zog sich auf die Lösung der Finanzierungsprobleme. Zur gleichen Zeit der Implementie-

rung der Postreform I vollzog sich der Prozess der deutschen Wiedervereinigung. Aus die-

sem Jahrhundert-Ereignis wurden auch für die DBP Telekom einschneidende Konsequen-

zen gezogen. Da leistungsfähige Telekommunikationsstrukturen wichtige Voraussetzungen 

für den wirtschaftlichen Aufbau in den neuen Bundesländern waren, legte die DBP Tele-

kom nach der Wiedervereinigung ein Investitionsprogramm von mehr als 60 Mrd. DM für 

den Zeitraum bis 1998 vor.35 Diese große Investitionssumme führte zu einem Absinken der 

Eigenkapitalquote auf ca. 20%. Aus Gründen der Rücksichtnahme auf Wählerinteressen 

wurde auf eine Erhöhung der Post- und Telefongebühren von der damaligen Regierung 

verzichtet. Schnellstmöglich musste eine Lösung für die Kapitalbeschaffungsprobleme ge-

funden werden. Vor all diesem inländischen und internationalen Hintergrund führten Über-

legungen der Bundesregierung unter Helmut Kohl (CDU) zu dem Schluss, die drei bisher 

staatlich geführten Unternehmen der DBP zu privatisieren. Durch die Umwandlung der 

DBP Telekom in eine Aktiengesellschaft und einen späteren Börsengang sollte u.a. das Fi-

nanzierungsproblem am besten und für das Unternehmen am wirtschaftlichsten zu lösen 

sein. 

4.2.2 Postreform II: Marktöffnung mit Grundgesetzänderung von 
1994

Zwei Zielsetzungen bestimmten im Wesentlichen die  Planungen und Überlegungen für 

einen weiteren Reformschritt im Telekommunikationssektor. Dieser sollte zum einen als 

Reaktion auf den internationalen Wettbewerbsdruck, zum anderen als Lösung der Finanzie-

rungsprobleme der DBP Telekom dienen. Das Ergebnis, das eine erneut eingesetzte Ver-

35 Nach der Wiedervereinigung leitete die DBP Telekom den Aufbau eines modernen Telefonnetzes in den 
neuen Bundesländern, wo die Telekommunikationsinfrastruktur 1989 noch in einem relativ rückständigen 
Zustand blieb. Vorhanden waren 1,8 Millionen Anschlüsse, was bedeutete, dass lediglich jeder elfte Ein-
wohner über ein  Telefon verfügte. Dazu war eine jahrelange Wartezeit für einen neuen Anschluss eine 
Routine. Gemeinsam mit der Deutschen Telekom Ost und Milliarden-Investitionen erfolgte eine blitzartige 
Änderung, wobei noch zusätzlich bis zu 4.000 Telekom-Mitarbeiter aus dem Westen in die neuen Bundes-
länder abgeordnet waren. Ein hochmodernes Glasfasernetz wurde installiert, so dass der Osten Deutsch-
lands nicht nur bereits im Jahr 1996 das vierfache an Anschlüssen von 1989 besaß, sondern über das tech-
nisch modernste Telefonnetz in Europa verfügte. Hierbei zeigte dieser „mit Engagement erzielte Erfolg in 
Ostdeutschland“ „eine der großartigsten Leistungen des alten Monopolisten“ (Herbig 1996: 8).
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handlungskommission36 nach einem zweijährigen Prozess vorlegte, war die Grundgesetz-

änderung von 1994, die auch als „Postreform II“ bezeichnet wurde.  Die Neufassung des 

Artikels 87 des GG vom 30. August 1994 lautet: 

„1. Nach Maßgabe eines Bundesgesetzes, das der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, gewährleistet der Bund im Bereich des Postwesens und der Telekom-
munikation flächendeckend angemessene und ausreichende Dienstleistungen. 
2. Dienstleistungen im Sinne des Absatzes 1 werden als privatwirtschaftliche 
Tätigkeiten durch die aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost hervor-
gegangenen Unternehmen und durch andere private Anbieter erbracht. Hoheits-
aufgaben im Bereich des Postwesens und der Telekommunikation werden in 
bundeseigener Verwaltung ausgeführt.“ (Witte 2003b: 18f)

Mit dieser Grundgesetzänderung wurden alle drei Unternehmen der DBP in Aktiengesell-

schaften umgewandelt. Damit entstanden zu Beging des Jahres 1995 die DBP-Nachfolge-

unternehmen: die Deutsche Post AG, die Postbank AG und die Deutsche Telekom AG 

(DTAG). Die Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation wurden somit künftig als 

private Tätigkeiten von der DTAG und von Wettbewerbern angeboten. Die Grundanforde-

rungen an das Privatisierungsmodell sollten erfüllt werden. Zuerst sollten die Stärkung des 

Eigenkapitals, die Beteiligung an internationalen Konsortien und der Ausbau ihrer Positio-

nen auf dem Weltmarkt ermöglicht werden. Darüber hinaus waren von Anfang an die per-

sonellen Regelungen von großer Bedeutung. Die Voraussetzungen für eine moderne Perso-

nalpolitik sollten geschafft werden, denn schließlich betraf die Privatisierung fast 700.000 

Beschäftigte, die bisher bei drei DBP-Unternehmen eingestellt wurden. 

Bei der Gründung der neuen Aktiengesellschaft  standen die  Aktien dem Bund zu.  Das 

Grundkapital der DTAG betrug 10 Mrd. DM, eingeteilt in Inhaberaktien im Nennbetrag 

von 5 DM (vgl. Ritter 2004: 89). Die Postreform II sah u. a. vor, dass die Einführung der 

DTAG am Kapitalmarkt bis zum 31. Dezember 1999 ausschließlich durch Kapitalerhö-

hung gegen Einlage erfolgen sollte, um die Eigenkapitalausstattung des Unternehmens zu 

verbessern. Das Unternehmen unterlag ab 1996 der uneingeschränkten Steuerpflicht, wel-

che nur durch erhebliche fiskalische Verzichte des Bundes möglich wurde. Die Grundidee 

36 Im Juni 1992 konstituierte sich eine interfraktionelle Verhandlungskommission, die aus Abgeordneten der 
Fraktionen von CDU/CSU, SPD und FDP sowie weiteren Fachleuten aus dem BMPT bestand. Das Ziel 
der Kommission bestand in der Verständigung über ein gemeinsames Eckpunktepapier, das die Grundlini-
en der Neuordnung in der Telekommunikation beinhalten sollte (vgl. Ritter 2004: 67).
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war, dass der Bund durch Steuerzahlung, Dividenden oder Aktienverkäufe des Unterneh-

mens in Zukunft einen Ausgleich für den Wegfall der früheren finanziellen Ablieferung er-

hielt. Weiterhin sollten durch die Privatisierung die Entpolitisierung und die Trennung von 

Eigentümer- und Reguliererfunktionen hergestellt werden. Der Bund blieb für die hoheitli-

chen Aufgaben bei der Telekommunikation zuständig. Darunter zählten die Aufgaben der 

Standardisierung und Normierung, der Funkfrequenzverwaltung, der Erteilung von Geneh-

migungen für Funkanlagen und der Vorsorge für den Krisen- und Katastrophenfall.  Als 

Kompensation  für  den  Verlust  an  politischer  Steuerungskompetenz  hielt  der  Bund  die 

Mehrheitsbeteiligung an der DTAG. Des Weiteren wurde eine verbindende Holding einge-

richtet,  welche die sozialen Interessen der Beschäftigten wahrnahm, allerdings keinerlei 

Einfluss auf das operative Geschäft der Aktiengesellschaft ausübte. 

Die Neupositionierung der DTAG als ein globaler Dienstanbieter erfolgte auf der Basis von 

vier strategischen Stoßrichtungen. Dazu gehörten die Sicherung des Kerngeschäftes, die 

Erschließung von Zukunftsmärkten, die Internationalisierung in den für Geschäftskunden 

relevanten Märkten und die selektive regionale Diversifizierung zur Wahrnehmung neuer 

Marktchancen (vgl. Ricke 1994: 18). Hierbei zielte die Internationalisierungsstrategie der 

Aktiengesellschaft auch darauf ab, überall dort den Kunden zur Verfügung zu stehen, wo 

sie außerhalb Deutschlands ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen. Der Schwerpunkt lag dabei 

auf einer regionalen Triade, nämlich Europa, Nordamerika und Ostasien. Für die individu-

ellen Bedürfnisse großer Unternehmen nach grenzüberschreitender Sprach- und Bildkom-

munikation sollten künftig Komplettlösungen aus einer Hand geliefert werden können, in-

dem  nicht  nur  die  Basisdienste  der  Telekommunikation,  sondern  auch  anspruchsvolle 

Mehrwertdienste in allen Varianten angeboten werden. 

Darüber hinaus bedeutete die Privatisierung des alten deutschen Telekommunikationsun-

ternehmens  tiefgreifende  Veränderungen für  das  Personal.  Dies  bezog sich  sowohl  auf 

Quantität als auch auf die berufliche Qualität der Mitarbeiter. Bekannt war in der Öffent-

lichkeit der Beschluss des DTAG-Vorstandes, bis zum Jahr 2000 rund 60.000 Personalstel-

len zu rationalisieren, die rund einem Viertel des gesamten Unternehmenspersonals ent-

sprachen. Dieser behäbige Personalüberhang beruhte hauptsächlich auf der Vergangenheit 

des Staatsmonopols.
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Auf der einen Seite trug die frühere DBP Telekom als Staatsverwaltung die allgemeine po-

litische Verantwortung für die Situation auf dem Arbeitsmarkt mit. Dazu zählte vor allem 

die politische Sorge, in den Jahren mit einer hohen Anzahl von Schulabgängern das beson-

ders kritische Ansteigen der Arbeitslosigkeit von Jugendlichen zu vermeiden. Daher wur-

den über viele Jahre hinweg weit über den Eigenbedarf hinaus sehr begehrte Ausbildungs-

plätze,  vor  allem  für  Kommunikationselektroniker  zur  Verfügung  gestellt  (vgl.  Herbig 

1996: 21f). Nach Ausbildungsende wurden die jungen Leute direkt in ein unbefristetes Be-

schäftigungsverhältnis übernommen. Noch im Jahr 1991 wurden 16.000 Mitarbeiter neu 

eingestellt (vgl. ebd.: 22f). Bereits zu Beginn der Postreform bestand ein weit überhöhter 

Personalbestand, vor allem in Räumen außerhalb der Ballungsgebiete. 

Auf der anderen Seite führten technische Fortschritte zur Verschärfung der Problematik des 

Personalüberhangs. Mit der Modernisierung des Netzes, insbesondere der Umstellung von 

analoger auf digitale Technik fielen viele bisherige Arbeitsplätze u.a. bei der Instandhal-

tung der technischen Anlagen weg. „Erforderten früher Reparaturarbeiten mit dem Lötkol-

ben unter Umständen mehrere Stunden hochqualifizierter Arbeit, so genügen heute im digi-

talen System wenige Arbeitsminuten. Der Personalbedarf sinkt also objektiv ab.“ (ebd.: 22) 

Hinzu kam, dass das neue Unternehmen DTAG im Wettbewerb nur bestehen konnte, wenn 

sich die Personalproduktivität, sprich Umsatz pro Mitarbeiter, dem höheren internationalen 

Standard anpasste (vgl. ebd.).

In diesem Zusammenhang war der Personalabbau ein unvermeidbarer Bestandteil der Post-

reform. Dies konnte zuerst in Einvernehmen mit den Gewerkschaften ohne Kündigungen 

angegangen werden. Ende 1993 wurde ein allgemeiner Einstellungsstop angekündigt. Ein 

freiwilliges Ausscheiden aus dem Unternehmen wurde auf zwei Arten ermöglicht. Zum 

einen konnten alle Mitarbeiter in den einfachen und mittleren Diensten ab dem 55. Lebens-

jahr ausscheiden. Für Beamte war es möglich, in den gesetzlichen Vorruhestand zu gehen, 

während Tarifkräfte auf Kosten des Unternehmens bis zum Rentenalter in einen vergleich-

baren Ruhestand wechseln konnten. Zum anderen wurden großzügige Abfindungen jünge-

ren Tarifkräften angeboten, wenn diese bereit waren, auf einen anderen Arbeitsplatz in der 

Wirtschaft zu wechseln. Mehrere Tausende nahmen dieses Angebot in Anspruch. Seit dem 

1. März 1996 wurde jüngeren Beamten, die bereit waren, das Unternehmen zu verlassen, 

jeweils ein großzügiges Übergangsgeld gezahlt, das allerdings zu versteuern war, da Abfin-
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dungen an Beamte bisher gesetzlich nicht vorgesehen waren. Da das Gesetz aber erlaubte, 

Beamten zu beurlauben und als Angestellte zu beschäftigen, wurden Beamte, die zu einem 

Arbeitsplatzwechsel bereit  waren, zuerst  beurlaubt und anschließend als Angestellte be-

schäftigt. Die DTAG zahlte sodann die Abfindungen im Sinne der Auflösung des Ange-

stelltenverhältnisses und nicht im Sinne der Entlassung von Beamten. Auch in den neuen 

Bundesländern, wo im Jahr 1990 nach der Wiedervereinigung alle 40.000 Mitarbeiter der 

Deutschen Telekom Ost übernommen wurden, war ein stufenweiser und sozialverträglicher 

Personalabbau nötig. Anhand verschiedener Einstellungs- und Personalabbaupolitik wurde 

das Ziel der Personalrationalisierung sowohl in den alten als auch in den neuen Bundeslän-

dern erreicht. 

Die Privatisierung der DTAG hat gleichzeitig die berufliche Qualität der Mitarbeiter verän-

dert. Das betraf vor allem den Beamtenstatus, welchen ein großer Anteil der Mitarbeiter 

der früheren staatlichen Verwaltung erlangt hatte. Zum 1. Januar 1995 hatten die drei Un-

ternehmen (die Post AG, die Postbank AG und die DTAG) rund 300.000 Beamte aller 

Laufbahnen in ihren Dienst übernommen. Da die Einstellung von Beamten als Mitarbeiter 

von Aktiengesellschaften bisher verfassungsrechtlich ausgeschlossen war, bedurfte es einer 

ausdrücklichen Änderung des Grundgesetzes, nämlich des Artikels 143b, um den Bund zu 

erlauben, seine Dienstherrenbefugnisse auf die Aktiengesellschaften zu übertragen. In vie-

len weiteren Bereichen erforderte die Beschäftigung von Beamten Sondervorschriften. So 

musste z. B. das Betriebsverfassungsgesetz durch Regeln des Bundespersonalvertretungs-

gesetzes geändert werden. Die weitere Genehmigung musste auch eingeholt werden, damit 

Beamte der DTAG beim Börsengang 1996 steuerlich begünstigte Belegschaftsaktien ihres 

Unternehmens erwerben konnten.  Die Neueinstellung von Beamten beim Unternehmen 

wurde somit für die Zukunft ausgeschlossen. Der Anteil an Beamten wurde daher in Zu-

kunft von Jahr zu Jahr sinken, während an ihre Stelle die Zahl der Arbeitnehmer mit Tarif-

vertrag steigen sollte. 

Bezüglich der eigentlichen beruflichen Qualifikation hat sich auch im Zuge der Postreform 

im Unternehmen eine Änderung vollzogen. Während in der ehemaligen Fernmeldeverwal-

tung die technischen Berufe wie Ingenieur und Kommunikationselektroniker im Vorder-

grund standen und alle Präsidenten sowie Amtsvorsteher der Fernmeldeämter Diplom-In-

genieure waren, so benötigt das neue Unternehmen auch Mitarbeiter und Führungskräfte 
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mit kaufmännischer und rechtlicher Vorbildung. Damit öffnet sich das Unternehmen, des-

sen Technikberufe bisher eine Männerdomäne bildeten, auch in den Führungsetagen den 

Frauen. Darüber hinaus gewinnen u.a. Fremdsprachenkenntnisse und internationale Berufs- 

und Lebenserfahrungen nicht nur in den Managementebenen, sondern auch im gesamten 

Geschäft des nunmehr internationalen Unternehmens für das Personal und seine Chancen 

eine große Bedeutung. 

Durch diese Reihe der Maßnahmen der Postreform II wurde die frühere DBP Telekom in 

die Rechtsform einer Aktiengesellschaft umgewandelt. Somit beendete das Telekommuni-

kationsunternehmen grundsätzlich seinen langjährigen Status der staatlichen Behörde. Die 

Privatisierung des Unternehmens gilt in der Historie der Telekommunikation Deutschlands 

als ganz wesentlicher Meilenstein für den Rückzug der staatlichen Kontrolle und die Ver-

selbständigung als Wirtschaftsunternehmen. Das BMPT bezeichnete die Postreform II als 

das zentrale Ereignis des Jahres 1994 und als eine der größten Reformen der deutschen 

Wirtschaftsgeschichte.37 

Die Privatisierung der Telekommunikation ist ein wichtiger Teil der Privatisierungspolitik 

Deutschlands, die deutlich seit den 1980er Jahren von der Regierung in Gang gesetzt wur-

de. Im Gegensatz zu anderen westeuropäischen Industriestaaten hat es nach dem zweiten 

Weltkrieg in den alten Ländern der Bundesrepublik Deutschland keine Verstaatlichung von 

Branchen oder Unternehmen gegeben. Der Beteiligungsbesitz des Bundes beruht vielmehr 

auf „ererbten“ Beteiligungen aus dem Besitz des Deutschen Reiches und des Landes Preu-

ßen sowie im Zuge des Wiederaufbaus neu geschaffenen Instrumenten zur Erfüllung staat-

licher Aufgaben in der Öffentlichkeit. Dazu gehört z. B. die Kreditanstalt für Wiederauf-

bau, im Verkehrswesen und in der Telekommunikation. Die unternehmerischen Beteiligun-

gen des Bundes werden dabei dezentral - in der Regel aufgabenbezogen - von den Bundes-

ministerien geführt (vgl. Eichel 2000). Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist seit 

1969 für das industrielle Bundesvermögen zuständig. Hinzu kamen nach Auflösung des 

BMPT im Jahr 1998 die Beteiligungen an der DTAG.

Die Privatisierungspolitik wird von der Bundesregierung als Teil einer umfassenden Staats-

modernisierung betrachtet. Die Privatisierung beinhaltet neben den unternehmensbezoge-

37 Vgl. Jahresbericht der Bundesregierung 1994. Überblick.
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nen Reformzielen auch, Aufgaben aus Behördenstrukturen auszugliedern und in eine pri-

vatwirtschaftliche Organisationsform zu führen. Ziel ist es, Aufgaben effizient und kosten-

sparend zu erledigen. Mit der Privatisierung gewinnen sowohl der Staat also auch die Un-

ternehmen Handlungsfreiheiten. Der Bund setzt Reformpotenziale frei und die Unterneh-

men steigern ihre Effizienz, um sich im internationalen Wettbewerb zu positionieren. Dies 

zeigt sich in nahezu allen Bereichen, insbesondere bei der Post und Telekommunikation 

und bei der Luftfahrt. Hier sind aus staatlich monopolisierten Industrien wettbewerbsorien-

tierte Märkte und eine Vielfalt des Angebots entstanden, die den Verbrauchern und Unter-

nehmen zu Gute kommen. Eine Kabinettsvorlage des BMF zur „Verringerung der Beteili-

gungen des Bundes“ erfolgt alle zwei Jahre. Während im Jahr 1991 insgesamt 214 unmit-

telbare Bundesbeteiligungen und Sondervermögen (davon 136 mit Beteiligungen mit min. 

25% und Nennkapital von 50.000 EUR) vorhanden waren, nahm diese Zahl im Jahr 2005 

auf 108 (davon nur noch 33 mit Beteiligungen mit min. 25% und Nennkapital von 50.000 

EUR) ab.38 

Im Zug der Privatisierung erfolgte die Börsenersteinführung (Initial Public Offering, IPO) 

der DTAG unter dem Kurznamen „DT 1“ im November 1996. Insgesamt wurden 713,7 

Millionen neue Aktien an Investoren in Deutschland, dem restlichen Europa, den USA und 

Japan zugeteilt. Der Bund hatte seinerzeit auf die Wahrnehmung seiner Bezugsrechte ver-

zichtet, so dass der Anteil des Bundes an der DTAG von 100% auf 74 % zurückging. Das 

Ziel des Börsengangs bestand darin, einerseits die Erhöhung des Eigenkapitals der DTAG 

sicherzustellen und andererseits die Leistungsfähigkeit sowie Bedeutung des Finanzplatzes 

Deutschland zu demonstrieren.39 Mit dem Börsengang wurde ein neues Kapitel in der Un-

ternehmensgeschichte der DTAG aufgeschlagen.

Mit der Postreform II und insbesondere dem Börsengang der DTAG wurde einem klassi-

schen staatlichen Telekommunikationsunternehmen der Weg zum marktorientierten, wett-

bewerbsfähigen und internationalen Konzern ermöglicht. Der Staat, der in der Vergangen-

heit ein erhebliches Interesse daran hatte, die Telekommunikation unter seiner Kontrolle zu 

38 Vgl. „Beteiligungsbericht 2005“ in: Website des Bundesministeriums für Finanz. URL:  http://www.bun-
desfinanzministerium.de/lang_de/DE/Service/Downloads/Abt__VIII/Beteiligungsbericht_202005,templa-
teId=raw,property=publicationFile.pdf. Abruf am 17.04.2006.

39 Vgl. „Geschichte der Börsengänge“ in: Website der Deutschen Telekom AG. URL: http://www.bundesfi-
nanzministerium.de/lang_de/DE/Service/Downloads/Abt__VIII/Beteiligungsbericht_202005,templateId=r
aw,property=publicationFile.pdf. Abruf am 14.03.2006.
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halten,  musste  nun angesichts  der  neu entstandenen,  inländischen und weltweiten wirt-

schaftlichen Bedingungen den Privatisierungsprozess einsetzen. Hierbei ist  zu erkennen, 

dass das politische und das wirtschaftliche System im gesellschaftlichen Modernisierungs-

prozess die Differenz von System/Umwelt  selbst  beobachtet,  unterscheidet und sichtbar 

macht. Hierbei waren die politische Entscheidungsmacht und das finanzielle Problem in 

der Telekommunikation die entscheidenden Kriterien zu der jeweiligen System/Umwelt-

Differenz.  Denn gerade anhand der binären Codes, ob man Macht im Telekommunikati-

onssektor hat oder nicht, ob da gezahlt wird (werden kann) oder nicht, werden Politik und 

Wirtschaft als Funktionssystem für jeweilige Umweltgrenzen entscheiden. Die finanzielle 

Krise der DBP Telekom konnte nur durch eine Kapitalerhöhung, sprich Privatisierung und 

Börsengang, gelöst werden. Dadurch wurden Zahlungen bzw. weitere Zahlungsmöglichkei-

ten gesichert, was gerade im wirtschaftlichen System geschieht, das zugleich wiederum zu 

der Umwelt des politischen Systems gehört. Auf diese Weise erfolgte die Steigerung funk-

tionaler Ausdifferenzierung von Politik und Wirtschaft. 

4.2.3 Postreform III: Telekommunikationsgesetz von 1996

Durch die Postreform II wurde die Ausgangsbasis für eine weitere Öffnung des Telekom-

munikationsmarktes gebildet, die zugleich in Einklang mit den inzwischen weitergehenden 

EU-Richtlinien zur Liberalisierung der Telekommunikation war. Die dritte Phase der Tele-

kommunikationsreform in Deutschland sollte also im Zuge der europaweiten Marktöffnung 

und Wettbewerbsintensivierung eingeleitet werden. Dabei wurden zwei Probleme in den 

Vordergrund gerückt: vollständige Marktöffnung in der gesamten Telekommunikation in 

Deutschland einerseits und Schaffung von Rahmenbedingungen zur Gewährleistung eines 

fairen Wettbewerbs andererseits. 

Da der Markt selbst nach der Öffnung noch lange Zeit durch die DTAG, die anfangs einen 

Marktanteil  von 100% besaß,  geprägt würde,  sollte  die  Funktionsfähigkeit  des Wettbe-

werbs im Übergang vom Monopol zum Wettbewerb durch sektorspezifische Regulierung 

gewährleistet werden. Einer Lizenzpflicht sollten die zukünftigen Marktteilnehmer in den 

Netz- und Telefondiestbereichen, in denen die DTAG bisher das Monopolrechte hatten, 

unterliegen. Mit diesen grundlegenden Überlegungen legte das damalige BMPT im Juni 
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1995 einen Referentenentwurf des Telekommunikationsgesetzes (TKG)40 vor, der auf Basis 

aller Ergebnisse eines vorparlamentarischen Prozesses erarbeitet wurde (vgl. Ritter 2004: 

95). Dazu wurde eine Verhandlungskommission eingesetzt, um den von den Fraktionen ge-

meinsam in  den  Bundestag einzubringenden Gesetzentwurf  vorzubereiten  und zugleich 

eine  breite  Akzeptanz  für  die  vollständige  Öffnung der  Telekommunikationsmärkte  zu 

schaffen. Zum Konsens wurden die teilweise strittigen Punkte gemeinsam, parallel zu den 

Beratungen der Richtlinienentwürfe im EU-Ministerrat, erörtert (vgl. ebd.). Das TKG trat 

schließlich zum 1. Juli 1996 in Kraft. 

Mit dem TKG von 1996, das auch als Kennzeichen der „Postreform III“ betrachtet wurde, 

sollte  der Markt  für alle Telekommunikationsdienste  prinzipiell  vollständig freigegeben 

werden. Die Monopolrechte für die öffentlichen Telekommunikationsnetze und den Tele-

fondienst wurden allerdings zuerst bis Ende 1997 beibehalten. Zum 1. Januar 1998 wurden 

diese Kernbereiche der Telekommunikation auch vollständig liberalisiert (vgl. ebd.: 91). 

Das TKG galt  als der wichtigste  Meilenstein in  der Geschichte  der Liberalisierung der 

deutschen Telekommunikation. Seit Anfang 1998 wurden alle Märkte im Telekommunika-

tionssektor in Deutschland entsprechend auch vollständig für internationale Wettbewerber 

geöffnet. Die Verabschiedung dieses Gesetzes war zugleich die Umsetzung der „Richtlinie 

96/19/EG zur Einführung des vollständigen Wettbewerbs auf den Telekommunikations-

märkten“ (vgl. Seidel 1998: 312). Das TKG vereinheitlichte alle in und vor der Phase der 

Postreform II geltenden Regelungen und hatte deshalb eine Stellung als Grundgesetz der 

Liberalisierung (vgl. Wu 2005: 18). Mit dem Inkrafttreten des TKG wurde die Postreform 

in Deutschland, die Ende der 1980er Jahre anging, abgeschlossen. 

Der TKG-Gesetzgeber legte weiterhin konkrete Regulierungsmaßnahmen fest, die sich vor 

allem auf die Lizenzpflicht für die Netzbetreiber und die Telefondienstanbieter bezogen. 

„Im Prinzip ist die Anzahl der Lizenzen nur zu beschränken, soweit es sich um die Knapp-

heit von Frequenzen handelt (§ 10 TKG). Dadurch konnte der chancengleiche und funkti-

onsfähige Wettbewerb auf dem Telekommunikationsmarkt vollständig verwirklicht wer-

den.“ (vgl. ebd.: 19)  Um die Regulierungsmaßnahmen durchzuführen und die Einhaltung 

des  TKG zu überprüfen,  wurde  eine  Regulierungsbehörde  eingerichtet.  Als  das  BMPT 

40 Zu TKG: siehe Witte 1996.
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Ende 1997 aufgelöst wurde, nahm anschließend die Regulierungsbehörde für Telekommu-

nikation und Post (RegTP) ihre Arbeit auf. 

4.3 Regulierung der Telekommunikation in Deutschland

Während das Monopol vor der Telekommunikationsreform unter der staatlichen Kontrolle 

war, wurde nun im Zuge der Liberalisierung nur von Wettbewerb unter der Regulierung 

geredet. Schon das Wort „Regulierung“ war in der Sprache der deutschen Gesetzgebung 

zunächst ein Fremdkörper. Erst mit dem TKG wurde dieser Begriff in das deutsche Rechts-

system eingeführt. Die Regulierungspraxis, die in den USA und Großbritannien seit vielen 

Jahrzehnten gepflegte wurde, folgt der Grundidee, rechtswirksame Maßnahmen durch eine 

politisch unabhängige Behörde – in den USA die  Federal Communications Commission 

(FCC) und in Großbritannien das Office of Telekommunications (Oftel) – entscheiden zu 

lassen und damit staatliche Eingriffe „etwas unterhalb der Gesetzgebung“ zuzulassen. Der 

Vorteil „dieser Eingriffe der leichten Hand“ sollte in der Möglichkeit liegen, „eine Fehlent-

scheidung  schneller  zurücknehmen  zu  können,  als  dies  bei  einer  Gesetzesnovellierung 

möglich wäre“ (Witte 2003b: 21).

Nachdem zum 1. Januar 1998 die gesetzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen wurden, 

im Bereich der Telekommunikation einen frei zugänglichen Markt zu etablieren, in dem 

Wettbewerber um den Kunden konkurrieren, war dieses Ziel jedoch nicht sofort Realität. 

Der Ex-Monopolist  DTAG verfügte weiterhin über eine stark marktbeherrschende Stel-

lung, denn er hatte aus der Vergangenheit den gesamten Markt als Kunden und eine gut 

ausgebaute bundesweite Infrastruktur zur Verfügung. Gerade an dieser Stelle sollte eine 

Regulierungsbehörde eingesetzt werden, um den Wettbewerb zu fördern und das wettbe-

werbswidrige Verhalten marktdominierender Unternehmen zu unterbinden. Der grundsätz-

liche Regulierungsansatz der Bundesregierung ging daher über eine bloße „ex-post“ Miss-

brauchsaufsicht hinaus. Die mit der Regulierung verbundenen Aufgaben wiesen eine sol-

che Spezialisierung auf, dass sie nicht mit den Mitteln des allgemeinen Wettbewerbsrechts 

zu lösen waren. Deshalb sollte eine sektorspezifische Regulierung zumindest so lange not-
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wendig sein, bis ein funktionsfähiger Wettbewerb im Markt der Telekommunikation herge-

stellt wurde.

Die nach der Auflösung des BMPT verbliebenen Hoheitsaufgaben des Staats wurden einer-

seits auf das damalige Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi), andererseits auf die neu 

gegründete Regulierungsbehörde übertragen. Während das BMWi für Gesetzgebung und 

Verordnung sowie insgesamt für das Verhältnis zum Parlament und für die Vertretung der 

Bundesrepublik  Deutschland  gegenüber  dem Ausland  zuständig  war,  sollte  die  RegTP 

weitgehend unabhängig die kontinuierlichen ordnungspolitischen Maßnahmen zur Öffnung 

des Marktes für den Wettbewerb ergreifen (vgl. Witte 2003b: 21). Dadurch sollte die not-

wendige Transparenz sichergestellt  werden. Außerdem wurde dadurch verhindert,  „dass 

einzelne Interessengruppen, politische Richtungen oder nicht legitimierte Instanzen einen 

informalen, nach außen hin nicht erkennbaren Einfluss nehmen“ (ebd.).

Die  RegTP wurde  als  Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich  des  BMWi mit  Sitz  in 

Bonn errichtet und nahm zum  1. Januar 1998 ihre Arbeit auf. Ihr Auftrag bestand darin, 

auf der rechtlichen Grundlage des TKG und des Postgesetzes (PostG) durch Liberalisie-

rung und Regulierung für die weitere Entwicklung in den Post- und Telekommunikations-

märkten zu sorgen. Zur Durchsetzung der Regulierungsziele war sie mit wirksamen Ver-

fahren und Instrumenten ausgestattet, die auch Informations- und Untersuchungsrechte so-

wie  abgestufte  Sanktionsmöglichkeiten  einschlossen.  Die  Entscheidungen  der  Regulie-

rungsbehörde wurden durch fünf Beschlusskammern gefasst. Sie basierten auf dem TKG 

und dem Postgesetz und waren rechtlich überprüfbar. Im Falle eines Rechtsstreits konnten 

die Entscheidungen der Regulierungsbehörde vom BMWi als Aufsichtsbehörde nicht auf-

gehoben werden. 

Zu den konkreten Aufgaben der RegTP gehörten: die Wahrung der Interessen der Nutzer 

auf dem Gebiet der Telekommunikation, der Post und des Funkwesens sowie die Wahrung 

des Fernmeldegeheimnisses; die Sicherstellung eines chancengleichen und funktionsfähi-

gen Wettbewerb auf dem Telekommunikations- und Postmarkt; die Sicherstellung einer 

flächendeckenden  Grundversorgung  mit  Telekommunikations-  und  Postdienstleistungen 

(Universaldienstleistungen) zu erschwinglichen Preisen; die Förderung von Telekommuni-

kationsdiensten  bei  öffentlichen  Einrichtungen;  die  Sicherstellung einer  effizienten  und 
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störungsfreien  Nutzung  von  Frequenzen,  auch  unter  Berücksichtigung der  Belange  des 

Rundfunks und schließlich die Wahrung der Interessen der öffentlichen Sicherheit.41

Neben der Regulierung des Telekommunikations- und Postmarktes hatte die Regulierungs-

behörde noch weitere vielfältige Aufgaben. Darunter zählten z. B. Vergabe von Lizenzen, 

Lösungen von Fragen im Rahmen der Standardisierung, Verwaltung von Frequenzen und 

Rufnummern, Aufklärung von Funkstörungen sowie Marktbeobachtung. In ihren zahlrei-

chen Außenstellen hielt  die Regulierungsbehörde unmittelbar die Kontakte zu den Ver-

brauchern und der Industrie.42 

Gemäß § 118 Abs. 1 TKG wurde bei der Reg TP ein Beirat gebildet. Er bestand aus jeweils 

neun Mitgliedern des Deutschen Bundestages und neun Vertreterinnen oder Vertretern des 

Bundesrates. Der Beirat sollte mindestens einmal im Vierteljahr zu einer Sitzung zusam-

mentreten und war berechtigt, Maßnahmen zur Umsetzung der Regulierungsziele und zur 

Sicherstellung des Universaldienstes zu beauftragen. Gegenüber der Regulierungsbehörde 

war der Beirat weiterhin berechtigt, Auskünfte und Stellungnahmen einzuholen. Der Beirat 

beriet die Regulierungsbehörde bei der Erstellung des Vorhabensplans, insbesondere bei 

den grundsätzlichen marktrelevanten Entscheidungen. Der Beirat war auch bei der Aufstel-

lung des Frequenznutzungsplanes anzuhören.43 

Mit Gründung eines Verbraucherservices bot die Reg TP zugleich Verbrauchern Hilfe an, 

die allgemeine Information zum Telekommunikations- oder Postmarkt wünschten oder die 

Schwierigkeiten mit ihren Telekommunikationsanbietern hatten. Bei der Regulierungsbe-

hörde waren ferner Schlichtungsstellen für die Bereiche Telekommunikation und Post ein-

gerichtet. Diese konnten vom Verbraucher zur Beilegung von Streitigkeiten angerufen wer-

den, wenn Rechte u.a. aus der Telekommunikations- und Kundenschutzverordnung  ver-

letzt zu sein schienen. 

41 Vgl. Website der Reg TP: www.regtp.de. Abruf am 26.08.2004; siehe auch Website der Bundesnetzagen-
tur,  die  als Nachfolger  der  Reg TP deren Funktion übernimmt:  www.bundesnetzagentur.de.  Abruf am 
18.04.2006.

42 Vgl. Website der Reg TP: www.regtp.de. Abruf am 26.08.2004; siehe auch Website der Bundesnetzagen-
tur,  die  als Nachfolger  der  Reg TP deren Funktion übernimmt:  www.bundesnetzagentur.de.  Abruf am 
18.04.2006.

43 Vgl. ebd. 
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Mit dem Zweiten Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 7. Juli 2005, 

in Kraft getreten am 13. Juli 2005, wurde die Reg TP in Bundesnetzagentur für Elektrizität, 

Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur) umbenannt. Dieses 

Gesetz gab der Bundesnetzagentur eine spezifische, umfangreiche Rechtsgrundlage zur Re-

gulierung der öffentlichen Bereiche. Bezüglich des Sachgebiets sollte die Bundesnetzagen-

tur die Aufgaben der RegTP komplett übernehmen. Dazu gehörten Verbraucherservice, Re-

gulierung der Telekommunikation, technische Regulierung und Marktbeobachtung. 

Im Vergleich zu dem früheren BMP, BMPT bzw. der staatlichen Monopolverwaltung der 

Telekommunikation lässt sich in der neuen Regulierungsbehörde im Wesentlichen die aus-

differenzierte staatliche Funktion verdeutlichen. Eine klare Abgrenzung zu den unterneh-

merischen Aktivitäten wurde durchgesetzt. Die Regulierungsbehörde konzentriert sich nun 

auf die staatlichen Aufgaben und, gemeinsam mit Organisationen vom Rechtssystem, auch 

auf die rechtlichen Aufgaben. Hierbei kann die deutsche Regulierungsbehörde als regulato-

risch-marktlicher Typ44 betrachtet werden, wobei eine zentrale Regelungsinstanz in Form 

der Regulierungsbehörde besteht, welche in einem vorgegebenen gesetzlichen Rahmen ihre 

Aufgaben wahrnimmt, aber hierzu in einen Dialog mit den Marktteilnehmern tritt. Im Ver-

gleich dazu gilt  die  Regulierung in den USA als  regulatorisch-hoheitlich-hierarchischer 

Typ, der durch eine Regelungsinstanz gekennzeichnet wird, welche a priori für alle denk-

baren Fälle Regelungen schafft, die nicht Gegenstand einer Verhandlung sind. 

Beitrag zur Gewährleistung eines chancengleichen Wettbewerbs im Telekommunikations-

markt leisten auch die Branchenverbände. Dazu gehört vor allem der „Verband der Anbie-

ter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM)“. Im Jahr 2005 repräsentier-

te der Verband mit mehr als 50 Mitgliedern den Wettbewerb auf dem deutschen Telekom-

munikationsmarkt. All diese Mitglieder stehen in der harten Konkurrenz zum Ex-Monopo-

listen DTAG und erzielten 2005 in den Bereichen Mobilfunk, Festnetz  und Mehrwehr-

dienste rund 80% des Gesamtumsatzes der privaten Telekommunikationsunternehmen in 

Deutschland (vgl. VATM 2006). Zugleich sieht sich der VATM als Spiegelbild der Globa-

lisierung der Telekommunikationsbranche. Ein Großteil der VATM-Mitglieder sind Töch-

44 Vgl. dazu Drüke (1999: 14-26). Drüke unterscheidet vier Typen von Regulierungssystemen: der marktliche 
Typ, der marktlich-regulatorische Typ, der regulatorisch-marktliche Typ und der regulatorisch-hoheitlich-
hierarchische Typ. 
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ter bzw. Beteiligungen europäischer Telekommunikationsanbieter und Anbieter aus Über-

see. 

Der VATM dient als Sprachrohr für die Anliegen und Forderungen von bereits etablierten 

Wettbewerbsunternehmen ebenso wie von Neueinsteigern.  Das  Ziel  des Verbands liegt 

darin, Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, die allen Unternehmen im Telekommunikati-

onsmarkt „eine faire Chance, Planungssicherheit und Investitionssicherheit bieten“ (ebd.). 

Dies gilt nicht nur für Unternehmen, die neue Infrastruktur schaffen, sondern auch für sol-

che, die innovative Dienste und Services ohne eigenes Netz anbieten. Mit Büros in Berlin 

und Brüssel pflegt der VATM die dazu notwendigen intensiven Kontakte zu den branchen-

relevanten Institutionen und politischen Entscheidungsträgern sowohl in Deutschland als 

auch auf der EU-Ebene (vgl. ebd.).

Aufgrund der Postreform II wurde zur Wahrnehmung der sich aus dem Postneuordnungs-

gesetz ergebenden Rechte und Pflichten die „Bundesanstalt für Post und Telekommunikati-

on (BAnstPT)“ als Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet. Sie übernimmt im Wesentli-

chen soziale Aufgaben und führt die Sozialeinrichtungen der ehemaligen Deutschen Bun-

despost  weiter.45 Dazu  gehören  die  Postbeamtenkrankenkasse,  das  Erholungswerk  der 

Deutschen Bundespost, die Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost und das Betreu-

ungswerk Post - Postbank - Telekom. Darüber hinaus ist die BAnstPT für die Erstellung 

von Grundsätzen der Wohnungsfürsorge zuständig. Ein Teil der unternehmensbezogenen 

Aufgaben wurde auch auf die BAnstPT übertragen.46 Darunter fallen Abschluss von Man-

teltarifverträgen, Prüfung von Entscheidungen der Unternehmen im Personalbereich und 

Mitwirkung bei  der Genehmigung der Stellenpläne der Aktiengesellschaften.  Jedoch ist 

hervorzuheben, dass die Bundesanstalt  am operativen Geschäft der Aktiengesellschaften 

nicht teilnimmt. 

Hierbei wird verdeutlicht, dass neue Organisationen im Zuge der gesellschaftlichen funk-

tionalen Differenzierung entstehen und spezifische Funktionen übernehmen. Die sozialen 

Aufgaben der früheren „Postfamilie“ wurden anhand der Reform von den wirtschaftlichen 

und politischen Aufgaben ausdifferenziert und auf eine neu gegründete Organisation über-

45 Vgl. „Bundesanstalt für Post und Telekommunikation“: in: Website der BAnstPT URL: http://www.banst-
pt.de/welcome.htm. Abruf am 14.04.2006.

46 Vgl. ebd. 
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tragen.  Allerdings  verfügt  die  BAnstPT als  staatliche  Verwaltung über  Referenzen  auf 

mehrere Funktionssysteme (Politik, Recht, Soziales, Wirtschaft). In diesem Sinne dient die 

BAnstPT als intersystemische Organisation. 

4.4 Weiterentwicklung der Deutschen Telekom AG

Als Nachfolger der Deutschen Bundespost Telekom (DBP Telekom) beging die Deutsche 

Telekom AG (DTAG) ab Mitte der 1990er Jahre einen eigenständigen Weg zur Weiterent-

wicklung und setzte eine Reihe von Maßnahmen zur internen Reorganisation und Interna-

tionalisierung durch.  Zu der DTAG gehören T-Com, T-Mobile International AG & Co. 

KG, T-Online International AG und T-Systems International GmbH. Der gesamte Konzern 

beschäftigte weltweit rund 244.000 Mitarbeiter (erstes Halbjahr 2005) und erzielte im Ge-

schäftsjahr 2004 einen Umsatz in Höhe von 59,7 Mrd. EUR.47 

4.4.1 Internationale Allianz

Die Entstehung des europäischen Binnenmarktes sowie die weltweiten Marktverflechtun-

gen, insbesondere mit Nordamerika und Ostasien mussten auch von Telekommunikations-

unternehmen zur Kenntnis genommen und im Kundendienst umgesetzt werden. Ein direk-

ter europäischer und globaler Kommunikationsbedarf wurde somit durch die wachsenden 

Geschäftsbeziehungen zwischen europäischen und weltweiten Ländern und Regionen er-

zeugt. Die großen Telekommunikationsgesellschaften wie z. B. AT&T und BT (British Te-

lecom Group plc) haben schon längst die Notwendigkeit einer globalen Orientierung er-

kannt. Bis Mitte der 1990er Jahre haben sie bereits durch ihre multinationale Allianz die 

Umwandlung in internationale Unternehmen in Angriff genommen. Seit langem bestand 

schon eine Allianz des größten amerikanischen Netzbetreibers AT&T mit den Telefonge-

sellschaften der Schweiz, der Niederlande, Spanien und Schweden. Auch BT arbeitete mit 

47 Vgl.  Die  Deutsche  Telekom  AG  auf  einen  Blick.  In:  Website  der  DTAG.  URL: 
http://www.telekom3.de/de-p/konz/1-ko/1-Za/star/030310-zahlen-fakten-ar.html. Abruf am 18.04.2006.
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dem zweitgrößten US-Betreiber MCI sowie dem deutschen VIAG-Konzern und der RWE 

zusammen (vgl. Herbig 1996: 13). Nur wenn mehrere, nicht nur ein globales Telekommu-

nikationsunternehmen entstehen, kann es zu einem Leistungs- und Preiswettbewerb kom-

men, der auch dem Kunden nützt. Letztendlich erzwingt und erfordert der weltweite Ge-

schäfts-  und Kommunikationsmarkt  auch weltweit  agierende Telekommunikationsunter-

nehmen (vgl. ebd.).

Die DTAG machte sich der existentiellen Notwendigkeit bewusst, ein globales Unterneh-

men zu werden. 1993 wurde bereits eine Allianz mit France Télécom geschlossen. Drei 

Jahre später gründete die DTAG mit  dem amerikanischen Unternehmen Sprint  in einer 

Dreier-Allianz ein gemeinsames Joint Venture - Gobal One - für den weltweiten Kunden-

dienst. Gleich von Anfang an stand dieses Unternehmen seinen Kunden an 1.200 Stand-

orten weltweit mit 2.500 Mitarbeitern zur Verfügung. Gobal One bot u.a. den paketvermit-

telten Datenfernverkehr, weltweite funktionierende Telefonkarten und ein  globales Netz 

an. 

Zudem engagierte sich die DTAG in den osteuropäischen Telekommunikationsmärkten, 

die angesichts der Wende des Ostblocks ein hohes Wachstum zu erwarten war. 1994 über-

nahm das deutsche Unternehmen zusammen mit der amerikanischen Gesellschaft  Ameri-

tech eine Minderheitsbeteiligung an der ungarischen Telekommunikationsgesellschaft MA-

TAV. Dadurch wollte die DTAG mit hohem Einsatz in kürzester Zeit ein modernes Tele-

fonnetz in Ungarn schaffen. Ebenso baute die Deutsche Telekom Mobilfunk GmbH (DeTe-

Mobil), die damals als Tochtergesellschaft der DTAG das gesamte Mobilfunkgeschäft be-

trieb, in einem Konsortium gemeinsam mit Siemens und anderen deutschen sowie österrei-

chischen Beteiligungen in Österreich ein alternatives Mobilfunknetz auf. Ähnliche Aktivi-

täten der DTAG waren zu dem Zeitpunkt auch in Polen, den GUS-Staaten und Indonesien 

zu sehen (vgl. ebd.: 13f). 

4.4.2 Börsengang

Darüber hinaus führten die Börsengänge der DTAG zu einer Globalisierung des Kapitals 

und zugleich zu einer Reduzierung der Bundesbeteiligung. Die neuen Aktien des Unterneh-
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mens wurden beim ersten Börsengang im Jahr 1996 nicht nur auf der Börse in Frankfurt 

am Main, sondern auch an internationalen Börsenplätzen gelistet. Aus dem 100%-Bundes-

unternehmen wurde auf einen Schlag durch die neue Eigentümer-Struktur ein internationa-

ler Konzern, da die Aktionäre der DTAG auf der ganzen Welt waren. Im Juni 1999 erfolgte 

mit dem zweiten Börsengang (DT 2) die erste Sekundärmarktemission, in deren Rahmen 

rund 286 Mio. Aktien an private Anleger verkauft wurden. Der Anteil des Bundes verrin-

gerte sich durch Bezugsrechtsverzicht auf 65%. Im Juni 2000 wurden im Rahmen des drit-

ten Börsengangs (DT 3) erstmals 200 Mio. Aktien des Bundes über die Börse veräußert. 

Die Bundesbeteiligung an der DTAG fiel somit nochmals auf 58%. 

Die Übernahme der beiden US-Mobilfunkanbieter VoiceStream und Powertel zum 31. Mai 

2001 (heute T-Mobile USA) führte zu einer weiteren Reduzierung des Bundesanteils auf 

43% und zum Verlust der Kapitalmehrheit des Bundes. In den Jahren 2003 und 2004 redu-

zierte die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) durch Direktplatzierungen von Aktien und 

Optionsscheinen an institutionelle Anleger den Bestand an Aktien der DTAG weiter. Im 

September 2005 lag der Bundesbestand insgesamt bei 37,5%, wovon knapp 22% von der 

KfW gehalten wurden. Die restlichen 62,5% der Aktien befanden sich in Streubesitz. Auch 

zukünftig wird der Bund sukzessive weiter seinen Anteil an der DTAG – in Übereinstim-

mung mit den Erfordernissen des Kapitalmarktes – zurückführen bzw. vollständig veräu-

ßern. 
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4.4.3 Interne Restrukturierung

Um ein wettbewerbsfähiger Marktteilnehmer zu werden, war eine interne Restrukturierung 

für die DTAG dringend notwendig. Die alte DBP verfügte über eine Behörden-Struktur, 

die nach dem sogenannten Pyramide-Prinzip konzipiert wurde. Sie war intern stark hierar-

chisch und außerordentlich arbeitsteilig gegliedert. Im BMP und späteren BMPT ergingen 

zentral alle Weisungen, während die Fernmeldeämter als Vollzugsorgane vollständigen po-

litischen und fachlichen Kontrollen unterworfen waren (vgl. Herbig 1996: 19). Diese zen-

tralisierte Organisationsstruktur war den neuen marktorientierten Aufgaben der privatisier-

ten DTAG aber nicht mehr gewachsen und musste im Zuge der zunehmenden Ausdifferen-

zierung von politischen und wirtschaften Funktionen neu gestaltet werden. 

Gleichzeitig musste das Telekommunikationsunternehmen auf die weit reichende Verände-

rung der globalen Telekommunikationsmärkte und der inländischen Marktöffnung schnell 

reagieren.  Die Unsicherheit  der bisherigen (monopolistischen) Marktposition des Unter-

nehmens wurde durch den Eintritt von neuen Anbietern, ausländischen Telekommunikati-

onsunternehmen, ehemaligen großen Geschäftskunden, anderen Infrastrukturunternehmen 

und IT-Unternehmen verstärkt. Der Markt wurde deswegen als fundamental neu und poten-

ziell bedrohlich beschrieben. Eine Restrukturierung war notwendig. 

Bereits  1992 kündigte die  damalige DBT Telekom organisationsintern ein umfassendes 

Programm der organisatorischen Restrukturierung an. Das Programm zielte auf eine Divi-

sionalisierung und Dezentralisierung der Organisationsstruktur ab. Dadurch sollte das Un-

ternehmen sich umfassend am Markt und Kunden ausrichten. Es wurde unter dem Namen 

„Telekom-Kontakt: Kompetenz und neueste Technologie als Angebot an den Kunden der 

Telekom“ zuerst firmenintern propagiert und schrittweise in der Öffentlichkeit bis ca. 1995 

umgesetzt. 

Dabei rechnete das Unternehmen mit steigenden Anforderungen an die Telekommunikati-

on und mit einer zunehmenden Nachfrage nach Telekommunikationsleistungen. Entschei-

dend war hierbei, gerade bezüglich den Kunden, die über attraktive Abwanderungsoptionen 

verfügten, kundenbezogene Orientierungen zu entwickeln.  Gleichzeitig versuchte das Un-

ternehmen, zur Verbesserung der Standortqualität an den entstandenen Infrastrukturauftrag 
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anzuknüpfen, indem  sie  ihre  volkswirtschaftliche  Bedeutung  und  Verantwortung  für 

Deutschland, insbesondere den „Aufbau Ost“ hervorhob. 

„Dazu standen die bisherigen, immer noch als behördenhaft charakterisierten 
Entscheidungs- und Arbeitsstrukturen weitgehend in Frage. Entscheidungswe-
ge und Reaktionszeiten waren zu lang, der Einfluss von Querschnittsfunktionen 
zu hoch, Verantwortlichkeiten für Kunden, Produkte, Kosten und Ergebnisse 
zu diffus und die Flexibilität gegenüber nichtstandardisierten Fällen und neuen 
Anforderungen zu gering.“ (Blutner et al. 2002: 52)

Daraus  resultierten  einerseits  konsequente  Kundenorientierung  und  andererseits  konse-

quente  Kostenmanagementsstrategien.  Als  Schwerpunkte  der  internen  Restrukturierung 

wurden neue Leitbilder annonciert, darunter z. B. „konsequente Kundenorientierung: Um-

denken vom Teilnehmer zum Kunden“, „dezentrales Unternehmertum: Statt Zentralismus, 

Entscheidungskompetenz vor Ort“ sowie „Ergebnisverantwortung: Wirtschaftlichkeit muss 

die Entscheidungen der Telekom bestimmen“ (ebd.: 53f). 

Um der Kundschaft vor Ort zur Verfügung stehen zu können, wurden bundesweit Kunden-

Niederlassungen gegründet. Spezifische Kundengruppen wurden definiert: Systemkunden, 

Großkunden, Geschäftskunden, Privatkunden sowie die neue Zielgruppe Mobilfunkteilneh-

mer. Gleichzeitig teilte das Unternehmen sich in verschiedene Bereiche auf, die jeweils für 

Kunden,  Technik  und  Querschnittsfunktionen  (Personal,  Finanzen,  Projektmanagement 

Aufbau Ost) zuständig waren (vgl. ebd.: 55). Mit diesem Dezentralisierungsprozess wur-

den die im altem System administrativ noch mächtigen Oberpostdirektionen funktionell 

und personell verkleinert.  Sie behielten im Sinne eines Lean-Managements nur konzen-

trierte Funktionen. Die Leiter der Kundenniederlassung als dezentraler Unternehmer und 

seine Mitarbeiter trugen selbständig die Verantwortung für das Ergebnis, die als effektive 

Wahrung von Kundeninteressen definiert wurde. 

„Mit den Leitern der Niederlassungen werden kürzere Fristen für die Erstein-
richtung bzw. die Entstörung von Anschlüssen vereinbart. Die Erfüllung dieser 
Zielvereinbarungen  hat  unmittelbare  Auswirkung  auf  die  Jahresvergütung; 
denn der Erfolg des Unternehmens bestimmt auch das Einkommen der leiten-
den Angestellten. Aus Beamten wurden leitende Angestellte, deren berufliches 
Schicksal stark mit dem Geschick des Unternehmens verwoben ist.“ (Herbig 
1996: 20) 
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Während die alten Fernmeldeämter hauptsächlich für Planung und Bau von Leitungen zu-

ständig waren, müssten die neuen Niederlassungen stärker auf die Kunden eingehen. Kun-

denbetreuung und Erfüllung der differenzierten Bedürfnisse und Wünsche von Privat- und 

Geschäftskunden standen nun ganz oben auf der Aufgabenliste aller Niederlassungen. Da-

her wurden zwei Drittel der Niederlassungen speziell für die Betreuung von Kunden einge-

setzt, während nur ein Drittel der Niederlassungen die bisherigen Hauptaufgaben der alten 

Fernmeldeämter, sprich Planung und Bau von Netzen, weiterhin wahrnahm. 

Die Reorganisation wurde weiterhin durch die Ausgliederung von Tochtergesellschaften 

gekennzeichnet. Um wichtige Geschäftsfelder und besonders bedeutsame oder schwierige 

Kundengruppen betreuen zu können, wurden entsprechende Tochterunternehmen gegrün-

det. So wurde z. B. 1993 der Vorstandsbereich Mobilfunk aus dem Unternehmen ausge-

gliedert und als Deutsche Telekom Mobilfunk GmbH (DeTeMobil) verselbständigt. Diese 

Tochtergesellschaft betreute das bisherige C-Netz und baute das neue D1-Netz auf. Gegen-

über  dem damaligen  Mannesmann (D2-Netz)  wurde ein harter  Wettbewerb eingeleitet. 

Heute ist das Unternehmen als T-Mobil International AG & Co. KG weltweit tätig. Eine 

weitere Tochtergesellschaft für Systeme und Großkunden, heute namens T-Systems Inter-

national GmbH, betreut Großunternehmen wie z. B. Siemens, IBM, VW, welche komplette 

Systemlösungen für ihre großen IT-Bereiche benötigen. Darüber hinaus entstand im Jahr 

1999 in Bezug auf die Weiterverbreitung der Internetnutzung die dritte große Tochterge-

sellschaft T-Online International AG.

Außerdem fand die Ausgliederung von Hilfsfunktionen statt.  Die DBP besaß eigene Bau-

abteilung  mit  einem leistungskräftigen  Stamm  an  Ingenieuren  und  Technikern  für  den 

Hochbau, so dass die Bauten des Unternehmens auch rechtlich keiner Baugenehmigung be-

durften (vgl. Herbig 1996: 21). Bereits 1992, also vor der Gründung der Aktiengesellschaf-

ten wurden Planung und Bau von Geschäftsstandorten einer eigenen Tochtergesellschaft 

übertragen. Diese wurde wiederum im Jahr 1996 mit einer eigenen Immobilien-Tochter 

verschmolzen, die die gesamte Verwaltung und Vermarktung aller Grundstücke des gesam-

ten Unternehmens übernahm (vgl. ebd.). Diese Vielzahl von Ausgliederungsmaßnahmen 

trugen dazu bei, dass sich die DTAG auf das operative Kerngeschäft und die Betreuung ih-

rer Kunden konzentrieren konnte. 
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Im Zuge der  Privatisierung lässt  sich das  Unternehmen DTAG immer  wesentlicher  als 

selbständiges wirtschaftliches Orgnisationssystem beschreiben, die eine Steigerung der Ei-

genkomplexität innerhalb des Systems erlebt. Dazu ist das Unternehmen in der Lage, Sub-

systeme wie z. B. verschiedene Tochtergesellschaften herauszubilden, um diese Eigenkom-

plexität zu reduzieren. Dies entspricht eine funktionale Differenzierung von Organisatio-

nen, die jeweils über ein funktionsspezifisches Beobachtungs- und Operationsschema ver-

fügen. Gerade diese Art von Subsystembildung bzw. hier Umstrukturierung schafft  das 

System die operative Geschlossenheit und somit die interne Sicherheit. Gleichzeitig macht 

das Unternehmen anhand seiner Programme wie z. B. „internationale Allianz“, „Börsen-

gang“ und „Kundenorientierung“ Kontakte zu seiner Umwelt möglich. Dabei wird auf Re-

generierungschancen  von  Zahlungsfähigkeit  und  Zahlungsanschlussmöglichkeiten  abge-

zielt, damit das System auf Dauer gestellt kann. 

4.5 Zusammenfassung 

Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre begann in Deutschland die Diskussion der 

Telekommunikationsreform.  Die  rasanten  technischen Fortschritte  und die  zunehmende 

Marktdynamik, die vor allem durch die vollständige Öffnung des amerikanischen Fernmel-

dewesens hervorgebracht wurde, setzten die damalige staatliche Monopolverwaltung  unter 

Druck. Mit der Postreform I, gekennzeichnet durch das Inkrafttreten des Poststrukturgeset-

zes von 1989, wurde die DBP Telekom gegründet. Somit wurde die staatliche Verwaltung 

in ein Unternehmen umgewandelt und die erste funktionale Differenzierung zwischen Poli-

tik und Wirtschaft im Telekommunikationssektor erfolgte. Zudem wurde ein großer Teil 

der  Telekommunikation  wie  z.  B.  Mobilfunk,  Endgeräte  und  Mehrwertdienste  für  den 

Wettbewerb freigegeben. Als Folge der Postreform II wurde 1994 mit der Wirkung der 

Grundgesetzänderung  das  staatliche  Unternehmen  DBP  Telekom  in  eine  Aktiengesell-

schaft (DTAG) privatisiert, um die Finanzlage und die internationale Wettbewerbsfähigkeit 

zu verbessern. Schließlich erfolgte durch das Telekommunikationsgesetz von 1996 (Postre-

form III) die vollständige Öffnung des deutschen Telekommunikationsmarktes, was auch 

ganz den EU-Richtlinien entsprach. Die Monopolrechte der DTAG im Netzbereich und Te-
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lefondienst  wurden zum 1. Januar 1998 endgültig aufgehoben. Zum gleichen Zeitpunkt 

wurde die  langjährige staatliche Kontrollinstanz  BMPT aufgelöst.  Die Hoheitsaufgaben 

wurde auf die Regulierungsbehörde (RegTP) übertragen, die 2005 in die Bundesnetzagen-

tur umbenannt wurde. Inzwischen wurde im Zuge des dreistufigen Börsengangs die Bun-

desbeteiligung an der DTAG auf 37,5% verringert. DTAG vollzog nach der Privatisierung 

einen internen Restrukturierungsprozess und zunehmende Internationalisierung. Ihr gegen-

über steht heutzutage eine große Anzahl von nationalen und internationalen Wettbewerbern 

auf dem liberalisierten Telekommunikationsmarkt, wobei der Staat versucht, mittels Regu-

lierungsmaßnahmen die Rahmenbedingungen für einen fairen Wettbewerb zu gewährleis-

ten. 

Die  Gesamtentwicklung  des  deutschen  Telekommunikationssektors zur  Liberalisierung 

und Privatisierung ermöglichte die Sprengung der nationalen Monopolfesseln und führte zu 

offenen europäischen und globalen Märkten. Die deutschen Telekommunikationsunterneh-

men können seitdem einerseits ihre Kunden einerseits weltweit akquirieren und betreuen, 

andererseits im bisher eingeschlossenen einheimischen Telekommunikationsmarkt außer-

deutschen  Unternehmen  ihre  Dienstleistungen  anbieten.  Entscheidend  war  hierbei  der 

Wandel der Organisationsform von der staatlichen Behörde zum selbständigen wirtschaftli-

chen Unternehmen. Somit hat sich eine klare funktionale Differenzierung ergeben. 

Betrachtet  man den gegenwärtigen Telekommunikationsmarkt in Deutschland, lässt sich 

im Wesentlichen eine Erfolgsbilanz  des Liberalisierungsprozesses  in  der Vergangenheit 

feststellen, obwohl diese momentan einer allgemeinen konjunkturellen Flaute unterliegen. 

Während der Gesamtumsatz im Telekommunikationsdienstmarkt am Beginn der Liberali-

sierung 1998 gerade mal 44,2 Mrd. EUR betrug, erreichte er im Jahr 2004 66,8 Mrd. EUR 

(vgl. Bundesnetzagentur 2006: 26). Bis 2005 gab es 861 Lizenznehmer und über 2.045 An-

bieter von Telekommunikationsdienstleisten. Während im Jahr 1997 die DTAG noch als 

Monopolist den Festnetzmarkt herrschte, erzielten die Wettbewerber im Jahr 2004 bereits 

einen  Marktanteil  an  den  Festnetz-Verbindungsminuten  von  50%.  Auf  dem Markt  für 

Ferngesprächsdienste sind die Preise seit 1998 drastisch gesunken. Für inländische Fernge-

spräche zahlen die Verbraucher inzwischen bis zu 90%, für die meisten wichtigsten Aus-

landsbeziehungen um ca. 95% weniger. Zum Jahresende 2005 gab es rund 79,2 Mio. Teil-

nehmer in den deutschen Mobilfunknetzen (vgl. Bundesnetzagentur 2006: 35). In den Jah-
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ren 2003 bis 2005 haben die zwei großen Netzbetreiber T-Mobile und Vodafone zu Guns-

ten der beiden kleineren Netzbetreiber E-Plus und O2 Teilnehmer-Marktanteile verloren. 

O2 konnte mit einem Anstieg von ca. 4,6% seit 2002 den Marktanteil am stärksten ausbau-

en (vgl. Bundesnetzagentur 2006: 45). 

Ein zukunftsorientiertes Geschäftsmodell „Triple Play“ wurde in jüngster Zeit in zuneh-

mendem Maße zum öffentlichen Diskussionsthema. Das Modell stellt den Kunden Sprach- 

und Internetzugangsdienste sowie Fernseh- und Videodienste im Bündel zur Verfügung. 

Der Kunde profitiert bei Triple Play davon, dass die Rechnung für TV, Internet und Tele-

fon sowie die Kundenbetreuung von einem Anbieter kommt. Mit dem Ende 2005 begonne-

nen Vergabeverfahren für die notwendigen Frequenzen hat die Bundesnetzagentur die Vor-

aussetzungen dafür ermöglicht, dass diese Technologien in Zukunft vermehrt zum Einsatz 

kommen können (vgl. Bundesnetzagentur 2006: 16-22). 
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5 Liberalisierung und Reorganisation der Tele-
kommunikation in China

Die geographische Größe Chinas mit 9,6 Mio. Quadratkilometer, die etwa dem 27fachen 

der Größe Deutschlands entspricht, war eine der größten Herausforderungen bei der Mo-

dernisierung des Landes im Bereich der Telekommunikation. Von der ersten Telegrafenlei-

tung, die 1871 von einer dänischen Firma in Shanghai in Betrieb genommen wurde, bis 

zum Jahr 2005, in dem China bereits als weltweit größter Mobilfunkmarkt bezeichnet wur-

de, hat die Entwicklung der Telekommunikation in diesem Land  einen langwierigen Pro-

zess hinter sich.  Dabei wurden mehrere Meilensteine festgelegt. Trotz  des großen Auf-

schwungs besteht in China bezüglich des Telekommunikationssystems immer noch eine 

große Distanz zwischen Städten und dem Land, zwischen den östlichen Küstengebieten 

und dem mittel-westlichen Hinterland. Wirft man einen Blick auf die Entwicklung der Te-

lekommunikation in den vergangenen Jahrzehnten, ist es festzustellen, dass ein diffiziler 

Reformprozess im chinesischen Telekommunikationssektor in Gang gesetzt wurde und bis 

heute noch nicht abgeschlossen ist. 

5.1 Ausgangslage  der  Telekommunikationsreform  in 
China

5.1.1 Frühentwicklung der Telekommunikation (bis 1978)

Vor der Gründung der Volksrepublik China 1949 war die chinesische Telekommunikation 

hauptsächlich unter der Kontrolle ausländischer Mächte. Im Juni 1871 wurde in Shanghai 

die erste Telegrafenleitung Chinas in Betrieb genommen. Diese 2.000 Seemeilen lange Ka-

bel erstreckte sich von Wladiwostok in Russland über Nagasaki in Japan nach Shanghai. 

Sie wurde von der dänischen Firma „Great Northern Telegraph Company (GNTC)“ instal-

liert (vgl. Yan/Pitt 2002: 9f; He 1997: 58) und stand deshalb auch unter deren Kontrolle. 
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„According to an agreement between Denmark, Britain, and Russia, the GNTC 
and the  British  Eastern  Extension  Australia  and  China  Telegraph Company 
(EEACT), whose shareholders mainly consisted of small groups of capitalists 
and royal family members of the above three countries, shared the rights of 
telecommunications provision in China from 1873 to 1899. According to the 
agreement, the coastal area north to Shanghai belonged to the GNTC, while the 
coastal area south to Hong Kong was under the control of the EEACT. Both 
companies  jointly  controlled  the  coastal  area  between  Shanghai  and  Hong 
Kong.” (Yan/Pitt 2002: 9f) 

Die Dominanz der ausländischen Firmen schränkte die damalige chinesische Qing-Regie-

rung beim Aufbau des eigenen Telekommunikationsnetzes ein. GNTC gewann 1881 ein 20 

Jahre geltendes Monopolrecht zum Anbieten von Telegrafenservice in den Gebieten, wo 

sie Seekabel und Landkabel installiert hatte.48 Die erste von China selbst verlegte und ge-

steuerte  Telegrafenleitung  wurde  erst  im Oktober  1877  in  Taiwan49 zum militärischen 

Zweck verwirklicht. 1880 wurde das Generalbüro für Telegrafen als die erste staatliche In-

stitution für Telekommunikation in China errichtet. Unter der Leitung dieses Generalbüros 

wurde die erste Telegrafenleitung zur öffentlichen Nutzung zwischen Tianjin und Shanghai 

verlegt und ging im Dezember 1881 in Betrieb.50 

GNTC und EEACT gelang es auch, in China Telefondienste anzubieten. Im Februar 1882 

begann GNTC in Shanghai Ortsgespräche anzubieten.51 1900 wurden in Nanjing Ortsge-

spräche von China selbst zum ersten Mal angeboten. In demselben Jahr ließ der dänische 

Geschäftsmann Care Poulson die erste Fernverbindungsleitung zwischen Tianjin und Pe-

king verlegen, die 1904 von der chinesischen Regierung gekauft wurde. Ein Jahr später be-

gann der öffentliche Ferngesprächs-Dienst zwischen Tianjin und Peking (vgl. ebd.: 11). In-

zwischen gewannen GNTC und EEACT durch eine Reihe von ungleichen Verträgen52 mit 

der Qing-Regierung die Kontrolle über eine Vielzahl von Landkabeln und das exklusive 

Recht der ausländischen Seekabel mit einer Vertragsdauer von 30 Jahren (bis Ende 1930).

48 Zu den Aktivitäten von GNTC und EEACT vgl. Yan/Pitt 2002: 10ff; He 1997: 58ff.
49 Die Qing-Regierung verlegte zum militärischen Dienst eine Telegraphleitung in Taiwan, die drei  Orte 

Gaoxiong, Taipei und Jilong verband (vgl. Yan/Pitt 2002: 11). 
50 Vgl. „The exposition of communication“ in: Website von China Telecom. URL: http://www.chinatele-

com.com.cn. Abruf am 27.03.2006.
51 Zwei Monate später fing des weiteren die britische Firma „Shanghai Mutual Telephone Association“ eben-

falls damit an. 1883 übernahm eine weitere britische Firma „China and Japan Telephone Company“ die 
Netze von GNTC und fusionierte diese mit der von der Shanghai Mutual Telephone Association. Fortan 18 
Jahre lang bat diese Firma in Shanghai ihren Telefonservice an.

52 Zu den ungleichen Verträgen, die die beiden Firmen mit der Qing-Regierung schlossen, vgl. He 1997: 58. 
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Im November 1901 gründete die chinesische Regierung zum ersten Mal das Ministerium 

für Post und Verkehr, das als staatliche Behörde die Telekommunikation im Lande verwal-

ten  sollte. Das Ministerium begann ab 1908, die lokalen Telekommunikationsanbieter, die 

teilweise in der privaten Hand waren, zu verstaatlichen. Innerhalb von einem Jahr wurden 

alle kommerziellen Betreiber vom Staat gekauft (vgl. ebd.: 12).

Nachdem die  nationale  Revolution  von  1911  die  Herrschaft  der  Qing-Dynastie  (1644-

1911)  gestürzt  hatte  und  die  Republik  von  der  Nationalpartei,  auch  Kuomingtang 

(KMT)genannt, gegründet wurde, herrschte eine langjährige politische Unruhe. Zu dieser 

Zeit wurden zwei internationale Radiostationen in Shenyang (bereits 1924 aufgebaut und 

1928 weiterentwickelt) und Shanghai (1930) errichtet, durch welche die bisherige Mono-

polstellung der internationalen Telekommunikation Chinas unter der Kontrolle ausländi-

scher Anbieter gebrochen wurde (vgl. ebd.). Von Juni 1928 bis Februar 1929 wurden ins-

gesamt  27  Kurzwellen-Radiostationen in  den  Großstädten  Chinas  eingerichtet  (vgl.  He 

1997: 65). Gleichzeitig führte die Regierung mit GNTC und EEACT zahlreiche Verhand-

lungen, um das Monopolrecht, das die beiden ausländischen Firmen seit 1871 in China zur 

Verfügung hatten, zu brechen. 1933 wurde bei den beiden Firmen das exklusive Recht auf 

die ausländischen Seekabel in China aufgehoben. Bis Mai 1934 wurden alle Mietleitungen 

von der chinesischen Regierung zurückgefordert (vgl. ebd.). 

Während des Sino-japanischen Kriegs (1937-1945) wurde die Telekommunikationsinfra-

struktur in  China in  großem Maße zerstört.  Der Standard der Telekommunikation ging 

drastisch zurück. Beispielsweise „the total number of local telephone subscribers dropped 

from 55,683 in  1936 to  7,918 in 1944,  while  the total  length of long-distance circuits 

dropped from 52,245 to 4,085 km in 1944.” (Yan/Pitt 2002: 12) In den folgenden Jahren 

kam aufgrund des Bürgerkriegs (1946-1949) zwischen der KMT und der Kommunistischen 

Partei Chinas (KPCh) die Entwicklung der Telekommunikation so gut wie zum Stillstand. 

Organisatorisch wurde während der Kriegszeit  zuerst  die Telekommunikation  unter das 

Dach der staatlichen Baukommission gebracht und später zum Bestandteil des Verkehrsmi-

nisteriums. 

In der Zeit, als die KPCh an die Macht kam und die Volksrepublik China 1949 gründet, 

wurde die Infrastruktur der Telekommunikation von verschiedenen gegenüberstehenden In-
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teressengruppen in den Kriegen in Stück geteilt.  Es fehlten landesweite funktionierende 

Telekommunikationsnetze.  Unter diesen extrem rückständigen Umständen wurde das Mi-

nistry of Posts and Telecommunications (MPT)53 gleich nach der Entstehung der Volksre-

publik China am 1. November 1949 gegründet. Unter dem MPT wurden zwei Stababtei- 

lungen „Directorate General of Telekommunications (DGT)“ und „Directorate General of 

Postal Service (DGP) errichtet. Die beiden waren jeweils für Telekommunikation und Post 

zuständig und voneinander unabhängig (vgl. He 1997: 67). Ihre Verantwortungen lagen in 

der strategischen und konzeptionellen Planung und Gestaltung des jeweiligen Bereichs in 

allen Aspekten (vgl. Yan/Pitt 2002: 13). Auf der ersten nationalen Telekommunikationsta-

gung im März 1950 wurde die Strategie für die Entwicklung der Telekommunikation in 

China festgelegt: „a national network based on wire communication and supplemented by 

wireless communication“ (He 1997: 67) sollte so bald wie möglich aufgebaut werden. 

Im September 1950 wurde die Struktur des MPT nach dem sozialistischen Muster der So-

wjetunion geändert.  Zentralisierung der Führung, Divisionierung und Kombinierung von 

Telekommunikation und Post  sollten als  neue Prinzipien der  Verwaltung gelten.  Somit 

wurde das MPT in vier Funktionsabteilungen reorganisiert: nämlich Directorate General of 

Postal Service, Directorate General of Long-distance Telecommunications, Directorate Ge-

neral of Urban Telephone Service und Directorate General of Wireless Communications 

(vgl. ebd.: 67f). Zudem wurden in allen 31 chinesischen Provinzen „Posts and Telecommu-

nications  Administrations  (PTAs)“  errichtet,  die  für  die  konkrete  Infrastruktur  und ge-

schäftliche  Verwaltung  innerhalb  der  jeweiligen  Provinz  sorgten.  Als  Untergebene  des 

MPT waren die PTAs auch für die Durchsetzung und Implementierung der Regulation und 

Strategien, die das MPT festlegte, zuständig. Die PTAs verfügten über eine ähnliche Struk-

tur wie das MPT und hatten verschiedene Funktionsabteilungen, die jeweils an die entspre-

chenden Headquarters bei dem MPT berichteten. Eine ähnliche Behörde war auch in jeder 

Stadt bzw. ländlichen Gemeinde zu sehen. So entstand eine vertikale dreistufige hierarchi-

sche Verwaltungsstruktur für Post und Telekommunikation in China (Zentral, Provinzen, 

Städte/Gemeinden).  „In this  way,  a  vertically  integrated  posts  and  telecommunications 

complex was set up nationwide in China, independent from provincial and local govern-

ment. The organization appears to have exhibited classic bureaucratic dysfunctions, most 

53 Die englischen Bezeichnungen für die chinesischen Ministerien und Behörden werden im folgenden direkt 
übernommen, da diese in den meisten englischsprachigen Literaturen leicht wiederzufinden sind. 

 110 



Liberalisierung und Reorganisation der Telekommunikation in China 

notably upward referral of decision making and consequent overcentralization.” (Yan/Pitt 

2002: 13)

Im November 1950 wurde es vom Staatsrat angekündigt: „all telecommunications, except 

for those for the military and railways, should be managed by the Ministry of Post and Te-

lecommunications.“ (He 1997: 68) Damit wurde die staatliche Monopolverwaltung der Te-

lekommunikation Chinas offiziell festgelegt, wobei die Bahnindustrie und die Armee je-

weils für eigene Telekommunikationsnetze zuständig sein durften, die auch als private Net-

ze bezeichnet wurden. Zu gleicher Zeit wurde eine weitere Politik verdeutlicht: ausländi-

schen Firmen wurde es nicht genehmigt, in China im Bereich Telekommunikation und Post 

tätig zu sein (vgl. ebd.). 

1958 wurden alle PTAs im Zuge des „Großen Sprungs nach Vorne“54 zur Dezentralisierung 

der staatlichen Verwaltung von Telekommunikation unter die Kontrolle der jeweiligen Pro-

vinzregierung bzw. lokalen Regierung gestellt. Das MPT war ausschließlich für die Füh-

rung der Telekommunikationsbetriebe in der Hauptstadt Peking und die Verwaltung von 

landesweiten Hauptnetzen zuständig.55 Dieser Verantwortungstransfer führte aber zu Ver-

wirrung und Konflikten, da die lokalen Regierungen keine Erfahrung mit der Verwaltung 

von Telekommunikationsbetrieben hatten. 1959 wurden einige Funktionen wie z. B. Ent-

wicklungsplanung und Kapitalbudgetierung wieder von der lokalen Regierung zurück zum 

MPT gebracht (vgl. Yan/Pitt  2002: 13f).  Im Jahr 1962 wurde die Dezentralisierung ge-

stoppt. Es erfolgte eine vollständige Rückkehr zur Verwaltungsstruktur vor 1958. Die Kon-

trolle über Telekommunikation wurde wiederum zentral dem MPT und auf der regionalen 

Ebene den PTAs unterstellt. 

Im Juni 1969, also mitten in der Kulturrevolution (1966-1976) wurde das MPT aufgelöst. 

Zwei separate Organisationen wurden jeweils für Telekommunikation und Post gegründet: 

Directorate  General  of  Telecommunications  (DGT)  und  Directorate  General  of  Posts 

(DGP) (vgl. Wan: 2001: 161). Während DGT unter die Kontrolle der Armee, also des Ge-

54 Parole für die Politik Chinas von 1958 bis 1960. Ziel dieser Politik war, China zu einer wirtschaftlichen 
Großmacht zu machen und die Pro-Kopf-Produktion schwerindustrieller Güter von Großbritannien inner-
halb von 15 Jahren zu übertreffen. Unrealistische Pläne und absurde Arbeitsanweisungen wurden dabei in 
Industrie und Landwirtschaft implementiert. Zu den verheerenden Folgen dieser Politik gehörten ein lan-
desweites wirtschaftliches Chaos und die daraus resultierende Hungersnot. 

55 Vgl. „50 Jahre Chinas Telekommunikation (1955-2005)“ in: Website von Communications world web: 
URL: http://www.cww.net.cn/zhuanti/beiyouren/default.asp (in Chinesisch). Abruf am 28.03.2006.
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neral  Strategy Bureau of the People´s Liberation Army (PLA) gebracht  wurde,  gehörte 

DGP zum Bahn- und Verkehrsministerium. Diese Umstrukturierung war in der Tat dank 

der logistischen Verknüpfung mit der Bahn und dem öffentlichen Transport vorteilhaft für 

eine schnelle Entwicklung der Post. Zu dieser Zeit führten die Anstrengung zum Aufbau 

des Sozialismus und die Vorbereitung auf einen möglichen Krieg gegen die USA und die 

Sowjetunion in der Tat zur positiven Entwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur 

während des Fünf-Jahres-Plans von 1971 bis 1975. 

„At the end of 1975, China´s telephone penetration rate rose from [0].27% in 
1970  to  [0].33%,  long-distance  open  wire  grew  by  10%  from  637,531  to 
700,042 pair kilometers, long-distance telephone lines increased by 37% from 
11,696 to 15,981, and intracity telephone exchange capacity expanded by 26% 
from 1.1 million to 1.5 million lines. The most noticeable development took 
place in carrier-wave communication and long-distance telephone cable – ob-
viously a result of the government´s strategic priority for those technologies. 
From 1970 to 1975, China´s carrier-wave terminal capacity more than doubled 
from 27,484 to 64,686 lines, and the length of long-distance cable almost tri-
pled from 1,665 to 4,590 kilometers.“ (He 1997: 73)

DGT und DGP wurden allerdings drei Jahre später wieder zum MPT vereinigt, das am 1. 

Juni 1973 erneut gegründet wurde.56 Auch in Provinzen und auf der lokalen Ebene kam die 

alte Struktur mit PTAs wieder zur Geltung, die sowohl für Post als auch für Telekommuni-

kation  zuständig  waren.  Lokale  Post  und Telekommunikation  sowie  damit  verbundene 

staatliche Telekommunikationsbetriebe waren seitdem unter  der  dualen Verwaltung der 

PTAs und der lokalen Regierung und lieferten alle Einnahmen an die Provinzregierung ab 

(vgl. Yan/Pitt 2002: 15). Diese Struktur zeigt sich in Abbildung 4. 

56 Als Gründe für die Wiedervereinigung der Post und Telekommunikation wurde von Yan/Pitt  folgendes 
genannt: “First, because telecommunications was still viewed as an instrument of government administra-
tion and national defense rather than as a commercial entity in its own right, its full development as a ser-
vice industry had not been given high priority. The policy adopted in China had been to subsidize deficits 
in telecommunication services with profits from postal services by bundling together the administration of 
the postal services with the telecommunications services after 1949. The separation of posts and telecom-
munications (a process that began in 1969) left telecommunications in a very difficult financial situation. 
Second, the PLA perceived the pubic telecommunications system as a burden rather than a cash cow, and 
announced its intention of extrication itself form the telecommunications system.” (Yan/Pitt 2002: 14)
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Es ist nun deutlich zu sehen, dass Telekommunikation nach der Gründung der Volksrepu-

blik China hauptsächlich zu staatlichen und militärischen Zwecken diente und unter einer 

staatlichen Verwaltung in einem „semimilitary style“ (Yan/Pitt 2002: 15) stand. Anders als 

in Deutschland zur gleichen Zeit, wo die soziale Marktwirtschaft mit einem rasanten Tem-

po vorangetrieben wurde, war in China die politische Zentralisierung der Primat der gesell-

schaftlichen Entwicklung. Die Welt wurde größtenteils aus der politischen Perspektive be-

obachtet und beschrieben. Alles, in dem Macht ausgeübt werden konnte, erklärte sich als 

Teil des politischen Systems. Somit stieg die Komplexität des politischen Systems und eine 

strukturelle Unsicherheit bestand, solange funktionale Ausdifferenzierung noch nicht mög-

lich war, da dazu die Eigenkomplexität anderer Funktionssysteme nicht ausreichte.  Dabei 

war öfters unklar, welche staatlichen Kontrollorgane für die Telekommunikation zuständig 

sein sollten.  Telekommunikation wurde sodann entweder als Bestandteil  des Transports 

und/oder als Instrument der Militär betrachtet.  Nach einem sich immer wiederholenden 

Strukturwechsel (Dezentralisierung/Zentralisierung) und Machttransfer (von einem Minis-

terium zu einem anderen) wurde am Ende der 1970er Jahre eine relativ stabile duale Ver-

Abbildung 4: Staatliche Verwaltung der Telekommunikation in China (bis 1979)

Eigene Darstellung

Lokale Regierungen 
(Provinzen, Regionen 

und Städte)
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Telekommunikation
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waltungsstruktur in der Telekommunikation aufgebaut: Telekommunikation wurde parallel 

vom MPT und lokalen Regierungen gesteuert. So übte das politische System eine totale 

Steuerungsfunktion im Telekommunikationssektor, die auch angesichts dessen rückständi-

gen Zustands noch keine Ausdifferenzierung vom politischen System zeigte. 

Bisher galten Telefone für private Nutzung als politisches Privileg und wurden als Symbol 

für sozialen Status angesehen. Ausschließlich staatliche hochrangige Funktionäre in Politik 

und Militär hatten den Genuss, einen privaten Telefonanschluss zu haben. Neben den allge-

meinen Telekommunikationsnetzen, die unmittelbar vom MPT verwaltet wurden, entwi-

ckelten sich verschiedene Industriebranchen wie z. B. Bahn, Energieindustrie auch eigene 

Telekommunikationsnetze, die als „private“ Netze bezeichnet wurden.  Trotz aller Bemü-

hungen war die Entwicklung der Telekommunikation im Vergleich zu anderen Ländern der 

Welt sehr eingeschränkt. Die Telefonpenetrationsrate pro 100 Einwohner betrug 1978 le-

diglich 0,38% (vgl. ebd.: 17). Damit gehörte China im Bereich der Telekommunikation zu 

der Zeit zu den rückständigsten Ländern der Welt. Um nicht nur die Telekommunikation, 

sondern die  gesamte Wirtschaft  mit  dem durch andauernde politische  Bewegungen ge-

schwächten und von der Außenwelt abgeschotteten Zustand zu verändern, wurde die Re-

form- und Öffnungspolitik 1978 von Deng Xiaoping eingeleitet,  die einen direkten und 

wichtigen Hintergrund der Telekommunikationsreform in China war. 

5.1.2 Chinas Reform- und Öffnungspolitik (seit 1979)

1949 übernahm die KPCh die politische Macht und baute das Land nach sozialistischem 

Muster auf. Das neue China hatte nach der Verstaatlichung des Eigentums an Produktions-

mitteln in den 50er Jahren das wirtschaftliche System der zentralen Planung von der So-

wjetunion übernommen. Gekennzeichnet wurde dieses System durch die überwiegend zen-

trale Lenkung aller Wirtschaftsaktivitäten, die zentrale Zuteilung der Ressourcen (Arbeit 

und Kapital) sowie die zentrale Verteilung der Wirtschaftsergebnisse nach Bedarf und vor-

geblich egalitären Prinzipien.57 In den ersten Jahren erzielte das zentrale Planungsmodell 

57 Vgl. dazu Hebel 1997: 108. Hebel zufolge entspricht der Egalitarismus in China eher einem Modell als der 
empirischen Realität. Hierbei bezieht sich das Prinzip der Egalität hauptsächlich auf die relativ gleichmäßi-
ge Entlohnung in den Staatsbetrieben. 
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angesichts des hohen Wachstumspotentials auf der Basis der durch Kriege zerstörten Wirt-

schaftsausgangslage  einen  großen  Erfolg.  Während  der  Kulturrevolution,  welche  sich 

durch eine andauernde Fokussierung auf ideologische Reinigung und politische Bewegung 

charakterisierte, herrschten im ganzen Land wirtschaftliche Lähmung und gesellschaftli-

ches Chaos. Um diese Wirren zu beseitigen und die wirtschaftliche Ordnung wiederherzu-

stellen, wurde die wirtschaftliche Reform seit dem Ende der 1970er Jahre mit dem Schlag-

wort der „vier Modernisierungen“ in Landwirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Techno-

logie sowie Landesverteidigung eingeführt.58 So begann eine neue Epoche Chinas, die nach 

Außen durch die Öffnung des bisher abgeschotteten Landes zum Anwerben ausländischer 

Investitionen und nach Innen durch die Reform des dysfunktionierenden (Wirtschafts-)Sys-

tems zum wirtschaftlichen Aufbau gekennzeichnet ist. 

Die erste Phase der Reform (1978/79-1983/84) wurde mit der Einführung des Familienver-

antwortungssystems59 auf dem Land eingeleitet. Preisreformen und finanzielle Anreizsyste-

me sollten Bauern und landwirtschaftliche Betriebe zu mehr Eigeninitiative motivieren. Es 

wurde ihnen erlaubt, einen Teil der Ernte, den sie über die staatlichen Planvorgaben hinaus 

einbringen konnten, auf freien Märkten zu verkaufen und die Einnahmen selbstbestimmt zu 

nutzen.  Das Einkommen der Bauern stieg in den ersten Jahren der Reform um jährlich 

18%. Angesichts des Erfolgs der Reform in der Landwirtschaft bestand Konsens darüber, 

dass eine ähnliche Reform in die Industrie übertragen werden sollte, um die gesamte Wirt-

schaft anzukurbeln. 

Es wurde allmählich deutlich, dass die chinesische Wirtschaft nicht mehr lediglich durch 

politische Kommandos der zentralen politischen Instanz geführt werden konnte. Marktori-

entierung stand zum erstem Mal als Thema in den Überlegungen bei den Reformgestaltern. 

Bezüglich Plan und Markt kam es zu einer ordnungspolitischen Debatte. 

„Hierzu gehörten die Verteilung von gesellschaftlichen Entscheidungsbefugnis-
sen, die Handhabung von Allokations- und Kontrollproblemen und der Um-
gang mit Leistungs- und Verteilungsprinzipien. In einer sozialistischen Gesell-
schaft stellten sich darüber hinaus Fragen zur Rolle des Staatseigentums, zur 

58 Im Dezember 1978 fand die dritte Plenartagung des XI. Zentralkomitees der KPCh statt. Diese Tagung gilt 
in China als Wendepunkt hin zu einer neuen Politik des ausgeglichenen Wachstums und der planmäßigen 
Modernisierung.

59 Zur Reform auf dem Land bzw. zum Familienverantwortungssystem: siehe Schüller 1990. 
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Lenkungsfunktion der Pläne, zum Stellenwert von Märkten in einer Planwirt-
schaft und zur Trennung von Makro- und Mikroplanung.“ (Hebel 1997: 109)

Die Existenz vom Markt innerhalb der sozialistischen Wirtschaft wurde zuerst allgemein 

mit Vorsicht und Vorbehalt akzeptiert. Mit einem dualen Plan-Markt-Verständnis spielte 

der Plan nach wie vor die Hauptrolle bei der Lenkung und Koordination der Wirtschaft, 

während der Markt als Ergänzung zur Mobilisierung der Wirtschaft gelten sollte. Darum 

blieb das staatliche Eigentum unverändert die Grundlage der sozialistischen Wirtschaft. Es 

wurden in dieser  Reformphase zwar Maßnahmen zur Förderung kollektiver und privater 

Wirtschaft ergriffen, aber diese Sektoren sollten die dominante Position des Staatssektors 

nicht  berühren.  Als  wagemutiger  Versuch wurden Anfang der  1980er  Jahre  vier  Wirt-

schaftssonderzonen60 in den südlichen Küstengebieten errichtet. Sie sollten das Experiment 

der Marktwirtschaft und zugleich der Öffnung Chinas zur Außenwelt dienten. Der Erfolg 

des Experiments ließ sich schnell erkennen. 

Deng Xiaoping, der Chefkonstrukteur der chinesischen Reform und Öffnung, entwickelte 

angesichts des Erfolgs der Wirtschaftssonderzonen die Theorie über den Aufbau des „So-

zialismus  chinesischer  Prägung“.  Damit  wurde  die  zweite  Phase  der  Reform zwischen 

1984  und  1992  vollzogen  (vgl.  Liu  1999:  722).  Dabei  wurde  die  Wirtschaftsordnung 

Chinas als „sozialistische Warenwirtschaft“ anerkannt, die sich in Bezug auf Koordinati-

onsformen durch einen Leitplan und gleichzeitig eine Marktregulierung auszeichnete. Da-

bei handelte es sich um eine politisch-ideologische Neubewertung der Eigentums- und Nut-

zungsrechte, die bei der Umstrukturierung von Staatsbetrieben von Belang war. Diese Un-

terscheidung von Rechten ermöglichte die Umwandlung der Staatsbetriebe in juristische 

Personen, denen die Nutzungsrechte vom Staatseigentum insgesamt oder teilweise übertra-

gen werden konnten. Mitte der 1980er Jahre begannen der Rückgang der zentralstaatlichen 

Planung der  Wirtschaft  und eine  Verstärkung marktwirtschaftlicher  Orientierung.  Neue 

Preisbildungsreformen  wurden  erprobt  und  Kollektiv-  sowie  Privatsektoren  vermehrten 

sich. 

1992 trat die Reform in eine weitere Phase ein, in der die geplante Warenwirtschaft durch 

das Konzept der „sozialistischen Marktwirtschaft“ ersetzt wurde. Dieser Begriff erschien 

60 Im Mai 1980 wurden von der Regierung Shenzhen, Zhuhai, Xiamen und Shantou als die ersten vier Wirt-
schaftssonderzonen angekündigt. 

 116 



Liberalisierung und Reorganisation der Telekommunikation in China 

zunächst unter Hinweis auf Deng Xiaoping im Berichtsdokument des Parteitags der KPCh 

1992 und ging im März 1993 in die Verfassung ein. „Deng Xiaoping wird die Äußerung 

zugeschrieben, dass Plan und Markt keine Unterscheidungskriterien zwischen Kapitalis-

mus und Sozialismus seien, sondern lediglich unterschiedliche Koordinationsmechanismen 

darstellen.“ (Hebel 1997: 116) Die sozialistische Marktwirtschaft sollte auf öffentlichem 

Eigentum und auf leistungsbezogener Entlohnung unter Einbeziehung anderer Eigentums- 

und Verteilungsformen beruhen. Die Entwicklung und Steuerung der Wirtschaft sollten in 

erster Linie durch Marktorientierung geschehen. Der Kurswechsel löste einen Wachstums-

schub aus, der zum einen durch das große Interesse ausländischer Investoren getragen wur-

de, zum anderen durch die rasche Ausdehnung der Privatwirtschaft.

Das Ziel der Reform Chinas bestand in Belebung und Aufschwung der gesamten Wirt-

schaft. Die Reform lässt sich im Sinne funktionaler Differenzierung beobachten. Hierbei 

scheint die Autonomie des wirtschaftlichen Systems, sprich Ausdifferenzierung von der 

politischen Planung und Kontrolle,  unentbehrlich zu  sein.  Eine  Steigerung funktionaler 

Differenzierung setzt sich im Reformprozess zur Modernisierung der Gesellschaft durch. 

Bei  der  Selbstbeschreibung bzw.  Begründung der  wirtschaftlichen  Umwälzung entsteht 

eine gesellschaftlich semantische Wandlung. Dazu gehören die erneute Definierung der so-

zialistischen Wirtschaftsordnung,  die  Klärung von Bedingungen und Möglichkeiten der 

Verknüpfung von Plan und Markt sowie die Auseinandersetzung mit Staatseigentum in der 

sozialistischen Wirtschaft. Mit der Einführung und Anerkennung wirtschaftlicher Begriffe 

wie Warenaustausch, Markt, Wettbewerb ändert sich das Wirtschaftssystem infolge ihrer 

Selbstbeschreibung. 

Die Reform der Telekommunikation in China kann in diesem historischen Kontext wohl 

als Teil der gesamten wirtschaftlichen Reform Chinas betrachtet werden. Bis zu den 1970er 

Jahren wurde die Telekommunikation in China vom Staat hochzentralisiert kontrolliert und 

vor allem zum militärischen Zweck, zur staatlichen Verteidigung und zur staatlichen Ver-

waltung benutzt. Die Organisationsform der Telekommunikation zeichnete sich einerseits, 

wie in allen anderen Ländern, durch die staatliche Monopolverwaltung aus, durch die alle 

Telekommunikationsbetriebe staatlich gesteuert wurden. Andererseits war das Merkmal al-

ler sozialistischen staatseigenen Betriebe auch im Telekommunikationsbereich zu sehen, 

nämlich die Organisationsform der Arbeitseinheit, die in chinesischer Sprache als „Dan-
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wei“ bezeichnet wurde. Einer der Schwerpunkte der Reform und Öffnung war die Restruk-

turierung der Danwei-Organisationen. 

5.1.3 Danwei-Organisation  und  Monopol  in  der  Telekommuni- 
kation

Der in China allseits bekannte Begriff „Danwei“ war das Synonym für alle staatlich organi-

sierten Arbeitseinheiten in Form u.a. von Betrieben, Behörden, Universitäten, Wohnvier-

teln, Krankenhäusern in den Städten oder Dorfgemeinden.61 Die Danwei gilt nicht nur als 

Produktionseinheit, sondern auch als soziale Gemeinde, politisches Gefüge und Lebensge-

meinschaft. Durch die Danwei-Organisationen konnten die Mitglieder in allen Lebenslagen 

versorgt und somit wurde eine starke Abhängigkeit zwischen den Mitgliedern und der je-

weiligen Danwei aufgebaut. So übte die Danwei als multifunktionale Organisationsform 

eine totale, perfekte, soziale und politische Kontrolle aus. 

„Die Danwei kommt für alle Gehälter und Löhne auf. Angestellte können we-
der entlassen werden, noch ohne weiteres in andere Danweis überstellt werden. 
[...] Die Einheit, zu der sie gehören, trägt Fürsorge für alle ihre Bedürfnisse. 
Andererseits sind ihre sozialen Aktivitäten untrennbar mit  ihrer  Danwei ver-
bunden. Was immer ein Mitglied tut, sei es eine Heiratsbeurkundung, eine Ho-
telunterkunft, der Kauf eines Flugtickets, es hat seinen Mitgliedsausweis oder 
ein Empfehlungsschreiben vorzuweisen. Diese sind die Bescheinigung der per-
sönlichen Identität und der Legitimität ihrer Unternehmungen. Ohne diese Ein-
heiten  wäre  die  chinesische  Gesellschaft  nicht  funktionsfähig.“  (Feng 1989: 
100)

Die Danwei-Organisationsform war insofern politische, wirtschaftliche und administrative 

Bausteine, aus denen sich die chinesische Gesellschaft zusammensetzt.  Hebel betrachtet 

die Danwei ebenfalls als zentrale gesellschaftliche Institution, die weit mehr als nur die Be-

reitstellung eines Güterangebots leistete. Sie verknüpfte Individuum und Gesellschaft und 

stellte einen spezifisch ganzheitlichen Modus der Vergesellschaftung dar. Solche Arbeits-

einheiten im Staatssektor leisteten damit einen grundlegenden Stabilitätsbeitrag für die chi-

nesische Gesellschaft und das politische System (vgl. Hebel 1997: 4). Nach Li war insbe-

61 In chinesischen Dörfern herrschten Volkskommunen, die als eine umgewandelte Form der Danwei betrach-
tet werden können.
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sondere die  Willensdurchsetzung der  staatlichen Herrschaft  lediglich durch die Danwei 

möglich und effektiv. Die Danwei bildete als Basisinstitution die Rechtfertigung der sozia-

len und politischen Ordnung, indem sie die Überlegenheit des Sozialismus verkörpern soll-

te (vgl. Li 1991: 106). 

Hierbei scheint der Begriff „intersystemische Organisation“ (Bode/Brose 2000) eine recht 

passende Beschreibung des Danwei-Systems zu sein. Die staatlichen Arbeitseinheiten ver-

fügten in diesem Sinne über keine spezifische Systemreferenz, verkörpern hingegen etwa 

gleichermaßen  Politik,  Wirtschaft  und „soziale“  Systeme  (u.a.  Gesundheitssystem,  Bil-

dungssystem, Rentensystem). Ihre Multifunktionalität gewann an eine besondere Relevanz 

in der Gesellschaft mit niedriger funktionaler Differenzierung. So konnte der Staat durch 

die Danwei-Organisationen die Plan- und Entscheidungsmonopolrechte durchsetzen,  Res-

sourcen wie Produktionsmittel, materielle Produktionsgüter, Arbeit, Grundversorgung zen-

tral verteilen und soziale Sicherung gewährleisten. Die Danwei verwirklichte sozusagen die 

sozialistische Sozialpolitik. Die Funktion des Danwei-Systems wurde auch mit dem frühe-

ren Familienklan in China verglichen. 

Solche Danwei-Organisationen formten sich auch im Telekommunikationsbereich Chinas, 

nicht nur in den Behörden wie PTA, sondern auch in den dazu gehörenden Produktionsbe-

trieben für Herstellung von z. B. Endgeräten und Komponenten für Telekommunikations-

nutzung. An dieser Stelle lässt sich die DBP und seine lokalen Post- und Telekommunika-

tionsämter in Erinnerung rufen, die bis zur Postreform immer als Postfamilie bezeichnet 

wurden und über eine wohl vergleichbare multifunktionale Organisationsform verfügten 

wie die chinesische Danwei. Da der Arbeitsplatz in der Danwei für jeden Mitarbeiter so si-

cher wie die „eiserne Reisschüssel“ war, die das Leben garantiert und nie kaputt geht, und 

fast keinen Wettbewerb von außen hatte, war es für jeden quasi egal, wie viel und wie gut 

man arbeitet, da die Leistung und die Belohnung unabhängig waren. Um die Motivation 

und Effizienz der Mitarbeiter, besonders der Manager zu erhöhen, versuchte das MPT vor 

der Reform von 1978 bereits verschiedene Anreizmodelle in die Betriebe einzuführen. 

Beispielsweise wurde Anfang der 1950er Jahre ermöglicht, dass die Betriebe alle drei oder 

fünf Tage ihre Einnahmen an das MPT bzw. PTA abzugeben und dann Anspruch auf ihre 

Ausgaben/Kostenerstattung hatten. Von 1969 bis Anfang 1980 wurde das sogenannte Dif-
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ferenz-Management-System umgesetzt. Hierbei wurde die Kluft zwischen Einnahmen und 

Ausgaben, also in gewissem Sinne der Gewinn des Betriebs neu verteilt, um eine totale fi-

nanzielle Ablieferung an den Staat zu vermeiden und dem Betrieb einen Teil vom Gewinn 

zur Verfügung stellen zu können. „According to this system, firms would forward part of 

their income-expenditure difference annually according to a predecided quata, and any sur-

plus  after  this  settlement  would  be  shared  between  the  provincial  PTA  and  the 

firms.”(Yan/Pitt 2002: 16) Damit versuchte die Regierung, die einzelnen Betriebe im Tele-

kommunikationssektor zur Erhöhung von Effizienz und Qualität zu motivieren. Da diese 

verschiedenen Maßnahmen jedoch keinerlei reinen Profit für die Betriebe und die Mitarbei-

ter selber hervorbringen konnten, waren sie alle letztendlich gescheitert. 

Die Restrukturierung der Staatsbetriebe wurde vor diesem Hintergrund in den Mittelpunkt 

der Reform gerückt, die in China seit 1979 in Gang gesetzt wurde. Das Ziel dieser Teilre-

form sollte  in  der Belebung und Marktorientierung der Staatsbetriebe bestehen. Darum 

sollte sich ein Organisationswandel vom Danwei-System zum modernen Wirtschaftsunter-

nehmen vollziehen. Gleichzeitig wurde die Aufhebung der Monopole als Brennpunkt der 

Reform von der  Zentralregierung beschlossen.  Mit  der  Einführung der  Marktwirtschaft 

1993 zeigte die Regierung allmählich eindeutig die Absicht und Entschlossenheit, Mono-

pole in verschiedenen Wirtschaftssektoren aufzuheben. Eine Kampagne gegen Monopole, 

insbesondere die staatliche Monopolverwaltung sollte als Teil der Bemühungen zur Vertie-

fung der wirtschaftlichen Reform beitragen. Somit sollten die öffentlichen Wirtschaftssek-

toren wie z. B. Energie, Bahnindustrie, Zivilluftfahrt und vor allem Telekommunikation im 

Fokus dieser Kampagne stehen,  so Wang Qishan, der damalige Direktor des Büros für 

wirtschaftliche Restrukturierung unter dem Staatsrat.62 

Im Vergleich zur damaligen Monopolverwaltung für Telekommunikation in Deutschland, 

verfügten die Monopole, die sich in der Planwirtschaft ausdehnten, über eine besonders 

enge Verknüpfung mit dem Staat und gewannen dadurch ein großes Privileg in der Wirt-

schaft. Beispielsweise galt im Telekommunikationssektor die Regierung mit dem MPT als 

zentrale Verwaltung, die die Richtlinien für diese Branche aufstellte. Ebenso übernahm der 

62 Vgl. Feng 2001. Wang Qishan war vom Dezember 2000 bis November 2002 der Direktor des Büros für 
wirtschaftliche Restrukturierung und ist seit Februar 2004 der Bürgermeister der Hauptstadt Peking. Das 
Büro für wirtschaftliche Restrukturierung wurde im Jahr 2003 mit u.a. der staatlichen Planungskommission 
zusammen zur Staatlichen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) fusioniert. 
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Staat die Aufsicht der Monopolbetriebe und diente als der tatsächliche „Manager“ in be-

stimmten  Betrieben.  Derartige  administrative  Monopole  waren  viel  schädlicher  in  der 

Wirtschaft als natürliche Monopole, die in einer Marktwirtschaft existieren. Denn mit star-

ker Willkür konnten administrative Monopole in China anhand der Ausgabe von Regie-

rungsvorschriften und -mitteilungen zusätzliche Gebührenerhebung und unnötige Geneh-

migungsverfahren festlegen sowie ähnliche Barrieren herstellen,  um bestimmt regionale 

bzw. spezifische Märkte zu blockieren und den freien Warenfluss zu behindern. Der Miss-

brauch von Monopolrechten führte zu unnötiger Bauwiederholung, Ressourcenvergeudung 

und ständiger Preiserhöhung und Verschlechterung der Qualität von Produkten und Dienst-

leistungen. Zudem wurden in  der Branche technische Innovationen, Managementniveau 

und Produktivität in  den Betrieben generell eingeschränkt. Darüber hinaus organisierten 

zuständige Regierungsabteilungen, die  ihre administrative Macht  nutzen,  Vereinigungen 

zwischen führenden Unternehmen in ihrem jeweiligen Handelsbereich.  Während solche 

administrativen Monopole durch die Machtausübung die Interessen ihrer eigenen Danwei, 

Abteilungen und Sektoren verfolgten, setzten sie die Interessen der allgemeinen Öffentlich-

keit und anderer Sektoren, Abteilungen sowie Betriebe in Gefahr. Schließlich wurde neue 

Nachfrage beeinträchtigt und der Nutzen der Kunden verringert. Dies führte zum großen 

Hindernis für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. 

„Administrative Monopole sind die größten institutionalisierten Engpässe geworden, die 

die langfristige, nachhaltige und rapide Entwicklung der chinesischen Wirtschaft beschrän-

ken.“ So Professor Hu Angang, Direktor des Forschungszentrums für die nationale Situati-

on der Tsinghua-Universität (vgl. Feng 2001). Der Privilegien-Status der monopolistischen 

Interessengruppen  sollten  abgeschafft  werden.  Die  duale  wirtschaftliche  und  politische 

Machtstellung von Monopolisten sollte abgeschwächt werden. Somit sollte ein Durchbruch 

des monopolisierten Systems und eine Ausdifferenzierung der Regierungsfunktionen Seite 

an Seite einhergehen. Die Aufhebung von Monopolisten stellte auch die Legislative zur 

Herausforderung. Aufgrund der langjährigen Planwirtschaft existierten in den vorhandenen 

Vorschriften und Gesetzen praktisch keineswegs der Terminus „Monopol“. Für die Gesetz-

gebung bestand nun ein Umbruch der semantischen Beschreibung der Praktiken. Anfang 

der 1980er Jahre wurde offiziell von der Regierung angekündigt, dass die Aufhebung von 

administrativen  Monopolen  vorangetrieben  werden  sollte.  Mit  der  Intensivierung  der 
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Marktwirtschaft  und  der  zunehmenden  Globalisierung  ist  ein  Anti-Monopol-Gesetz 

(AMG) dringend notwendig geworden. Im Jahr 1994 wurde eine Fachgruppe für die Her-

ausarbeitung eines AMG-Entwurfs gegründet. Ein offizielles AMG ist nach mehr als zehn 

Jahren bisher noch nicht verabschiedet.

Allerdings bestand in der öffentlichen Diskussion Zweifel an der Wirkung des AMG auf 

administrative Monopole. Da viele administrative Monopolpraktiken anhand Regelungen 

und Dokumente, welche die Regierung festlegte, ausgeführt werden, können sie nur durch 

eine Transformation von Regierungsfunktionen gelöst werden, während ein AMG kaum et-

was ausrichten könnte. Mit einer abweichenden Meinung sind andere Wirtschaftsgesetzex-

perten davon überzeugt, dass ein Gesetz als ein wirksames Instrument zur Aufhebung ad-

ministrativer Monopole gelten könnte. Denn alle monopolistischen Aktivitäten sind Ge-

genstand des AMG, ganz gleich wer der Ausübende dieser Aktivitäten ist. Jedoch stellt 

sich die Schlüsselfrage, ob das Gesetz seine ihm gebührende Rolle in der Überprüfung ad-

ministrativer Monopole spielen kann oder nicht, in der Haltung der Legislative. Anders ge-

sagt, es kommt darauf an, ob die Legislative will, dass das Gesetz eine nachhaltige Rolle 

spielen soll oder nicht. Im Allgemeinen sind die Anti-Monopol-Gesetze in den meisten an-

deren Ländern im langen Prozess von Entstehung und Entwicklung der Marktwirtschaft 

mit  einem funktionierenden  Wettbewerb  ausgearbeitet  worden.  Hingegen befindet  sich 

China noch in der ersten Aufbauphase einer Marktwirtschaft. Insider aus industriellen und 

kommerziellen Kreisen behaupteten, dies sei ebenfalls ein Element, das bei der Ausarbei-

tung von Chinas Anti-Monopol-Gesetz und dessen Wirkung berücksichtigt werden müsste. 

Bei der Telekommunikationsreform lässt sich bezüglich der Gesetzgebung und des Rechts-

systems ein gravierender  Unterschied von Deutschland und China  feststellen.  Während 

Deutschland durch die Gewalteinteilung (Legislative, Judikative und Exekutive) eine klare 

Abgrenzung zwischen verschiedenen Funktionen von Staatsorganen ermöglichte, zeigte in 

China die Regierung einen konsequenten Einfluss auf sowohl die Gesetzgebung und -aus-

übung als auch die Rechtssprechung.
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5.1.4 Telekommunikationsreform und Chinas Beitritt in die WTO

Die im Jahr 1978 von Deng Xiaoping festgelegte Wirtschaftspolitik beinhaltet einerseits 

die Reform, die innerhalb des Landes in verschiedenen Bereichen vollzogen wird und  an-

dererseits die Öffnung nach außen. „Oper door“ für Einführung moderner Technologien 

und ausländischer Investitionen ist ein Bestandteil der gesamten Reform und gilt als der 

wichtigste und wohl wirkungsvollste Mechanismus zum Aufbau der Wirtschaft. Der Bei-

tritt  in die  Welthandelsorganisation (World Trade Organisation, WTO) stellte in diesem 

Sinne einen weiteren Faktor dafür dar, dass insbesondere im Dienstleistungssektor wie z. 

B. Telekommunikation eine tiefgreifende Reform vollzogen werden musste. Denn das mul-

tilaterale Handelssystem und der globalen Zusammenschluss in der WTO schaffen die Vor-

aussetzungen für die Öffnung eines weltweiten Marktes, die Abschaffung von Handels-

hemmnissen und einen fairen Wettbewerb. 

China war 1947 Gründungsmitglied des General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). 

Die damalige Regierung unter der Führung der Nationalpartei (KMT), die seit der Grün-

dung der Volksrepublik China von 1949 auf Taiwan weiterbesteht, trat im Jahr 1949 aus 

dem  GATT  aus.  Seit  1982  hatte  die  Volksrepublik  China  einen  Beobachterstatus  im 

GATT. Der Antrag von 1986, die Mitgliedschaft im GATT wieder aufleben zu lassen, war 

erfolglos. Nach der Gründung der WTO 1994, musste China Verhandlungen über einen 

Beitritt als neues Mitglied der WTO aufnehmen (vgl. Guan 2003: 47). 

Beim Beitritt  müssen die Bedingungen der einzelnen WTO-Abkommen erfüllt sein. Die 

Beitrittsbeschlüsse werden von der Ministerkonferenz mit Zweidrittelmehrheit gefasst. Die 

Bedingungen werden in bilateralen Verhandlungen mit einer Arbeitsgruppe aus interessier-

ten Ländern ausgehandelt (vgl. ebd.: 47). Die Verhandlungen im Falle Chinas mit 37 inter-

essierten Ländern zogen sich über acht Jahre hin. Am wichtigsten waren dabei die Verträge 

mit den USA und der Europäischen Union (EU). Die Forderungen der WTO-Mitglieder an 

China bezogen sich  auf  den Abbau von Import-  und Exportzöllen,  Lockerung der  Be-

schränkungen für ausländische Firmen auf dem chinesischen Markt, Abbau der Benachtei-

ligung von ausländischen Firmen gegenüber chinesischen Staatsfirmen bzw. Firmen mit 

staatlichen Investitionen sowie Schaffung von Rechtssicherheit im Rahmen der WTO-Be-

stimmungen.
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Der Telekommunikationssektor in China war vor dem Beitritt  in die WTO unter starker 

staatlicher Kontrolle. Vor ihrer Aufspaltung in mehrere Unternehmensbereiche im Jahre 

1994 gab es auf dem Telekommunikationsmarkt das unter dem MPT geführte Monopol 

„China Telecom“. Der Staat kontrollierte damit nicht nur den einzigen Anbieter auf diesem 

Markt, er bestimmte auch die gesetzlichen Regeln. Lediglich der produzierende Bereich 

der Telekommunikation wurde früh für ausländische Investoren geöffnet, während keine 

ausländischen Investitionen im Servicebereich wie z. B. Telefondienste zugelassen waren. 

Um den Beitritt in die WTO zu erreichen und mehr Impulse in die Telekommunikationsin-

dustrie zu bringen, wurden die Reformmaßnahmen zur Öffnung des Telekommunikations-

marktes unerlässlich. 

Vor dem WTO-Beitritt wurden bereits Reformen eingeleitet, die den Telekommunikations-

markt, hauptsächlich im Produktionsbereich schrittweise für andere (ausschließlich staats-

eigene) chinesische Anbieter zugänglich machten. China verpflichtete sich nach dem Bei-

tritt in die WTO vom 11. Dezember 2001, den Telekommunikationsmarkt auch im Ser-

vicebereich schrittweise für ausländische Anbieter zu öffnen. 

Der WTO-Beitritt hat weitreichende wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Aus-

wirkungen auf China. Die Integration in die Weltwirtschaft durch den WTO-Beitritt sollte 

das Wirtschaftswachstum in China anschieben. Nach Schätzungen der Weltbank könnte 

sich Chinas Anteil am Welthandel nach einem WTO-Beitritt mehr als verdreifachen, wo-

mit China die zweitgrößte Handelsnation der Welt wäre (vgl. BDI 2002). Das Wirtschafts-

wachstum kann sich insbesondere im Privatsektor niederschlagen, da dieser nicht nur neue 

Märkte, sondern auch Zugang zu ausländischen Investitionen und Technologien gewinnt. 

Eine wichtige politische Auswirkung des WTO-Beitritts besteht in der Stärkung der Positi-

on der starken Reformer gegenüber den politischen Hardlinern in der Parteispitze. Dadurch 

wird die WTO-Mitgliedschaft zum wichtigen Katalysator für das Fortschreiten der chinesi-

schen Reform- und Öffnungspolitik. Dies betrifft in besonderem Ausmaß die Reform und 

Auflösung der chinesischen Staatsunternehmen, die zum großen Teil  international nicht 

wettbewerbsfähig sind. An ihrer Stelle werden ausländische Unternehmen und chinesische 

Privatunternehmen in Wettbewerb treten. Die seit langem notwendige Umstrukturierung 

von Staatsbetrieben in der Danwei-Organisationsform zu modernen Unternehmen haben 

auch soziale Auswirkungen, denn noch immer rund die Hälfte aller Chinesen ist in Staats-
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betrieben beschäftigt. In vielen Branchen werden Entlassungen bzw. Stellenfreisetzung be-

kannt gegeben. Die Arbeitslosigkeit  wächst zu einem signifikanten Problem der Gesell-

schaft. Vor dem Beitritt in die WTO waren bereits etwa 20 Mio. Menschen in den Städten 

ohne Beschäftigung (vgl. ebd.). Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass durch eine wach-

sende Investitionstätigkeit  ausländischer Unternehmen infolge eines chinesischen WTO-

Beitritts auch neue Arbeitsplätze in China geschaffen werden.

5.2 Verlauf der Telekommunikationsreform in China

Die Telekommunikationsreform in China soll im folgenden rekonstruiert werden. Dabei 

werden vier Hauptphasen dargestellt: die Entwicklung der staatlichen Monopolverwaltung 

der Telekommunikation im Zeitraum von 1978 bis 1993; die Einführung des Wettbewerbs 

in die Telekommunikationsbranche im Jahr 1994; die Gründung des „Ministry of Informa-

tion Industry (MII)„ im Jahr 1998, wobei zugleich die erste Runde der Reorganisation von 

Telekommunikationsunternehmen stattfand; und als die jüngste Reformphase die  zweite 

Runde der Umstrukturierung von Telekommunikationsunternehmen im Jahr 2002. 

5.2.1 Entwicklung der Telekommunikation (1978-1993)

Mit der Einführung der Reform- und Öffnungspolitik 1978 wurde beschlossen, dass Post 

und Telekommunikation sich vom politischen und militärischen Zweck zur Daseinsvorsor-

ge für die Entwicklung der Volkswirtschaft ändern sollten. Es wurde angekündigt, dass Te-

lekommunikation kein Instrument zum staatlichen Dienst, sondern eine Industriebranche 

war, die für die Entwicklung der gesamten Wirtschaft eine relevante Rolle spielte. Die Re-

gierung erkannte, dass die rückständige Infrastruktur der Telekommunikation eine große 

Barriere für die Fortschritte der Wirtschaft und der Gewinnung ausländischer Investoren 

war. Die niedrige Telefonpenetrationsrate konnte den enormen Bedarf an der steigenden 

nationalen und internationalen Telekommunikation nicht zufriedenstellen. Deng Xiao Ping 

wies in diesem Sinne darauf hin, dass der Aufbau des Transports- und Telekommunikati-
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onssystems die Grundlage der Wirtschaftsentwicklung sei.63 Die Priorität der Entwicklung 

der Telekommunikation galt fortan als einer der Strategien der Wirtschaftsreform und -ent-

wicklung Chinas.

Auf der 17. Jahrestagung des MPT im März 1979 wurde klar und deutlich angekündigt, 

dass die Telekommunikationsbetriebe nicht nur die staatlichen Planziffern erfüllen, son-

dern sich auch an dem Marktbedarf orientieren sollten. Zugunsten einer zentralen Regulie-

rung, Aufbauplanung und Koordinierung wurden alle Einnahmen der Telekommunikati-

onsbetriebe zentral von den PTAs und dem MPT verwaltet und die zwei Bereiche Post und 

Telekommunikation einheitlich vom MPT kontrolliert. Die lokalen Regierungen waren so-

dann nicht mehr direkt für die Telekommunikation zuständig. Somit wurde die bisherige 

Lokalisierung der Telekommunikationsverwaltung verringert (vgl. Yan/Pitt 2002: 19). 

Ziel der Reform der Telekommunikation bestand darin, die Telekommunikation vom poli-

tischen Instrument zum kommerziellen Wirtschaftssektor zu transferieren. Dabei wurde der 

Aufbau eines selbständigen und marktorientierten Unternehmensmanagements mit klaren 

Rechten und Verpflichtungen in den Vordergrund der Reform gerückt. Denn „the lack of 

clarity in specifying contractual rights and responsibilities between administrative instituti-

ons  and  enterprises  constitutes  a  fundamental  problem in  socialist  economic  systems“ 

(ebd.). Um dieses Problem grundlegend zu beseitigen, wurde eine Reihe von Reformmaß-

nahmen am Anfang der 1980er Jahre ergriffen. 

Eine der relevantesten Maßnahmen zur Umstrukturierung von Staatsbetrieben im ganzen 

Land war die Einführung eines Verantwortungssystems, das eigentlich aus der erfolgrei-

chen Reform auf dem Land seit 1979 stammte. Staatsbetriebe sollten als selbständige Wirt-

schaftseinheiten betrachtet werden, deren Motivationssteigerung und Leistungsorientierung 

durch größere Betriebsautonomie und erweiterte Handlungsrechte erreicht werden sollten. 

Im 1984 vom Staatsrat veröffentlichten Dokument „Chinas Economic Institutional Struc-

ture Reform“ wurde festgelegt, dass die Staatsbetriebe in Zukunft selbständig die Verant-

wortung für ihren eigenen Gewinn und Verlust tragen und selbst zu juristischen Personen 

mit Rechten und Verpflichtungen werden sollten (vgl. Liu 1999: 365). 

63 Vgl. Yearbook of China Telecommunications 2003: 47.
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1986 wurde das System der vertragsgebundenen Verantwortlichkeit (SVV) eingeführt, wel-

ches davon ausging, „dass ein globaler Vertrag zwischen zwei Parteien geschlossen wird, 

von denen eine Partei (Staat) Aufgaben an eine zweite Partei (Betrieb) delegiert und die 

zweite willens ist, die vereinbarten Ziele zu erreichen“ (Hebel 1997: 140). In einem SVV-

Vertrag zwischen Staat und Betrieb sollte also über einen konkreten zukünftig zu erzielen-

den Gewinn des Betriebs festgelegt werden. Im Voraus wurden Leistungen wie z. B. die 

Gewinnverteilung zwischen beiden Parteien vereinbart. Es ließen sich dabei aber keine De-

tailsvorschriften dafür festlegen, wie der Betrieb das Ziel erreichen sollte So wurde dem 

Staatsbetrieb in der Tat freie Hand zum Erzielen der vorab vereinbarten Ergebnisse gelas-

sen. Er musste nach einem bestimmten Zeitraum den vereinbarten Anteil der Ergebnisse an 

den Staat abliefern und konnte den restlichen Gewinn zur eigenen Verfügung des Betriebs 

verwenden. Dazu wurde das bisherige Pflichtverhältnis zwischen Betrieben und staatlichen 

Behörden  zu  einem  regelrechten  Vertragssystem  weiterentwickelt.  Eine  grundlegende 

Überlegung des Vertragssystems lag in der Trennung von Eigentums- und Verfügungsrech-

ten. Diese Unterscheidung von Rechten führte zu einer neuen Definition der jeweiligen 

Aufgaben von Regierung und Betrieben. Auf diese Weise wurde versucht, die Staatsbetrie-

be in juristische Personen umzuwandeln, auf die die Nutzungsrechte des staatlichen Eigen-

tums  ganzheitlich  oder  teilweise  übertragen  werden  sollten.  Das  SVV ermöglicht  eine 

rechtliche und vertragliche Festlegung und Differenzierung von Verantwortung und Pflich-

ten zwischen Staat und Betrieben. Bis Ende 1987 hatten mehr als 80% der Staatsbetriebe 

das Vertragssystem in der einen oder anderen Form angenommen. Zwischenzeitlich wurde 

es in etwa 90% aller Staatsbetriebe umgesetzt. Dabei fand die erste Welle der Umsetzung 

von SVV von 1985 bis 1990, die zweite von 1990 bis 1995 statt (vgl. Liu 1999: 370).

Die Telekommunikationsbranche galt als eine der Vorreiter, die das SVV einführten. Von 

1980 an wurden nach und nach zwischen allen PTAs und dem MPT Verträge vereinbart, 

die die Regelung im Sinne von „twin commitments and single linkage“ innehatten.

„The first commitment means the enterprise is obliged to hand over an agreed 
amount of annual profit and tax [...] while retaining a proportion of any surplus 
it achieved above the contracted level. The second commitment ensures that the 
enterprise must guarantee to invest in order to increase asset values and devel-
op technology by an agreed amount during the period of the contract. The sin-
gle linkage means that up to 70% of the increase in overall profit can be used to 
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fund  salary  increases,  linking  individual  staff  rewards  with  performance.” 
(Yan/Pitt 2002: 21f)

1982 wurde der sogenannte „Three-year-term profit rolling contract“ in Telekommunikati-

onsbetrieben verbreitet. Dadurch wurden in jedem Vertrag zwischen zwei Vertragsparteien, 

d. h. zwischen Telekommunikationsbetrieben und dem jeweiligen für diese verantwortli-

chen PTA sowie zwischen PTA und MPT Zielsetzungen für die kommenden drei Jahre mit 

bestimmtem Profitwachstum festgelegt. Jedes Jahr fand eine Überprüfung von Ergebnissen 

statt. Auf dieser Basis wurde das Ziel für das nächste Jahr erneut festgelegt und der Vertrag 

entsprechend für ein weiteres Jahr verlängert. 

Seit Anfang 1986 wurde vom MPT das Direktor-Verantwortungs-System (DVS) in die Te-

lekommunikationsbetriebe implementiert. Konkret sollte das Management in der Lage sein, 

sich für u.a. marktorientierte Produktion, Marketing, Preisgestaltung im staatlichen geneh-

migten Rahmen, Budgetierung, Organisation des Betriebs sowie Gestaltung von Personal 

und Entlohnungspolitik verantwortlich zu machen. Die Direktoren der PTAs schlossen mit 

dem MPT jährlich einen Vertrag, in dem Zielsetzungen wie Umsatz, Dienstleistungsquali-

tät und Effizienz angekündigt wurden. Später wurde die Vertragsdauer auf vier Jahre ver-

längert, um die aus der bisherigen Vertragsdauer resultierenden kurzfristigen Planungen zu 

vermeiden. Nach vier Jahren wurde die Leistung des Direktors bewertet. Diese Bewertung 

entsprach anschließend einer Weiterberufung für die nächste Amtsperiode,  Beförderung 

oder Entlassung. Durch das DVS wurden individuelle Aufstiegsmöglichkeit und Erfolgser-

zielung von Managern der Staatsbetriebe fest mit der Managementleistung verbunden. Da-

mit sollte eine höhere Motivation zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Telekom-

munikationsbetriebe ermöglicht werden. 

Im Oktober 1986 wurden solche Verträge auch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

umgesetzt, um die klassische Idealvorstellung der „eisernen Reisschüssel“ jedes Mitarbei-

ters zu zerschlagen. Somit wurde jedem klar, dass dem Arbeitsvertrag gemäß die Entloh-

nung mit der Arbeitsleistung eng in Verbindung stand. Die positive Wirkung der Einfüh-

rung des Vertragssystems ließ sich im kontinuierlichen zunehmenden Produktivitätswachs-

tum der Telekommunikationsbranche erkennen. In Abbildung 5 zeigt sich die durchschnitt-
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liche Produktivität pro Mitarbeiter des MPT, berechnet in chinesischer Währung Ren Min 

Bi (RMB), im Zeitraum von 1986 bis 1994.

Parallel wurde eine Neuregelung der Finanzbeziehung zwischen dem Staat und den Betrie-

ben implementiert. Anstelle der globalen Gewinn- bzw. Verlustabführung an den Staat, die 

in der zentralen Planwirtschaft üblich war, wurden neue Steuersysteme ausprobiert.  Das 

Verhältnis zwischen Staat und Betrieben sollte sich auf diese Weise zu einem wechselseiti-

gen Pflichtverhältnis entwickeln. 

„Die neuen Gewinnvertragssysteme unterschieden sich von der alten Form der 
pauschalen Gewinnübertragung vor allem dadurch, dass sie sich erstens an der 
erwarteten  Gewinn-  oder  Verlustentwicklung des  Betriebes  im Vertragszen-
trum orientierten und zweitens dem Betrieb Gewinnanteile überließen. Der Be-
trieb sicherte der zuständigen Behörde eine vertraglich vereinbarte Summe zu 

Abbildung  5: Produktivität des „Ministry of Posts and Telecommunications“ 

1986-1994 (Einheit: RMB/Mitarbeiter)

Quelle: vgl. Yan/Pitt 2002: 23.
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und  konnte  den  darüber  hinausgehenden  Gewinnanteil  (zwischen  20%  und 
100%) einbehalten.“ (Hebel 1997: 161)

Damit begannen nach mehr als 20 Jahren andauernder Gewinnablieferung staatlicher Be-

triebe erste Experimente zu einer neuen Gewinnteilung zwischen Staatsbetrieben und staat-

lichen Stellen. Bereits ab 1978 wurden Gewinnverträge ausprobiert und 1979 „Regeln zur 

Gewinnaufteilung in Staatsbetrieben“ vom Staatsrat erlassen (vgl. Liu 1999: 312). Kurz da-

nach  erfolgte  eine  Neufassung  der  Vorschriften  zur  Gewinnaufteilung  für  industrielle 

Staatsbetriebe. Neben den Proportionen zur Gewinnaufteilung wurde die betriebliche Ver-

wendung des einbehaltenen Gewinnanteils durch Bestimmungen festgelegt, die z. B. zur 

Produktionsentwicklung und zur Erhöhung sozialer Vergütung sowie Arbeiterlöhne einge-

setzt werden konnten. 1982/83 wurde ein Steuersystem eingeführt, das positivere Effekte 

auf die Betriebsführung und die Finanzsituation des Staates bewirken und zugleich die Un-

abhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe stärken sollte. Die Beziehungen zwi-

schen staatlichen Stellen und Betrieben ließen sich so auf eine rechtliche Grundlage stellen. 

Und das Steueraufkommen für den Staat konnte gesichert werden. Die Staatsbetriebe be-

hielten nach der Besteuerung ihre Gewinne und trugen ihre eigenen Verluste. Der Staat 

verteilte, abgesehen von weiterhin subventionierten Verlustbetrieben, kein Geld mehr. 

Die Marktorientierung und die Einführung des Vertrags- sowie Steuersystems bilden einen 

entscheidenden  Schritt  zur  Steigerung funktionaler  Ausdifferenzierung  von  dem politi-

schen System und dem Wirtschaftssystem. Das wirtschaftliche Wachstum führte zur Stei-

gerung der Eigenkomplexität des Wirtschaftssystems, das bisher noch stark von dem Staat 

kontrolliert wurde. Besonders ist im Zuge der Marktorientierung, die große Handelsgele-

genheiten und damit unendliche Zahlungsmöglichkeiten anbieten können, eine politische 

Kontrolle der gesamten Wirtschaft wohl nicht mehr gelungen. So hat sich die Tendenz zur 

Autopoiesis  der  Wirtschaft  im Sinne eines eigenen strukturdominierten Systems entwi-

ckelt.  Dabei sind Geldzahlungen entscheidend. Der Staat musste die Ausdifferenzierung 

des Wirtschaftssystems allmählich zulassen und suchte zugleich die strukturelle Kopplung 

wie z. B. das Steuersystem aus. Dadurch wird eine Verbindung zum Wirtschaftssystem ge-

schaffen, um die notwendigen Staatseinnahmen zu sichern, denn auch im politischen Sys-

tem wird gezahlt. In diesem Sinne gilt in der Telekommunikationsreform die Implementie-

rung des Steuersystems ein klares Merkmal für funktionale Differenzierung zwischen Poli-

tik und Wirtschaft. 
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Im  Zuge  der  Umsetzung  der  branchenübergreifenden  allgemeinen  Reformmaßnahmen 

wurde noch eine moderne Buchführung in die Telekommunikation eingeführt, die die Ein-

nahmen/Ausgaben sowie den Gewinn/Verlust der Staatsbetrieben präziser berechnen sollte. 

Da mehrere Betriebe sich im Telekommunikationsprozess, besonders bei einer Gewährleis-

tung eines Ferngesprächs beteiligen und bezüglich Kostenfaktor in der Tat eng miteinander 

verbunden sind, ist es besonders notwendig, eine entsprechende Kalkulationsmethode für 

die einzelnen Betriebe festzustellen. Nach einem Probelauf wurde eine differenzierte und 

gewichtete Buchführung im Jahr 1985 offiziell im ganzen Land umgesetzt. In dem neuen 

Buchführungssystem wurde die konkrete Methode der Berechnung der sogenannten „En-

terprise-owned revenue (EOR)“64 der Telekommunikationsbetriebe vom MPT vorgeschrie-

ben. Um Rücksicht auf die Unterschiede bezüglich der geographischen Entfernung und des 

Niveaus der Wirtschaftsentwicklung in verschiedenen Regionen zu nehmen, wurde bei der 

Preisgestaltung eine sogenannte Kostenvarianzkoeffizient (cost variance coefficient, CVC) 

eingeführt, die durch eine Regression von sieben Faktoren65 berechnet wird, die die Kondi-

tionen einer bestimmten Region statistisch beschreiben können. Somit betrug z. B. im Jahr 

1988 die CVC für die Stadt Peking 0,69 und für die Provinz Tibet 2,13. Wird diese CVC 

mit dem Standardpreis für verschiedene Produkte in Telekommunikation multipliziert, ent-

steht dann eine gewichtete Preiskategorie für jede einzelne Region, die den tatsächlichen 

regionalen Verhältnissen entspricht. Dadurch wird das EOR für die Telekommunikations-

unternehmen innerhalb der Region berechnet. Das allgemeine Prinzip dieses Kalkulations-

schemas liegt somit darin, die Kostenbeiträge der einzelnen Teilnehmer im Telekommuni-

kationssystem differenziert  zu berechnen und sodann mit einem regional angemessenen 

Preis einen entsprechenden Ausgleich zwischen denen zu erreichen. 

Bereits Anfang der 1980er Jahre erkannte die chinesische Zentralregierung die finanziellen 

Defizite des Telekommunikationssektors. Da die Telekommunikation als eine der Schlüs-

selbranchen der Wirtschaft erklärt wurde, beinhalteten fortan alle von der Regierung er-

stellten Fünf-Jahres-Pläne Beschlüsse zur Förderung der Weiterentwicklung der Telekom-

64 EOR = export products traffic x export products prices + transit products traffic x transit products prices + 
import products traffic x import products prices + all income from local network services + (income of this 
year - income of last year) x retaining rate (40%) (vgl. Yan/Pitt 2002: 26).

65 Dazu gehören “the ratio of mountain areas, the number of days without frost with a year (which is relevant 
to the issue of heating expenses), the number of residents in the city and town as a percentage of all resi-
dents in the whole region, the average consumption of telecommunications per square kilometer, the aver-
age GDP per capita, the density of railways and roads, and the average wage per employee” (Yan/Pitt: 28). 
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munikation und der damit verbundenen Dienstleistungen. Von 1982 bis 1994 verfolgte das 

MPT eine große Anzahl bevorzugter Regelungen, um den rückständigen finanziellen Zu-

stand des Telekommunikationssektors zu verbessern. Dazu zählte die Regelung der „drei 

10%“: Der Einkommenssteuersatz für die Telekommunikationsbetriebe lag bei 10%, wäh-

rend der bei anderen Industrien 55% betrug; lediglich 10% von Einnahmen aus Non-trade 

Devisengeschäften wurden an den Staat abgeliefert  und ebenso nur 10% der staatlichen 

Kreditvergaben mussten zurückgezahlt werden (vgl. He 1997: 76). Außerdem traf das MPT 

zusammen mit dem Finanzministerium und dem staatlichen Preisgestaltungsbüro Anfang 

der 1980er Jahre die Entscheidung für die Erhebung von Installationsgebühren gegenüber 

Endkunden. Der Gebührenstandard bewegte sich zwischen 3.000 und 5.000 RMB (etwa 

300 bis 500 EUR) und konkrete Preise wurden von der lokalen Regierung festgelegt.66 

Durch diese Reihe von Vergünstigungsmaßnahmen wurde die finanzielle Lage der Tele-

kommunikation drastisch verbessert. Anders als früher, wo nur ausschließlich staatliche In-

vestitionen in der Telekommunikation getätigt wurden, entstand nun eine Art Finanzpool, 

der aus neuen und vielfältigen Finanzierungskanälen bestand, wie z. B. Abbildung 6 dar-

stellt. 

66 Vgl.  „Mitteilung  über  die  Änderung  von  Ortsgesprächgebühren“.  URL:  http://www.people.com.cn-
/GB/shizheng/252/8956/8964/index.html (in Chinesisch). Abruf am 13.04.2006.
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Die jährliche Wachstumsrate von Telefonanschlusskunden stieg von 7,83% im Zeitraum 

1980-1985 auf 17% im Zeitraum 1986-1990. Somit war das Wachstum des Telekommuni-

kationssektors so hoch wie das des Bruttoinlandsproduktes (BIP) Chinas im gleichen Zeit-

raum. Dabei wurden moderne Netze für die Telekommunikation rasant aufgebaut und neue 

Technologien u.a. digitale Vermittlungssysteme, faseroptische Systeme und Network Ma-

nagement-Systeme nach und nach umgesetzt.

Die hohen Investitionen haben jedoch viele traditionelle Symptome der staatlichen Mono-

polverwaltung der Telekommunikation nicht heilen können, die genau wie die Staatsbetrie-

be anderer Branchen im sozialistischen Land in sich hatten. Die enge Kombination zwi-

schen Regierung und Betrieben führte dazu, dass die Unternehmen nicht auf dem Markt 

frei agieren konnten, sondern immer von dem Regierungskommando abhängig waren. Die-

se verflechtete Organisationsstruktur beeinträchtigte nach wie vor die Leistungsfähigkeit 

der Telekommunikationsbetriebe und die gesamte Weiterentwicklung der Telekommunika-

Abbildung 6: Finanzierungskanäle für Investitionen in der Telekommunikation 

im Finanzjahr 1993-1994

Quelle: vgl. Yan/Pitt 2002: 32.
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tion in der allmählich wachsenden Marktwirtschaft. Die Reorganisation der staatlichen Be-

triebe zu  unternehmerisch  handelnden Organisationen und die  Öffnung des  Markts  für 

Endgeräte, Netze und Dienstleistungen der Telekommunikation galten als Hauptagenda der 

weiteren Reform. 

1988 wurde ein dreistufiges Konzept zur weiteren Reform der chinesischen Telekommuni-

kation  bekannt  gegeben.  Erstens  sollten  drei  Verwaltungsbüros,  nämlich  Industriebüro, 

Materialbüro und Maschinenbüro, die sich bisher als  interne Abteilungen innerhalb des 

MPT befanden, ausgegliedert werden, wodurch drei Unternehmen für Post und Telekom-

munikation (P&T) entstehen sollten. Zweitens sollte eine klare Trennung von Unterneh-

mens- und Regierungsverwaltungsfunktion in allen Unternehmen auf verschiedenen Ebe-

nen realisiert werden. Und drittens sollte die Teilung der zwei Bereiche Telekommunikati-

on und Post verwirklicht werden. 

1988 wurden die drei obengenannten Unternehmen, also P&T Industry Corporation, P&T 

Equipment Corporation und P&T Construction Corporation gegründet und offiziell vom 

MPT getrennt. Weiterhin wurden die neuen Funktionen des MPT definiert: Das Ministeri-

um sollte hauptsächlich für Politiken, Regulation und strategische Planung des Post- und 

Telekommunikationssektors  zuständig  sein.  Dabei  wurden die  bisherigen  unternehmeri-

schen Aufgaben nicht mehr dem MPT zugeschrieben. Die PTAs in allen Provinzen waren 

dann anhand einer Vertragspartnerschaft mit dem MPT verbunden. Im jeweiligen Vertrag 

wurden die Entwicklung und der Betrieb von Netzen sowie finanzielle Zielsetzungen der 

jeweiligen Provinzbehörde festgesetzt.  Die Behörden sollten selber Verantwortungen für 

Gewinn und Verlust tragen. Dadurch erhoffte man sich, dass jede Behörde ebenso gut wie 

eine selbstständige Firma funktionieren könnte. 

Hierbei ist festzuhalten, dass die Anfangsphase der Telekommunikationsreform Chinas als 

funktionale Differenzierung zwischen staatlicher Verwaltung und wirtschaftlichen Betrie-

ben beschrieben werden kann. Betriebliche Autonomie wurde allmählich durch verschiede-

ne Reformmaßnahmen von der ursprünglichen staatlichen Verwaltung zugelassen. Die Te-

lekommunikationsbetriebe, die früher vom Staat gefesselt wurden, entwickelten sich nach 

und nach zu selbständigen wirtschaftlichen Organisationen. Mit dieser funktionalen Diffe-

renzierung lässt sich eine semantische Veränderung der Telekommunikation in der Gesell-
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schaft erkennen: Telekommunikation dient also nicht mehr ausschließlich zum staatlichen 

Zweck, sondern trägt als ein Teil des Wirtschaftssystems zur Entwicklung der gesamten 

Volkswirtschaft bei. Die Ausdifferenzierung der Telekommunikation von der staatlichen 

Verwaltung ist dadurch zustande gekommen. Die Ausdifferenzierung operativ geschlosse-

ner Funktionssysteme erfordert aber eine entsprechende Einrichtung ihrer gesellschaftsin-

ternen Umweltbeziehungen (vgl. Luhmann 1998: 779). Die alte Bindung, die hier im Sinne 

von Planziffer,  Kommando und sozialer  Sicherung (eiserne Reisschüssel)  zwischen der 

staatlichen Verwaltung und Betrieben der Telekommunikation existierten, musste nun ge-

löst und durch neue Formen struktureller Kopplung ersetzt werden, die die Funktionssyste-

me untereinander verbinden. Hier übernehmen Abgabe und Vertrag die Rolle der struktu-

rellen Kopplung. Die Kopplung von Staat und Wirtschaft wird in erster Linie durch Steuer-

systeme erreicht, die die Telekommunikationsbetriebe statt früherer pauschaler Gewinnab-

lieferung an die staatliche Verwaltung für Telekommunikation abgeben sollen. Im Verhält-

nis von Recht und Wirtschaft wird die strukturelle Kopplung durch Verträge ermöglicht. 

So werden zwischen dem Staat und den Betrieben, zwischen dem einzelnen Betrieb und 

den Mitarbeitern Verträge abgeschlossen, in denen klare Rechten und Verpflichtungen für 

jeden Vertragspartner festgesetzt werden. 

5.2.2 Einführung des Wettbewerbs (1994-1998) 

Im Jahr  1993 wurde  ein  neues  Gesellschaftsgesetz67 verabschiedet,  das  einen  größeren 

Handlungsraum für die Umstrukturierung von Staatsbetrieben ermöglichte. Es stellte eine 

Reaktion auf die betriebliche Entwicklung der letzten Jahre dar, in denen vielfältige Eigen-

tumsverbindungen zustande kamen und Joint Ventures verschiedenster Art gebildet wur-

den. Im Gesellschaftsgesetz wurden für neue Organisationsformen wie Aktiengesellschaf-

ten (AG) und Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) generelle gesetzliche Grund-

lagen erlassen, die unabhängig von konkreten Eigentümern der Unternehmen Geltung ha-

ben. Staatsbetriebe, also Gesellschaften im ausschließlich staatlichen Eigentum, können die 

Rechtsform einer GmbH oder einer AG haben oder aber von einer GmbH in eine AG über-

67 Gesellschaftsgesetz der Volksrepublik China. Verabschiedet am 29. Dezember 1993 auf der fünften Sit-
zung des Ständigen Ausschusses des VIII. Nationalen Volkskongresses. Inkrafttreten am 1. Juli 1994. 
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führt werden. Diese gesetzliche Regelung leistete die Voraussetzung, im Zuge der Tele-

kommunikationsreform Organisationsformen mit verschiedenen Finanzierungskanälen zu 

gründen bzw. Unternehmen zu umstrukturieren. Die Umsetzung des Gesetzes zeigte beson-

ders eine große Bedeutung für die Entmonopolisierung. 

Die Reformmaßnahmen in der Telekommunikation bis 1994 war auf den Ausbau der Net-

ze, Wechsel des Managementmodells und Verbesserung der internen Struktur konzentriert, 

was im Einklang mit der allgemeinen Umstrukturierung der Staatsbetriebe Chinas stand. 

Jedoch herrschte bis dahin im Telekommunikationsmarkt zum großen Teil immer noch das 

staatliche Monopol, das unter der Führung vom MPT wirkte. Angesichts der Weiterent-

wicklung der Marktwirtschaft und des Vorantreibens des WTO-Beitrittsantrags musste der 

bisherigen restriktive Telekommunikationsmarkt gelockert werden. Der Wettbewerb war 

zunächst im Bereich der Herstellung von Netzausrüstungen und Endgeräten zugelassen. 

Die Modernisierung von Netzausrüstungen und Endgeräten begann bereits Anfang der 80er 

Jahre. Gekennzeichnet war es dadurch, dass Chinas erstes computergesteuertes Switching 

System (SPC) mit 1,5 Mio. Telefonleitungen, importiert aus dem japanischen Unterneh-

men Fujitsu, im Jahr 1982 in der Stadt Fuzhou in Betrieb genommen wurde. Seitdem wur-

de der Markt geöffnet für Produkte und Technologien, die internationalen modernen Stan-

dards entsprechen und auch besondere Anforderungen chinesischer  Netzwerke erfüllen. 

Die  Hersteller  in  diesem Bereich  benötigten  allerdings  Lizenzierungen vom Staat.  Der 

Markt für Hersteller von Netzausrüstungen und Endgeräten entwickelte sich Anfang der 

90er Jahre zu einem der am schnellsten wachsenden Märkte Chinas.

Zu den größten chinesischen Marktteilnehmern im Herstellerbereich gehören mittlerweile:
• China Post & Telecommunications Information Industrial Corporation (PTIC);

• Shenzhen Huawei Technologies Co., Ltd.;
• Shenzhen Zhongxing Telecommunications Co., Ltd.;

• Great Dragon Telecommunications Equipment Co., Ltd.;
• China Datang Telecommunications Technology Group.

• Jinpeng Electronic Information Machine Co., Ltd.

Im Zuge des internationalen Technologietransfers wurden auch ausländische Investitionen 

im Herstellermarkt zugelassen. Als erstes Joint Venture auf dem chinesischen Telekommu-
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nikationssektor wurde die Shanghai Bell Telephone Equipment Manufacturing Company 

im Jahr 1984 von China Post and Telecommunications Industry Cooperation (PTIC) und 

Alcatel etabliert.68 Seitdem ist die Gründung von Joint Ventures ein großer Trend, wobei 

die meisten internationalen Hersteller von Netzausrüstungen und Endgeräten mittlerweile 

mit Joint Ventures, Tochtergesellschaften bzw. Produktionsstätten in China ansässig sind. 

Darunter fallen AT&T, Ericsson, Northern Telecom, Siemens, Motorola und Nokia. „Since 

1990 China´s telecommunication industry has become one of the fastest growing indus-

tries. From 1992 to 1996 the annual growth rate reached 45%. By the end of 1998 there 

were over 2,000 manufacturing enterprises with 300,000 staff members and over 100 aca-

demies or institutes,  with over 60,000 technical personnel focused on R&D activities.“ 

(vgl. Liang/Ding 2001: 75) 

Seit 1993 wurde vom MPT „Provisions on the Administration of the Liberalized Telecom-

munications Services“ bekanngegegeben und damit begrenzter Wettbewerb zuerst im Non-

basic-Servicebereich eingeführt. Darunter zählten „Radio paging, 450 MHz wireless mobi-

le, 800 MHz trunk mobile, national VSAT, Telefone information services, eletronic mail, 

electronic data  interchange und Videotext“  (Wan 2001:  165f).  Auf den Märkten dieser 

Dienstleistungen wurde Wettbewerb zugelassen, an dem allerdings meistens chinesische 

staatliche  Betriebe  bzw.  Betriebe  mit  staatlicher  Mehrheitsbeteiligung  teilnahmen.  Bis 

Ende 1997 konnte landesweit bereits 3.000 Unternehmen die oben genannten Services an-

bieten. 

„There are many reasons behind the MPT´s move to introduce competition in 
some non-core telecom services. On the one hand, overall demand for value-
added services is high in all levels of society. On the other hand, the govern-
ment would like to facilitate MPT enterprises to improve their management 
standard and quality of services, and to press them to participate actively in 
market competition. The opening of some terminal services signalled the be-
ginning of the long process to end China Telecom´s total monopoly of the tele-
communication business in China.“ (ebd.: 166)

Bei der Einführung des Wettbewerbs im Telekommunikationsmarkt spielten die verschie-

denen Ministerien, die private Telekommunikationsnetze zur Verfügung hatten, eine wich-

tige Rolle. Aufgrund des zunehmenden Marktbedarfs und des großen lukrativen Marktpo-

68 Die Firma wurde inzwischen mit Alcatels Geschäftsbereich in China integriert und trägt heute den Namen 
„Alcatel Shanghai Bell“. Vgl. URL: http://www.alcatel-sbell.com.cn. Abruf am 01.04.2006.
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tentials strebten es diese Ministerien an, mit eigenen Telekommunikationsprodukten und 

Netzen, die meistens mit modernen Technologien ausgerüstet waren, in den Telekommuni-

kationsmarkt einzusteigen. Dabei zeigte das „Ministry of Electronic Industry (MEI)“ be-

sondere Bemühungen um Wettbewerb gegenüber  dem MPT. Unter  seiner  Organisation 

wurde im Juni 1993 „Ji Tong Communications Corporation“ (Jitong) gegründet, an der 30 

verschiedene Staatsbetriebe und Forschungsinstitute u.a. aus Peking, Guangzhou, Shanghai 

und Shenzhen beteiligt waren. Vielen dieser Organisationen gehörten zu der Zeit zu MEI. 

Die Geschäftsbereiche des Unternehmens bestanden u.a. aus Forschung und Entwicklung 

von  Telekommunikationstechnologien  und  -produkten,  Paging-  und  Mobilfunkservicen, 

Datenübertragung sowie Mehrwertdiensten (vgl. Guan 2003: 19). Die Gründung von Jitong 

diente als erster  Schritt  zur Entmonopolisieurng des chinesischen Telekommunikations-

markts. 

Bisher war allerdings im Kernbereich von Telekommunikationsdiensten, also im Telefon-

dienst und Netzbereich nach wie vor ausschließlich das staatliche Monopol tätig, das unter 

der Leitung vom MPT mit der Marke „China Telecom“ operierte. Im Juli  1994 wurde 

„China United Communications Corporation“ (Unicom) gegründet, der nach China Tele-

com als zweiter Netzbetreiber und Telefondienstanbieter wirken sollte. An Unicom waren 

drei Ministerien - MEI, Ministry of Railway (MOR), Ministry of Electrical Power (MEP) - 

und 13 weitere große Staatsbetriebe gemeinsam beteiligt. Diese Ministerien stellten Uni-

com  teilweise  ihre  eigenen  Telekommunikationsnetze  zur  Verfügung,  die  bisher  aus-

schließlich zum eigenen Branchenzweck (z. B. Telekommunikationsnetze für die Bahnin-

dustrie) verwendet wurden. Die Geschäftsbereiche von Unicom wurden offiziell in Direkti-

ve vom Staatsrat festgelegt: 

„Upgrade the existing private networks of the MOR and the MEP in order to 
provide long-distance services to the public in addition to meeting these minis-
tries´ internal needs; and to provide local telephone services to the public to 
those places where the public telephone networks cannot reach or there exists a 
server shortage of telephone capacity; to operate radio telecommunications ser-
vices (including mobile phone service); to operate value-enhanced services; to 
undertake engineering projects for all kinds of telecommunications systems; to 
conduct other services related to its main business activities.“ (Yan/Pitt 2002: 
50)
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Die Gründung von Unicom wurde als Meilenstein der Historie der chinesischen Telekom-

munikationsentwicklung gekrönt, denn damit wurde die seit 1949 existierende Monopol-

stellung, die die staatliche Verwaltung für Telekommunikation - das MPT - als einziger 

Netzbetreiber und Telekommunikationsdienstanbieter herrschte, beendet, mindestens orga-

nisatorisch gesehen. Unicom gründete in allen Provinzen mehr als 300 Niederlassungen 

und Tochterfirmen. Somit stand Unicom als erster Konkurrent von China Telecom gegen-

über. Die Gründung von Unicom wurde auch als Machtbalancierung zwischen dem MPT 

und anderen Ministerien im Telekommunikationsmarkt betrachtet. Zum ersten Mal war Ri-

valität zwischen zwei Konkurrenten im Netzbereich und in Telefondiensten vorhanden. An 

dieser Stelle lässt  sich die Anfangsphase der Liberalisierung der Telekommunikation in 

Deutschland in Erinnerung rufen, wobei Mannesmann mit D2 als erster Konkurrent für den 

Mobilfunkbereich gegenüber dem damaligen Monopol DBP zugelassen wurde. Eine Duo-

pol-Wettbewerb-Konstellation wurde auf dem Telekommunikationsmarkt herausgebildet. 

Die  grundlegenden  Veränderungen  des  Telekommunikationsmarktes  stellten  dem MPT 

eine große Herausforderung dar. Während das MPT früher als Telekommunikationsmono-

pol diente, musste es nun angesichts der Einführung des Wettbewerbs die Regulierungs-

funktionen übernehmen. Jedoch konnte es als staatliche Instanz nicht mit Doppelfunktio-

nen, also Operator einerseits und Regulator andererseits fungieren. Funktionswechsel sollte 

dringend ermöglicht werden. Infolgedessen wurde im Jahr 1994 die Umstrukturierung in-

nerhalb des MPT vollzogen, um die Funktionen zwischen Operator und Regulator, also 

zwischen unternehmerischen und administrativen Aufgaben klar zu differenzieren. Wie in 

Abbildung 7 verdeutlicht, wurden alle staatlichen administrativen Funktionen in die Abtei-

lungen, also „Departments“ übertragen, während die anderen Organisationen, meistens als 

Unternehmen,  die unternehmerischen Aufgaben durchführen sollten. 
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Abbildung 7: Organigramm des „Ministry of Posts and Telecommunications“ 

Quelle: vgl. Yan/Pitt 2002: 67.
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So wurde im März 1994 jeweils für Post und Telekommunikation eine finanziell selbstän-

dige Behörde, „Directorate General of Post“ und „Directorate General of Telecommunica-

tions (DGT)“ gegründet. Um die Unterscheidung von Operator und Regulator zu verschär-

fen und sichtlich zu machen, hat sich das DGT im April 1995 offiziell bei der „State Admi-

nistration for Industry and Commerce (SAIC)“ als Unternehmen mit dem Namen „China 

Directorate  General  of  Telecommunications“  (China  Telecom) registriert.  Damit  wurde 

klar differenziert, dass China Telecom in Zukunft als Netzbetreiber und Telekommunikati-

onsdienstanbieter tätig sein sollte, während das MPT die staatlichen Regulierungsaufgaben 

für den gesamten Telekommunikationsmarkt Chinas erfüllen sollte. China Telecom erschi-

en somit zum ersten Mal nicht mehr als Behörde, sondern als Unternehmen. Mit der Lizen-

zierung von SAIC durfte China Telecom alle Geschäftsbereiche der Telekommunikation 

(Endgeräte, Netze und Dienstleistungen), die früher das MPT gewährleistet hatte, tätigen. 

Dieser Reformschritt ähnelte im Wesentlichen der Postreform I von 1989, wo das damalige 

deutsche Telekommunikationsmonopol von der staatlichen Verwaltung befreite und in ein 

Unternehmen - die DBP Telekom - umgewandelt wurde. Jedoch war die Postreform I in 

Deutschland angesichts des Poststrukturgesetzes rechtlich fest verankert, während ein ähn-

liches Gesetzgebungsverfahren in der chinesischen Telekommunikationsreform nicht statt-

fand. 

Nach ihrer Gründung war China Telecom allerdings nicht in der Lage, sich sofort vollstän-

dig vom MPT zu trennen und sich als selbständiges Unternehmen auf dem Markt zu entfal-

ten. Die Wandlung von einer Verwaltungsbehörde zu einem marktorientierten Unterneh-

men schien schwieriger zu sein als alle dachten. Das Hauptproblem bestand vor allem auch 

in den lokalen PTAs, die für die lokalen Telekommunikationsnetze zuständige waren. Ob-

wohl die PTAs formal als Tochtergesellschaften von DGT ebenfalls den Namen „China 

Telecom“ trugen, blieben sie unter den Schatten vom MPT. Die PTAs kommunizierten di-

rekt mit den verschiedenen Abteilungen vom MPT und blieben eher administrative Behör-

de als tatsächliche Tochtergesellschaft von China Telecom. Andererseits wurden alle finan-

ziellen und Planungsangelegenheiten von China Telecom nach wie vor vom MPT zentral 

verwaltet. Insofern war die Trennung von China Telecom aus dem MPT in Wirklichkeit 

mehr eine formale als eine tatsächlich funktionierende Differenzierung. In der Tat spielte 
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das MPT immer noch die Doppelrolle: sowohl Operator als auch Regulator (vgl. Yan/Pitt 

2002: 68; Guan 2003: 22). 

Betrachtet man nun die Wettbewerbssituation Mitte der 1990er Jahre im Telekommunikati-

onsmarkt, ließen sich drei Marktteilnehmer erkennen: China Telecom, Unicom und Jitong. 

Hierbei konnte noch kein richtiger Wettbewerb zwischen allen drei Unternehmen beobach-

tet werden, denn aufgrund der kleinen Unternehmensgröße und eingeschränkten Servicebe-

reiche war  Jitong gegenüber  dem früheren Monopolisten China  Telecom ganz und gar 

nicht wettbewerbsfähig. So wurde nun Unicom, inzwischen für Festnetz und Mobilfunk li-

zenziert,  als  großer  potentialer  Konkurrent  gegenüber  China Telecom erwartet.  Im Juli 

1995 bot Unicom GSM-Mobilfunkservice in vier Großstädten an: Peking, Tianjin, Shang-

hai und Guangzhou. China Telecom wurde gezwungen, seinen technischen Standard von 

Analog zu Digital zu aktualisieren. Somit wurde zuerst in diesen Regionen ein starker Kon-

kurrenzkampf zwischen den beiden Mobilfunkanbietern eingeleitet. Endkunden profitierten 

vom Netzausbau sowie von den Serviceverbesserungen und Preissenkungen. Da China Te-

lecom trotz der unternehmerischen Organisationsform nach wie vor unter der Kontrolle des 

MPT stand  und  von  Vergünstigungen  profitierte,  fiel  Unicom trotz  aller  Bemühungen 

schwer, sich in einem chancengleichen Markt zu entwickeln. Zusätzliche Barriere für den 

Marktzugang kamen Unicom zu,  denn das MPT wollte  schließlich durch die  mögliche 

Machtausübung das eigene Unternehmen China Telecom als Platzhirsch schützen. 

“Indeed, MPT created many barriers to block the development of China Uni-
com. For example, China Unicom had to obtain approval from MPT before it 
could formally launch service in a specific city, which might take as long as six 
months even though China Unicom´s license entitled it to provide all kinds of 
telecommunications services nationwide. As well, each mobile switching cen-
ter (MSC) of China Unicom was restricted to the provision of only one local 
network while such restriction was not applied to China Telecom. Thus China 
Unicom was unable to achieve economies of scale in its mobile communica-
tions system since each MSC could not operate at full efficiency. China Uni-
com was required to undertake the full financial burden of constructing gate-
ways between the network of China Telecom and China Unicom to achieve 
network interconnection.  This resulted in  significant  increases to  the opera-
tional costs of China Unicom´s mobile system.” (Guan 2003: 21)

So zeigte sich ein enormes Ungleichgewicht der Marktverteilung zwischen China Telecom 

und Unicom. Beiden Konkurrenten war es genehmigt, Orts- und Ferngespräche anzubieten. 
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In der Tat war der Festnetzservice in fast allen Städten und Gemeinden sowie 67,10% der 

Dörfer von China Telecom gewährleistet, während Unicom derzeit lediglich in drei Städ-

ten, also Tianjin, Chengdu und Chongqing lokale Festnetzdienste anbieten durfte. Somit 

behielt China Telecom im Festnetz die absolute Oberhand. Eine ähnliche Marktverteilung 

herrschte im Mobilfunkbereich. Bis Ende 1998 erreichte China Telecom ca. 20 Mio. Mo-

bilfunkkunden und damit einen Marktanteil  von 96,90%, während Unicom im Oktober 

1998 gerade erst ihren ersten millionsten Mobilfunkkunden feierte. Die dominante Position 

hatte China Telecom 1999 ebenfalls im Paging-Bereich mit 40,84 Mio. Paging-Kunden, 

wogegen zur gleichen Zeit lediglich 1,55 Mio. Paging-Teilnehmer bei Unicom waren (vgl. 

Wan 2001: 170).  In diesem Sinne kann man wohl behaupten,  dass die Einführung des 

zweiten Telekommunikationsanbieters eher eine symbolische Geste zu betrachten war. Der 

Verstoß gegen den fairen Wettbewerb zwischen China Telecom und Unicom ließ sich in 

den großen Machtunterschieden, die angesichts jeweiliger politischer Hintergründe offen-

bart wurden, und den damit verbundenen diskrepanten Marktanteilen ersehen. 

Ein weiterer Reformschritt bezog sich auf die Finanzierung der Telekommunikationsindus-

trie. Bisher konzentrierte sich die Finanzierung für den Telekommunikationsaufbau über-

wiegend auf die Erhebung von hohen Installationsgebühren für Telefonanschlüsse sowie 

Zuschlagsgebühren. Lokale Regierungen und Telekommunikationsbehörden durften aus-

schließlich in die privaten Netze69 investieren, nicht aber in die öffentlichen Netze. Dies 

führte zu einer großen Ausdehnung der privaten Netze in bestimmten Wirtschaftssektoren 

insbesondere in der Bahn und Elektrizität sowie in bestimmten Regionen wie z. B. der Pro-

vinz Helongjiang, wo die privaten Netze zu Gunsten der Erdölunternehmen und Forstfabri-

ken ziemlich fortschrittlich aufgebaut wurden. Das Ungleichgewicht von Netzbau und -nut-

zung sollte nun durch den neuen Reformschritt optimiert werden. Im Juni 1994 veröffent-

lichte das MPT offiziell eine neue Regelung, nach der der Ausbau der Telekommunikati-

onsinfrastruktur durch unterschiedliche Finanzierungskanäle in diverser Art und Weise rea-

lisiert werden konnte. Somit konnten die MPT-Unternehmen, lokale Regierungen, staatli-

che Betriebe oder andere staatliche Behörden gemeinsam Investitionen im Telekommuni-

kationsbereich tätigen und den Gewinn entsprechend verteilen. Dadurch sollte der Investiti-

69 Gemeint sind die branchenspezifischen Netze, z. B. Telekommunikationsnetze für die Bahn. 
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onsmarkt für die Telekommunikation geöffnet und gleichzeitig die Effizienz erhöht wer-

den. 

„The MPT would allow joint investment in all local and long distance telecom-
munication networks except at the prefecture level.  Non-MPT domestic and 
foreign investors could invest either with capital or fixed assets, as long as they 
did not participate in the operation and management of the network. Any pro-
jects with non-MPT capital of less than 20 million RMB were subject to appro-
val by the provincial P&T administration bureaus. Projects with non-MPT in-
vestment  exceeding  20  million  RMB,  or  projects  involving  inter-provincial 
long distance networks, needed MPT approval.“(Yan Wan: 168)

Das zu dem Zeitpunkt bedeutendste Ereignis war der Börsengang von „China Telecom 

(Hong Kong) Ltd.“, die anhand der Kapitalzusammensetzung von zwei staatlichen Mobil-

netzbetreibern in der Provinz Guangdong und Zhejiang als Tochtergesellschaft der damali-

gen China Telecom im September 1997 gegründet wurde. Mit einem Vermögen von 4,22 

Mrd. USD wurde China Telecom (Hong Kong) Ltd. im Oktober 1997 jeweils an den Bör-

sen in New York und Hongkong gelistet.  Diese Firma wurde später in „China Mobile 

(Hong Kong) Ltd.“ umbenannt.70 

Um die finanzielle Schwäche dringend zu beseitigen und somit die Konkurrenzfähigkeit 

gegenüber China Telecom zu verstärken, wurde 1995 das „Chinese-Chinese-Foreign-Joint 

Venture (CCF)“ von Unicom erfunden. Da zu dieser Zeit direkte ausländische Investitio-

nen  im  chinesischen  Telekommunikationsmarkt  noch  nicht  zugelassen  wurden,  boten 

CCF-Joint Ventures die Finanzstrukturen an, um ausländisches Kapital für Unicom zu ge-

winnen, welche damals lediglich über ein Kapitalvolumen von 1,34 Mrd. RMB verfügte 

und eine große Nachfrage nach dem Netzausbau hatte. Es wurden mit dem CCF-Model 

Kooperationsverträge mit einer Gültigkeitsdauer von 15 Jahren zwischen Unicom und ei-

nem chinesisch-ausländischen Joint  Venture,  dessen chinesischer Partner in der lokalen 

Regierung oder im Besitz von Unicom-Beteiligungen ist. Somit konnten Netzausbaupro-

jekte indirekt mit ausländischen Investitionen finanziert werden. Der daraus resultierende 

Cash flow sollte zwischen Unicom und dem Joint Venture aufgeteilt werden. 

Von April 1995 bis Dezember 1997 wurde durch diese spezielle Finanzierungsstruktur ins-

gesamt 46 Projektmitarbeitverträge mit  32 Unternehmen aus elf  verschiedenen Ländern 

70 Vgl. dazu Kapitel 5.4.
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und Regionen abgeschlossen.71 Das gesamte Investitionsvolumen belief sich auf 1,4 Mrd. 

USD. Zu den Investoren gehörten zahlreiche Global Players wie z. B. Sprint aus den USA 

und France Télécom, die alle dadurch im chinesischen Telekommunikationsmarkt Fuß fas-

sen wollten (Kerschner 1999). Es ging hauptsächlich um GSM-Netze, lokale und Fernver-

bindungen  sowie  CDMA-Netze72.  1998  wurde  vom staatlichen  Kontrollorgan  beurteilt, 

dass die Legalität dieser Finanzkonstruktion, die über Umwege eine ausländische Beteili-

gung erlaubten, bemängelt wurde und alle CCF-Kooperationsverträge aufgehoben werden 

mussten. Folglich musste Unicom Eigenkapital von mehr als 10 Mrd. RMB sowie weitere 

Ausgleichszahlung von ca. 4 Mrd. RMB an die beteiligten Investoren zurückzahlen.73

Der oben geschilderte Reformschritt zur Finanzierung in der Telekommunikation sowie der 

geschickte,  aber letztendlich gescheitere  Versuch der Unicom zur  Gewinnung ausländi-

scher Investitionen zeichnen sich, in systemtheoretischer Sprache, nichts anders als Instru-

ment einer Programmierung ab, die vom Wirtschaftssystem hervorgebracht wird. Kapital-

programme  sind  u.a.  Investitionsprogramme,  die  zur  Erhöhung  der  Wahrscheinlichkeit 

dient, die Erwartungen zuzutreffen (vgl. Baecker 1988: 188). Gleichzeitig sollten dadurch 

die Marktkontingenzen, also die Eigenkomplexität des Wirtschaftssystems bewältigt wer-

den. Somit könnte für das Wirtschaftssystem die Anschlussfähigkeit möglicher Zahlungen 

so  gut  wie  möglich  abgesichert  werden.  Durch  diese  Programmierung  und  Operation 

kommt es zur Steigerung funktionaler Ausdifferenzierung des Wirtschaftssystems vom po-

litischen System. Dabei entstehen zugleich neue Organisationsformen wie z. B. restruktu-

rierte  Unternehmen, Joint  Ventures  oder  neu experimentierte Strukturen (CCF),  die  als 

selbständige Organisationssysteme darstellen.  Es ist  deutlich zu sehen, dass funktionale 

Differenzierung ohne Organisationen nicht möglich wäre. 

71 Vgl.  „CCF wurde  gestoppt.“  URL:  http://it.sohu.com/2003/12/27/88/article217498879.shtml (in  Chine-
sisch). Abruf am 03.04.2006.

72 CDMA ist die Abkürzung für den Mobilfunkstandard „Code Division Multiple Access“.
73 Vgl.  „CCF wurde  gestoppt.“  URL:  http://it.sohu.com/2003/12/27/88/article217498879.shtml (in  Chine-

sisch). Abruf am 03.04.2006.
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5.2.3 Gründung des Ministry of Information Industry (1998) 

Eine weitere Reformrunde wurde seit 1998 durch die endgültige organisatorische Trennung 

von Post  und Telekommunikation,  die  Gründung des  Ministry of  Information  Industry 

(MII) und die Reorganisation von China Telecom eingeleitet. 

Da sich die Post und Telekommunikation durch die rasante Entwicklung der Technologien 

unterschiedlichen Anforderungen und zukünftigen Herausforderungen stellen mussten, war 

es deutlich geworden, dass die bisherige administrative Zusammensetzung von Post und 

Telekommunikation nicht mehr vorteilhaft funktionieren konnte. Bereits im Januar 1997 

wurde vom MPT beschlossen, eine Probe-Trennung von Post- und Telekommunikations-

behörden in der Stadt Chongqing und der Provinz Hainan durchzuführen. Kapital und Per-

sonal wurden entsprechend in allen PTAs und lokalen Postämtern dieser zwei Regionen in 

Post  und  Telekommunikation  aufgeteilt.  1998  wurde  die  Abspaltung  dieser  zwei  Ge-

schäftsbereiche im ganzen Land umgesetzt. Es betraf 31 Provinzen, mehr als 300 Städte 

und über 2.000 Landkreise, wobei insgesamt 1,2 Mio. Mitarbeiter betroffen waren.74 Neue 

Definierung  von  Aufgaben,  Etabilierung  neuer  Organisationen,  Berufung  des  Manage-

ments sowie Trennung von Personal und Betriebseigentum mussten von oben nach unten 

durchgeführt werden. Bis Ende 1999 wurde der schwierige Abspaltungsprozess größten-

teils abgeschlossen. Dieser Reformschritt erschloss größere Freiräume für Post und Tele-

kommunikation, die sich in Zukunft jeweils gemäß eigener Branchenbesonderheiten und 

Marktbedürfnisse entwickeln können. An dieser Stelle kann die Trennung von Post und 

Telekommunikation als funktionale Differenzierung betrachtet werden. Sie ist sowohl in 

der deutschen Postreform als auch in der Telekommunikationsreform in China zu sehen. 

Mit der Verschärfung des Wettbewerbs im Telekommunikationsmarkt wurde inzwischen 

die Zentralregierung sich bewusst, dass die Errichtung einer ordentlichen Regulierungsbe-

hörde dringend notwendig  war,  um insbesondere die Begünstigung von China Telecom 

einzudämmen und somit einen chancengleichen Wettbewerb auf dem Markt zu sichern. 

Das MPT galt allerdings bisher einerseits als genereller Regulator für den gesamten Tele-

kommunikationssektor  Chinas  und  andererseits  als  Besitzer  und  Geschäftsführung  von 

74 Vgl. „50 Jahre Chinas Telekommunikation (1955-2005)“ in: Website von Communications world web: 
URL: http://www.cww.net.cn/zhuanti/beiyouren/default.asp (in Chinesisch). Abruf am 28.03.2006. 
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China Telecom, wohingegen Unicom sich unter dem Dach von drei anderen Ministerien 

(MEI, MOR und MEP) befand. Somit ergaben sich stets Konflikte zwischen den verschie-

denen Ministerien, die den jeweils eigenen Telekommunikationsanbieter politisch bevorzu-

gen wollten. Dabei soll der Staatsrat immer wieder als Koordinator der Interessengegensät-

ze der verschiedenen Ministerien agiert haben. Trotz der Einmischung des Staatsrats konn-

te offenbar die starke politische Vorliebe zu China Telecom gegenüber seinem Schein-

Konkurrenten Unicom nicht verhindert werden. Außerdem wurde die unnötige Duplikation 

beim Netzbau immer bedenklicher, denn Unicom investierte beispielsweise lieber für den 

Bau eigener Netze, um mögliche Netzblockierung bzw. höheren Kostenaufwand für Miet-

leitungen von China Telecom zu vermeiden. Auch viele Kabel-TV-Unternehmen, verwaltet 

vom „Ministry of Radio,  Film and Televison“, verlegten großzügig hochtechnologische 

Netze, obwohl eigentlich eine gemeinsame Nutzung mit den Netzbetreibern der Telekom-

munikation möglich gewesen wäre. Das MPT war angesichts seiner Verbindung zu China 

Telekom nicht mehr in der Lage, diese diversen Probleme zu lösen. Im März 1998 wurde 

vom 19. Nationalen Volkskongress beschlossen, das MPT zu restrukturieren und eine neue 

staatliche Regulierungsbehörde zu gründen. Im April 1998 wurde das „Ministry of Infor-

mation Industry (MII)“ offiziell ins Leben gerufen, das aus einer Zusammensetzung von 

dem ursprünglichen MPT und MEI sowie Teilen anderer verwandter Ministerien stammte. 

Durch die Gründung des MII wurde ein Strukturwandel der chinesischen Wirtschaft signa-

lisiert. Die sich im Zuge der modernen Technologie schnell entwickelnde Informationsin-

dustrie wurde zum ersten Mal als ein selbständiger relevanter Wirtschaftssektor betrachtet 

und vom Staat einheitlich reguliert. Die Hauptaufgabe des MII sollte darin bestehen, die 

gesamte Informationsindustrie u.a. Elektronik, Informationstechnologie und Telekommuni-

kation zu fördern sowie Pläne, Grundsätze und Regulierung für diese Branchen zu erstel-

len. Dazu gehörten auch die übergreifende Planung und Regulierung für die nationalen 

Kernnetze (einschließlich der Orts- und Fernverbindungsnetze), Radio- und Fernsehnetze 

(inkl. Kabel und Kabelfernsehnetze) sowie der branchenspezifischen privaten Netze, die im 

Besitz des Militärs und anderer Sektoren waren. Gleichzeitig sollte das MII durch Regulie-

rung- und Überwachungsfunktionen die Telekommunikations- und Informationsindustrie 

auf den Wettbewerbsmarkt führen. „MII has decided to adopt different policies in different 

domains. The basic principles are: Full competition in the domain of value-added telecom-
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munication and information services, ordered competition in the domain of satellite and 

wireless mobile telecommunication services, limited competition in the domain of basic te-

lephony services.“ (Wan 2001: 169) Die Organisationsstruktur des MII lässt sich in Ab-

bildung 8 verdeutlichen. 

Das Zusammenwachsen zwischen der technischen Entwicklung der Informationsindustrie, 

und der Herstellung neuer Produkte sowie der Marktentwicklung sollte in Zukunft voran-

getrieben werden. Eine Synchronisierung zwischen verschiedenen Bestandteilen der Infor-

mationsindustrie wurde somit angestrebt. Hierbei sollte nicht außer Acht gelassen werden, 

Abbildung 8: Organigramm des „Ministry of Information Industry“

Quelle: vgl. Yan/Pitt 2002: 99.
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dass die chinesische Regierung einen großen Wert auf die Einsetzung der modernen ver-

fügbaren Technologien in der wirtschaftlichen Entwicklung und der Modernisierung des 

Landes legte. Dabei wurden zum Teil ganze Technologiegenerationen übersprungen. Dies 

zeigt sich deutlich in der Telekommunikation, in der eine hohe technische Innovation und 

Dynamik vorhanden ist.  China betrachtet die Telekommunikationsbranche als Motor für 

die wirtschaftliche Entwicklung und insbesondere als Möglichkeit  für den Transfer von 

Know-how zur Verbesserung des technologischen Entwicklungsstandes. Die Zentralregie-

rung übt über das MII eine straffe Kontrolle über diese Entwicklung aus. Das Ziel besteht 

darin, in Zukunft statt Abnehmer vor allem Anbieter von Systemen und Know-how für den 

weltweiten Telekommunikationsmarkt zu sein. Darum hat die chinesische Regierung dem 

MII die Verantwortung für den Aufbau der benötigten Forschungs- und Entwicklungsinsti-

tute übertragen. Hierbei konzentrieren sich verschiedene nationale Universitäten auf For-

schungsprojekte im Bereich Telekommunikation. Die bekanntesten davon sind die Pekin-

ger Universität für Post und Telekommunikation, die Universität Chengdu für Elektronik-

wissenschaften und Technologie und die Jiaotong-Universität in Shanghai. Das MII besitzt 

zudem eigene Forschungszentren, wie z. B. die Chinesische Akademie für Post und Tele-

kommunikation in Peking mit 14 angegliederten Forschungszentren und das Forschungsin-

stitut für Post und Telekommunikation in Wuhan. 

Obgleich bereits 1994 Unicom mit dem Ziel der Einführung des Wettbewerbs gegründet 

wurde, war das frühere Monopol China Telecom bisher nach wie vor als „Dinosaurier“ be-

kannt. Das Unternehmen behielt trotz der vorhandenen Konkurrenten wie Jitong und Uni-

com immer noch 95% Marktanteil und baute seinen Vorsprung weiter aus. Während der 

Telefonriese seine Infrastruktur 1998 um 15,1 Mio. neue Festnetzanschlüsse aufstockte, 

konnte der Branchenzweite Unicom erst im Juli 1998 das erste eigene Festnetz in Betrieb 

nehmen  (Kerschner  1999).  Angesichts  der  großen  Diskrepanz  im Kapital  und  bei  den 

Marktanteilen lagen beide Telekommunikationsunternehmen keineswegs auf dem gleichen 

Wettbewerbsniveau. Die starke Dominanz von China Telecom führte zu einem unschlag-

baren Marktanteil im Telekommunikationsmarkt, der für andere Telekommunikationsun-

ternehmen extrem schwer zugänglich war. Um diese Situation grundlegend zu ändern, wur-

de die Überlegung begrüßt, China Telecom in mehrere Unternehmen zu zerstückeln, mit 

denen Unicom sodann konkurrieren könnte. 
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In der Telekommunikationslandschaft fanden 1998 spannende Diskussionen um die Umge-

staltungsmöglichkeit von China Telecom statt. Daran nahmen diverse Entscheidungsträger 

u.a. Regierungsvertreter, Ökonomen, technische Experte sowie Telekommunikationsunter-

nehmer teil. Erreicht wurde zuerst der Konsens, dass mehr Wettbewerb im Telekommuni-

kationsmarkt unerlässlich war. Auf die Frage, ob und wie China Telecom aufgeteilt werden 

sollte, reagierten die Entscheidungsträger mit unterschiedlichen Konzepten. Die Meinun-

gen gingen auseinander. Ein Teil der Entscheider war gegen eine Aufteilung, da die Auftei-

lung von China  Telecom deren  gesamte  internationale  Konkurrenzfähigkeit  schwächen 

würde, besonders wenn das Unternehmen angesichts des baldigen Beitritts Chinas in die 

WTO mit großen internationalen Global Player konfrontiert würde. Die Gegner argumen-

tierten, dass der Beitritt  Chinas in die WTO keinen Grund für Protektion des Monopols 

sein darf. Selbst ohne weitere Reorganisation sei China Telecom aufgrund seines bisher 

nicht selbständigen Managements auch nicht in der Lage, gegen andere internationale Tele-

kommunikationsunternehmen einen Wettbewerb zu führen. Ganz im Gegenteil könnte eine 

Verschärfung des Wettbewerbs innerhalb des chinesischen Markts zur zwanghaften Ver-

besserung des bisherigen Management- und Dienstleistungsniveaus führen, damit eine ge-

nerell stärkere internationale Konkurrenzfähigkeit bei den chinesischen Telekommunikati-

onsunternehmen möglich würde (vgl. Wan 2001: 171). In diesem Zusammenhang  wurde 

der Grundsatz der Aufspaltung von China Telecom generell akzeptiert. 

Jedoch standen bezüglich der Umsetzung des Aufspaltungsplans wiederum zwei konkrete 

Möglichkeiten zur Auswahl: eine horizontale und eine vertikale Aufteilung. Die horizonta-

le Aufteilung sollte zu Entstehung von mehreren kleinen regionalen Telekommunikations-

unternehmen führen, die jeweils in eigener Region ein vielfältiges Dienste-Spektrum be-

treiben sollten. Dieses Konzept bezog sich auf das Beispiel der geographischen Aufsplit-

tung  des  amerikanischen  Telekommunikationsunternehmens  AT&T im  Jahr  1984  (vgl. 

ebd.: 172). Die vertikale Aufteilung sollte auf einer geschäftsspezifischen Ausdifferenzie-

rung beruhen. Dabei sollte eine Divisionierung je nach dem Geschäftsbereich, also Fest-

netz, Mobilfunkdienst, Paging und Satellitendienst durchgeführt werden, wobei jedes Un-

ternehmen für diese Bereiche national operieren kann. Da die regionale Aufteilung von 

China Telecom automatisch eine regionale Aufteilung der bisher miteinander verbundenen 

Kernnetze und gleichzeitig eine komplizierte  finanzielle  Separation voraussetzte,  wurde 

 150 



Liberalisierung und Reorganisation der Telekommunikation in China 

gemäß einer sorgfältigen Studie festgestellt, dass die erste Option nicht machbar war (vgl. 

ebd.). Somit bliebt die Lösung, dass die einzelnen Geschäftsbereiche von China Telecom 

abgetrennt werden. 

Im Februar 1999 wurde das Reorganisationskonzept vom Staatsrat bekanntgegeben. Damit 

wurde die chinesische Telekommunikationslandschaft grundlegend verändert. China Tele-

com wurde nun nach Geschäftsbereichen in vier selbständigen Unternehmen aufgespalten, 

die jeweils für Festnetzdienst, Mobilfunkdienst, Paging und Satellitenkommunikation zu-

ständig sind. Die vier Unternehmen wurden namentlich entsprechend als „China Telecom“, 

„China Mobile“, „Guoxin Paging“ und „China Satellite“ bezeichnet. Das neue Unterneh-

men China Telecom galt immer noch als Anbieter für ein relativ breites Servicespektrum, 

übernahm alle Festnetze und konnte Dienstleistungen im Bereich Orts- und Ferngespräche 

sowie Datenübertragung anbieten. 

„Guoxin Paging“ war im September 1998 bereits als Tochtergesellschaft der damaligen 

China Telecom registriert und bot nach der Abtrennung von der Muttergesellschaft  als 

selbständiges Unternehmen Paging-Services an. Das Unternehmen überlebte allerdings nur 

kurze Zeit. Im Mai 1999 wurde es von Unicom übernommen. „China Satellite“ stammte 

aus der Fusion zwei früherer Satellitenfirmen75, die unter der Kontrolle vom MII waren. 

Nebenbei waren zu der Zeit noch zwei Newcomer auf dem Telekommunikationsmarkt li-

zenziert. Einer davon war die im Jahr 1999 gegründete „China Network Communication 

Coroperation (Netcom)“. An diesem Unternehmen waren die „Chinese Academy of Sci-

ences (CAS)”, „Ministry of Broadcasting, Film and Television”, MOR und Shanghai City 

Government beteiligt.  Netcom bot  derzeit  hauptsächlich  IP-Technologie (IP Phone) und 

Mehrwertdienste und sollte in Zukunft in allen Basisdiensten mit China Telecom und Uni-

com konkurrieren können. “China Netcom´s core competence lies in its strong sharehold-

ers support and a new generation of modern management. For example, many management 

team members of this company have overseas backgrounds and experience, which enables 

the company to operate in a totally different style compared with other state-owned operat-

ors.” (Yan/Pitt 2002: 107)

75 „China International Broadcasting Satellite Company (CIBSC)“ und „China Eastern Communications Sa-
tellite Company (CECSC)“. CIBSC wurde 1985 gegründet und 1995 von China Telekom aufgenommen. 
CECSC wurde 1995 gegründet.
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Als der andere Neuling wurde im Jahr 2000 die „China Railway Telecommunications Cor-

poration (Railcom)“ gegründet, dessen Hauptbeteiligter das MOR war. Da die Bahnindus-

trie zu der Zeit die größten privaten Netze zur Verfügung hatte, wollte sowohl das MII als 

auch das  MOR selbst  diese Ressource in  den zunehmenden Telekommunikationsmarkt 

bringen. Durch die Gründung von Railcom sollte vor allem ein neues Profitcenter für MOR 

geformt werden, denn die traditionelle Bahnindustrie geriet angesichts des gesamten öko-

nomischen Strukturwechsels in einen finanziellen Rückgang (vgl. Yan/Pitt 2002: 107). Die 

lizenzierten Geschäftsbereiche bei Railcom bestanden aus Festnetz (aber nur inländisch), 

Datenübertragung und  Internet-Dienstleistungen. Somit galt Railcom als China Telecoms 

Hauptkonkurrent im Lokalfestnetz. 

Bald versuchten die Regierung und das MII, durch weitere Reorganisation eine gewisse 

Balance zwischen den verschiedenen Telekommunikationsunternehmen zu erreichen, vor 

allem im Mobilfunkbereich Unicom zu unterstützen, damit sie mit dem bisherigen Markt-

herrscher China Mobile konkurrieren konnte. Im März 1999 wurde vom MII angekündigt, 

dass alle CDMA-Dienste und -Netze, die bisher China Mobile gehörten, zu Unicom über-

tragen werden sollten. Entsprechend wurde die gesamte Bau- und Verwaltungsverantwor-

tung bezüglich des CDMA-Geschäftsbereiches fortan durch Unicom gesteuert. Nach die-

sem  Bereichverlust hatte China Mobile bis Ende 1999 immer noch mehr als 39,60 Mio. 

GSM-Kunden, während Unicom zum gleichen Zeitpunkt lediglich 3 Mio. CDMA Kunden 

gewann. Um den Paging-Geschäftsbereich zu konsolidieren, wurde im Mai 1999 das Un-

ternehmen „Guoxin Paging“ von Unicom übernommen. Somit erreichte Unicom mit 41,6 

Mio. Kunden 60% vom gesamten Paging-Markt, wobei 40 Mio. Kunden aus dem früheren 

„Guoxin Paging“ stammten (vgl. Wan 2001: 173).76 

Durch diese Reihe von Reorganisationsmaßnahmen vergrößerten sich das Dienste-Spek-

trum und die Finanzierungskraft von Unicom. Außerdem wurde das Unternehmen bezüg-

lich des Managementpersonals auch vom MII unterstützt  bzw. politisch begünstigt.  Der 

frühere Vizeminister des MII wurde zum Vorstandsvorsitzender bei Unicom berufen. Und 

der ehemalige Vorstandschef von China Mobile wurde auch zu Unicom als Direktor geholt 

(vgl. Wan 2001: 175). All dies zeigte deutlich die Bemühungen der Regierung, Unicom so 

76 Bis 1998 boten mehr als 2.100 Firmen Paging Service an und hatten insgesamt ca. 70 Mio. Kunden. Dabei 
war die Firma Guoxin der Hauptmarktteilnehmer mit ca. 40 Mio Kunden (vgl. Wan 2001: 176). 
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gut wie möglich zu unterstützen, damit dieses Unternehmen ein vergleichbares Niveau für 

die Konkurrenz mit der inzwischen geschrumpften China Telecom erlangen könnte. In die-

sem Sinne galt Unicom als der größte Gewinner während des gesamten Reorganisations-

prozesses von 1999. 

Wie Abbildung 9 verdeutlicht, lässt sich die neue Marktkonstellation der Telekommunika-

tion in China nach der radikalen Reformmaßnahme der Aufteilung des früheren Monopols 

China Telecom zusammenfassen: Insgesamt konkurrierten im Jahr 2000 sieben Telekom-

munikationsunternehmen im Telekommunikationsdienstmarkt: 

• China Telecom (Festnetz, Datenservice);

• China Mobile (Mobilfunk);
• China Satellite (Satellitenkommunikation);

• Unicom (Paging, Festnetz, Mobilfunk);
• Netcom (IP);

• Railcom (Festnetz);
• Jitong (IP, Datenservice). 

Die Verschärfung des Wettbewerbs im Telekommunikationsmarkt ließ die Chinesen recht 

bald die aus der Konkurrenz entstandenen Vorteile spüren. Die Gebühren sanken sowohl 

für die Festnetz- und Mobiltelefonie als auch für den Einstieg in das Internet. 

Anhand dieser Reformphase lässt sich ein Wandlungsprozess von Organisationen verdeut-

lichen, wobei funktionale Differenzierung auf der Organisationsebene stattfand. Organisati-

on gilt als selbständiges soziales System, in dem Entscheidungen aus Entscheidungen (re-)

produzieren werden. Die wachsende Komplexität der Umwelt der Organisation wie z. B. 

politische Deregulierung, Globalisierung und neue Informations- und Telekommunikati-

onstechnologien fordert das Organisationssystem, Entscheidungen zu treffen, die eine Un-

sicherheitsabsorption leisten. Vor allem die Funktionssysteme für Wirtschaft  und Recht 

stellen wichtige Voraussetzungen für die Entstehung und Ausbreitung der Systemform Or-

ganisation bereit. Die rasante Entwicklung der Telekommunikationsbranche und die recht-

lichen Rahmenbedingungen für Unternehmen ermöglichten somit die Entmonopolisierung 

und Neugründung von Telekommunikationsunternehmen.  Die  Aufspaltung der  früheren 

China Telecom in eine Vielzahl von selbständigen Unternehmen zeigte eine Ausdifferen-

zierung von Organisationen mit speziellen Funktionen auf. Der Wandel von einem Tele-
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kommunikationsmonopol zu einer Wettbewerbskonstellation mit sieben Telekommunikati-

onsunternehmen bedeutete gleichzeitig einen evolutionären Selektionsprozess, wobei eini-

ge Organisationen im Zuge von Übernahme oder Fusion aufgelöst wurden, wie z. B. die 

Übernahme von Guoxin Paging durch Unicom. 

5.2.4 Reorganisation von China Telecom (2002)

Am 10. Dezember 2001 erfolgte der Beitritt Chinas in die WTO. China verpflichtete sich, 

den Telekommunikationsmarkt, insbesondere den Servicebereich, der bisher nur von chi-

Abbildung 9: Entmonopolisierung der Telekommunikation bis 2000
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nesischen staatlichen Unternehmen betrieben wurde, schrittweise für ausländische Anbieter 

zu öffnen. Ein detaillierter Zeitplan für die Öffnung des Telekommunikationsmarktes wur-

de erstellt.  Entsprechende Verpflichtungen mussten dem Zeitplan gemäß erfüllt  werden, 

wie dargestellt in Tabelle 2. 

Direkt nach dem Beitritt Chinas in die WTO sollte z. B. in den Bereichen Mobilfunk und 

Datenübertragung ausländische Beteiligung mit max. 25% an Telekommunikationsunter-

nehmen innerhalb und zwischen Peking, Shanghai und Guangzhou zugelassen werden. Ein 

Jahr später sollte in insgesamt 17 Städten77 eine ausländische Beteiligung mit max. 35% 

möglich sein und drei Jahre später sollte sich der ausländische Anteil auf 49% erhöhen dür-

fen. Fünf Jahre später sollten die regionalen Beschränkungen beseitigt werden. Für lokale 

77 Die 17 Städte,  die auch in der Tabelle genannt werden, sind Peking, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, 
Chongqing,  Dalian,  Fuzhou,  Hangzhou,  Nanjing,  Ningbo,  Qingdao,  Shenyang,  Shenzhen,  Xiamen, 
Xian,Taiyuan und Wuhan. 

Tabelle 2: Chinas WTO-Verpflichtungen für die Öffnung des Telekommunika- 

tionsmarktes für ausländische Investoren

Quelle: vgl. Yan/Pitt 2002: 142; Guan 2003: 60.

0% 0% 0%

Type of Sevice 

Percentage and Georgraphic coverage of Foreign Investment Permitted 

Year of  
Accession In 1 year In  2 years In 3 years In 5 years In 6 years

12/2001-
12/2002

12/2002-
12/2003

12/2003-
12/2004

12/2004-
12/2005

12/2006-
12/2007

12/2007-
12/2008

Value-added ser-
vices and paging 

service

30% in   
Beijing, 

Shanghai, 
and 

Guangzhou

49% in 17 
cities

50% with 
no geogra-
phic   re-
strictions

No change No change No change

Basic telecom 
services – mobile 

and data

25% in    
Beijing, 

Shanghai, 
and 

Guangzhou

35% in 17 
cities No change 49% in 17 

cities

49% with 
no geogra-
phic   re-
strictions

No change

Basic telecom 
services – fixed 

(domestic and in-
ternational)

25% in   
Beijing, 

Shanghai, 
and 

Guangzhou

35% in 17 
cities

49% with 
no geogra-
phic   re-
strictions
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und internationale Festnetzdienste sollten in sechs Jahren ausländische Beteiligungen an 

Telekommunikationsunternehmen bis zu einem Anteil  von 49% gestattet werden. China 

trat auch dem „WTO Basic Telecommunications Agreement“ bei. Zu den wichtigsten Ver-

pflichtungen gehören der Erlass transparenter Gesetze zur Regulierung des Telekommuni-

kationsmarktes, die Einführung fairer Lizenzierungsverfahren für den Zugang zu den Ka-

belnetzen,  Zollsenkungen und die Einführung von unabhängigen Regulierungsbehörden. 

Die schrittweise Öffnung sollte nicht nur eine Preissenkung im Bereich Telekommunikati-

onsdienste herbeiführen. Darüber hinaus sollte auch der Informationsfluss in China verbes-

sert werden, was für die weitere Modernisierung der Wirtschaft von strategischer Bedeu-

tung ist.

Der Beitritt  in die WTO brachte China sowohl Chancen als auch Gefahren. Vor allem 

stand die Telekommunikationsbranche unter Druck. Sie musste sich in vielfältiger Weise 

vorbereiten, dass die einheimischen Telekommunikationsunternehmen einem Angriff des 

ausländischen Kapitals im chinesischen Markt widerstehen können. Die Handlungsfähig-

keit der einheimischen Firmen sollte durch die verschärfte internationale Konkurrenz er-

höht werden. Außerdem sollten sie in der Lage sein, auf dem internationalen Markt mit 

ausländischen Unternehmen zu konkurrieren. Am 11. Dezember 2001, also am ersten Tag 

nach Chinas Beitritt in die WTO, veröffentlichte der Staatsrat den Plan für die zweite Reor-

ganisationsrunde  der  Telekommunikationsunternehmen.  Mit  der  Bekanntmachung  des 

„Konzepts zur Reform des Telekommunikationssystems“ begann eine weitere tiefgreifende 

Teilung von China Telecom. 

Die neue Reformmaßnahme war auf zwei Problemfelder des damaligen Telekommunikati-

onsmarktes zurückzuführen. Auf der einen Seite sollten durch eine weitere Aufteilung der 

übermächtigen China Telecom mehr Handlungsräume für die Konkurrenten zur Marktbe-

teiligung geschaffen werden. Denn trotz der existierenden Wettbewerber lag der Marktan-

teil von China Telecom z. B. im Bereich Lokalfestnetz immer noch bei 90%. Die vom frü-

heren Monopol geerbte Marktdominanz war für die anderen Festnetzbetreiber wie Unicom, 

Railcom und Netcom schwer zu zerschlagen. Auf der anderen Seite wurde die neue Reor-

ganisationsrunde als Anpassung an den Beitritt Chinas in die WTO gesehen. Ähnlich wie 

andere Wirtschaftsbranchen sollte die Telekommunikation durch eine starke Marktorientie-

rung, zugleich eine regulierte Konkurrenz charakterisiert  werden.  In diesem Sinne lässt 
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sich andeuten, dass die durch den Beitritt in die WTO verschärfte Internationalisierung ei-

nerseits für die Weiterentwicklung der chinesischen Ökonomie eine dringend notwendige 

Voraussetzung war. Dazu kam andererseits bezüglich einiger Kernbereiche des staatlichen 

Eigentums wie z. B. Telekommunikation und Energien jedoch von der politischen Seite 

keine wirkliche Sympathie für die Globalisierung auf.

In dem vom Staatsrat genehmigten Reorganisationsplan handelte es sich um eine regionale 

Aufteilung von China Telecom, die im Jahr 2000 gegründet wurde. Im Februar 2002 wurde 

zuerst China Telecom nach der geographischen Begrenzung in Norden und Süden geteilt 

(siehe Abbildung 10: Geographische Aufteilung von „China Telecom“ 2001/200278). Loka-

le Telekommunikationsnetzwerke der ehemaligen China Telecom in den zehn Provinzen 

Nordchinas79 gehörten China Telecom Nord. Anschließend wurde China Telekom Nord 

mit zwei anderen vorhandenen Telekommunikationsunternehmen Netcom und Jitong zu 

der neuen „China Network Communications Group Company (Netcom Group)“ fusioniert. 

Die restlichen 21 Provinzen im Süden und Westen Chinas wurden zu China Telekom Süd 

zusammengefasst, der den Namen „China Telecommunications Group Corporation (China 

Telecom Group)“ übernahm. Im Mai 2002 wurde die China Telecom Group offiziell ge-

gründet. Somit wurden 30% der nationalen Langstrecken-Netzwerke der ehemaligen China 

Telecom auf die Netcom Group übertragen. 70% davon blieben bei der China Telecom 

Group.  Inzwischen haben die zwei neu gestalteten großen Telekommunikationsunterneh-

men  aber  einen  regional  unabhängigen  Wettbewerb  führen  können.  D.  h.  die  Netcom 

Group kann Geschäfte in Südchina tätigen, lokale Festnetze bauen und betreiben. Umge-

kehrt darf die China Telecom Group auch in Nordchina Kunden gewinnen und geschäftlich 

tätig sein.  

78 Das heutige China ist unterteilt  in 22 Provinzen, fünf autonomen Gebiete (Guangxi, Innere Monoglei, 
Ningxia,  Xinjiang  und  Tibet),  vier  regierungsunmittelbare  Städte  (Peking,  Chongqing,  Shanghai  und 
Tianjin) und zwei Sonderverwaltungszonen (Hong Kong und Macao). Daürber hinaus betrachtet die Füh-
rung der VR China die Insel Taiwan als Bestandteil Chinas, die allerdings seit 1949 unter einer eigenen 
politischen Herrschaft steht. 

79 Peking, Tianjin, Hebei, Shanxi, Innere Mongolei, Liaoning, Jilin, Helongjiang, Henan und Shandong.

 157 



Liberalisierung und Reorganisation der Telekommunikation in China 

Durch  diese neue Runde der Umorganisation entstand eine neue Konstellation im Tele-

kommunikationsmarkt (vgl. Abbildung 11). Der frühere Platzhirsch China Telecom wurde 

durch die Aufspaltung verkleinert. Zwei relativ kleinere der früheren sieben Telekommuni-

kationsunternehmen Netcom und Jitong wurden zusammen mit dem nördlichen Teil von 

China Telekom fusioniert. Somit entstanden nun sechs Telekommunikationsunternehmen, 

Abbildung 10: Geographische Aufteilung von „China Telecom“ 2001/2002

Quelle: Landkarte Chinas mit Verwaltungsgliederung vgl. http://www.chinaservice.-

de/provinzen.htm. Abruf am 20.04.2006.

China Telecom (neu)

China Netcom

 158 

http://www.chinaservice.de/provinzen.htm
http://www.chinaservice.de/provinzen.htm


Liberalisierung und Reorganisation der Telekommunikation in China 

die eine relativ balancierte Marktmacht erreichten und miteinander konkurrieren. Die Wett-

bewerbsvorteile der ursprünglichen China Telecom wurden mit deren Aufteilung gegen-

über anderen Firmen erheblich abgeschwächt. 

Neben  Railcom und  China  Satellite,  die  aufgrund ihrer  spezifischen  Geschäftsbereiche 

einen relativen beschränkten Marktanteil haben, führen die vier anderen Unternehmen der 

Telekommunikation auf dem Markt einen Wettlauf durch. Das neue Unternehmen China 

Telecom gilt seitdem als Marktführer für Festnetztelefonie, Datenübertragung, Internet und 

Leased Line Services. Als Technologietreiber verfügt China Telecom über große Entwick-

lungs- und Forschungskapazität. 2004 kam das Unternehmen mit 320 Mio. Kunden unter 

die Top Ten der Welt.  Die in Hongkong ansässige Tochtergesellschaft „China Telecom 

Co., Ltd.“ ist seit 2002 an der Börse notiert. Die staatliche Beteiligung betrug im Jahr 2005 

70,89%, den Rest war in Streubesitz. 

Nach der Reorganisierung von 2001 ist Netcom Group Anbieter von Festnetztelephonie, 

Datenübertragung und Internetservices.  Ihr Geschäftsbereich umfasst  hauptsächlich dem 

Norden Chinas. Im November 2004 gelang Netcom Group auch der Börsengang. China 

Mobile ist mittlerweile die Nummer Eins der Welt im Mobilfunk geworden. Das Unterneh-

men bietet ein komplettes Portfolio von mobilen Sprach- und Datendiensten an. Seit 1997 

ist China Mobile börsennotiert. Unicom erreicht den weltweit dritten Platz im Mobilfunk. 

Ihr Geschäftsbereich streckt sich von mobilen Sprach- und Datendiensten über Paging auf 

Festnetzdiensten. Im Mobilfunk dient sie als Betreiber mit zwei separaten Netzen (GSM 

und CDMA). Im 2000 gelang Unicom ebenfalls der Börsengang. Der Staat hat die Mehr-

heitsbeteiligung bei allen drei Unternehmen. 
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Nach der Reformrunde von 2002 ist die Marktkonstellation mit den sechs Telekommunika-

tionsunternehmen relativ stabil geblieben. Sie sind alle in staatlicher Hand bzw. in staatli-

chem Mehrheitsbesitz. Hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied im Vergleich zu der deut-

schen Postreform, in der private und ausländische Investoren nach der Marktöffnung aktiv 

am Telekommunikationsmarkt teilgenommen haben. Hingegen sind im chinesischen Tele-

kommunikationsmarkt nach der Entmonopolisierung ausschließlich chinesische staatliche 

Wettbewerber aktiv. Obwohl angesichts Chinas WTO-Verpflichtungen ausländische Inves-

toren teilweise zugelassen sind,  haben bisher im chinesischen Telekommunikationsmarkt 

noch keine ausländischen Unternehmen bemerkenswerte Investitionen getätigt. 

Abbildung 11: Reorganisation der Telekommunikationsunternehmen 2002
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Nur Vodafone hat im Jahr 2001 mit der Tochtergesellschaft von China Mobile Group - 

„China Mobile (Hong Kong) Ltd.“ - einen „Strategischen Allianzvertrag“ unterzeichnet. 

Mit der Investition von 3,3 Mrd. USD erhielt der britische Mobilfunkanbieter bis  2005 

einen Anteil von 3,27% an China Mobile. Die beiden Firmen haben bei der Erschließung 

des Marktes und der Technik-Entwicklung Zusammenarbeit geleistet. Im April 2004 wurde 

das Joint Venture „UNISK Information Technology Co. Ltd. (UNISK)“ in Peking gegrün-

det, an dem Unicom mit 51% und der größte südkoreanische Mobilfunkoperator „SK Tele-

com“ mit 49% beteiligt waren. UNISK galt als erstes chinesisch-ausländisches Joint Ven-

ture, das im Zuge der Marktöffnung nach Chinas Beitritt zur WTO gegründet wurde. Das 

Unternehmen bietet  Telekommunikations-Mehrwertdienste an. Neben SK sind nur noch 

AT&T und France Télécom zu erwähnen, die ebenfalls  in den chinesischen Mehrwert-

dienstemarkt investiert haben. Jedoch sind im Basisdienstbereich bisher noch keine auslän-

dischen Investoren vertreten. 

Dass ausländische Investoren kein großes Engagement in den ersten fünf Jahren nach dem 

Beitritt Chinas zur WTO gezeigt haben, hat alle Art von Gründen. Auf der einen Seite ist 

diese unerwartete zurückhaltende Resonanz auf den globalen Rückgang in der  Telekom-

munikationsbranche zurückzuführen, wobei viele europäische und US-amerikanische Tele-

kommunikationsunternehmen angesichts des Verlusts im 3G-Geschäft noch nicht in der 

Lage sind, große Überseeinvestitionen zu tätigen (vgl. Guo 2004). So warten die ausländi-

schen Investoren noch eine passende Gelegenheit ab. Auf der andern Seite sind mehr Grün-

de in Unsicherheiten und Investitionsrisiken des gegenwärtigen chinesischen Telekommu-

nikationsmarktes zu sehen. 

Zuerst bleiben viele gesetzliche Regelungen und Verordnungen bezüglich konkreter aus-

ländischer Investitionen noch unklar, sowohl bei der Regulierung also auch im Investiti-

onsmarkt. Diese führen zu großen Risiken für ausländische Investoren. Zweitens ist die zu-

künftige Entwicklung des 3G-Marktes noch nicht klar, der an sich ein großes Potential hat. 

Bisher herrscht noch eine große Unklarheit bezüglich des Standards und der Lizenzverga-

be. Drittens bilden die unklaren Geschäftsstrategien der chinesischen Telekommunikati-

onsunternehmen und der Managementwechsel zwischen den Unternehmen die Schwierig-

keit  für ausländische Investoren, einen passenden Kooperationspartner zu finden. Hinzu 

kommt, dass im Allgemeinen kein Land ausländische Investitionen im einheimischen Tele-
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kommunikationsmarkt begrüßt, obwohl die Globalisierung bzw. WTO-Politik dieses anfor-

dern. In diesem Zusammenhang werden technische Hindernisse erstellt, um die ausländi-

schen Investitionen einzuschränken. Die konkreten Probleme bezüglich der Regulierung 

und der zukünftigen Entwicklung des Mobilfunkmarktes (3G) werden im folgenden erläu-

tert. 

5.3 Regulierung der Telekommunikation in China

Seit der Einführung des Wettbewerbs im Telekommunikationsmarkt im Jahr 1994 wurde 

der Begriff der Regulierung zur Sprache gebracht. Durch die endgültige Trennung der Chi-

na Telecom vom MPT und die Gründung des Ministry of Information Industry 1998 ent-

stand erst die Voraussetzung zur staatlichen Regulierung: MII als Regulator. Eine politisch 

unabhängige Regulierungsbehörde ist in diesem Sinne nicht vorhanden. Die Kontroll- und 

Regulierungsfunktionen werden jedoch nicht nur auf das MII, sondern auch auf verschiede-

ne staatliche Organe übertragen, die parallel für die Telekommunikation zuständig sind. 

Davon sind drei staatliche Instanzen zu erwähnen, die die Hauptrolle bei der Regulierung 

des chinesischen Telekommunikationsmarktes spielen: das „Ministry of Information Indus-

try“, die „State-owned Assets Supervision and Administration Commission“ und die „Na-

tional Development and Reform Commission“. 

Der direkte oberste staatliche Regulator ist das Ministry of Information Industry (MII). Wie 

bereits im Kapitel 5.2.3 erwähnt, bestehen seine Hauptfunktionen in der Planung, der Ad-

ministration und der technischen Standardisierung der Telekommunikation. Konkrete Auf-

gaben sind u.a. Festlegung von Rahmenbedingungen für Marktordnung und Wettbewerb, 

Lizenzvergabe, Qualitätskontrollen von Services, Preisregulierung und Erstellung  techni-

scher Standards. 

MII ist nicht der einzige staatliche Regulator für die Telekommunikation Chinas. Viele sei-

ner Aufgaben müssen in der Koordination mit der staatlichen Entwicklungs- und Reform-

kommission (National Development and Reform Commission, NDRC) gemeinsam erledigt 

werden. Die NDRC ist Federführer bei der gesamten wirtschaftspolitischen Gestaltung und 
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der gesellschaftlichen Koordination.  Der Vorgänger der NDRC war die „Staatliche Pla-

nungskommission“,  die 1952 gegründet und 1998 in die „Staatliche Entwicklungs- und 

Planungskommission“ umbenannt wurde. Nach Einverleibung mit dem „Staatsratbüro für 

wirtschaftliche  Umstrukturierung“80 und  Abteilungen  der  „Staatlichen  Kommission  für 

Wirtschaft und Handel“ entstand im Jahr 2003 die heutige NDRC. Die Kommission dient 

als makroökonomische Leitungsagentur unter dem Staatsrat, legt die Grundsätze für wirt-

schaftliche und gesellschaftliche Entwicklung fest und führt die Reform von der Planwirt-

schaft zu der sozialistischen Marktwirtschaft. Bezüglich der Telekommunikationsregulie-

rung ist die NDRC, die mit ihrer lokalen Vertretung auch in allen Provinzen präsent ist, 

u.a. bei Preisregulierung, Überprüfung und Genehmigung ausländischer Investitionsprojek-

te und Zulassung von technischen Standards beteiligt und hat beim Treffen von Entschei-

dungen durchaus großen Einfluss. 

Da die großen Marktteilnehmer der Telekommunikation staatliche Hauptbeteiligung haben, 

nimmt  der  Staat  als  Eigentümer  auch  an  der  Regulierung teil.  Die  staatliche  Überwa-

chungs- und Verwaltungskommission für Staatsvermögen (State-owned Assets Supervisi-

on and Administration Commission, SASAC) wurde im März 2003 gegründet. Eine Reihe 

von  Verantwortungen  der  ehemaligen  staatlichen  Behörden  bzw.  Ministerien  im Wirt-

schaft, Finanz und Arbeitsbereichen wurde auf SASAC übertragen.81 Die direkt unter dem 

Staatsrat  untergeordnete  Kommission hat in dessen Namen Anteile an Unternehmen im 

Staatsbesitz und übernimmt insofern als Kapitalanleger für Staatsvermögen zu Gunsten der 

zentralen Regierung Verantwortungen. 

Nach mehreren gescheiterten Sanierungsversuchen hat die Führung in Peking einen weite-

ren Anlauf nach dem Motto „kleine freilassen, große festhalten“ genommen. Die Staatsbe-

triebe, die jahrzehntelang das Selbstverständnis des sozialistischen Wirtschaftssystems aus-

machten, sollten ganz oder teilweise privatisiert werden. Der Begriff „Privatisierung“ wird 

allerdings in aller Öffentlichkeit nicht benutzt, sondern durch die Formulierung „Umwand-

lung in Aktiengesellschaften“ ersetzt. Die Staatsbetriebe sollten auf jeden Fall durch die 

80 State Council Office for Restructuring the Economic System (SCORES)
81 Teilfunktionen von früherer „State Economic and Trade Commission“, früherer „Work Committee of En-

terprises of the Communist Party of China Central Committee“ sowie „Ministy of Finance“ und „Ministry 
of Labor and Social Security“. Vgl. „SASAC´s  responsibilities & targets“. 22.05.2003. URL: http://englis-
h.people.com.cn/200305/22/eng20030522_117060.shtml. Abruf am 07.04.2006.
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Umstrukturierung von der staatlichen Verwaltung abgetrennt werden und selbständig Profit 

machen. Dabei werden die aufgeblähten Belegschaften mit zahlreichen unproduktiven Ar-

beitskräften kräftig ausgedünnt. Von tausenden kleineren Betrieben wollte sich die Regie-

rung ganz trennen, wobei sich dadurch zahlreiche Chancen für private Geschäftsleute  und 

ausländische Unternehmer bieten, diese Betriebe zu übernehmen. „Allerdings haben die 

Chinesen aus der Abwicklung der Ostblockstaaten gelernt, dass der Umbau von der Plan- 

zur Marktwirtschaft nicht im Flohmarktverfahren geht. Deswegen will die Regierung in 

Schlüsselbereichen der Wirtschaft auch weiterhin eine führende Rolle spielen und die Un-

ternehmen für ihre Reformpolitik einspannen.“82 

Durch SASAC sollten im Zuge dieser verschärften Sanierungsrunde von Staatsbetrieben 

die Prinzipien der Trennung der Eigentums- von den Managementrechten und der Tren-

nung von Regierungsfunktionen von Unternehmensmanagement eingehalten werden. Als 

staatlicher Investor trägt SASAC die Verantwortung, das Staatsvermögen, vor allem die 

Bewahrung und das Wachstum von Staatsvermögenswerten in den Staatsbetrieben gesetz-

mäßig zu überwachen und zu verwalten. Sie sollte auch die Reform und Umstrukturierung 

von Staatsbetrieben lenken und vorantreiben. Dabei ist SASAC für Aufbau eines modernen 

Unternehmenssystems  und  Optimierung  des  Unternehmensmanagements  in  den  großen 

Staatsbetrieben  zuständig.  Darum  ist  die  Kommission  befugt,  Aufsichtsräte  für  diese 

Staatsunternehmen aufzustellen sowie das Führungspersonal zu ernennen und zu entlassen, 

was in der Vergangenheit hauptsächlich in der Verantwortung der Organisationsabteilung 

beim Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas lag. SASAC hat auch lokale Be-

hörden in jeder Provinz errichtet. 

Zu der  Gründungszeit  2003 hatte  SASAC ein  Staatsvermögen von insgesamt  6,9  Bio. 

RMB (ca. 833,6 Mrd. USD) zu verwalten. Dazu gehörten 196 Hauptstaatsunternehmen, die 

direkt unter der Aufsicht und Verwaltung von SASAC standen.83 Aufgrund von Reorgani-

sation und Fusion unter diesen Hauptstaatsunternehmen wurde die Anzahl der Großstaats-

unternehmen inzwischen auf 169 reduziert, wobei das gesamte Vermögen bei ca. 10 Bio. 

82 Zitat in „China: Crash oder weiche Landung?“ 09.08.2005. In: Wirtschaftswoche. URL:  http://www.wi-
wo.de. Abruf am 07.04.2006.

83 Vgl. „SASAC´s responsibilities & targets“. 22.05.2003. URL: http://english.people.com.cn/200305/22/en-
g20030522_117060.shtml. Abruf am 07.04.2006.
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RMB lag.84 Sie gelten als die größten bzw. relevantesten Staatskonzerne in den Schlüssel-

industrien wie z. B. Flugverkehr, Automobilindustrie, Energie und vor allem Telekommu-

nikation. Alle sechs Marktteilnehmer im Telekommunikationsmarkt, also China Telecom, 

China Mobile, China Unicom, China Netcom, China Railcom und China Satellite stehen 

auf der Liste der Hauptstaatsunternehmen von SASAC. Die Rentabilität und Stabilität der 

börsennotierten Telekommunikationsunternehmen werden von SASAC kontrolliert und die 

Wettbewerbsfähigkeit  im Vergleich zu  ausländischen Firmen gefördert.  Ernennung und 

Entlassung von Geschäftsführern für diese Unternehmen werden von SASAC ausgeführt. 

Diese Staatsunternehmen sollen sich große und stark entwickeln und ihre Wettbewerbsfä-

higkeit erhöhen, vor allem internationalen Konkurrenten gegenüber, die nach dem WTO-

Beitritt Chinas nach und nach auch in die chinesischen Schlüsselindustrien eintreten dür-

fen. Diese Staatsunternehmen sollen durch Börsengang neues Kapital beschaffen und inter-

nationale Handlungsfähigkeiten gewinnen. 

5.4 Mobilfunkentwicklung in China

Blickt man auf die Entwicklung des chinesischen Mobilfunks in den letzten zehn Jahren 

zurück, ist es erstaunlich, wie sprunghaft und erfolgreich diese junge Telekommunikations-

branche in China gewachsen ist. 

Der chinesische Mobilfunk begann erst im November 1987, wo die erste Generation des 

Mobilfunks „TACS“85 in der Provinz Guangdong zum ersten Mal in Betrieb genommen 

wurde. Inzwischen ist der europäische GSM-Standard, der Ende 1994 in Guangdong von 

der damaligen China Telecom in Betrieb genommen wurde, das dominante System im chi-

nesischen Mobilfunk. Nach der ersten Aufspaltung der China Telecom war China Mobile 

als selbständiges Unternehmen der Mobilfunkanbieter Chinas. Als  zweiter Mobilfunkan-

bieter konnte Unicom Ende der 1990er Jahre nur ein mageres Stück des Kuchens im Mo-

84 Vgl. „Übereignung von Aktionärsrechten in Staatsbetrieben geregelt“ 09.02.2006.  In „China Economic 
Net“.  URL:  http://de.ce.cn/aktuelles/nachrichten/nachrichten/200602/09/t20060209_107445.shtml.  Abruf 
am 23.04.2006.

85 Abkürzung für „Total Access Communications Sytem“.
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bilfunkbereich erobern. Um das Mobilfunkgeschäft zu beflügeln, setzte der Nachzügler auf 

die in den USA verbreitete CDMA-Technik und baute seit 2000 gemeinsam mit der Toch-

tergesellschaft  des  chinesischen Militärs  der  „Great  Wall  Mobile“ an einem nationalen 

CDMA-Mobilfunknetz,  deren  Testlauf  bereits  Ende  1997 in  vier  Pilotprojekten  in  den 

Städten  Peking,  Shanghai,  Xian  und  Guangzhou  begann.  Im  Januar  2002  wurde  das 

CDMA-Netz offiziell in Betrieb genommen und ausschließlich von Unicom betrieben. Ne-

ben dem GSM- und CDMA-Standard wird in China auch der regional begrenzte Mobilfunk 

namens „Xiao Ling Tong (Little Smart)“ angeboten und seit dem Start im Mai 2001 mit 

steigender Beliebtheit besonders von Kunden mit niedrigem Einkommensniveau genutzt. 

Dieser Semi-Mobile-Service, der von den Festnetzbetreibern China Telekom und China 

Netcom angeboten wird, ermöglicht in eingeschränkten Netzen zu Festnetztarifen mobiles 

Telefonieren. Die Kunden müssen allerdings auf Roaming, also auf das Telefonieren au-

ßerhalb des lokalen Heimatnetzes verzichten. 

Die Mobilfunkversorgung in China erfolgt derzeit  von China Mobile und Unicom. Bis 

2000 erreichte der Mobilfunk in China einen jährlichen Kundenzuwachs von ca. 200%, wie 

dies in Abbildung 12 veranschaulicht wird. Danach ist  die extrem hohe Steigerungsrate 

aufgrund  der  Einführung der  preisgünstigen  „Xiao  Ling  Tong“  leicht  zurückgegangen. 

Ende 2001 übertraf China die USA und wies die weltweit größte Mobilfunkteilnehmerzahl 

von gut 145 Mio. auf. 2003 gab es zum ersten Mal in China mehr Handybenutzer (270 

Mio.) als Festnetztelefonierende (263 Mio.). Somit hat die Mobilfunkentwicklung lediglich 

innerhalb von 10 Jahren die Festnetztelefonie überholt. Als weltweit größter Mobilfunkan-

bieter erreichte China Mobile 2004 eine Benutzerzahl von 221 Mio. mit einem Wachstum 

von 24,5% im Vergleich zu 2003 (vgl. MII 2005). Das Unternehmen hat einen Marktanteil 

von 60%. Sein einziger Konkurrent Unicom tut sich mit dem Wettbewerb schwer. 
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Als erste staatliche Instanz für Kontrolle des Mobilfunks im Zivilbereich wurde 1994 das 

Büro für Mobilfunk im damaligen MPT gegründet. Der sich schnell entwickelnde Mobil-

funk wurde später von dem früheren Monopolist China Telecom angeboten. Im September 

1997 wurde aus zwei Niederlassungen „Guandong Mobile Communications“ und „Zheji-

ang Mobile Communications“ das Unternehmen „China Telecom (Hong Kong) Ltd.“ ge-

gründet, das später in „China Mobile (Hong Kong) Ltd.“ umbenannt wurde. Im Oktober 

1997 erfolgte der Börsengang des Unternehmens in New York und Hongkong. Im Zuge der 

Ausgliederung des Mobilfunkbereichs aus China Telecom wurde  im April  2000 „China 

Mobile Communications Group Corporation (China Mobile Group)“ offiziell gegründet, 

das 100% im Besitz des Staats ist. 

Abbildung 13 verdeutlicht die komplexe Organisationsstruktur dieser Unternehmensgrup-

pe. Die Tochtergesellschaften in Hongkong zielten auf die internationale Finanzierung ab. 

Der Börsengang sollte nicht nur das Problem der Investitionsknappheit der staatseigenen 

Abbildung 12: Wachstum der Anzahl von Mobilfunkbenutzern in China 

(Einheit: Mio. Benutzer)

Quelle: Annual Report of China´s Telecommunications Statistics 2002, 

2004 und 2005. 
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Unternehmen lösen, sondern auch zur Verbesserung des Managementsmodels beitragen. 

Ein modernes Unternehmensführungssystem, ein kundenorientiertes Marketing, ein leis-

tungsorientiertes Vergütungssystem und diverse Anreizmechanismen wurden in das Unter-

nehmen eingeführt und implementiert. Der Börsengang führte besonders dazu, dass sich 

die Führungskräfte des Unternehmens für den Unternehmenserfolg verantwortlich machten 

und gegenüber den Aktionären rechtfertigen mussten. Durch die Internationalisierung sollte 

das Unternehmen seine Konkurrenzfähigkeit sowohl für den inländischen als auch für den 

globalen Markt erhöhen. Der große Erfolg, den China Mobile Group in den letzten Jahren 

erzielt hat, ist nicht nur auf das enorme Marktpotential des Mobilfunks in China zurückzu-

führen. Vielmehr lässt sich die aus dem Börsengang resultierenden, unternehmensinternen 

positiven Wirkungen nicht verleugnen. 

Abbildung 13: Shareholder-Struktur von „China Mobile“ (2005)
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Die Zukunft der Telekommunikation in China sieht sich mit der großen Herausforderung 

der 3G-Frage konfrontiert. China hat bereits Maßnahmen ergriffen, ein exklusives Techno-

logieformat für zukünftige Mobilfunkgenerationen einzuführen. Die NDRC, das MII und 

das „Ministry of Science and Technology (MoST)“ investierten bereits 1,4 Mrd. RMB86 in 

Forschung und Entwicklung eines eigenen Standards für die dritte Generation des Mobil-

funks - „TD-SCDMA“87. Die Entwicklung wurde seit 1998 gemeinsam mit Siemens und 

dem chinesischen Hersteller „Datang Mobile“ vorangetrieben. 2004 hat es die ersten Mo-

bilfunkgeräte für den neuen Standard gegeben. Der Standard TD-SCDMA führt  zu großen 

Fortschritten bei der Entwicklung von Systemen, Terminals, Diensten, Chips sowie Te-

stumgebungen. Einheimische Unternehmen und Forschungsinstitute schufen eine geschlos-

sene Kette bei der Entwicklung. 

Der Brennpunkt der Telekommunikation in China 2005 war eindeutig die Frage der 3G-Li-

zenzvergabe und der damit verbundenen Möglichkeit der nächsten Reorganisation der exis-

tierenden Telekommunikationsunternehmen. Angesichts der Entwicklung der 3G-Techno-

logie und der Marktöffnung plant die Regierung, 3G so bald wie möglich auf dem Markt 

einzuführen, was natürlich die boomende Telekommunikationswirtschaft weiterhin stärken 

würde. Jedoch auf die Frage, wann die ersten Lizenzen vergeben werden, gibt es bisher kei-

ne offizielle Aussage. Die Lizenzen für den chinesischen Standard TD-SCDMA, den in 

Europa verbreiteten WCDMA (UMTS) und auch den amerikanischen CDMA2000 sollen 

in Zukunft auf dem chinesischen Mobilfunkmarkt parallel laufen. Da es derzeit vier führen-

de Netzbetreiber gibt und drei 3G-Lizenzen erteilt werden, bleibt die Frage der Lizenzver-

gabe hochspannend. Vor diesem Hintergrund entstehen zahlreiche Diskussionen und Spe-

kulationen über eine Neuverteilung des Marktes unter den existierenden sechs Telekommu-

nikationsunternehmen. Ein weiterer Abspittlungs-  und Fusionsprozess  könnte unter den 

sechs Telekommunikationsanbietern stattfinden, um eine balancierte,  somit  viel  wettbe-

werbsfähigere Marktkonstellation zu ermöglichen. Dabei könnte die Existenz der zwei bis-

her wirtschaftlich relativ schwachen Anbieter Railcom und Netcom gefährdet sein. 

Ende 2005 löste eine Rede des stellvertretenden MII-Ministers Xi Guohua über die Ertei-

lung der 3G-Lizenzen viele Spekulationen aus. Als eine von mehreren Lizenzenvergaben-

86 Vgl. Mitteilung der deutschen Botschaft 6/2004. S. 2.
87 Abkürzung für „Time Division Synchronous Code-division Multiple Access“. 
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optionen wurde vermutet, dass drei Lizenzen erteilt würden, die jeweils an die führenden 

Netzbetreiber China Telecom, China Mobile und Unicom (evtl. zusammen mit China Net-

com) gehen sollen. In Bezug auf Technik vermuteten Brancheninsider, dass eventuell der 

von China selbst entwickelte Standard TD-SCDMA zuerst verwendet würde, da der stell-

vertretende MII-Minister in seiner Rede die Bereitschaft der chinesischen Technik betonte. 

Der Start des 3G-Projektes sollte zum weiteren Aufschwung der Telekommunikationsin-

dustrie beitragen.88

Die Vermutung wurde inzwischen teilweise bestätigt. Die Tests für TD-SCDMA fanden ab 

März 2006 vorerst in den Städten Baoding, Xiamen und Qingdao statt. Sie wurden von den 

Netzbetreibern  China  Telecom,  China  Mobile  und  China  Netcom  durchgeführt.  Diese 

Tests werden von Experten als die letzte Prüfung der chinesischen 3G-Technik vor der 

kommerziellen Inbetriebnahme bezeichnet, die die baldige Erteilung der 3G-Lizenzen be-

einflussen könnte. Auf einer HiTech-Ausstellung am 20. April 2006 in Chongqing stellte 

die Chongqing Universität für Post und Telekommunikation einen 3G-Chip vor, die für 

TD-SCDMA geeignet ist. Der neue Chip in der Nagelgröße wird mit der 0,13 µm-Techno-

logie produziert.

Die Entwicklung des Mobilfunks in China zeigt eine deutliche Wechselwirkung von tech-

nischer  Innovation  und Veränderung der  Marktstruktur.  Die  rasanten  technischen Fort-

schritte und deren Realisierung in der alltäglichen Nutzung führen dazu, dass der Mobil-

funk angesichts seiner Eigenkomplexität ein eigenes System herausbildet. Durch die tech-

nischen Innovationen, die in neue Produkte transferiert werden, entstehen im Telekommu-

nikationsmarkt entsprechend verschiedene Kundengruppen. Die hochgradig differenzierten 

Kundenbedürfnisse können nicht mehr von monopolistischen Unternehmen zufriedenge-

stellt werden. Um Zahlungsanschlussmöglichkeiten im differenzierten Markt immer finden 

zu können, kommt es zu Entstehung von einer Vielzahl von Unternehmen und somit ent-

steht der Wettbewerb. Dabei zeigt sich funktionale Differenzierung. Gleichzeitig stellt die 

Marktöffnung weiterführende Anforderungen an die Technik. 

88 Vgl.  „3G-Lizenzen sollen an Telecom, Mobile  und Unicom gehen“. 12.23.2005.  In „China Economic 
Net“. URL: http://de.ce.cn/aktuelles/nachrichten/nachrichten/200512/23/t20051223_102755.shtml. Abrunf 
am 03.01.2006.
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Hierbei ist Technik im Allgemeinen als Steigerungsform evolutionärer Errungenschaften 

aufzufassen.  „Was immer die Zufallsursachen technischer Erfindungen sein mögen: die 

Evolution greift zu und treibt die Strukturentwicklung der Gesellschaft in die damit ange-

bahnte Richtung.“ (Luhmann 1998:  518f) Als Errungenschaft  sind technische Artefakte 

nicht aus sich selber heraus zu erklären. Das Herausfinden der diversen technischen For-

men, die sich endgültig durchsetzen, folgt keineswegs einer Logik der technischen imma-

nenten Verbesserung. Es lässt sich vielmehr nur durch die Responsivität des sozialen Um-

feldes, durch Inanspruchnahme und Nutzung der Technik erklären. Die gesellschaftliche 

Evolution rekurriert auf Technik, um Kopplungen zwischen dem Gesellschaftssystem und 

seiner Umwelt sicherzustellen, an die dann interne Prozesse der Informationsverarbeitung 

und die soziale Technisierung anschließen können. Somit wirken technische Entwicklung 

und funktionale Differenzierung zusammen. 

5.5 Zusammenfassung 

Die Telekommunikationsreform in China zeigte sich auf der einen Seite, wie die Postre-

form in Deutschland, als Wandlungsprozess vom Monopol zum Wettbewerb. Auf der an-

deren Seite galt die Telekommunikationsreform in China als Teil der gesamten wirtschaft-

lichen  Öffnung und  Reform Chinas.  Sie  wurde  im Kontext  der  Umstrukturierung von 

Staatsbetrieben und im Zuge des Modernisierungsprozesses umgesetzt. 

Die  frühere  Reformphase  (1978  bis  1993)  im  chinesischen  Telekommunikationssektor 

zeichnet sich im Wesentlichen durch die Bemühungen zur Auflösung der traditionellen so-

zialistischen „Danwei“-Organisationsform ab. Dabei wurden u.a. das System der vertrags-

verbundenen Verantwortlichkeit (SVV) und das Steuersystem in die staatlichen Telekom-

munikationsbetriebe eingeführt, damit die Betriebe sich selbst für Gewinn und Verlust ver-

antwortlich machen konnten. Das Ministerium für Post und Telekommunikation (MPT) 

galt  als  der  einzige  Anbieter  für  Telekommunikationsdienste.  1994  kennzeichnete  die 

Gründung von Unicom die Entmonopolisierung und die Einführung des Wettbewerbs im 

Telekommunikationsmarkt. Gleichzeitig wurde die ursprüngliche staatliche Verwaltung für 
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Telekommunikation als Unternehmen namens „Directorate General of Telecommunicati-

ons (DGT)“ registriert, das später zu China Telecom wurde. Somit wurden die staatlichen 

Kontrollfunktionen und die unternehmerischen Funktionen ausdifferenziert. Im Jahr 1998 

wurden Post und Telekommunikation in allen Postbehörden getrennt. Telekommunikation 

ging seitdem auf  einen  eigenen Entwicklungsweg.  In demselben  Jahr  wurde  das  MPT 

durch die neue Gründung des „Ministry of Information Industry (MII)“ ersetzt,  das als 

staatlicher Regulator die Rahmenbedingungen für Marktöffnung und Wettbewerb im Tele-

kommunikationssektor gestalten sollte. Weiterhin wurde China Telecom nach Geschäftsbe-

reichen in vier unabhängigen Unternehmen (China Telecom, China Mobile, Guoxin Paging 

und China Satellite) aufgespalten, um den Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt zu 

intensivieren. Zusammen mit Newcomer China Netcom und China Railcom bildeten diese 

Unternehmen bis 2000 eine neue Marktkonstellation. Als jüngste Reformphase wurde 2002 

die zweite Reorganisationsrunde in Gang gesetzt. Nach einer geographischen Aufteilung 

von China Telecom wurden China Telecom Group (mit Schwerpunkt in Südchina) und 

China Netcom Group (Fusion von China Telecom Nord, der früheren China Netcom und 

Jitiong). Somit konkurrieren bisher sechs große Anbieter für Telekommunikationsdienste, 

die jeweils wiederum über eigene Lizenzbereiche verfügen: China Telecom (Festnetz und 

Datenübertragung), China Netcom (Festnetz und Datenübertragung), China Mobile (Mo-

bilfunk GSM), China Unicom (Mobilfunk GSM/CDMA), China Railcom (Festnetz) und 

China Satellite (Satellitenkommunikation). Die ersten vier Unternehmen sind an der Börse 

notiert. Der Staat hat nach wie vor die Mehrheitsbeteiligung an allen sechs Marktteilneh-

mern. 

Obwohl im Vergleich zu der deutschen Postreform die chinesische Marktöffnung und der 

daraus resultierende Wettbewerb im Telekommunikationssektor noch nicht weit reichend 

sind, lässt sich der Wandel vom Monopol zum Wettbewerb, von staatlicher Verwaltung zu 

börsennotierten Unternehmen in China ebenfalls als Steigerung funktionaler Differenzie-

rung der Gesellschaft erkennen. Dabei ist die Ausdifferenzierung des Wirtschaftssystems 

aus dem politischen System zu verdeutlichen, wobei sich die Telekommunikation anhand 

der hochgradigen Eigenkomplexität  zu einem Subsystem des Wirtschaftssystems entwi-

ckelt hat. Die Telekommunikationsreform in China zeichnet sich gleichzeitig deutlich als 

langwieriger Wandlungsprozess von Organisationen ab: Entstehung neuer Organisationen 
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(Unternehmen) und Reorganisationsprozesse. Dabei gelten Organisationen als selbständi-

ger Systemtypus der Gesellschaft und tragen eine unerlässliche Funktion für funktionale 

Differenzierung. Ohne Organisation ist funktionale Differenzierung nicht möglich. 

Der Telekommunikationsmarkt Chinas ist derzeit der am schnellsten wachsende Markt der 

Weltwirtschaft und gleichzeitig einer der weltweit größten Märkte überhaupt. 2005 belief 

sich der Umsatz auf dem chinesischen Telekommunikationsmarkt mit  einem Wachstum 

von 25,4% auf 1157,5 Mrd. RMB. Der Gewinn aus Telekommunikationsdienstleistungen 

wurde mit 579,9 Mrd. RMB veranschlagt, was eine Steigerung von 11,7% bedeutete. Das 

Investitionsvolumen in Telekommunikation betrug 203,3 Mrd. RMB. Ende 2005 gab es in 

China 350,4 Mio. Festnetzkunden und 393,4 Mio Mobilfunknutzer. Die gesamte Zahl der 

Telefonkunden nimmt somit den ersten Platz der Welt ein, ähnlich beim Produktionsvolu-

men von Mobilfunkgeräten. Die Zahl der Telefonkunden wächst in den letzten fünf Jahren 

durchschnittlich um 100 Mio. pro Jahr. Ende 2005 erreichte die Anzahl der Internetuser 

111 Mio. und machte den weltweit zweiten Platz aus (vgl. MII 2006). „Nach harten vier 

Jahren,  gekennzeichnet  durch  Investitionszurückhaltung  bei  Netzwerkausrüstungen  und 

Preiskampf bei Endgeräten, scheint der Sektor seine Krise überwunden zu haben. Markt-

öffnung und eine Vielzahl neuer Konkurrenten hatten die Gewinne der Handyhersteller 

dramatisch schrumpfen lassen.“ (Mitteilung der deutschen Botschaft in Peking 2004: 2) 

Doch bei allen positiven Wachstumsmeldungen entwickelt sich auch der Telekommunika-

tionsbereich, wie das allgemein wirtschaftliche Wachstum in China, regional sehr unter-

schiedlich.  Ausgeprägt  sind  die  Entwicklungsgegensätze  zwischen den zurückhaltenden 

Mittel-  und  Westgebieten  und  den  boomenden  Küstenregionen.  Eine  deutliche  Schere 

klafft zwischen der Nutzungsdichte in den hochentwickelten Regionen in Ost- und Südchi-

na mit einer Abdeckung von zum Teil 60% bis 80% (in den Großstädten) und dem Hinter-

land mit durchschnittlich nur 17%. Hier will die Regierung gegensteuern. Das Projekt „Te-

lefon in jedem Dorf“, das von dem MII und den sechs Telekommunikationsanbietern ge-

meinsam gestaltet wird, hat inzwischen positive Ergebnisse erzielt. Zwischen Januar 2004 

und November 2005 wurden insgesamt 52.304 administrative Dörfer mit neuen Telefonan-

schlüssen verbunden, so dass nunmehr 97% aller Dörfer in China über Telefonanschluss 

verfügen (vgl. MII 2006).
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6 Vergleichende Analyse der Telekommunikati-
onsreformen in Deutschland und China

Während die Telekommunikationsreform in Deutschland im Zeitraum von 1989 bis 1996 

durch eine dreistufige Postreform verwirklicht wurde, vollzog sich die Telekommunikati-

onsreform in China in einem späteren Zeitraum, genauer von 1994 bis 2002, wobei diese 

Reform bisher noch nicht komplett abgeschlossen worden ist. Eine mögliche neue Reform-

runde im chinesischen Telekommunikationssektor könnte aufgrund der Einführung der 3G-

Mobilfunktechnologie in den kommenden Jahren in Gang gesetzt werden. Beobachtet man 

diese Telekommunikationsreformen in beiden Ländern, lässt sich trotz der zeitlichen und 

räumlichen Unterschiede ein ähnlicher Reformverlauf erkennen. In diesem Kapitel werden 

die Telekommunikationsreformen in Deutschland und China gegenübergestellt und anhand 

der Systemtheorie vergleichend analysiert. Hierbei soll dies zu Ergebnissen bezüglich der 

zwei folgenden Problemfelder führen: die funktionale Differenzierung einerseits und Funk-

tionen von Organisationen in der modernen Gesellschaft andererseits.

6.1 Telekommunikationsreform als Teil der funktionalen 
Differenzierung 

6.1.1 Technische Innovation und funktionale Differenzierung

Die Ähnlichkeiten der Telekommunikationsreformen in beiden Ländern sind zunächst in 

den globalen Ausgangslagen zu identifizieren. Seit den 1970er Jahren befindet sich die Te-

lekommunikation weltweit in einem kontinuierlichen technologischen Innovationsprozess. 

Die technischen Fortschritte in Mikroelektronik, Digitalisierung, optischer Übertragungs-

technik sowie Mobilfunk führten und führen weiterhin zu einer Steigerung der Komplexität 

des Telekommunikationssystems, wobei sich alle Bereiche wie z. B. Netze, Endgeräte und 

Dienste hochgradig ausdifferenzieren. Die Telekommunikation hat sich zunehmend zu ei-

nem selbständigen System entwickelt, das als Teilsystem des Wirtschaftssystems betrachtet 
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werden kann, denn die Telekommunikation dient nicht nur als Infrastruktur, vielmehr hat 

sie sich auf die boomende „New Economy“ ausgedehnt und spielt somit in der Volkswirt-

schaft eine relevante Rolle. Diese Entwicklungstendenz geschah sowohl in Deutschland als 

auch in China. 

Die technischen Innovationen der Telekommunikation stehen in einer wechselseitigen Wir-

kungsbeziehung mit dem Wandel der wirtschaftlichen Strukturen. Vor der Reform wurde 

die Telekommunikation in beiden Ländern durch die staatliche Monopolverwaltung cha-

rakterisiert. Während die Bundespost bis Ende der 1980er Jahre der einzige Anbieter für 

Telekommunikationsdienste war, stand die chinesische Telekommunikation ebenfalls mit 

einer administrativen Monopolstruktur bis Anfang der 1990er Jahre unter der Kontrolle der 

Zentralregierung. Diese klassische staatliche Verwaltung und Monopolisierung geriet ange-

sichts der sich rasant entwickelnden Telekommunikation sowohl in Deutschland als auch 

in China in eine Krise und war nicht mehr in der Lage, die hochdifferenzierten Kundenbe-

dürfnisse und die  entsprechenden Marktanforderungen zu  erfüllen.  Auf der  einen Seite 

konnte das große Marktpotential bei weitem nicht ausgeschöpft werden, auf der anderen 

Seite machten die staatlichen Telekommunikationsdienste-Anbieter enorme Verluste und 

hatten somit große finanzielle Schwierigkeiten. 

Dieses Problem wurde weiterhin verschärft durch die Konsequenzen der wirtschaftlichen 

Globalisierung.  Die  vorzeitige  Liberalisierung  des  Telekommunikationsmarktes  in  den 

USA, Großbritannien und Japan in den 1980er Jahren ermöglichte bedeutende Wettbe-

werbsvorteile für Unternehmen dieser Industrieländer. Sie übten - zugleich mittels ihrer 

Regierungen - handelspolitisch immer mehr Druck auf die anderen Ländern, besonders auf 

Deutschland aus. Um im internationalen Handel nicht zurückzufallen, wurde die Liberali-

sierung des Telekommunikationsmarktes im  Programm der damaligen Politik in Deutsch-

land festgeschrieben. Die spätere Neuordnung der EU-Telekommunikationspolitik sprach 

ebenfalls für Marktöffnung und Wettbewerb im europäischen Telekommunikationsmarkt. 

In China fand die Telekommunikationsreform im Kontext der nationalen Reform- und Öff-

nungspolitik seit 1979 statt, wobei die Umstrukturierung von Staatsbetrieben und die Auf-

hebung von Monopolen als Schwerpunkte der Reform durchgesetzt wurden. Der Wandel 

vom Monopol zur Marktöffnung in der Telekommunikationsbranche wurde besonders im 

Zuge des Beitritts Chinas in die WTO von 2001 beschleunigt. 
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Vor diesem Hintergrund wurde die Notwendigkeit der Telekommunikationsreform von der 

damaligen Regierung in beiden Ländern erkannt und wahrgenommen. Die neokonservative 

Regierung in Deutschland setzte 1989 mit dem Poststrukturgesetz die Deregulierung der 

Telekommunikation in Gang, während die chinesischen Reformer 1994 durch die Grün-

dung eines  zweiten  staatlichen  Anbieters  für  Telekommunikationsdienste das  Monopol 

aufhob. 

In diesem Zusammenhang lässt sich die Hauptthese der vorliegenden Arbeit wiederholen, 

die besagt, dass die weltweite Telekommunikationsreform als Teil der funktionalen Diffe-

renzierung gilt, die die moderne (Welt-)Gesellschaft kennzeichnet. Dazu ist das erste Er-

gebnis der vergleichenden Analyse der Telekommunikationsreformen in Deutschland und 

China festzustellen: Man sieht besonders deutlich, wie die technischen Innovationen und 

deren Anwendungen zum Prozess der funktionalen Differenzierung beitragen. Als evolu-

tionäre Errungenschaft bietet Technik eine Steigerung von Wahrscheinlichkeit und wirkt 

zur operativen Schließung autopoietischer Systeme. So rekurriert die gesellschaftliche Evo-

lution auf Technik, um Kopplungen zwischen dem Gesellschaftssystem und seiner Umwelt 

sicherzustellen.  Technik ermöglicht  jedoch keine immer bessere Anpassung der Gesell-

schaft an ihre Umwelt, wie sie ist. Vielmehr dient sie „mit der Vermehrung von Options-

möglichkeiten  der  Entfaltung  der  Eigendynamik  des  Gesellschaftssystems“  (Luhmann 

1998: 535). Zu erwähnen ist noch, dass das Verhältnis von Technologie und, hier beson-

ders untersucht, Wirtschaft nicht als kausales Verhältnis zu beschreiben ist, indem etwa 

technologische  Prozesse  ökonomische  Änderungen  bewirken  könnten  oder  umgekehrt. 

Beide Differenzen strukturieren ein wechselseitiges Auflöse- und Rekombinationsvermö-

gen (vgl. Baecker 1988: 153f). Während die technischen Innovationen der Telekommuni-

kation zur Auslösung der Telekommunikationsreform beitragen, treiben die daraus resultie-

rende Marktöffnung und der eingeführte Wettbewerb wiederum weitere technische Ent-

wicklung voran. 

Die vergleichende Analyse führt weiterhin zum zweiten Ergebnis: Die Telekommunikati-

onsreformen in Deutschland und China können nicht isoliert als regionale Ereignisse be-

trachtet werden. Sie sind im globalen politischen und ökonomischen Kontext fest eingebet-

tet und sind deswegen ein Teil der funktionalen Differenzierung der Weltgesellschaft. Die 

technischen Fortschritte und die Globalisierung bieten die Möglichkeit, dass die Vorstel-
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lung der Weltgesellschaft nicht mehr als bloße Utopie, sondern als zutreffende Selbstbe-

schreibung und Beobachtung der modernen Gesellschaft wahrgenommen wird. Insbesonde-

re die Telekommunikation, die als Teil des Wirtschaftssystems betrachtet wird, kann nur in 

einer globalen Dimension ihre Dynamik gewinnen. Dies spricht auch für den weltweiten 

Trend der Telekommunikationsreformen, die nicht nur in den Industrieländern,  sondern 

auch in den Entwicklungsländern stattfanden bzw. stattfinden. 

6.1.2 Ausdifferenzierung  von politischem und wirtschaftlichem 
System

Betrachtet  man die Telekommunikationsreformverläufe in Deutschland und China,  lässt 

sich eine deutliche funktionale Differenzierung erkennen, die sich auf eine steigende Aus-

differenzierung der politischen und wirtschaftlichen Teilsysteme der Gesellschaft bezieht. 

Mit der Postreform I, gekennzeichnet durch das Inkrafttreten des Poststrukturgesetzes von 

1989, wurde die staatliche Verwaltung für Telekommunikation in Deutschland in ein Un-

ternehmen - Deutsche Bundespost Telekom (DBP Telekom) – umgewandelt. Somit wurde 

der erste Schritt zur Trennung von hoheitlichen und unternehmerischen Aufgaben vollzo-

gen. Als Folge der Postreform II wurde 1994 mit Wirkung der Grundgesetzänderung das 

staatliche Unternehmen DBP Telekom in eine Aktiengesellschaft – Deutsche Telekom AG 

(DTAG) – umgewandelt. 1998 wurde das Bundesministerium für Post und Telekommuni-

kation (BMPT) als staatliche Kontrollinstanz aufgelöst und die Regulierungsbehörde,  spä-

ter die Bundesnetzagentur errichtet. Damit erfolgte die endgültige Ausdifferenzierung von 

dem politischen und wirtschaftlichen System bezüglich des Telekommunikationssektors. 

Ein ähnlicher Verlauf lässt sich in der Telekommunikationsreform in China verdeutlichen. 

1994 wurde die staatliche Verwaltung für Telekommunikation als Unternehmen „Directo-

rate General of Telecommunications (DGT)“ registriert, das später als „China Telecom“ 

bekannt war. Somit wurden die staatlichen Kontrollfunktionen und die unternehmerischen 

Funktionen getrennt. 1998 wurde das „Ministry of Post and Telecommunications (MPT)“ 

durch die Gründung des „Ministry of Information Industry (MII)“ ersetzt, das als staatlicher 
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Regulator die Aufgabe hat, die Rahmenbedingungen für Marktöffnung und Wettbewerb im 

Telekommunikationssektor entsprechend staatlicher Vorgaben zu gestalten. 

So wurden die Telekommunikationsreformen in beiden Ländern mit der funktionalen Dif-

ferenzierung von Politik und Wirtschaft synchronisiert.  Die Autonomie des wirtschaftli-

chen Systems zeigte sich dabei klar und deutlich. Politik und Wirtschaft gewinnen in der 

modernen Gesellschaft ihre Einheit als autopoietisches, sich selbst produzierendes und ge-

schlossenes Teilsystem mit unterschiedlichen Funktionen. Die spezifische Funktion des po-

litischen Systems besteht in der Herstellung von Entscheidungen mit bindender Wirkung. 

Die Politik ist aufgrund steigender Komplexität der Gesellschaft zunehmend mit Proble-

men konfrontiert, die nur noch durch solche Entscheidungen gelöst werden können. Die 

Übertragung von Entscheidungsleistungen wird durch Macht ermöglicht, die als Medium 

der Kommunikation verstanden wird (vgl. Luhmann 1970: 157).  Das politische System 

macht insofern die Differenz von System und Umwelt anhand des Codes, ob Entschei-

dungsmacht da ist oder nicht, sichtbar. Die Funktion des Wirtschaftssystems liegt „in der 

Erzeugung und Regulierung von Knappheiten zur Entproblematisierung künftiger Bedürf-

nisbefriedigung“ (Luhmann 1994: 65). Diese Funktion der Wirtschaft wird ebenso mit ei-

nem eigenen autopoietischen System versorgt, in dem Zahlungen Zahlungen ermöglichen. 

Durch den Code zahlen/nicht zahlen ist die Unterscheidung von dem wirtschaftlichen Sys-

tem und seiner Umwelt möglich. 

Sowohl in Deutschland als auch in China verlor die traditionelle staatliche Monopolver-

waltung der Telekommunikation als Mischform vom politischen und wirtschaftlichen Sys-

tem im Zuge der Telekommunikationsmodernisierung ihre Funktionsvorteile. Das politi-

sche System war nicht mehr in der Lage, Entscheidungen bezüglich Preisen, Zahlungen, 

Schaffung und Gewährleistung von Telekommunikationsdiensten zu treffen, denn es wurde 

von der gestiegenen Komplexität der Telekommunikation überfordert. Die differenzierten 

Kundenbedürfnisse konnten bei weitem nicht mehr befriedigt werden. Die Telekommuni-

kationsreform wurde somit als Lösung für das Problem der Widersprüche zwischen der 

schnellen Telekommunikationsentwicklung und der Unfähigkeit der staatlichen Monopol-

verwaltung eingesetzt.  So differenzierte sich die Telekommunikation als Teil  des Wirt-

schaftssystems angesichts seiner zunehmenden Eigenkomplexität vom politischen System 

aus, um für Zahlungsanschlussmöglichkeiten zu sorgen. Nur die Ausdifferenzierung vom 
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politischen System kann der Telekommunikation als Teil des Wirtschaftssystems ermögli-

chen, diverse Kundenbedürfnisse zu befriedigen und damit Zahlungen durch Zahlungen zu 

garantieren. Ebenfalls kann das politische System nur durch den Verzicht auf die spezifi-

sche wirtschaftliche Funktion Anschlussmöglichkeiten für Entscheidungsmacht (re-)produ-

zieren. 

So entstand durch die verschiedenen Reformschritte in Deutschland und China eine klare 

Trennung von wirtschaftlichen und politischen Funktionen bezüglich der Telekommunika-

tion,  die  jeweils  auf  die  Telekommunikationsunternehmen und die  staatlichen  Regulie-

rungsbehörden übertragen wurden. Während u.a die Deutsche Telekom AG, China Tele-

com und ihre Konkurrenten als selbständige Unternehmen über freie Handlungsräume zur 

Gewinnerzielung  anhand  von  Investitionsprogrammen  Preisgestaltung  oder  Börsengang 

verfügen, können die Bundesnetzagentur in Deutschland und das Ministry of Information 

Industry in China als staatliche Regulierungsbehörde ihre Macht auf u.a. die Entscheidung 

der Rahmenbedingungen für Wettbewerb und der Lizenzvergabe ausüben. Diese Ausdiffe-

renzierung von Politik und Wirtschaft ermöglicht die autopoietische Operation innerhalb 

des jeweiligen Systems. Die Geschlossenheit des Systems garantiert die Zukunftssicherheit 

in der Form der Zahlungsfähigkeit (Wirtschaft) bzw. der Macht (Politik). Trotzdem können 

zwei Systeme über ihre externe Umwelt anhand von Programmen miteinander kommuni-

zieren. So schafft das politische System anhand Verabschiedung von Gesetzen und Rege-

lungen für einen fairen Wettbewerb die Verbindung zu Telekommunikationsunternehmen, 

die sich als Marktteilnehmer an diesen Gesetzen und Regelungen orientieren müssen. Hin-

gegen sind Preise als Komponente von Programmen des wirtschaftlichen Systems für Ent-

scheidungen, zu zahlen oder nicht zu zahlen, überall in der Gesellschaft. So wird auch von 

den Regulierungsbehörden beispielsweise bezüglich der Nutzung von Telefon und Internet 

gezahlt. 

So ist das dritte Ergebnis der vergleichenden Analyse festzustellen: Die Telekommunikati-

onsreformen in Deutschland und China zeigten eine deutliche funktionale Differenzierung 

des Wirtschaftssystems vom politischen System. Allerdings sind hierbei auch Unterschiede 

zu beobachten. Während sich die Postreform in Deutschland durch eine hochgradige Aus-

differenzierung von Politik und Wirtschaft abzeichnete, schien im Zuge der Telekommuni-

kationsreform in China im Vergleich zu Deutschland nur eine relativ niedriggradige bzw. 
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langwierige  funktionale Differenzierung zu sein. Dies lässt sich in erster Linie dadurch er-

kennen, dass in China alle sechs vorhandenen Marktteilnehmer für den Bereich der Basis-

dienste der Telekommunikation, sprich Festnetz und Mobilfunk, ausschließlich Unterneh-

men mit überwiegend staatlicher Beteiligung sind. Bei China Telecom und China Mobile 

hält der Staat trotz des Börsengangs der Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung von über 

70%, während bei der Deutschen Telekom nur noch 37,5% zur Zeit der Verfassung dieser 

Arbeit in staatlicher Hand verbleiben. Mit der Mehrheitsbeteiligung, besonders mit der Be-

fugnis zur Benennung von Führungskräften der staatlichen Telekommunikationsunterneh-

men hat die Politik in China nach wie vor eine starke Entscheidungsmacht bezüglich der 

relativ autonomen Telekommunikationsbranche inne.  Dadurch kommt es zu Widersprü-

chen zwischen dem politischen und wirtschaftlichen System, die für die Weiterentwicklung 

der Telekommunikation Konsequenzen haben werden. Die Unsicherheit und Verzögerung 

bezüglich der Lizenzvergabe für den 3G-Mobilfunk liefern in einem gewissen Sinne die 

Beweise dazu.

Weiterhin sieht man die Unterschiede darin, dass der deutsche Telekommunikationsmarkt 

nach der Postreform mittlerweile bereits 100% geöffnet worden ist. Eine Vielzahl von na-

tionalen und internationalen Wettbewerbern sind in allen Teilbereichen des Telekommuni-

kationsmarktes tätig. Ein großer Anteil von Marktteilnehmern sind private Unternehmen. 

Im Vergleich dazu scheint die Marktöffnung im Telekommunikationsbereich in China nur 

zum Teil erfolgreich zu sein. Der „Quasi-Wettbewerb“ unter den chinesischen Telekom-

munikationsunternehmen, die überwiegend staatlich oder mit staatlicher Mehrheitsbeteili-

gung sind, gilt eher als ungeregelt und manchmal sogar chaotisch. Allerdings steigt die 

Tendenz  zur  freien  und  geschützten  Konkurrenz,  besonders  angesichts  Chinas  WTO-

Pflichten. Ausländische Investoren sind nach der WTO-Regelung bereits zugelassen, je-

doch nur wenige Pioniere haben sich im Markt beteiligt, vor allem im Bereich von Mehr-

wertdiensten.  Viele  ausländische Telekommunikationsunternehmen warten noch auf  die 

passende Gelegenheit, in den Markt einzusteigen. 

Der unterschiedliche Grad der funktionalen Differenzierung lässt sich ebenfalls im Ver-

gleich der Funktionen, die die Rechtssysteme in Deutschland und China in der Telekom-

munikationsreform gezeigt haben, wieder erkennen. Die diversen Gesetze der Telekommu-

nikation in Deutschland zeigen eine historische rechtliche Kontinuität. Selbst während der 
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früheren Zeit, in der die Telekommunikation stark vom Staat kontrolliert wurde, hat das 

Rechtssystem von Anfang an bei  Gesetzgebung und Rechtssprechung seine spezifische 

Funktion entfalten können. Die dreistufige Postreform wurde jeweils durch das Poststruk-

turgesetz von 1989, die Grundgesetzänderung von 1994 und das Telekommunikationsge-

setz von 1996 begleitet. Somit wurde jeder Reformschritt rechtlich fest verankert. Nur an-

hand dieser Gesetze können die Rahmenbedingungen für die Marktöffnung und den Wett-

bewerb sichergestellt und Urteile über das Rechte und Unrechte im Telekommunikations-

markt getroffen werden. Hierbei dienen die Gesetze als Programme und schaffen die Ver-

bindung zwischen Rechtssystem und Wirtschaftssystem. Im Vergleich dazu liegt die Kom-

petenz des Rechtssystems in China noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Telekom-

munikationsreform vollzog sich anhand von Beschlüssen, Regelungen und Verordnungen, 

die von dem Staatsrat und zuständigen Ministerien verabschiedet wurden.  Die Beschlüsse 

sind eher als staatliche Befehle zu verstehen im Vergleich zu einer einklagbaren gesetzli-

chen Verankerung, wie diese in Deutschland praktiziert wurde. 

Ein endgültiges Telekommunikationsgesetz ist zur Zeit in China noch nicht vorhanden. Der 

Mangel an einer gesetzlichen Grundlage führt zu ungerechtem Wettbewerb und Unsicher-

heit für die Markteilnehmer, was die Tatsachen klären mag, dass der bisherige Wettbewerb 

in einen schwer zu regelnden Zustand geriet und weniger ausländische Investitionen im 

teilweise zugelassenen Telekommunikationsmarkt getätigt wurden als erwartet. Während 

in Deutschland ein unabhängiges Rechtssystem dem Telekommunikationsmarkt zur Verfü-

gung steht,  übt  in  China  das  politische  System weiterhin  Interventionen  auch  bei  der 

Rechtssprechung aus.  Dies  erzeugt  die  Widersprüche zwischen dem Wirtschaftssystem, 

dem Rechtssystem und  dem politischen  System,  also  zwischen  dem sich  weltweit  am 

schnellsten entwickelnden Telekommunikationsmarkt, der fehlenden rechtlichen Kompe-

tenz und der immer noch in der gesamten Gesellschaft stark wirkenden politischen Macht. 

Es müsste nun festgehalten werden, dass ein bestimmtes Teilsystem im Zuge der gesell-

schaftlichen Evolution zur funktionalen Differenzierung durchaus als Primat in der Gesell-

schaft  dienen kann. Während in Deutschland zwischen den verschiedenen Teilsystemen 

aufgrund ihrer hochgradigen Ausdifferenzierung eine gewisse Balance erreicht worden ist, 

verfügt das politische System in China bei der gesellschaftlichen Modernisierung weiterhin 

über eine federführende Funktion. Die Diskurse um die Widersprüche zwischen den ver-
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schiedenen Teilsystemen werden in Deutschland eher in der Sachdimension der Kommuni-

kation verortet. Hingegen entstehen die Entscheidungen in China wohl vielmehr in der So-

zialdimension, und zwar anhand des Primats, den sich das politische System im Moderni-

sierung Chinas verliehen hat. Die Konsequenzen können dabei zu einem gewissen Pragma-

tismus  neigen.  Dies  mag der  Grund dafür  sein,  dass  der  Reformverlauf  in  China  sich 

schnell vollziehend, aber zickzackförmig und diffus erschien, während die Postreform in 

Deutschland einen linearen Prozess durchlief. In der Frühentwicklungsphase der Telekom-

munikation Chinas zeigte sich bereits das Hin und Her zwischen Zentralisierung und De-

zentralisierung. Im Zeitraum von 1994 bis 2002 wurden zwei tiefgreifende Reorganisati-

onsprozesse und mehrmalige Fusionen unter den Telekommunikationsunternehmen vollzo-

gen. Die politische Willkür war in diesem Zusammenhang wohl der Schaffung rechtlicher 

Grundlagen und der wirtschaftlichen Kalkulation überlegen. Dieser Pragmatismus führte 

hingegen dazu, dass eine gewisse Dynamik, Schnelligkeit und geschickte Chancennutzung 

im Modernisierungsprozess hervorgebracht werden konnten. 

6.1.3 Markt als innere Umwelt des Wirtschaftssystems

Die Telekommunikationsreformen in Deutschland und China verfolgten ähnliche Zielset-

zungen, insbesondere Monopolaufhebung, Marktöffnung und Wettbewerbseinführung. Im 

Vergleich zur Postreform in Deutschland wurde die Telekommunikationsreform in China 

noch durch ein weiteres Merkmal gekennzeichnet. Diese geschah im Kontext der Transfor-

mation der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Somit erwies sich in beiden Ländern eine 

semantische Veränderung zur Beschreibung und Beobachtung der Telekommunikation im 

wirtschaftlichen System. Markt und Wettbewerb werden statt Plan, Staat und Monopol in 

den Vordergrund der Sinnselektion bzw. der Differenz von System und Umwelt gestellt. 

In der klassischen Wirtschaftstheorie werden „Markt“ und „Plan“ oder „Staat“ gegenüber-

gestellt. So werden die Begriffe „Planwirtschaft“, „Marktwirtschaft“ und „soziale Markt-

wirtschaft“ als Unterschied von Ordnungs- und Steuerungsprinzipien formuliert. Es besteht 

die Annahme, dass die Planwirtschaft „über eine Zentralisierung der Entscheidungsinstanz 

zwecks Sicherung der Erfüllung eines Plans“ (vgl. Baecker 1988: 310) erfolgt, während die 
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Marktwirtschaft „über eine Dezentralisierung der Entscheidungsträger zwecks Erzwingung 

individueller Orientierung an einem Markt“ (ebd.) organisiert wird. Allerdings erzeugt die 

Marktwirtschaft angesichts der sogenannten „unsichtbaren Hand“ neben ihrer Überlegen-

heit gegenüber der Planwirtschaft auch Probleme. Die Frage nach „mehr Staat oder mehr 

Markt“, das Versagen des Marktes, die Unrealisierbarkeit des vollständigen Wettbewerbs 

sowie die Transformation in sozialistischen Ländern führen zu den unendlichen Diskussio-

nen unter Politikern und Ökonomen. An dieser Stelle liefert Luhmanns Systemtheorie an-

hand der Differenz von System und Umwelt eine neue soziologische Interpretation über die 

Funktionen von Plan, Markt und Wettbewerb. 

Die Differenz von System und Umwelt führt in aller Konsequenz zur Systemdifferenzie-

rung, die nichts anderes bedeutet als Wiederholung der Differenzierung von System und 

Umwelt innerhalb von Systemen. So kommt eine interne Umwelt zustand, also eine ge-

samtsysteminterne Umwelt der Teilsysteme des Systems. Der Begriff „Markt“ wird gerade 

an dieser Stelle zur Beschreibung der wirtschaftsinternen Umwelt der partizipierenden Sys-

teme des Wirtschaftssystems eingesetzt. Kurz gesagt, ist der Markt die innere Umwelt des 

Wirtschaftssystems. Die äußere Umwelt des Wirtschaftssystems wie z. B. die Politik, die 

Technologieentwicklung und das Rechtssystem bleiben davon unberührt. 

Das Wirtschaftssystem ist ein sich selbst beobachtendes System. Es wird nämlich beobach-

tet, was in der Wirtschaft und ihrer Umwelt geschieht, damit Anschlussmöglichkeiten für 

Kommunikationen und Handlungen, also Zahlungen gefunden werden können. Eine sozio-

logische Beobachtung und Beschreibung des Marktes ist somit immer eine Beobachtung 

und Beschreibung von Beobachtungen - eine Beobachtung zweiter Ordnung.89 Im Markt 

wird vor allem anhand von Preisen beobachtet. Diese ermöglichen eine Umweltorientie-

rung der Teilsysteme des Wirtschaftssystems. Hierbei wird ein Preis identifiziert und be-

deutet gleichwohl für verschiedene Teilnehmer am Wirtschaftssystem Verschiedenes. An-

hand eines Preises können beispielsweise Hersteller, Händler und Kunden eigene Entschei-

dung treffen, ob produziert, verkauft oder gekauft wird. Der Markt kann insofern als ein 

poly-kontexturales  System betrachtet  werden, das für jedes Teilsystem eine andere und 

doch dieselbe Umwelt bereithält. 

89 Hier sollte eine Beobachtung mindestens zweiter, wenn nicht dritter Ordnung sein (vgl. Luhmann 1994: 
95).
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Der Begriff des Marktes weist darauf hin, dass das Wirtschaftssystem nicht nur schlicht 

existiert, sondern dass es die eigene Einheit nur in einem kontinuierlichen, autopoietischen 

Prozess reproduzieren kann, der mit jeder Operation zugleich die Möglichkeit der Beob-

achtung dieser Operation und vor allem durch Preise die Möglichkeit des Beobachtens von 

Beobachtungen erzeugt (vgl. Luhmann 1994: 98). Bezüglich der Marktbeobachtung der 

Marktteilnehmer wird zwischen Konkurrenz, Tausch und Kooperation ausdifferenziert. In 

diesem Sinne kann die Marktöffnung nichts anderes als ein Ausdifferenzierungsprozess in-

nerhalb des Wirtschaftssystems begriffen werden. Es wird somit überflüssig, die Markt-

wirtschaft mit der Planwirtschaft oder der Staatstätigkeit zu konfrontieren.90 Man könnte 

dann ebensogut von einem Gegensatz von Marktwirtschaft und Wissenschaft zum Beispiel 

ausgehen. Markt muss tendenziell in der Planwirtschaft oder in der Monopolstellung auch 

beobachtbar sein, denn der Markt ist nichts anderes als das Korrelat der Beobachtung von 

Beobachtungen. 

Die Betrachtung des Marktes als ausdifferenzierte systeminterne Umwelt des Wirtschafts-

systems ermöglicht einen Vergleich von kapitalistischer und sozialistischer Wirtschaft. Zu-

gleich zeigt dies, dass die Bezeichnungen wie kapitalistisch/sozialistisch oder Marktwirt-

schaft/Zentralverwaltungswirtschaft wenig besagen. Die entscheidende Frage besteht darin, 

in welcher Form das Wirtschaftssystem über seine Einheit und seine Außengrenzen dispo-

niert; mit welchen strukturellen Vorgaben eine systeminterne Umwelt entsteht und wieweit 

diese ausdifferenziert wird (vgl. Luhmann 1994: 106). Das Problem liegt insofern über-

haupt nicht in der Differenz von Zentralisation und Dezentralisation. 

„Auch eine zentral geplante Wirtschaft ist eine Marktwirtschaft. Sie kann nur 
die Spezifikation der Differenzierung von Konkurrenz, Tausch und Kooperati-
on nicht sehr weit treiben, weil das gesamte System als Kooperation organisiert 
ist (bzw. sich selbst unter diesem Mythos mit Irrationalitäten versorgt). Man 
tauscht hier Zuweisung von Mitteln in Konkurrenz mit anderen Bewerbern ge-
gen eigene Leistungen nach Maßgabe der Einschätzung (oder der vermuteten 
Einschätzung) durch die Zentralstellen. Die Preise versagen als Mittel der In-
formation über den Zusammenhang von Konkurrenz, Tausch und Kooperation, 
Sie müssen in dieser Funktion durch direkte Einschätzung von Entscheidungs-

90 Der Gegenbegriff zu Marktwirtschaft ist laut Luhmann „Subsistenzwirtschaft“. Eine solche Wirtschaft läuft 
ohne nennenswerte monetäre Vermittlung ab. Ihr fehlt die über den Geldmechanismen laufende Zentrali-
sierung und vor allem das durch Preise ermöglichte Beobachten des Beobachtens. In der Subsistenzwirt-
schaft lassen sich die Bedürfnisse mehr oder weniger durch eigene Aktivitäten des Bedürftigen bzw. im 
Hause befriedigen. Bedürfnisse, die so nicht befriedigt werden können, können nicht entwickelt werden 
(vgl. Luhmann: 1994: 97).
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tendenzen ersetzt werden. Die Paradoxie der Knappheit wird als Differenz von 
Mengenentscheidungen und Allokationsentscheidungen organisiert und damit 
politisiert.“ (Luhmann 1994: 106)

Ein ähnlicher Ansatz, den bereits Anfang der chinesischen Reform (1992) von Deng Xiao-

ping geäußert wurde, ob Marktwirtschaft vorhanden ist oder nicht, sei kein Kriterium zur 

Unterscheidung zwischen Kapitalismus und Sozialismus, lässt sich an dieser Stelle wieder 

in Erinnerung rufen. Dies sollte für den Weg zum Aufbau der sogenannten sozialistischen 

Marktwirtschaft Chinas theoretische Rechtfertigung geliefert haben. 

An dieser Stelle lässt sich die staatliche Monopolverwaltung in einem erweiterten Sinne 

mit einer ähnlichen Funktion wie ein Plan in der Wirtschaft aufzeigen. Beide stellen die 

Vorteile der monetären Ausdifferenzierung des Wirtschaftssystems in Frage und setzen auf 

Entdifferenzierung von Wirtschaftssystem und anderen gesellschaftlichen Subsytemen, ins-

besondere von Wirtschaft und Politik. Der Plan und die staatliche Monopolverwaltung be-

lasten die Operationen der Wirtschaft mit der Forderung, die Allokation der Ressourcen 

nicht nur an den ökonomischen Bedingungen der Produktion, sondern auch an gesellschaft-

lich erwünschten Distributionen von Einkommen und Leistungen zu orientieren. Planwirt-

schaftssysteme versuchen insofern, die Dynamik der Beobachtungen zweiter Ordnung zu 

blockieren und die Interferenz der Umwelten der an der Wirtschaft  beteiligten Systeme 

(Unternehmen) im Fokus anderer partizipierender Systeme (Planungsbehörde) zu absorbie-

ren und derart  die  Entstehung eigendynamischer  Märkte  zu  verhindern (Baecker  1988: 

210f). 

So kommt es zum vierten Ergebnis der vergleichenden Analyse, dass die Marktöffnung im 

Zuge der Telekommunikationsreformen in Deutschland und China eine steigende Ausdiffe-

renzierung der Marktstrukturen bedeutet, die als interne Umwelt des Wirtschaftssystems 

dienen. Dabei gewann die Telekommunikation als Teilsystem des Wirtschaftssystems ihre 

Autonomie. Dies wurde nur anhand der Differenz von System und Umwelt sichtbar, also 

der Differenz von dem Telekommunikationssystem und dem Markt als Umwelt, die gleich-

zeitig als die innere Umwelt des Wirtschaftssystems gilt. Durch die Aufhebung der Mono-

polstellung wurde im Markt zwischen Konkurrenten, Tauschpartner und Kooperationspart-

ner ausdifferenziert. Nicht nur Operationen, sondern auch Beobachtungen wurden anhand 

von Preisen für die Teilnehmer des Wirtschaftssystems, hier die Telekommunikationsun-
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ternehmen ermöglicht. Durch gleichzeitige Beobachtung und Operationen werden Zahlun-

gen durch Zahlungen vollzogen. Dies sichert somit die Autopoiesis des Systems. 

Weiterhin ist es zu sehen, dass das von Politiker und Ökonomen behaupteten Prinzip der 

Marktwirtschaft  – Wettbewerb- eine andere Interpretation haben könnte.  Inzwischen ist 

wohl unbestritten, dass Konkurrenz keine perfekte Konkurrenz mit allwissenden Teilneh-

mern sein kann, „weil dies die Orientierung am Konkurrenten, der sich seinerseits am Kon-

kurrenten orientiert, der doppelten Kontingenz aussetzen, sie also unmöglich machen wür-

de; und weil dies andererseits die Orientierung am Konkurrenten auch erübrigen würde, da 

man sie durch Orientierung an Preisen und an Grenznutzungsberechnung ersetzen könnte.“ 

(Luhmann 1994: 101) 

So lässt sich, soziologisch gesehen, in Bezug auf das Prinzip der Konkurrenz feststellen, 

dass von Interaktionen unter den Konkurrenten abgesehen werden kann.  Gerade in  der 

Wirtschaft funktioniert es weitestgehend interaktionsfrei, denn die Beteiligten haben über-

haupt nichts miteinander zu tun (Luhmann 1994: 102). Konkurrenz gibt nämlich die Mög-

lichkeit, das Einwirken anderer auf das Erreichen eigener Ziele angesichts knapper Res-

sourcen einzuschätzen, ohne dass dazu Kontakt aufgenommen werden müsste. Man rech-

net zwar mit dem Konkurrenten, hat aber wenig Anlass, sich ihm anzuwenden und mit ihm 

zu kommunizieren. Die Sensibilität des Wirtschaftssystems und sein Reaktionstempo beru-

hen im Wesentlichen darauf, dass Interaktion eingespart wird. So wird die Reaktion nicht 

über  lange  Ketten  und  Verzögerungen  von  Interaktion  zu  Interaktion  erzeugt,  sondern 

durch eine fast gleichzeitige Reaktion vieler auf das, was viele als Reaktion anderer unter-

stellen. Damit ist in der modernen Wirtschaft eine hohe, praktisch unkontrollierbare Eigen-

dynamik freigesetzt. Das System reagiert so schnell, dass es fast nur noch Ereignisse wahr-

nehmen kann. Es reagiert also nicht auf Strukturvorgaben, sondern nur noch auf Verände-

rungen (Luhmann 1994: 103). Jede Intervention wie z. B. durch Zentralbanken oder Regie-

rungen ist vor allem als Ereignis wirksam. 
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6.2 Telekommunikationsreform  als  Organisations- 
wandel 

6.2.1 Umwandlung intersystemischer Organisationen 

Im folgenden Abschnitt soll das zweite Problemfeld bezüglich der Funktion von Organisa-

tionen in der modernen Gesellschaft anhand der vergleichenden Analyse konkret behandelt 

werden.  Dazu  wird  die  These  entwickelt,  dass  die  Telekommunikationsreformen  in 

Deutschland  und  China  als  funktionaler  Differenzierungsprozess  nur  anhand  Organisa- 

tionen, genau gesagt, der Differenzierung von Organisationen ermöglicht werden können. 

D. h. ohne Organisationen ist die funktionale Ausdifferenzierung von Teilsystemen, die die 

moderne Gesellschaft kennzeichnet, nicht möglich. 

Zuerst ist bei den Telekommunikationsreformen in Deutschland und China ein vergleich-

barer Organisationswandel von der staatlichen Monopolverwaltung zur Telekommunikati-

onsunternehmen zu erkennen. Die ehemalige staatliche Monopolverwaltung, sowohl die 

Bundespost Telekom als auch die frühere China Telecom, ist ein interessantes Beispiel für 

die nähere Betrachtung „intersystemsicher Organisation“. „Sie sind gewissermaßen Kinder 

des  industriegesellschaftlichen  Programms  funktionaler  Differenzierung.“  (Bode/Brose: 

2001: 125) Die Gewährleistung von Infrastruktur wurde dabei zu einer Aufgabe des politi-

schen Systems gemacht.  Die Dienstleistungsorganisationen für Telekommunikation fun-

gierten als  staatliche Dienstbehörden.  Diese waren maßgeblich auf politische Vorgaben 

verwiesen, die der Staat aufstellte. Sie erhielten einen Infrastrukturauftrag und wurden an 

Bedarfszielen ausgerichteter Politik verpflichtet. 

Allerdings dienten diese Organisationen nicht nur als administratives Werkzeug des politi-

schen Systems, sondern agierten faktisch als monopolistische Wirtschaftsorganisation im 

Telekommunikationsmarkt. Sie mussten bestimmte Zahlungsfähigkeit erreichen. Weiterhin 

sorgte die damalige Bundespost als „Postfamilie“ für Sozialeinrichtungen und musste zu-

gleich zahlreiche Funktionen angesichts der sozialen Sicherheit der damaligen Postbeamten 

erfüllen. Ähnliche Funktionen übernahm auch das frühere chinesische Telekommunikati-

onsmonopol in der Danwei-Organisationsform, die als „eiserne Schüssel“ ebenso eine so-
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ziale Garantie für die Mitarbeiter leistete. Politische, wirtschaftliche und soziale Funktio-

nen erschienen mithin in der staatlichen Monopolverwaltung für Telekommunikation. So 

ergab sich in ihnen eine Verschränkung von Referenzen und Operationen aus einem spezi-

fischen Teilsystem der Gesellschaft. In diesem Sinne galten diese Organisationen als inter-

systemische Organisationen. 

Mit der Telekommunikationsreform hat sich eine neue Entwicklungstendenz der Organisa-

tionen gezeigt. Die politisch initialisierten und sukzessiv durchgeführten Reformen in bei-

den Ländern verfolgten die Zielsetzung, die ursprünglich als staatliche Aufgabe definierte 

Sicherstellung einer Infrastruktur durch Deregulierung zu lösen, die Schaffung von Wettbe-

werb in einem offenen Markt zu ermöglichen und somit Telekommunikationsdienste als 

wirtschaftliche Aufgaben durch konkurrierende Anbieter erfüllen zu lassen. Dies erfolgte 

durch folgenden Organisationswandel: 

• Schritt 1. Änderung der Organisationsform von staatlicher Behörde zu Unternehmen;

• Schritt 2. Aufspaltung von staatlichen und unternehmerischen Aufgaben; 

• Schritt 3. Reorganisation bzw. Aufteilung des Unternehmens nach Geschäftsbereichen;

• Schritt 4: Gründung staatlicher Regulierungsbehörde;

• Schritt 5: Umwandlung in Aktiengesellschaft und Börsengang.

Dieser Reformverlauf lässt sich mit gewisser Variation von Zeit und Reihenfolge sowohl 

bei der Transformation der Deutschen Telekom AG als auch bei der Umwandlung der chi-

nesischen Telekommunikationsunternehmen, insbesondere China Telecom verdeutlichen. 

Hierbei  ist  im Zuge der  funktionalen Ausdifferenzierung von Teilsystemen Politik  und 

Wirtschaft ein Wandel der intersystemischen Organisationen zu sehen, der im Wesentli-

chen durch die Ausdifferenzierung der staatlichen Funktionen der früheren Monopolver-

waltung von den unternehmerischen/betrieblichen Funktionen der Nachfolgeunternehmen 

ermöglicht wurde. Die wirtschaftlichen Funktionen wurden auf die Unternehmen übertra-

gen. Hingegen wurden die staatlichen Funktionen durch die Regulierungsbehörde wahrge-

nommen. Das Verhältnis der Regulierungsbehörde zu den nunmehr selbständigen Unter-

nehmen entspricht einer Externalisierung ursprünglicher Organisationszwecke, nämlich der 
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Wahrnehmung staatlicher Aufgaben. Die Unternehmen sollten sich ungestört um Betrieb 

und Geschäft  kümmern können,  während die  Regulierungsbehörde  Entscheidungen der 

Unternehmen unter Gesichtspunkten der Wettbewerbsverzerrung, des Marktversagens und 

der Gewährleistung des Infrastrukturauftrags kontrolliert und genehmigt (vgl. Bode/Brose: 

2001: 126). 

So wurde beispielsweise das frühere deutsche Telekommunikationsmonopol als intersyste-

mische Organisation durch die Postreform schrittweise im Wesentlichen in drei Organisa-

tionen umgewandelt,  die  sich  jeweils  auf  eine  spezifische  Referenz  bestimmter  gesell-

schaftlichen Teilsysteme beziehen: Die Deutsche Telekom AG ist als Aktiengesellschaft in 

der Wirtschaft tätig; die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde erfüllt die hoheitli-

chen Aufgaben, und die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation wahrnimmt in der 

Rechtsform einer mittelbaren Bundesverwaltung eine Reihe sozialer Aufgaben. Ein ähnli-

cher Organisationswandel ist auch bei der chinesischen Telekommunikationsreform zu er-

kennen. Hierbei lässt sich ein klassischer Differenzierungsprozess in Organisationen auf-

zeigen. Gerade an dieser Stelle ist die Funktion von Organisationen in der modernen Ge-

sellschaft festzustellen: Organisationen leisten Beitrag zum Aufbau einer funktionalen dif-

ferenzierten Gesellschaft. 

Organisationen als soziale Systeme bestehen aus nichts anderem als aus der Kommunikati-

on von Entscheidungen. Sowohl in Telekommunikationsunternehmen als auch in staatli-

chen Behörden werden Entscheidungen aus Entscheidungen (re-)produziert. Es geht weni-

ger darum, wie und wofür rational entschieden wird. Viel wichtiger ist dabei, dass Ent-

scheidungen in bestimmtem Zeitraum getroffen werden müssen, um weitere Anschluss-

möglichkeiten  der  Kommunikation  zu  finden.  Diese  Reproduktion  von Entscheidungen 

leistet eine Unsicherheitsabsorption, aber zugleich in Bezug auf weitere Entscheidungsnot-

wendigkeiten immer auch die Hintergrundunsicherheit, von der das System lebt. Diese re-

produziert somit weiteren Entscheidungsbedarf. So zeigt sich in Organisationen eine rekur-

siv operative Schließung des Systems. Eine große Anzahl von Organisationen bilden sich 

innerhalb der Funktionssysteme. Sie übernehmen damit den Funktionsprimat und den bi-

nären Code des jeweiligen Funktionssystems. So können sie ihre eigenen Operationen dem 

betreffenden Funktionssystem zuordnen und anhand eigener Entscheidungen den Funkti-

onsprimat implementieren. 
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Im Zuge der funktionalen Ausdifferenzierung von Wirtschaft und Politik bei der Telekom-

munikationsreform ist zum einen die Umwandlung von intersystemischen Organisationen 

in systemspezifische Organisationen zu sehen. So wird zwischen Telekommunikationsun-

ternehmen  als  Wirtschaftsorganisationen,  Regulierungsbehörde  als  Staatsorganisationen 

sowie weiteren Organisationen beispielsweise für die Gesetzgebung und die Rechtsspre-

chung unterschieden. Zum anderen ist die Telekommunikationsreform durch Entstehung 

einer  Vielzahl  von neuen systemspezifischen Organisationen  gekennzeichnet:  z.  B.  die 

durch die Marktöffnung und Wettbewerbeinführung entstandenen zahlreichen Telekommu-

nikationsunternehmen, die als Markteilnehmer in Konkurrenz mit den früheren Monopolis-

ten stehen, und auch die Branchenverbände, die als Interessenvertretung der Marktteilneh-

mer dienen. Diese Reihe von Organisationen können anhand ihrer eindeutigen wirtschaftli-

chen Orientierung als systemspezifische Organisation, also als Wirtschaftsorganisationen 

betrachte werden. Die Entstehung dieser Organisationen ist nicht nur auf die Organisati-

onspopulation (Hannan/Carroll 1992) in einem organisationalen Feld oder auf eine neuarti-

ge normative Isomorphie von Institutionen (DiMaggio/Powell 2000) zurückzuführen. Viel-

mehr vollzieht sich die Ausdifferenzierung von Organisationen anhand der Differenz von 

System und Umwelt. So wird die Verselbständigung von Teilsystemen überhaupt ermög-

licht. 

Organisation operiert in diesem Prozess als geschlossenes System und gewinnt anhand der 

Differenz von System und Umwelt ihre Einheit im Bezug auf ein bestimmtes Teilsystem 

der Gesellschaft. An dieser Stelle geht es aber wenig um die Aussage einer hierarchischen 

Konzeption  des  Verhältnisses  von Funktionssystem und Organisationen.  Die  Organisa- 

tionen entfalten vielmehr eine Eigendynamik, die im Funktionssystem mit Verfahren der 

Beobachtung zweiter Beobachtung aufgefangen wird. Im wirtschaftlichen System wird z. 

B. anhand von Markt und Preis beobachtet. Weiterhin liegen die Entscheidungen, die das 

System bestimmt, bei der Firmenpopulation. Andererseits beeinflussen Übersichtsinstan-

zen wie Börsen nur als Organisationen mit ihren eigenen Rekursivitäten das Geschehen 

(vgl. Luhmann 1998: 846).

Damit ist das fünfte Ergebnis der Analyse zusammenzufassen: Bei der Telekommunikati-

onsreform lässt sich eine doppelte Ausdifferenzierung erkennen. Organisationen als rekur-

siv operativ geschlossene Systeme tragen anhand der funktionalen Differenzierung in Or-
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ganisationen zum Aufbau der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft bei. Die Tele-

kommunikationsreformen in beiden Ländern zeigen diese funktionale Differenzierung auf 

der Organisationsebene, genau gesagt die Entwicklung von intersystemischen Organisatio-

nen zu wirtschaftlichen Unternehmen. 

Bezüglich der Durchorganisierung lässt sich ein Unterschied durch die vergleichende Ana-

lyse erkennen. Während eine hohe Organisationsdifferenzierung in Deutschland zu identifi-

zieren ist, wobei eine Vielfalt von Organisationen jeweils spezifische Funktionen überneh-

men, wie z. B. Gewerkschaft, Branchenverbände, sind in China eine Mehrheit von inter-

systemischen, also (noch) nicht hochdifferenzierten Organisationen vorhanden. Dies ent-

spricht dem unterschiedlichen Grad der funktionalen Differenzierung von Teilsystemen in 

beiden Ländern. Insofern ist die funktionale Differenzierung von Teilsystemen der Gesell-

schaft mit der funktionalen Differenzierung von Organisationen eng verknüpft. Zwischen 

Organisationen und Gesellschaft besteht somit ein komplementäres Steigerungsverhältnis. 

6.2.2 Multireferentialität von Organisationen

Die Funktionssysteme für Wirtschaft, Politik und Recht usw. stellen wichtige Vorausset-

zungen für die Entstehung und Ausbreitung der Systemform Organisation bereit, jedoch 

ohne das dies dazu führen würde, dass es Organisationen nur in bestimmten Systemen gibt. 

Organisationen ermöglichen einen Leistungsaustausch zwischen den verschiedenen Funkti-

onssystemen. So wird z. B. in einem Telekommunikationsunternehmen durch Steuerzah-

lung auf das politische System verwiesen,  durch Verträge auf das Rechtssystem, durch 

Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen für die Mitarbeiter auf das Sozialversicherungs-

system sowie durch Seminare und Schulungen auf das Erziehungssystem. Trotz des Pri-

mats der wirtschaftlichen Orientierung verfügen die Unternehmen über eine Art von Multi-

referentialität, durch die die Organisationen in der modernen Gesellschaft gekennzeichnet 

werden. Ebenso haben die Regulierungsbehörden auch ihre Multireferentialität inne. Neben 

der Referenz auf staatliche Aufgaben spielt auch eine rechtliche und wirtschaftliche Refe-

renz eine nicht zu unterschätzende Rolle. 
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Organisationen sind die einzigen Sozialsysteme, die mit Systemen ihrer Umwelt kommuni-

zieren können. Die Funktionssysteme selbst können das nicht. Weder die Wirtschaft noch 

die Politik können also als Einheit nach außen in Kommunikation treten. Um die Funkti-

onssysteme mit externer Kommunikationsfähigkeit auszustatten, müssen in den Funktions-

systemen Organisationen gebildet werden (vgl. Luhmann 1998: 843). Organisationen pro-

grammieren ihre Entscheidungen durch Beobachtung und Entscheidung funktionssystem-

spezifischer Codes. Sie referieren in der Regel vorrangig auf einen solchen Code; aber sie 

tun dies nicht ausschließlich. Entscheidungen in Organisationen sind in diesem Sinne mul-

tipel programmierbar (vgl. Bora: 2001: 188f). Durch Organisationen kann zwischen ver-

schiedenen  Funktionssystemen überhaupt kommuniziert werden. So können auch Wider-

sprüche  zwischen Funktionssystemen mittels  Organisationen behandelt  werden.  Hierbei 

lässt sich das sechste Ergebnis der Analyse festhalten: Organisationen dienen als strukturel-

le Kopplung für den inneren Ordnungsbau der funktional differenzierten Gesellschaft. 

Die Existenz und die Funktionsweise von Organisationen zeigen, dass die These der Orga-

nisationsgesellschaft nur dann Sinn macht, wenn sie in der Theorie funktionaler Differen-

zierung einbettet ist. Organisationen sind mehr als gleichartige, verselbständigte und am 

Funktionsprimat einzelner gesellschaftlicher Teilsysteme orientierte Systeme. Organisatio-

nen können an der Ausdifferenzierung der Gesellschaft in doppelter Weise beteiligt sein. 

Zum einen stabilisieren sie die Autonomie der gesellschaftlichen Teilsysteme durch ihre 

Fähigkeit zur Unterbrechung von Interdependenzen. Zum anderen tragen sie anhand ihrer 

konstitutiven Multireferentialität zur Stabilisierung des gesamten Gesellschaftssystems bei. 

Organisationen sind durch ihre Multireferentialität charakterisiert und machen  die struktu-

relle Kopplung zwischen gesellschaftlichen Teilsystemen möglich. Auf diese Weise ergibt 

sich eine rege Dynamik, die im Modernisierungsprozess maßgeblich durch Leistungen von 

Organisationen erfolgt. 
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6.3 Telekommunikationsreform in der Weltgesellschaft 

Luhmanns Systemtheorie geht davon aus, dass es in der modernen Zeit für alle anschlussfä-

higen  Kommunikationen  nur  ein  einziges  Gesellschaftssystem  gibt.  Diese  sogenannte 

Weltgesellschaft ist in jeder Kommunikation impliziert, und zwar unabhängig von der kon-

kreten Thematik und der räumlichen Distanz zwischen den Teilnehmern. Es stellt sich nun 

die Frage, inwieweit man anhand der These der Weltgesellschaft die Telekommunikations-

reformen in zwei verschiedenen Ländern vergleichen kann? 

Zunächst sichert  die empirische Globalisierung in den einzelnen Funktionssystemen die 

Argumente für die Weltgesellschaft ab. Das Beispiel der Telekommunikationsreform lie-

fert  ebenso  einen  Beweis  dafür.  Die  technischen  Fortschritte  der  Telekommunikation 

schaffen überhaupt die Voraussetzung der Entwicklung der Weltgesellschaft. Räumlich un-

begrenzte Kommunikationen werden durch die modernen Kommunikationsmedien ermög-

licht. Die Globalisierung in Wirtschaft, Politik, Forschung usw. und die Weiterentwicklung 

der Telekommunikation wirken aufeinander ein und beeinflussen sich wechselseitig.  In 

diesem Zusammenhang gilt die Telekommunikationsreform als Lösung des Problems zwi-

schen der zunehmenden Komplexität des Telekommunikationssystems einerseits und der 

dadurch überforderten staatlichen Monopolverwaltung andererseits. Eine funktionale Aus-

differenzierung des wirtschaftlichen Systems vom politischen System wurde infolgedessen 

im Telekommunikationssektor vollzogen. Die weltweite Verbreitung der Telekommunika-

tionsreform erklärt sich als Ereignis der Weltgesellschaft. 

Betrachtet  man die  Telekommunikationsreformen in  Deutschland und China,  lässt  sich 

schnell feststellen, dass es um zwei Länder mit unterschiedlichem Entwicklungsstand be-

züglich der Funktionssysteme (Politik, Wirtschaft, Recht usw.) geht. Gerade dieser unter-

schiedliche Entwicklungsstand, der in Deutschland und China aufgezeigt wird, erfordert 

eine gesellschaftstheoretische Erklärung. Der Ansatz der Weltgesellschaft bietet einen Aus-

gangspunkt solchen Vergleichs, denn die Unterschiede erzeugen die Einheit  des Gesell-

schaftssystems. Die Weltgesellschaft ist also eine unfassbare Einheit, die nur anhand Un-

terscheidungen beobachtet werden kann. Diese Beobachtung erreicht somit die Ebene der 

Beobachtung zweiter Ordnung. Man sieht die Welten in der Welt. 
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Die Telekommunikationsreformen in beiden Ländern werden nicht nach Ansicht von Re-

gionalgesellschaften verglichen. Betrachtet  man Deutschland und China als Regionalge-

sellschaften, wird man über eine Aufzählung und Zusammenstellung ihrer Besonderheiten 

nicht hinauskommen. Es könnten also unterschiedliche kulturelle Traditionen, politische 

Prägungen und geographische Eigenarten der Länder usw. nachgewiesen werden. 

„Geht man dagegen von der Weltgesellschaft und ihrer funktionalen Differen-
zierung aus, ergeben sich Anhaltspunkte für die Probleme, mit denen die ein-
zelnen Regionen sich konfrontiert finden. Dann kann man besser sehen und vor 
allem besser erklären, weshalb gewisse Regionaldaten einen Unterschied ma-
chen und weshalb gegebene Differenzen sich verstärken oder abschwächen, je 
nachdem wie sei sich zirkulär mit weltgesellschaftlichen Vorgaben vernetzen.“ 
(Luhmann 1998: 163)

Durch den Vergleich der Telekommunikationsreformen in Deutschland und China wurde 

verdeutlicht, dass sich die funktionale Differenzierung mit unterschiedlichem Maße in bei-

den Ländern vollzieht. Diese regionalen Unterschiede erklären sich aus Unterschieden der 

Teilnahme an und der Reaktion auf die dominanten Strukturen des Weltgesellschaftssys-

tems, so das siebte Ergebnis der vorliegenden Analyse. Hierbei ist vor allem die Differenz 

von Zentrum und Peripherie der Weltgesellschaft zu identifizieren. 

Betrachtet  man das  Weltwirtschaftssystem91,  lässt  sich feststellen,  dass Deutschland im 

Zentrum dieses Systems steht, während China zur Peripherie gehört. Angesichts des wirt-

schaftlichen Aufschwungs Chinas seit den letzten Jahren wäre eine Verlagerungstendenz 

von der Peripherie ins Zentrum des Systems durchaus möglich, und dazu wird aber ein 

langwieriger Prozess notwendig. Öffnung des inländischen Marktes und Teilnahme an der 

globalen Wirtschaft können diesen Positionswechsel beschleunigen. Dies stärkt zugleich 

die Ausdifferenzierung des wirtschaftlichen Systems vom politischen System, wie z. B. im 

Sinne der weiteren Liberalisierung des Telekommunikationsmarkts und der Privatisierung 

von Staatsbetrieben. 

Anhand der Forschung und Entwicklung eines eigenen Standards für den 3G-Mobilfunk, 

der parallel zum europäischen und amerikanischen Standard steht, erreicht China das Zen-

trum der weltweiten Technologie der Telekommunikation. Somit können in Zukunft inner-

91 Hierbei bezieht sich das Weltwirtschaftssystem wenig auf die Theorie von Wallerstein (1989), die ein öko-
nomisches „World System“ der Interaktion verschiedener regionaler Gesellschaften meint. Vielmehr ist 
hier das Weltwirtschaftssystem im Sinne des wirtschaftlichen Teilsystems der Weltgesellschaft.
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halb dieses Weltforschungssystems Anschlussmöglichkeiten von Kommunikation gewon-

nen. Damit wird die Sicherheit des Systems gewährleistet. Dies erklärt mithin die Spekula-

tion, dass in China ein weiter Reformschritt angesichts der Lizenzvergabe des 3G-Stan-

dards in naher Zukunft eingeleitet werden könnte. Die Anpassung an den Entwicklungs-

stand der Weltgesellschaft soll weiterhin zur Steigerung der funktionalen Differenzierung 

von Teilsystemen der Gesellschaft in dieser Region führen. 

Die regionale Differenz der Weltgesellschaft führt insofern zur Unterscheidung der Seman-

tik von Modernisierung. Die Regionen der Weltgesellschaft können als mehr oder weniger 

modernisiert dargestellt  werden. Gerade über diese Unterscheidung ist  eine vollständige 

Beschreibung der Weltgesellschaft möglich. So entsteht die Gesamtwelt als Einheitsformel 

aller Unterscheidungen (vgl. Luhmann 1998: 152). Schließlich ist es noch zu betonen, dass 

in der modernen Gesellschaft die weitreichende Interregionalität auf der Operation oder 

Kooperation von Organisationen beruht. In der Wirtschaft werden beispielsweise interna-

tionale Konzerne gebildet, und in der Politik werden ebenso transnationale Organisationen 

gegründet. Sie sind zwischen der Gesellschaft und den Funktionssystemen lokalisiert und 

„machen  in  allen  Sektoren  der  Gesellschaft  einen  weltweiten  Verbund  unvermeidlich“ 

(Luhmann 1998: 166). 
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Telekommunikation gilt als Schlüsseltechnologie der globalisierten Weltgesellschaft. Auf 

der einen Seite ermöglichen die rasante technische Entwicklung der Telekommunikation 

und ihre Umsetzung in Produkten jene Beschleunigung und Vernetzung, durch die die glo-

balisierte Weltgesellschaft gekennzeichnet ist.  Auf der anderen Seite ist  mit  der techni-

schen Entwicklung der Telekommunikation überhaupt eine Telekommunikationsindustrie 

bzw. ein Telekommunikationsmarkt entstanden, der heutzutage zu den wachstumspotentes-

ten und umkämpftesten Märkten der Weltwirtschaft gehört. 

Der Telekommunikationsmarkt bezieht sich sowohl auf technische Produkte – von der In-

frastruktur bis zu den Endgeräten für Verbraucher – als auch auf Dienstleistungen um den 

gesamten Kommunikationsprozess. In den meisten Ländern gehörte Kommunikation, ins-

besondere elektronische Kommunikation anfangs flächendeckend zu den hoheitlichen Auf-

gaben des Staates, wobei diese Aufgaben durch die Grenzen nationalstaatlicher Verant-

wortlichkeit  streng beschränkt  waren.  Die Liberalisierung und Globalisierung des Tele-

kommunikationsmarktes – sowohl  im technischen als  auch im Dienstleistungsbereich – 

war und ist in vielen Ländern ein langwieriger Prozess und es mussten zum Teil besondere 

Restriktionen überwunden werden. Gerade dies ist für eine soziologische Analyse beson-

ders reizvoll. Es geht hierbei nicht nur um eine rein ökonomische Entwicklung, sondern 

um eine  eigentümliche  Wechselseitigkeit  politischer  und  ökonomischer,  teilweise  auch 

rechtlicher Wirkkräfte. 

Um dieses Spannungsfeld genauer zu beobachten, wurden in der vorliegenden Arbeit die 

Telekommunikationsreformen in der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik 

China vergleichend analysiert. Trotz gravierender Unterschiede der historischen Entwick-

lung des politischen und ökonomischen Systems gehören beide Länder zu den Spätakteu-

ren auf dem globalen Telekommunikationsmarkt,  wenn man diese mit  Ländern wie die 

USA, Großbritannien und Japan vergleicht, in denen bereits sehr früh jegliche Maßnahmen 

zur vollständigen Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes ergriffen wurden. Des- 

weiteren eint beide Länder trotz erheblichen Unterschiede wirtschaftlicher Strukturen eine 

vergleichsweise staatsnahe Organisation hoheitlicher Aufgaben. Sowohl der sozialistische 
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Zentralismus  Chinas  als  auch  der  Etatismus  in  Deutschland hat  die  Marktöffnung und 

Wettbewerbseinführung  im  Telekommunikationssektor  lange  hinausgezögert.  Zugleich 

aber sind diese beiden Länder überzeugende Beispiele dafür, in welchem Kontext sich die 

Wechselseitigkeit  und Ausdifferenzierung zwischen politischer  und ökonomischer  Kon-

trolle über die Telekommunikation ereignet. 

Die Reformen in beiden Ländern vollzogen sich durch die Umwandlung der ursprüngli-

chen staatlichen Monopolverwaltungen der Telekommunikation in marktorientierte Wirt-

schaftsunternehmen. Dabei wurden die Öffnung des Telekommunikationsmarktes und die 

Schaffung von Wettbewerb durchgesetzt. In der vorliegenden Arbeit ging es in erster Linie 

nicht nur darum, die Liberalisierung und Globalisierung des Telekommunikationsmarktes 

zu beobachten und zu beschreiben, sondern die Arbeit beschäftigte sich im Wesentlichen 

mit der Leitfrage, wie sich politische und ökonomische Akteure im Hinblick auf die techni-

sche und ökonomische Entwicklung der Telekommunikation verhalten und wie dieses Ge-

schehen in  der  gesellschaftlichen Entwicklung charakterisiert  werden könnte.  Die Tele-

kommunikationsreform ist in diesem Sinne eine Reform des Verhältnisses von politischer 

Kontrolle und ökonomischem Handel. Systemtheoretisch gesehen lassen sich die Telekom-

munikationsreformen sowohl in Deutschland als auch in China als Teil der funktionalen 

Differenzierung der  modernen Gesellschaft  betrachten und interpretieren,  die  durch die 

Herausbildung von Teilsystemen und den Organisationswandel möglich ist. Zugleich wur-

de festgestellt, dass sich die technologischen und technischen Möglichkeiten der Telekom-

munikation einer globalisierten Gesellschaft nicht mehr in nationalstaatlichen Grenzen hal-

ten lassen. 

Anhand der vergleichenden Analyse wurde eine Reihe von Untersuchungsergebnissen erar-

beitet, die aus system- und gesellschaftstheoretischer Sicht die Telekommunikationsrefor-

men in beiden Ländern komparativ rekonstruierten und gleichzeitig zur Betrachtung der 

gesellschaftlichen Entwicklung beitragen können. Zuerst war zu erkennen, dass die techni-

schen Innovationen als  Steigerungsform evolutionärer Errungenschaften  zum Prozess der 

funktionalen Differenzierung der Gesellschaft beitragen. In Bezug auf die Telekommunika-

tionsreform  strukturieren die  technische  Entwicklung und die  wirtschaftliche  Änderung 

(Marktöffnung, Wettbewerbseinführung)  ein wechselseitiges Auflöse- und Rekombinati-

onsvermögen. 
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Die Telekommunikationsreformen in  beiden Ländern zeigten eine deutliche funktionale 

Differenzierung des Wirtschaftssystems vom politischen System, jedoch einen unterschied-

lichen Steigerungsgrad der Ausdifferenzierung. Während sich die verschiedenen Funkti-

onssysteme in Deutschland hochgradig ausdifferenziert und funktional ausbalanciert zei-

gen, lässt sich in China vergleichsweise eine niedriggradige Differenzierung erkennen, wo-

bei wohl das politische Teilsystem in China über eine „Primatfunktion“ unter den anderen 

Funktionssystemen verfügt. Die Postreform in Deutschland wurde als ein Programm durch-

gesetzt,  das  auf  verschiedene  Funktionssysteme,  insbesondere  Politik,  Wirtschaft  und 

Recht angewiesen war. Hingegen spielte der politische Wille bei der chinesischen Reform 

eine federführende Rolle, während die spezifische Funktion des Rechtssystems zum Bei-

spiel im Sinne von dem Aufbau einer rechtlichen Wettbewerbsgrundlage bisher noch nicht 

zur Geltung kommt. Weiterhin bedeutet Marktöffnung im Zuge der Telekommunikations-

reformen in Deutschland und China eine steigende Ausdifferenzierung der Marktstruktu-

ren, die als interne Umwelt des Wirtschaftssystems dienen. Der Markt gilt als Korrelat von 

Beobachtungen zweiter  Ordnung und ist  sowohl  im kapitalistischen als  auch sozialisti-

schen Wirtschaftssystem beobachtbar. 

Zugleich lässt sich eine doppelte funktionale Differenzierung bei den Telekommunikati-

onsreformen in beiden Ländern erkennen, d. h. die funktionale Differenzierung einerseits 

auf der Ebene von Teilsystemen der Gesellschaft, andererseits auf der Ebene von Organisa-

tionen. Die Differenzierung von Organisationen erfolgte durch die Entstehung von neuen 

wirtschaftsspezifischen Telekommunikationsunternehmen und zugleich die Umwandlung 

der  staatlichen  Monopolverwaltung  in  u.a.  Aktiengesellschaften.  Ohne  Organisationen 

wäre funktionale Differenzierung in der modernen Gesellschaft kaum so weitgehend mög-

lich,  denn  Organisationen  sind  als  Interdependenzunterbrecher  von  Funktionssystemen 

wirksam. Ebenso wie Telekommunikationsunternehmen verfügen Wirtschaftsorganisatio-

nen und Regulierungsbehörden als staatliche Verwaltungen über Eigenschaften von Multi-

referentialität.  Organisationen  ermöglichen  damit  strukturelle  Kopplung  zwischen  den 

Funktionssystemen und leisten dabei einen Beitrag zum Ordnungsaufbau des gesamten Ge-

sellschaftssystems. Bei der Analyse der Telekommunikationsreform wurde somit die empi-

rische Gestalt funktionaler gesellschaftlicher Differenzierung mit einer organisationssozio-

logischen Perspektive kombiniert, um zu verdeutlichen, dass sich die Wechselseitigkeit, 
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die gegenseitige Wahrnehmung und die konkreten Handlungsmuster politischer und öko-

nomischer Art als organisationelle Handlungsmuster zeigen. 

Die Telekommunikationsreformen in Deutschland und China können nicht als isolierte re-

gionale Ereignisse betrachtet werden. Sie geschahen im globalen, politischen und ökono-

mischen Kontext und galten als Teil der funktionalen Differenzierung der Weltgesellschaft. 

Die Unterschiede, die bei der Analyse der Reformen in Deutschland und China festgestellt 

werden konnten, erklären sich systemtheoretisch gesehen aus der unterschiedlichen Teil-

nahme an und Abhängigkeit von weltgesellschaftlichem Modernisierungsprozess. Dabei ist 

die Differenz von Zentrum und Peripherie in der Weltgesellschaft zu identifizieren.

In Anlehnung an die Theorie funktionaler gesellschaftlicher Differenzierung wurden die 

Telekommunikationsreformen in den beiden Ländern im Hinblick auf eine sich darin zei-

gende Ausdifferenzierung von Politik und Ökonomie untersucht. Hierbei wurde versucht, 

die Theorie als ein Instrumentarium zu nutzen, um zu verdeutlichen, dass die Reform eines 

staatlich kontrollierten Telekommunikationsdienstes von ökonomischen, marktorientierten 

Zugzwängen geradezu ergriffen wird. Es lässt sich feststellen, dass es sich dabei weder um 

eine intentional geplante, mit einer langen Zeitperspektive ausgestattete politische Strategie 

handelt, noch dass sich hier ein gewissermaßen naturwüchsiger Prozess wie von selbst ent-

faltet hat. Die konkreten politischen Entscheidungen, die während der Reformen sowohl in 

China also auch in Deutschland getroffen wurden, reagieren offenbar im Wesentlichen auf 

Marktförmiges, also etwa auf Versorgungs- und Effektivitätsprobleme, auf finanzielle Ver-

luste sowie auf mangelnde Anreize bei der Veränderung des Systems. Die jeweiligen Re-

formschritte stellen gewissermaßen als konkrete Anpassungsversuche an die jeweils andere 

Funktionslogik dar. Während die Politik Marktlösung nutzen will, suchen wirtschaftliche 

Akteure jeweils  Handlungsnischen, soweit  beides in den gesetzten Rahmenbedingungen 

möglich ist.  Empirisch gesehen gab und gibt es im Reformprozess gewisse Handlungs-

spielräume. Es kommt schließlich nur darauf an, wie sie jeweils politisch und ökonomisch 

in der Praxis durchführbar oder durchsetzbar waren sind. 

Durch die  Anwendung der  Systemtheorie  in  der  empirischen Analyse lässt  sich veran-

schaulichen, dass der systemtheoretische Ansatz ein umfassendes Interpretationsvermögen 

zur Beschreibung der gesellschaftlichen Entwicklung bieten kann. Die Orientierung nach 
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Problemlösung und Differenz von System und Umwelt - statt die gesellschaftliche Kausali-

tät zu suchen - ermöglicht eine einheitliche Theoriegrundlage, die für komparative Analy-

sen besonders geeignet ist. Im Falle eines Vergleichs von Wirtschaftssystemen hat der sys-

tem-theoretische Ansatz den Vorzug, die Frage nach Beobachtungen und Operationen des 

Systems stellen zu können und dementsprechend die Operationsweise eines Wirtschafts-

systems unabhängig von einer Selbstbeschreibung untersuchen zu können. Er leistet inso-

fern einen Beitrag zur Entideologisierung der Wirtschaftstheorie. Während die großen Ent-

wicklungstheorien (Menzel 1992) scheitern, ermöglicht die Systemtheorie mit dem Ansatz 

funktionaler  Differenzierung zugleich  eine  neue  Möglichkeit,  die  gesellschaftliche  Ent-

wicklung auf einer globalen Ebene zu beobachten und zu beschreiben, wobei anhand von 

Differenz und Einheit die Zusammenhänge von Teilsystemen sowie  zwischen Teilsyste-

men und der gesamten Weltgesellschaft erläutert werden können. 

Darüber hinaus beschäftigte sich die vorliegende Arbeit weniger mit einem interkulturellen 

Vergleich am Beispiel der Telekommunikationsreform in Deutschland und in China, wobei 

die Unterschiede in den Ergebnissen selbstverständlich auf zahlreiche kulturelle und regio-

nale Aspekte zurückzuführen sein könnten. Viel wichtiger ist es für die Autorin der Arbeit, 

anhand der komparativen Analyse die Ähnlichkeiten, genau ausgedrückt, die ähnliche ge-

sellschaftliche Entwicklungstendenz in zwei verschiedenen Kulturkreisen bzw. Regionen 

auf einer globalen Ebene aufzuzeigen, damit Luhmanns Weltgesellschaftstheorie unter Be-

weis gestellt wurde. Die Ergebnisse zeigten, dass die gesellschaftliche funktionale Diffe-

renzierung in verschiedenen Ländern stattfindet. Die Teilsysteme (Politik, Wirtschaft, Reli-

gion, Recht usw.) verselbständigen sich und üben herstellende Kommunikationen aus. Da-

von ausgehend lässt sich die heutige Welt als eine Weltgesellschaft verstehen. Man kann 

die Welt erst erfassen, beschreiben und verstehen, wenn die globalen Aspekte berücksich-

tigt werden. Somit sollte es zum Ausdruck gebracht werden, dass gerade nicht so sehr die 

Analyse  der  kulturellen  Unterschiede  im  Sinne  von  Kulturkampf  zum Verständnis  der 

Weltgesellschaft und der Globalisierung beitragen kann. Vielmehr ermöglicht das Erken-

nen und Verstehen der gesellschaftlichen Entwicklungstendenz und der darauf basierenden 

Ähnlichkeit der verschiedenen Kulturkreise und Regionen eine Grundlage der Dialoge und 

Integration in die globlisierte Weltgesellschaft. 
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Die vorliegende Analyse der Telekommunikationsreformen basiert ausschließlich auf einer 

Makro- und Meso-Analysenebene, wobei die gesellschaftliche Evolution und der Organisa-

tionswandel im Mittelpunkt der Beobachtung stehen. Zum Thema gesellschaftlicher Refor-

men bedarf es weiterer Untersuchungen auf einer Mikroebene, etwa in Fragen nach Indivi-

duen in der Gesellschaft und Organisationen. Im Zuge der funktionalen Differenzierung er-

möglichen Organisationen sowohl Gleichheit als auch Ungleichheit. Sie sind somit nicht 

nur Exklusionsmaschinen nach außen, sondern auch Ungleichheitsmachinen nach innen. 

Dies  könnte empirisch  anhand des  Transformationsprozesses  thematisiert  werden.  Zum 

weiteren Forschungsthema bezüglich der gesellschaftlichen Reform könnte auch die Unter-

suchung von Konsequenzen der modernen Gesellschaft gehören: etwa das Konzept der Ri-

sikogesellschaft, die danach fragt, ob und wie die Selbstgefährdung der Gesellschaft auf die 

Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft, insbesondere die Differenz von Individuum 

und Gesellschaft, wirkt. Für die zukünftigen Untersuchungen könnten weiterhin anhand der 

Methodologie funktionaler Vergleiche weitere Spannungsfelder in Beobachtung und Be-

schreibung der modernen Gesellschaft hervorgebracht werden. 
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